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Sozialtherapie für Sexualstraf
täter im Jugendvo/lzug 

Ein "Plädoyer" für den Entwurf des 
GJVollz aus der Jugendanstalt Hameln 

Ure Spitczok von Brisinski I Rainer Als/eben I Wiffried Zahn 

In der JugendanstaJt Hameln gibt es seit fünf Jahren ei· 
ne sozialtherapeutische Abteilung, in der junge SexualSlraf· 
täler behandelt werden, die auch ohne ihre Zustimmung 
au/genommen wurden. Die dort gesammelten Erfahrungen 
stOtzen den Entwurf des Gesetzes zur Regelung des Ju
gendstrafvollzuges (GJVollz), der auch für junge Sexual
straftäter eine verpflichtende Teilnahme an einer sozialthe
rapeutischen Behandlung vorsieht. Die Autoren stellen fest, 
dass junge Sexualstraftäler in den meisten Fällen nicht von 
sich aus eine Behandlung beginnen würden und eine kon· 
struktive Nutzung von Zwang erfolgreictle Tllerapiearbeil 
ermöglichen kann. 

Vorbemerkungen 
Ein neuer Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des 

Jugendstrafvollzuges (GJVollz) steht zur Diskussion. In 
§ 12 Soziattherapie heißt es dort; ~( 1 ) Die Gefangenen wer· 
den in eine soziattherapeutischc Anstatt oder Abteilung des 
Jugendslrafvollzuges verlegt, wenn die Wiederholung einer 
Straftat nach den §§ 174-180 oder § 182 des Stra fgesetz
buches oder wegen einer gefährlichen Gewalttat aufgruncl 
einer Störung ihrer sozialen und persönlichen Entwicklung 
zu befürdlten und nicht auszuschließen ist, dass die Ge
fangenen mit den Mitteln der Sozialtherapie erreicht wer· 
den können." In § 49 Jugendstrafanslalten wird in Abs. 5 
ausgeführt .Im Jugenclstrafvollzug werden bis zum , . Ja· 
nuar 2008 sozialtherapeulische Anstalten oder Abtei lungen 
eingerichte!. die auf die jugendspezifischen sozialen und 
therapeutischen Angebote und Vorgehensweisen zuge· 
schni ttene organisatorische, personelle und bauliche Min
deststandards erfüllen." 

Weiterhin wird in der Begrundung unter ~II ZU den Vor
schriften" zu § 12 ausgeführt: .Da kriminologische Untersu· 
chungen gezeigl haben, dass die Gefahr einschlägiger 
Rtkkfälllgkeit ohne behandlerische InlelVenlioo um so grö
ßer ist, je jünger die Täter und Täterinnen bei der ersten 
Auffälligkeit waren, wurde der Maßstab für die Möglichkeit 
der Verlegung der Täter und Täterinnen auch ohne deren 
Zustimmung bewusst niedrig gehalten. Mit den EntwurfsvQf' 
schriften soll dem Vollzug die MögliChkeit zu einer frühest· 
möglichen therapeutischen Bahandlung gegeben werden.· 

Das unterstützen wir ausdrücklich. Die gesetzliche 
Grundlegung der Sozialtherapie Im Jugendstrafvollzug ist 
aus unserer Sicht schon tange dringend erforderlich. Nadl 
fünf Jahren Erfahrung in der Behancllungsarbeit mit jungen 
SeKualstraftätem auch Ohne deren vorheriger ausdruck
licher Einwilligung ist aus unserer Sicht der entsprechende 
VorSChlag im Gesetzesentwurf ebenfalls unbedingt zu be
grOßen. 
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1.0 Die Abteilung Sozialtherapie 11 

1. 1 Entstehung 

Im HGesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und 
anderen gefährlichen Straftaten" vom 26.1.1998 wurden 
ausreichend bekannte Änderungen für den Erwachsenen
vollzug festgelegt. Für den Jugendvotlzug gab es keine 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Da gleichwohl 
Handlungsbedarf bestand, im Jugendvollzug analog zu 
verfahren. wurde vor dem Hintergrund dieser Situation am 
2. 1.2000 in der Jugendanstaft Hameln auf Initiative der da· 
mallgen Anstaltsleitung eine neue Vollzugsabteilung fOr 
zunächst 25 junge Gefangene mit Straftaten gegen die se
xuelle Selbstbestimmung eingerichtet (Spitczok von Bri
sinski, 2001). 

Bereits seit 1980 gibt es die Sozialtherapie I .Audolf· 
Sleverts·Haus· (Weiß, 2001). Die neue Abteilung Sozial· 
therapie 11 wurde zunädlst mit dem Zusatz ~im Aufbau" 
versehen. Wir arbeiten eigenständig mit separaten Räum· 
lichkeiten und eigenem Personal. 

1.2 AufnahmemodaliUiten 

In der Soziaftherapie 11 werden Insassen aufgenom· 
men, die (ggf. u.a.) nach §§ 174 bis 180 oder 182 StGB 
(Sexualstra fläter) verurleilt sind und deren Verweildauer 
mindestens zwölf Monate beträgt. Ausnahmen sind Insas· 
sen mit Minderbegabung und Insassen mit voraussicht· 
licher ISI·Ausweisung nur nach vorheriger Prüfung und Zu· 
stimmung durdl die Abteilung. 

Es el10lg1 eine Zuweisung durch die Aufnahmeabtei
lung der Jugendanstalt Hameln. 

Nach einer Probezeit von drei Monaten können die jun· 
gen Gefangenen bei Nichteignung gemäß BinnendiHeren· 
zierung der JA Hametn abgetöst bzw. verlegt werden. 

Da die Abteilung Ober einen längeren Zeitraum nicht voll 
belegt war, werden seit Juni 2003 zusätzlich junge Gefan· 
gene aufgenommen, bei denen in der Aufnahmeabteilung 
eine Indikation für die Teilnahme an einer sozialtherapeuti. 
sehen Behandlung diagnostiziert wird und deren Restsl raf· 
zeit bis zum Festabgang max. 18 Monate beträgt. Diese 
Insassengruppe wird in den folgenden AUSführungen nicht 
bertkkslchtigt werden, der Fokus dieses Aufsatzes soll aul 
den Erfahrungen mit jungen Scxualstraltälem liegen. 

1.3 Organisation 

1.3. 1 Bauliche und personelle Vorausselzungen 

Die Räumlichkeiten der Sozialtherapie 11 befinden sich 
in einer aufgestockten Etage (3. OG) eines Vollzugshau
ses. Die Abteilung verfOgt Ober 25 Halträume bzw. 22 Haft· 
plätze. Es gibt drei WOhngruppen mit acht bzw. jeweils sie
ben Haltplätzen. Hinzu kommen drei etwas abseits 
gelegene Halträume, die ausschließlich zu Sanktionszwe· 
cken genutzt werden. 

In der Ableilung sind sechs Kollegen und Kolleginnen 
vom Allgemeinen Vollzugsdienst, ein Psychotoge mit ',. 
Stelle sowie die Abteilungsleiterin und deren Vertreter lätig. 
Der IOr sozialtherapeutische Abteilungen geforderte perso· 
nelle Mindeststandard ist damit nicht erfOIl t. 
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1.3.2 Binnendifferenzierung 

Alle neuen Gefangenen werden in der Aufnahmegrup
pe aufgenommen und leben dort unler relativ einge
sChränkten Bedingungen. Der Aufenthalt dort dient der 
Orientierung und Motivierung tur die Teilnahme am Be
hancllungsprogramm. Bei ausreichender Mitarbeit und Be
handlungsbereilschaft werden die jungen Gefangenen auf
gestuft. Eine Aulslulung ist mögliCh. wenn es keine 
VOllzuglichen Auffärrigkeilen uber einen längeren Zeitraum 
gibt, der Insasse zufriedenstetfend in der Wohngruppe und 
Im Arbeils-/Ausbildungs- bzw. Schulbereich mitarbeitet, er 
aktiv und konstruktiv in auf die deltktspezifische Gruppen
arbeit vOrbereitenden Einzelgesprächen mitarbeitet, er 
seinIe DellkVe in wichtigen Bereichen einräumt und er be
reit ist, einen Behandlungsvertrag zu unterschreiben . Mit 
der Aufstufung sind günstigere LebenSbedingungen (z.B. 
Fernseher im Haftraum) verbunden. Abstufungen sind 
mOglich. 

Im negativen Fall wird der ju~e Gefangene abgelöst 
und in eine andere Abteitung vertegt. 

1.3.3 Arbeit/Ausbildung 

Jeder Insasse ist verpflichtet, an einer schulischen oder 
beruflichen Ausbildung teilzunehmen bzw. zu arbeiten. Im 
Gegensatz zur Sozialtherapie Im Erwachsenenvollzug hat 
die schulischelberulliche Ausbildung hier im Jugendvollzug 
aus nachvollziehbaren Gründen einen hohen Stellenwert. 
Das heißt, Bildung und Ausbildung werden ausdrücklich als 
protektive Faktoren bewertet. Erfolge und Misserfolge wer· 
den In die Behandlungsarbeit miteinbezogen. Die Zeitfens
ler für die Behandlungsangebote in der Soziallherapie sind 
somit insgesamt kleiner, da die schulische und berulliche 
Ausbildu~ regelmäßige Abwesenheiten nicht zulässt. 

1.3.4 Das Informationssystem 

Gleich zu Beginn unserer Arbeit In der neuen Voll
zugsabteilung wurde die Prämisse der interdisziplinären 
Zusammenarbeit und Behandlung In den Vordergrund ge· 
stelil. Dazu bedarf es eines sehr differenzierten Informa
l ionssystems. Optimale Transparenz und ein möglichst 
gleicher Informationsstand sind permante Ziele unserer Be· 
mühungen. Tägliche FrOh· und Mittagsbesprechungen , 
zweimal wöchentlich stattfindende Abteilungs- und Be
handlungskonferenzen, regelmäßige Supervision, ein 
ständig fortzuschreibendes Dokumentationssystem sind 
unerlässlich, um - so weit möglich· .,.an einem Strang zu 
ziehen". Die Insassen beobachten In diesem überschau
baren Rahmen die einzelnen Kollegen und Kolleginnen 
sehr genau und linden schnell ihre Stärken und Schwächen 
heraus. Das ist ihr Ansatzpunkt, die Mitarbeiter zu instru
mentalisieren und gegeneinander auszuspielen. Trotz aller 
oben skizzierten Versuche. diesen Prozessen entgegen
zuwirken, gelingt es ihnen dennoch Immer mal wieder. Das 
gilt es möglichst zeitnah zu erkennen und aufzuarbeiten. 
Insgesamt ist der Stellenwert des Informationssystems für 
das Gelingen der Behandlungsarbeit in der Abteilung nicht 
hOch genug anzusiedeln. 

2.0 Behandlung 

2.1 Ansatz 

In einer Sozialtherapeutischen Einrichtung soll ein the
rapeutisches Milieu erzeugt werden, das die Erreichu~ der 
gesteckten Behandlungsziele unterstUtzt und ergänzt. tn 
diesem Milieu sollen verschiedene Handlungs- und Bezie
hu~sformen innertlalb der SoziaJtherapeutischen Abtei
lung (oder Anstalt) unter der Zielsetzung einer therapeuti. 
sehen Gemeinschaft miteinander verbunden werden und 
therapeutische und pädagogische Methoden an den be
sonderen Problemen und Vorerfahrungen der Klienten 
orientiert und entsprechend verändert werden (Baulitz et 
al., 1980). 

Oberstes Ziel ist die zukünftige DelikUreiheit, die durch 
Übernahme von Verantwortung fOr das eigene Vertlalten im 
Allgemeinen und das eigene Delikt Im Besonderen erreicht 
werden soll. 

Das Erlern9fl von Kontrolle Ober das eigene Vertlaften 
verdichtet sich in dem Schlagwort ~No eure OOt contror, 
denn dissoziales Verhalten, Persön~chkeitsstörungen und 
mOgliche Störungen der Sexualpräferenz lassen sich nicht 
einfach heilen wie eine somatische Krankheit. 

Neben stUtzenden EinzeigesprAchen zur Motivation 
und Krisenintervention ist Gruppenarbeit die Methode der 
Wahl für Sexualstraltäter (Rehder, 1990: Gruber, 1999). In 
der Gruppenarbeit entsteht eine Dynamik durch das Zu
sammenwirken von Ritualen. "Expertentum" der Mitglieder, 
Coaching der Behandler und offenes Sprechen über die 
Delikte. Diese Dynamik kann WiderstAnde, Schuldver
schiebung und Bagatellisierungen aufbrechen und entlar
ven und wird in EinzeJsettings nur sel ten erreicht. Oie Grup
penteilnehmer können zu Co-Therapeuten werden, deren 
Fragen und Einwände authentischer erlebt werden als 
Belehrungen der Behandler. Die Behandler übernehmen 
Im Idealfall die Rolle von Moderatoren und Coaches. Na· 
türl ich gibt es auch Gruppensitzungen, in denen um .,jeden 
Zentimeter" bzw. um jedes Delall einer Tal gerungen wer· 
den muss. 

Ein weiterer Vortei l der Gruppenarneit sind zeitOkono
mische Gesichtspunkte , auch im Hinblick auf knappe 
Personalressourcen. 

2.2 Ziele 
Motivation des Insassen, sich als behancflungsbedOrf
tig zu definieren und als behandlungs bereit zu erklären 
(der ~Geschickte" wird zum ~Kunden". siehe Kap. 3. 1.1). 

Ganzheitliche PersOnlichkeitsentwicklung der einzel· 
nen Gefangenen im Sinne der Integrativen Soziallhera
pie Oe nach Baustein unterschiedliche, detaillierte Ziele) 

Deliktspezifische Behandlung: Kognitive Neustrukturie
rung und Entwicklung von Verhaltensaltemativen mit 
dem Ziel der ROCkfalivermeidung. 

2.3 Angebote 

Die im Folgenden beschriebenen Bausteine sind nicht 
als einzelne gesonderle Maßnahmen zu begreifen, son
dern gemäß der Zielsetzung der integrativen Soziallhera
pie im Gesamtzusammenhang zu sehen. Das heißt, ein 
Zusammenwirken von stabilem Bezugsrahmen (Milieu), 
Lernen Im Alltag und verschiedenen spezifischen Sehand· 
lungsmaßnahmen wird angestrebt. 



Erstgespräch 
Das Erstgesprnch wird sofort nach der Aufnahme von 
einem Kollegen desAVD geführt. Der Insasse wird über 
seine Rechte und Pflichten, die Regeln in der Vollzugs· 
abteilung und den Wochenplan informiert. 

Aufnahmegespräch 
Das Aufnahmegespräch wird zeitnah von den Fach
diensten mit dem Insassen geführt. Er wird u.a. nach 
seiner Einstellung zu seinem Delikt sowie zu seiner 
Einstellung zur Verlegung in unsere Abteilung befragt. 
Wei terhin werden ihm die Bausteine der Behandlung 
erläutert. 

Spezielles Soziales Training 
Inhaltlich konzentriert sich diese Behandlungsmaßnah
me auf die Bereiche ~Soziale Beziehungen", .Rechte 
und Pflichten" und .Freizeit-. Es wurde auf Basis des 
bekannten Curriculums von Otto ein eigenes Konzept 
entworten, das ständig weiterentwickelt wird und somit 
auch aktuell an die Insassen angepasst werden kann. 

Behandlungsgruppe V (vergewaltiger) 
Teilnehmer der Gruppe sind Insassen mit den Delikten 
versuchte vergewaltigung, Vergewaltigung und sexuel· 
le Nöligung. Siehe dazu ausführlich Kap. 3.2. 

Behandlungsgruppe M (Missbraucher) 
Teilnehmer dieser Gruppe sind Insassen mit den Delik
ten sexueller Missbrauch von Kindern und Vergewalti 
gung von Kindern . Siehe dazu ausführlich Kap. 3.2. 

Behandlungsgruppe KS (Kurzstrafer) 
Teilnehmer dieser Gruppe sind Insassen mil unter
schiedlichen Delikten ohne Sexualstraftäter. Es wird 
nach einem in der VA entwickelten Programm gearbei
let, das hier nicht weiter ausgeführt werden soll. 

Wohngruppenbesprechungen 
Oie Wohngruppenbesprechungen werden in der Regel 
einmal wöchenllich von einem Kollegen bzw. einer Kol
legin des AVD im Aufenthaitsraum der jeweiligen Wohn
gruppe durchgefOhrt. Sie dienen der Weitergabe von In· 
formationen an die Insassen (KonlerenzbeschlOsse etc.), 
dem Widerspiegeln des Geschehens in der Gruppe bzw. 
der Abteilung während der vergangenen Woche. Hier 
sollen Konflikte zwischen einzelnen Insassen bespro
chen und aufgearbeitet werden. Weilemin werden atmo
sphärische Eindrücke gesammelt und aufgegriffen (ggf. 
um subkullUrelle Aktiviläten aufzudecken). Schließlich 
werden hier organisatorische Dinge geregel!. 
Besonders für Insassen mit Aufnahmestatus dient die 
Wohngruppensitzung zur Rückmeldung ihres eigenen 
Verhaltens in der Abteilung, sowie dem Erlernen und 
der Verstärkung von erwünschten Verhaltensweisen. 

Intensivkurs Bewerbertraining 
Durch zwei Bedienstete des AVD wird im Rahmen der 
Enllassungsvorbereitung ein Bewerbertraining ange
boten. Dieser Kurs umfasst vier Sitzungen. Es wird 
nach einem selbst entwickelten Konzept mit verschie
denen Medien und Methoden gearbeitet und umfasst 
folgende Themenbereiche: Tabellarischer lebenslauf. 
Bewerbungsschreiben, Vorbereitung auf das Vorstel
lungsgespräch und ein Rollenspiel "Vorstellungsge
spräch". 
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Abteilungsversammlung 
Einmal monatlich findet eine Abteilungsversammlung 
slatt, an der alle Insassen der Abteilung und alle anwe
senden Bediensteten teilnehmen. Hier werden organi
satorische Dinge besprochen, Informationen aus der 
Abteilung und der Gesamtanstalt weitergegeben, Pro
bleme in der Abteilung, zwischen den WOOngruppen 
u.ä. diskutiert. 

PIlichtsport 
Einmal wöchentlich findet für alle Insassen der 
Abteilung ein Pllichtsportprogramm statt. Ziele des 
Pflichtsports sind u.a. Steigerung der körperlichen Fit
ness (damit Steigerung des Selbslwertgefuhls) und 
Entwicklung von Fairness und Teamgeist. Hier können 
auch Verhaltensbeobachtungen gemacht werden. die 
bei anderen Angeboten nicht möglich sind. Außerdem 
bietet besonders der Sport kathartische Möglichkeiten. 

Einzelfallarbeit 
Einzelgespräche sind in unserer Abteilung nicht über 
die gesamte Haftzeit Bestandteil der Behandlungsar
beil für jeden Insassen. Zum einen ist aus unserer Sicht 
Gruppenarbeit die Maßnahme der Wahl für Sexualstraf
täler, zum anderen fehlt es uns allerdings auch an 
personellen Ressourcen. Oie neu aufgenommenen Se
xualslraf1äter werden in Einzelgesprächen auf die Auf
stufung bzw. die deliktspezifische Behandlungsgruppe 
VOrbereitet. Be; einigen Insassen sind zeitlich begrenz
te Sequenzen von EInzeigesprächen aus besonderen 
Gründen, zu spezifischen Themen oder zur mentalen 
UnterstulZung vorübergehend mögliCh und werden 
durch den Fachdiensl durchgeführI. Punktuelle Motiva
lions-, Orientierungs- bzw. Krisengespräche werden 
von allen Bediensteten der Ableilung geführt. 

Sport (freiwillig) 
Je nach Wetterlage im Sommer und Hallennutzungs
plan im Winter können Insassen innerhalb der Woche 
und am Wochenende an Sportangeboten teilnehmen. 

Freizeitgruppe Angeln (freiwill ig) 
Die Gruppe findet unter Anleitung des Abteilungshelfers 
während der Saison (nicht im Winter) im Graben-fTeich
system der Anstalt statt. 

2.4 Evaluation 

Seil 2002 wird die Behandlungsarbeit in der Soziafthe
rapie 11 vom Kriminologischen Forschungsinstitut Nieder
sachsen (KFN) evaluiert. Zu verschiedenen Erhebungszeil
punkten werden die Insassen schriftlich befragt: Aufnahme 
in die Abteilung, Aufstufung, nach Beendigung der Behand
lung und möglichst auch noch nach der Haftentlassung. 

Die Evaluation des Behandlungsprogramms der Ablei 
lung hat lolgende Zielsetzung: 

Die Effektivität des gesamten Behandlungsprogramms 
soll unterSUCht werden. Dabei wird die Erfüllung der ein
zelnen Programmziele hinsichtlich möglicher Kurzzeit- und 
langzeiteffekte gemessen. Weiterhin geht es darum, die 
Effektivität des Programms in Abhängigkeit mögliCher Ein
flussfaktoren, wie l .B. Dauer der Behandlung, therapeuti
sches Gruppenklima. Inhaftierungszeit und Art des sexuel
len Delikts zu untersuchen (Hosser, 2001). 
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Oie eingesetzten PsyChOlogischen Fragebogen wurden 
spezietl lür die Belange im Jugendvollzug ausgewähll und 
adaptiert ZUsalzlich geben die Behandler zu den jeweili
gen Insassen ihre Einschätzungen ab. Nach jeder Grup
pensilZung wird ein standardisiertes Feedback erstell t. Das 
Evalualionsdesign beinhaltet spätere Anfragen an das 
Bundeszentralregister, um auch Rückfälle mit einbeziehen 
zu können. 

3.0 Fünf Jahre Sozialtherapie 11 

3. 1 Grundaussagen und Erfahrungen 

Nach fünf Jahren Erfahrungen in der Sozialtherapie 11 
mit 61 jungen Sexualstraftätem können wir Grundaussa
gen treffen. Das Zahlenmaterial reicht nOCh nicht tor reprä· 
sentative Aussagen, aber die gesammelten Erfahrungen 
dürften durchaus von Interesse sein, da es kaum vergleich
bare Vorerfahrungen mil diesem Setting in Deutschland 
geben dürfte. 

3. 1.1 Junge Sexus/straftäter würden gr6ßtenteiis nicht aus 

eigener Initiative eine Behandlung beginnen 

Die jungen Sexual straftäter werden uns von der Auf
nahmeabteilung der JA Hameln .geschickt", unabhängig 
davon, ob sie behandlungsmotiviert sind oder nicht. In 
unseren Aufnahmegesprächen wird u.a. auch über die Ein
stellung der jungen Gefangenen zu ihrer Verlegung in un
sere Vollzugsabteilung gesprochen. Die ist sehr unter
schiedlich, von deutlich ablehnend über unbestimmt bis 
motiviert. Eine intrinsische Motivation liegt jedoch eher sai
ten vor. Die Selbsteinschätzung . ich mache das sowieso 
nicht wieder' ist vorherrschend. 

Häufig nehmen wir die Insassen bereits auf, kurz nach
dem sie in die Anstalt gekommen sind, um subkullurelle 
Schwierigkeiten zu vermeiden oder aus Platzkapazi täts
grunden . Die Erziehungs- und Behandlungsplanung wird 
dann naChträglich von der Aufnahmeabteilung durchge
führt . Demzufolge war vor der Verlegung auch keine Vor
bereitung in GespräChen möglich. Eine abgeschlossene 
EB-Planung vor der Aufnahme bedeutet jedoch nicht, dass 
sie grundsätzlich ein Problem bewusstsein rur ihre Strafta
ten, über die Auswirkungen auf ihre Opfer und über eine p0-
tentielle Rückfallgefahr haben und eine entsprechende Be
handlungsmotivation bereits vorhanden ist. Das ist dann 
die maßgebliche Aufgabe der Mitarbeiter, die jungen Ge
fangenen in der Aufnahmegruppe zu motivieren, an einer 
Behandlung aktiv teilzunehmen. Um mit de Shazer zu spre
chen: Der .Geschickte" soll 2um , Kunden" werden (Oe 
Shazer, 1993). 

3.1.2 Enge Rahmenbedingungen und intensive Betreuung 

können Motivstion und MitarOOitsbereitschsft schaffen 

Es wird am deutlichsten, wenn man es salopp aus
druckt: Wir arbeiten in der Aufnahmegruppe mit ,,zuckerbrot 
und Peitsche". Sieve de Shazer hat es so formuliert, dass 
der .Geschickte" erst zum . Klagenden" werden muss, um 
später ein . Kunde" werden zu wollen. 

Es gibt sehr enge Rahmenbedingungen in der Aufnah
megruppe. Grundsätzlich kein Fernsehgerät im Haftraum, 
kein Eigengeldeinkauf, kein Besuch in anderen Wohngrup
pen gestattet, eingeschränktere Aufschlusszeiten als in den 
anderen Gruppen. Strenge und regelmäßige Kontrolle der 
Sauberkeit und Ordnung, permanentes Wiederholen und 
Beharren auf Einhaltung der Abteilungsregeln, sofortiges 
Sanktionieren von Fehlverhalten ohne Diskussion u.ä. 

Parallel dazu ist die Professionalität und damit auch das 
Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter gefragt, was die indi
viduelle Situation und Problem lage des einzelnen Insassen 
anbetrifft . Der junge Gefangene soll sich nicht nur über sei
ne Situation in der AUfnahmegruppe ~beklagen·, um letzt
lich aufgrund angepassten Verhaltens aufgestuft zu werden 
und Privilegien zu erhalten. Gleichzeitig muss durch inten
sive Betreuung auch eine realistische Mitarbeitsbereit
schaft erreicht werden. Das erfordert oll einen "langen 
Atem" seitens der Bediensteten, da im Jugendvollzug häu
fig unreife und pubertäre Verhaltensmuster an der Tages
ordnung sind. 

Oie bisher erhobenen Zahlen sind aus unserer Sicht 
durchaus als poSitiv anzusehen: Im Zeitraum vom 
02.01 .2000 bis 31.12.2004 haben wir 61 Sexualstraftäter 
aufgenommen. Davon sind 36 junge Gefangene zu ~Kun
den" geworden, d.h. , wir haben 25 Insassen enllassen, elf 
Insassen sind aktuell in der Abteilung und bereits au/gestuft 
(also behandlungsfähig und -bereit). Fünf junge Getangene 
werden z.ZI. noch motiviert und befinden sich in der Auf
nahmegruppe. Da für uns .das Glas immer halb voll" ist und 
nicht .halb leer", sind diese Ergebnisse für uns zunächst 
poSitiv. 

3. 1.3 Nicht alle Sexuslstraftäter können behandelt werden 

Wir haben bisher 61 Sexualstrattäler aufgenommen, 
davon wurden 20 wieder abgelöst. Unterschieden haben 
wir dabei nichl , ob dies während der Aulnahmephase oder 
zu einem späteren Zeitpunkt war. 

Es gab unterschiedliche Ablösegründe: vier junge Gefan
gene waren nachweislich nicht behandlungsfähig , neun 
Insassen konnten nicht motiviert werden bzw. waren nicht 
mitarbeitsbereit, sieben Insassen mussten wegen zahlrei
cher oder schwerwiegender vollzuglicher Auffälligkeilen wie 
2.B. Unterdrückung von Mitinsassen abgelöst werden. 
AuffaUend ist, dass sich unter den abgelösten Insassen über
proportional viele Ausländer und Spätaussiedler befinden. 

Im Durchschnitt versuchen wir sechs Monate, die In
sassen zu einer Mitarbeit zu bewegen, nicht die im Konzept 
vorgesehenen drei Monate. Dennoch zeigt die Praxis, dass 
nicht alle Insassen therapietähig oder therapiemotiviert 
sind. Das war uns Schon vorher klar, aber einen intensiven 
Versuch ist es allemal wert . 

3.1.4 Intensive Betreuung setzt motiviertes und qualifizier

tes Personal voraus 

Die Arbeit mit den jungen Gefangenen steht und fällt mit 
dem Personal. Und das muss in ausreichender Zahl vor
handen, hochmotiviert und qualifiziert sein . Zu diesem 
Thema haben wir uns sehr ausführlich in einem anderen 
Aufsatz geäußert, auf den wir hiermit ausdrücklich hinwei
sen mOchten (Spitczok v. Brisinski, 2004). 

3.1.5 Einstellungen und Verhaltensmuster junger Sexua/

straftliter machen deutlich, dass Sozialtherapie ver

pflichtend sein so/lle 

Bei Aufnahme in unsere Abtei lung sind die jungen Ge
fangenen durchschnittlich zwischen 19 und 20 Jahre alt. 
Einige waren bereits längere Zeit in U-Haft, der größte Teil 
hat Vorverurteilungen wegen anderer Detikte (dissoziale 
Sexualstraftäter), es gibt Insassen, die wiederholt wegen 
Sexualstraltaten verurteilt wurden. Bei anderen liegt das 
Sexualdelikt wei t zurück, also in einer Phase, in der sich 
interpersonelles Sexualverhalten erst entwickel t. Es gibt 



Gewalttäter, wahrscheinlich nur wenige Pädophile, etliche 
mit einer sehr verzögerten Reifeentwicklung gerade auch 
im Umgang mit dem anderen Geschlecht Es gibt - wie 
auch im Erwachsenenvollzug - nicht den jungen Sexual
straftäter an sich. 

Es sind jedoch Gemeinsamkeiten und Trends festzu-
stellen : 

Nahezu alle Insassen haben vor Beginn der deliktspe
zifischen Behandlung die Einstellung nes ist passiert". 
Nahezu niemandem ist klar. dass jede Tat von ihnen be
wusst oder halbbewusst vOrbereitet wurde. 

Die meisten Insassen können keine nachvollziehbaren 
Gründe für ihrIihre DetiktlDelikte benennen. Auch vor 
sich selbst nicht. 

Keinem einzigen Insassen sind die Auswirkungen der 
TaVder Taten auf sein/seine Opler voll bewusst. Allen
falls ausschniltsweise in den wenigen Fällen, in denen 
es zu schwereren körperlichen Verletzungen gekom
men ist. 

Kein einziger Insasse hat demzulolge auch nur ansatz
weise versucht, sich emotional in sein Opfer hineinzu
versetzen. 

Etliche Insassen sind davon überzeugt. das ~so was· 
nicht mehr vorkommen wird. weil sie es sich fest vor
genommen haben. Diejenigen, die sich angesichts ih
rer Wiederholungstaten nicht der Rückfallgefahr so ein
fach entziehen können. hoHen relativ rat los auf eine Art 
Wunder. 

Ein großer Teil hatte noch nie eine längere Beziehung 
zu einer jungen Frau. Teilweise ist dies durch das ju
gendliche Alter begründet, teilweise durch Kontaktstö
rungen, unzureichende Kommunikationslormen. hand
feste Selbstwertprobleme u.o3. 

Erschreckend ist, wie wenig sie über die Sexualität von 
Frauen und auch von MAnnem wissen. Zwar ist bei ei· 
nigen die regelmäßige Lektüre von Zeitschriften wie 
~BRAVO· oder .Caupe" festzustellen, aber wie das wirk;
liche Leben aussieht und sich anfühlt, wissen sie nicht. 

Diese Trendaussagen reichen aus unserer Sicht aus, 
um junge Sexualstraltäter zu einer Teilnahme an geeigne
ten Behandlungsmaßnahmen zu verptllchten. 

3. 1.6 Konstruktive Nutzung von Zwang kann erfolgreiche 

Therapiearbeir ermöglichen 

Was heißt erfOlgreiche Therapiearbeit? Der Zeitpunkt 
ist noch zu früh, um lundierte Aussagen zur Rückfälligkeit 
bzw. zur einschlägigen RüCklälligkeit tre ffen zu können. 
Erfolgreiche Therapiearbeit heißt für uns, 

dass der junge Gefangene sein Verhalten im Alltag in 
der Wohngruppe, gegenüber Mitinsassen und Bediens
teten positiV verändert hat und sich weiterentwickelt; 

dass er Verantwortung fUr sein Verhalten und damit 
auch fUr jedes seiner Delikte übernimmt; 

dass er seine Vollzugsplanung und damit auch die Ent
lassungsplanung akzeptiert und trägl; 

dass er in mitunter schmerzlichen Prozessen erfahren 
hat, was sein Opfer durch ihn erleiden musste und dass 
es u.U. ein ganzes leben lang dadurch geprägt ist; 

ZtStrVo3 / OS 135 

dass er sich darüber bewusst ist. dass seine Taten nicht 
~passiert" sind, sondern dass er sie vorbereitet hat. Er 
hat gelernt, dass er auf dem Weg zum Delikt hätte "aus
steigen" können, es aber nicht getan hat. Er weiß, dass 
es Warnsignale gab und dass u.a. diese Signale als 
Risikofaktoren für die Zukunfl zu bewerten sind; 

dass er weiß, wo seine Risikolaktoren liegen und er für 
sich Verhal tensstrategien entwickeln kann, um nicht 
neue Delikte zu begehen; 

dass er sehr viel über das andere Geschlecht, über 
sich selbst, über Sexualität, Beziehungen und Kommu
nikation erfahren und sich damit auseinandergesetzt 
hat; 

dass er seinen Rückfallvermeidungsplan entwickelt hat 
und mit einer Erinnerungskarte, auf der u.a. Telefon
nummern von Menschen stehen, die ihm in schwierigen 
Situationen helfen können, entlassen wird. 

3.1.7 Behandlungsziele sind Übernahme von Verantwor

tung und Kontrolle über eigenes Verhallen 

Dies sind die übergeordneten Ziele in unserem defikt
spezifischen Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter, 
das in Kapitel 3.2 beschrieben werden wird, also im .The
rapieraum". Und es sind die übergeordneten Ziele der All
tagsarbeil in der Wohngruppe, also im .Reatitälsraum" (sie
he hierzu u.a . Wischka 2004). Dazu Näheres in Kapitet 3.3. 

3.1.8 Eine heimalnahe Nachsorge ist in Folge einer intensi· 

ven intramuralen Behandlung unbedingt erforderlich 

Die jungen Gefangenen, die das Behandlungspro
gramm durchlaufen haben, sind im Durchschnitt 21 Jahre 
alt. Die Verweildauer in der Sozialtherapie n betrug durch
schnittlich ca. 20 Monate bei einer zu verbüßenden Strafe 
von zwei Jahren und vier Monaten. 

Beziehungen zu Freunden, zur Freundin I . Verlobten" 
oder Bekannten sind während der Haftzeil häufig in die 
.Brüche" gegangen. Nur die Eltern und z.T. Geschwister 
sind fUr den Jugendlichen die letzte verbliebene Verbin
dung nach draußen. Eine Ablösung von der Herkunftsla
milie kann unter sotchen Umständen , d .h. in einer hoch
gradigen Abhängigkeit, nicht einmal in Ansätzen erfOlgen . 
So werden denn 65% aller Jugendlichen nach Hause zu 
den Eltern entlassen, auch wenn die Mitarbeiter der Sozial
therapie in Kenntnis der häuslichen Situation etwas ande
res vorschlagen. 90% aller JugendliChen werden zum End
strafentermin entlassen. Dies liegt an den relativ kurzen 
Slrafzeilen, die im DurChschnitt lediglich eine Behand' 
lungszeit von nur 18 Monaten zulassen. Eine weitere Er
probung in Urlaub und Freigang ist aufgrund der kurzen 
Strafdauer schwerliCh mögliCh und auch der Öffenllichkeit 
kaum zu vermitteln. Eine medienwirksame Sexualstraftat 
irgendwo im Bundesgebiet hat stets immense Auswirkun
gen auf unsere Artleit. 

Für neun von zehn jungen Gefangenen endet am Tag 
der Entlassung die staatliche Hilfe oder Kontrolle, je nach 
Blickwinkel. Gute Vorsätze, wie der Besuch einer externen 
Therapie oder die Unterkunft im Betreuten Wohnen - wäh
rend des Vollzuges noch glaUbhaft vertreten - sind schnell 
vergessen . 

Nur in wenigen Fällen kommt die Bewährungshille zum 
Zuge , Führungsaufsieht wird von den Vollstreckungsleitern 
in Hameln nur seilen ausgesprochen. In Niedersachsen 
wurde 2002 eine spezielle Jugendbewährungshilfe einge
richtet. Die BewährungShilfe soll fruhzeitig in die Entlas-
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sungsplanung einbezogen werden, da diese die Situation 
vor Ort wesentlich besser kennt. Die Kontakte zwischen der 
Anstalt und der Bewährungshilfe werden in der Regel tele· 
fonisch und durch die Versendung der Stellungnahmen 
gern. § 88 JGG oder durch die Fortschreibungen des Er
ziehungs- und Behandlungsplans gewährleistet. Die Ju· 
gendanstalt Hameln ist die einzige geschlossene Anstalt für 
nach Jugendstrafrecht verurteilte Gefangene im gesamten 
Flächenland Niedersachsen. Deshalb linden gegenseitige 
Besuche der Mitarbeiter aulgrund der großen Enlfemungen 
eher seilen staM. 

3.2 Das Behandlungsprogramm für junge Se
xuafstraftäter 

Zu Beginn slarteten wir mit den Programmen von Eid· 
ridge/Buliens und HendrikslBullens, da sich das eine Pro· 
gramm ausdrücklich auf jugendliche Sexualstralläter be
zieht und es sich zum anderen um eine oHene Gruppe 
handelt. 

Parallel dazu absolvierten zwei Kollegen die inzwischen 
von Wischka u,a. zunächst für den niedersächsischen Voll
zug entwickelte Fortbildung .BPS - Behandlungspro
gramm für Sexualstraftäter" (Wischka el al., 2000). Es stell
le sich bald heraus, dass dieses Programm für unsere 
Klientel nicht in Frage kommen konnte, da es als Kurssys· 
tem aufgebaut ist, es sich also um eine geschlossene 
Gruppe handelt. Außerdem orienliert es sich vorrangig an 
Erwachsenen und ist in Teilen für unsere jungen Insassen 
nicht zu verwenden. 

Wir sind darauf angewiesen, offene Gruppen anzubie· 
ten, da die im Vergleich zu Erwachsenen in der Regel recht 
kurze Siralzeit bzw, die Verweildauer in der Abteilung nichts 
anderes zulässt. Missbraucher haben eine durchschniMli
che Verweildauer von 22 Monaten, Vergewaltiger von 17 
Monaten, wenn man von Festabgang ausgeht. Konkret hie· 
ße das, u.U. slünden Insassen möglicherweise schon kurz 
vor ihrer Entlassung, wenn eine neue Gruppe beginnt. Im 
Übrigen haben wir auch hinsichtlich der wöchenllichen 
Behandlungszeit weitaus weniger Möglichkeiten, da alle 
Insassen bis 16.00 Uhr arbeiten bzw. eine Ausbildung ma
chen. l ediglich die SchUler bilden da eine Ausnahme. Fakt 
ist, werktags haben wir Zei t fUr die Behandlung von 
16.30 Uhr (16.00 Uhr Feierabend, duschen, essen) biS 
19,00 Uhr (Nachteinschluss) (siehe auch Kap. 1.3). 

Wir experimentierten einige Zeit mit den o.g. Bultens· 
Programmen und stellten schließlich fest, dass wir für un
sere Situation mit den beschriebenen Rahmenbedingun
gen und speziell für diese Klientel eigene Programme 
entwickeln müssen. In Anlehnung an bestehende Program· 
me haben wir bisher fOlgende Module entwickelt: 

Missbrauchsketle - Deliktszenario; 

Risikolaktoren - Rückfallprävention; 

Empathie - Opferempathie: 

Wissen Sexualität; 

Aückfallvermeidungsplan. 

Es handelt sich vom Ansatz her um ein kognitiv·beha
viorales Programm, wobei wir in allen Modulen und in je
der Sitzung mit unseren Methoden und Inhalten besonde· 
ren Wert auf die emotionale Erreichbarkeit der Insassen 
legen. Methodisch stellen wir uns ausdrücklich aul die Ju
gend der Teilnehmer und auf die spezifische Situation der 
Einzelnen in den Gruppensitzungen ein. 

Es gibt eine deliktspezifische Behandlungsgruppe für 
Vergewaltiger und eine für Missbraucher (s. auch Kap. 2.3). 
Unsere anfänglichen Versuche, beide Delikte in einer Grup· 
pe zusammenzufassen, verliefen eher ungünstig, da sub
kulturelle Implikationen einen zu großen Einfluss auf die 
Offenheit der Teilnehmer hatten. Wobei es trotzdem noch 
problematisch in einer Gruppe lur Missbraucher werden 
kann, wenn dort Teilnehmersind, deren Opfer sechs Jahre, 
sie als Täter 18 Jahre alt waren und bei anderen waren die 
Opfer 13 Jahre alt und der Täter 18. 

Wir haben jetzt eine Art Grundstock von ca. 50 ausge· 
arbeiteten Gruppensitzungen, die wir inhaltlich und metho
disch variabel einsetzen. Hinsichtlich der aktuellen Situa· 
tion in der Gruppe, der speziflschen Voraussetzungen und 
Situation der Teilnehmer arbeiten wir sehr flexibel. Wir be· 
finden uns nicht nur jetzt im Entwicklungsprozess und mo· 
dilizieren immer wieder einzelne Sitzungen, sondem wir 
werden das auch zukünftig tun, da unser Programm stets 
den Teitnehmem angepasst werden muss. 

Zu diesem Programm und vor allem auch zu den 
Erlahrungen in der Praxis werden wir uns detaillierter in ei· 
nem späteren Aufsatz äußern, da dies an dieser Stelle den 
Rahmen sprengen würde. 

3.3 Die Wohngruppe / das Milieu 

Die Wohngruppe, in der der einzelne Insasse unterge
bracht ist, ist das Milieu bzw. das soziale Umfeld, in dem er 
lebt. Wlschka (2004) hat dafür den schönen Begriff ~Reali· 
tätsraum· geprägt. Der Aufenthalt in der Aufnahmegruppe 
ist zeitlich begrenzt, in der Wohngruppe, in der er nach der 
Aufstufung untergebracht ist, kann er u.U. bis zum Stralen
de verbleiben . Allerdings gibt es auch Verlegungen aus 
gruppendynamischen oder Platzkapazitätsgründen. Die 
Population in den Wohngruppen ist nicht identisch mit den 
Behandlungsgruppen. Das ist auch so gewollt, u.a. weil in 
der alltäglichen Bezugsgruppe andere Konflikte und Pro· 
bleme zu bearbeiten sind als in den Behandlungsgruppen . 

Befragt man die Wohngruppenbetreuer nach ihren 
grundlegenden und häufigsten Erlahrungen in ihrer .Basis
arbeir , so lässt sich feststellen, dass die Subku!tur der 
Insassen in VOllzugsansta!ten weltweit (in totalen Instituti· 
onen überhaupt) sich grundsätzlich auch in den Wohngrup· 
pen hier wiederlindet, wenn auch in abgeschwächter Form. 
Je nach Fluktualion gibt es den permanenten Prozess der 
Hierarchiebildung . Wie auch im Normalvollzug werden hier 
die Reinigungsamter von Rangniedrigeren fur Ranghöhere 
ubemommen, völlig . freiwillig" natur/ich. Beleidigungen uno 
tereinander variieren sehr wohl Je nach Status, sogenann
tes .Spaßboxen· artet nicht selten in diffizile UnterdrÜCkung 
aus. Es geht so weit, dass Insassen erpresst werden mit 
der Drohung, ihre Straftal in der Anstalt wei terzuerzählen , 
übrigens ohne dass es sich hier immer um die Wahrheit 
handeln muss. Insassen, die sich im Konfliktfall an Be· 
dienstete wenden, werden auch hier als .Anscheiße'" beH· 
telt. Wer (scheinbar) mehr Zuwendung als andere von 
Bediensteten erhält, wird schon mal ausgegrenzt. 

Die permanente Auseinandersetzung vorrangig der 
Kollegen und Kolleginnen des AVD mit den Insassen hat 
zum Ziel, diese Mechanismen so weit möglich zu reduzie· 
ren und damit negativen Hafteffekten entgegenzuwirken. 
Die WOhngruppe ist damit gleichzeitig auch ein lernleid zur 
Förderung sozialer Kompetenzen und zur Übernahme von 
sozialer Verantwortung. Nicht selten beginnt der Erwerb 
sozialer Kompetenzen allerdings damit , dass der junge 
Mensch über einen längeren Zeitraum zunächst lernen 
muss, sich, seine Kleidung und seinen Haft raum schmutz· 



und geruchsfrei zu halten H' Pünktlich aufzustehen, in ei· 
nem angemessenen Zustand am Arbeitsplatz zu erschei· 
nen. Berichtshefte zu führen sind oft die nächsten Schrille. 
Lernen im Alltag heißt hier, wie kommuniziere ich mit dem 
Meister im Betrieb, wie mit den Arbeitskollegen, wie mit den 
Mitinsassen und den Bediensteten in der Abteilung, wie 
bringe ich meine Anliegen angemessen vor u.v.m. 

Ohne die Basisarbeit in der Wohngruppe machen die 
Behandlungsgruppen wenig Sinn. Erst ein möglichst weit· 
reichendes Zusammenwirken bedeutet Sozialtherapie (sie· 
he auch Kapitel 2.3 und Wischka, 2001 , S. 125 H.). 

3.4 Was kommt zu kurz? Was fehlt? 
Zwar ist in unserer Behandlungsarbeit Gruppenarbeit 
die Maßnahme der Wahl , aber dennoch milssten wir 
mehr Einzelgespräche führen. Unsere personellen 
Ressourcen reichen dafür nicht aus. Spezielle indivi
duelle Entwicklungsprozesse können leider oll nichtlni
liiert und begleilet werden. Kontinuierl iche Einzelfallar· 
beil ist u.E. nicht für alle Insassen und nicht für die 
gesamte Behandtungszeit notwendig, aber filr eine be
grenzte Zeit in vielen Fällen schon. Das kommt zu kurz. 

Wir können keine Behandlungsangebote im kreativen 
Bereich anbieten. Uns fehlen z.ZI. die personellen und 
räumlichen Ressourcen filr diese u.E. wichtigen l em
felder. Ca. ein Jahr fang war eine Ergotherapeutin eh
renamtlich in unsorer Abteilung tätig und ormöglichto 
mit ihrer Arbeit neue, ganz andere Ertahrungen. Das 
fehlt. 

In den Behandlungsgruppen über das andere Ge· 
schlecht Erlerntes kann nicht umgesetzt und trainiert 
werden. Die weiblichen Bediensteten stehen als Trai· 
ningsfeld nicht wirklich zur Vertügung, die l ockerungs
praxis bietet kaum Möglichkeiten. Optimal wäre der ge
zielte und begleitete Einsatz von Kontaktgruppen und 
geeigneten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Das fehlt. 

Die Nachbetreuung ist - wie in Kap.3.1 beschrieben -
sehr schwierig. Sie kommt Schlichtweg viel zu kurz. 

Ausblick 
Zu Beginn unserer Auslührungen haben wir uns dahin

gehend geäußert, dass nach unseren Erlahrungen die im 
Enlwurl filr ein Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvoll
zuges vorgesehene verpflichtende Sozialtherapie für junge 
Sexualstralläter begrüßenswert ist. Wir hoffen , dass wir 
diese Aussage ausreichend begründen konnten . 

Sollte das Gesetz - wie im Entwurl vorgesehen -In Krall 
treten, dann sollten natilrl ich auch die Mindeststandards filr 
Soziallherapeutische Einrichtungen erlülll und damit die 
Soziallherapie I1 in der JA Hametn mit den entsprechenden 
Ressourcen ausgestattet werden. 
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Auswirkungen politischer Verän
derungen auf den Strafvollzug 
Zugleich eine Besprechung von "Gou
verner, en/ermer: La prison, un modele 
indepassable?"'j 

Philip H. Schneider 

Vor sieben Jahren haben Weiss und South mit .Corn
paring Prison Systems .... die ihnen zulolge erste Untersu
chung zur Entwicklung des Strafvollzuges vor dem Hinter
grund sozialer Veränderungen auf einer weltweiten Basis~ 
vorgelegt'I, Dazu hatten sie verschiedene Autoren gewon
nen, die den Strafvollzug und dessen Wandel in sechzehn 
über den ganzen Globus verteilten .Industrienationen" dar
stell ten . 

Rechlsvergleichende Untersuchungen zum Strafvoll
zug haben seitdem nichts an Reiz vertoren. Man nehme nur 
die Zeitschrift für Strafvollzug und S\raffälligenhille zur 
Hand: NeubaCher setzte sich l .B. 1999 mit dem Schutz von 
Menschenrechten Inhaftierterdurch die Vereinten Nationen 
und den Europarat auseinander"' und sah "Anlass zur Hoff
nung" - eine trQgerische Hoffnung vielleicht, wie wir im Zu
ge der folgenden Betrachtungen feststellen werden mUs
sen. Nachdem Dünkel und Snacken im Jahr 2000 eine 
Veröffenllichung des Europarates mit einem Beitrag zum 
Thema ~Prisons in Europe"" bereichert hatten, griffen sie 
dieses Thema 2001 auch in dieser Zeitschrift unter dem 
litel . Stralvollzug im europaischen Vergleich: Probleme, 
Praxis und Perspektiven"1I wieder auf, gingen dabei jedoch 
primär auf Größe und Entwicklung der Gefängnispopula
tionen ein und untersuchten die GrUnde dateir. Ebenfalls im 
Jahr 2001 setzte sich Dünkel, diesmal gemeinsam mit 
Morgenstern, mit dem Problem der Überbelegung im Straf
vollzug im internationalen Vergleich auseinande"'). Erneut 
verglichen und analysierten die Autoren in erster linie 
Gefangenenraten, diesmal jedoch nicht nur auf europäi
scher, sondern auf globaler Ebene, und machten Vorschlä
ge, wie das Problem der Überbelegung zu bekämpfen sei. 
Das von Dünkel und van Zyl Smit erstmals 1991 heraus
gegebene, international-vergleichend angelegte Werk "Im
prisonment Today and Tomorrow" wurde 2001 komplett 
überarbeitet und neu aufgelegt"'. 

AIIOth'" verglich im Jahre 2002 den deutschen Strafvoll' 
zug mit dem europäischen Ausland und versuchte, die 
MOglichkeiten, die für seine .Modernisierung" in Frage kä
men (z.B. Priva tisierung, gemeinnützige Arbeit, elektro
nisch überwachter Hausarrest) anhand von Beispielen aus 
den ländern darzustellen, in denen die jeweilige .Innova
tion" bereits praktiziert werde. Unlängst reihte sich auch die 
Vorsitzende des European Committee for the Prevenlion of 
Torture (CPT), Sylvia Casale, mil einem Beitrag über den 
.Strafvollzug im internationalen Vergleich" in diese beein
druckende liste ein"l. 

Oie Autoren des hier vorgestellten, 2004 erschienenen 
Werkes .Gouverner, enlermer" scheinen das Thema der 
eingangs erwähnten Untersuchung von Weiss und Soulh 
wieder aufzugreifen: Ausgehend von der Situation in Frank
reich, wo sich die Zahl der tnhaftierten seit den siebziger 
Jahren geradezu inllationär erhöht hat, werfen sie die 
Frage auf, welche Auswirkungen politische UmWälzungen 
auf die "Inhaltierungspolitiken" haben. Dazu werden von 
verschiedenen Autoren die politischen Veränderungen in 
verschiedenen Ländern aufgezeigt und ihre Auswirkungen 
auf den Strafvollzug untersucht. 

Mit MIcheIle Perrot haben die Herausgeber für das 
Vorwon eine der aktivsten Forscherinnen auf dem Gebiet 
der Geschichte des französischen Strafvollzugs gewoo· 
nen. PerrOI, unter anderem Autorin des Werkes . l es om
bres de I'histoire:-crime el Chätimenl au XIXe siecte""', gibt 
zunächst einen Uberblick über die im Fotgenden behan
delten potitischen Ereignisse in den jeweiligen ländern und 
deren Konsequenzen für das nationale Gefängniswesen. 
Sie weisl darauf hin, dass alle untersuchten Fälle bestätig
ten, was schon Foucaull richtig erkannt habe: Seit der fran· 
zösischen Revolution sei das Gefängnis von zentraler 
politischer Bedeutung und jede größere politiSChe Rich
tungsänderung habe - zumindest prinzipiell - zu einer 
Reform des nationalen Gefängniswesens geführt. In Bezug 
auf den Untertitet des Werkes, welcher die Frage aufwirft, 
ob das Gefängnis ein Modell sei, an dem man nicht vor· 
beikäme, merkt sie an, dass die Teilnehmer der GIP'JI in 
den späten sechziger und frUhen siebziger Jahren des letz
ten Jahrhunderts, allen voran Michel Foucault, zwar über 
alternative Ansätze zum Gefängnis nachgedacht hätten, 
dass von einer Schließung der Gefängnisse in concreto 
aber nie die Rede gewesen sei - gerade die Abschaffung 
der TodeSsirale in Frankreich unter Badinter habe die Be
deutung des Gefängnisses als Vollzugsform erhöht. 

In der sehr breiten Einführung in das Werk gehen die 
Herausgeber einerseits auf die weltweiten Reformbestre
bungen im Strafvollzug, andererseits auf eine nicht zu leug
nende Konslanz in der PraKis ein . In Frankreich, so 
Artieres, lascoumes und SaUe, seien die ersten größeren 
Reformen der Nachkriegszeit aus den eigenen Gefängnis· 
erfahrungen lührender Persönlichkeiten während der deut
SChen Besatzungszeit hervorgegangen. Trotz vieler politi
scher Veränderungen bleibe das Gefängnis ;edoch eine 
Konstante: Es gäbe heute keine Gesellschalt ohne Gefäng
nis; universell tor alle in dem Band dargestellten Nationen 
sei jedoch der Versuch, die Zahl der Inhaftierten drastisch 
zu reduzieren. Dies sei auch biller nötig, denn beispiels· 
weise in Frankreich sei die Gefängnispoputation im Verhält
nis zur Einwohnerzahl des landes Ober die letzten zehn 
Jahre wesentl ich stärker angewachsen. 

GefängnisüberlOllung zählte freil ich schon seit langer 
Zeit zu den Brennpunkten der Strafvotlzugsdiskussionl<'. 
Das Problem des übermäßigen Anwachsens der Geläng
nlspopulatlon, einhergehend mit der Überfüllung der Ge
fAngnisse ('Prison Overcrowding"), war auch für den Euro
parat Antass, mit einer Empfehlung auf den Plan zu 
treten''''. Diese propagiert unter anderen die Rückkehr zur 
Inhaftierung als Ultima Ratio, die nur Anwendung linden 
solle, wenn die Schwere der übertretung jede andere 
Sanktion oder Maßnahme klar als unangemessen erschei
nen lasse. Gowisse Übertretungen sollten enfkriminatisiort 
werden, so dass sie nicht mehr mit einer Freiheitsstrale 
sanktioniert werden kOnnten. Es linden siCh darin aber 
auch VorSChläge zur Struktur des Strafvollzuges, z.B. die 
Festlegung einer Belegungsobergrenze für die jeweilige 
Institution. 

1. Brüche, Veränderungen und Konstanten 
Unter diesem Titel wird im ersten Teil des hier vorge

stellten Werkes anhand von fünf Artikeln die Praxis des 
Strafvollzuges in verschiedenen ländern dargestellt, dar
unter neben Frankreich und Deutschland auch Russland, 
Südafrika sowie die Türkei. 

An die Einführung der Herausgeber anknüpfend erläu' 
tert zunächst Chantralne in seinem Beitrag die Reformen 
des StrafvOllzuges in Frankreich . Oie letzte Krise, so der 



Autor, lolgte Im Jahr 2000 aus der FeststeHung der Ab
geordneten des französischen Parlamentes, dass die 
Hallbedingungen in französischen Gefängnissen unange
messen hart seien: Das Ungleichgewicht zwischen Le
bensvemäJtnissen innerhalb und außerhaJb des Gefäng
nisses stelle ein Problem dar; einerseits mussen die 
Lebensbedingungen im Gefängnis erträglich bleiben, an
derseits, so zit iert die Autorin Perrot'tI, musse das Lebens
niveau im Gefängnis Immer unterdem Niveau des ärmsten 
Arbeiters sein, Mdamit es nichtIUr die Faulen attraktiv wer
deM. Außerdem sieht die Autorin einen Konflikt zwischen 
dem Ziet der Rehabil itation und der Fluchtsicherheit. 

Im zweiten Beitrag setzt sich Fabien Jobard mit den 
Gefängnissen in Deutschland, besonders im Lichte der 
Wiedervereinigung, auseinander, wobei er sich in erster 
Linie auf die empirischen Daten von Dunkel beruft" J. 
Seines Erachtens haUen in der DDR schon außerhalb der 
Strafvollzugsanstalten ~gelängnisähnliche Zustände~ ge
herrscht. Außerdem seien Mgeringere VergehenM leilweise 
betriebsin tern oder einfach durch soziale Missbilligung 
durch Kollegen oder Nachbarn geregelt worden. Schließ
lich habe es neben den . regulären" Strafvollzugsanstalten 
auch voo den VOlkseigenen Betrieben unterhaltene Be
triebshaltanstalten, welche unter sehr schlechten Hall
bedingungen rund ein Drittel der Gefängniskapazität gebil
det hätten, und Arbeitslager bzw. -häuser gegeben". Durch 
diese Rahmenbedingungen hätten zwar die regulären 
Strafvollzugsanstalten an Stellenwert ver1oren. dem Straf· 
voltzug an sich sei tedoch im totalitären Staatsgefüge stets 
eine wichtige Funktion zugekommen'''. 

Daraus, dass der VOllzug der Freiheitsstrafe in einer re
gUlären Haftanstalt nur eine Sanktion unter vielen gewesen 
sei. lasse sich aber nicht lolgern, dass es auch eine gerin
ge Gefangenenrate gegeben habe. Ganz im Gegenteil: 
Noch 1989 sei sie doppelt so hoch wie in der Bundesrepu
blik gewesen. Die konstant hohe Gefangenenrate habe 
aber auch wiederholt zu Amnestien gefuhrt. Nach dem Fall 
der Mauer sei die Gefangenenrate durch mehrere Amnes
tien auf last ein Zehntel gesenkt worden und habe damit zu
letzt deutlich unter dem westdeutschen Niveau gelegen . 
Die Wiedervereinigung habe zur Auflösung der in der DDR 
gettenden Stralvollzugspolitik gefOhrt. Vom früheren Straf
vollzug seien nur ein paar Gebäude und ein Drittel des Per
sonals beibehalten worden. Die Gefangenenrate in den 
neuen Bundesländern sei unterdessen kontinuierlich bis 
fast auf westdeutsches Niveau angestiegen und auch die 
Hattbedingungen hätten sich verbessert, seien aber auch 
heute noch deutlich schlechter als in den alten Bundes
ländern. 

Hauptcharakleristikum der Gefängnisse in ganz 
DeutSChland sei heute nach Jobard, dass die tatsächlichen 
Hattbcdingungen hinter den AnsprUchen des Rechtsstaats 
zurückblieben. Das durch § 18 11 StVollzG konstituierte 
Recht aul Einzelunlerbringung während der Ruhezeit sei 
außerdem durch die Entscheidung des Bundesverfas
sungsgericht vom 27.2.2002'"' in den Rang eines Grund
rechts erhoben worden, was einen Bedarf nach weileren 
knapp 20.000 neuen Hallplätzen zur Folge gehabt habe: 
Nach dieser Entscheidung könne in Deutschland der 
Grundsatz der Unantastbarkeit der MenschenwOrde bereits 
durch die Architektur der Gefängnisse verletzt werden~'J. 

In Aussland befanden sich zeitweise über eine 
Millionen Menschen in Strafvollzuganstallen. Dies haI 
schon bekannte Literaten wie Leo TolstoFl und Alexander 
Solschenlzvn"" dazu angeregt, sich mit dem Thema Straf
vollzug in Rußland auseinander zu setzen. In jüngerer Zeit 
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ist mit dem Werk ~Der Gulag~ von Anne Applebaum wohl 
die umlassendste Betrachtung dieses dunklen KapitelS der 
russischen StrafvollzugsgeSChichte erschienef'l"'l. ln dieser 
Zeitschrift hat Lammich wiederholt Ober die Situation des 
Strafvollzuges in Russland berichtet"'. 

Gi11es Favarel·Garrigues setzt sich in seinem Beitrag zu 
~Gouverner, enfermer" mit den Prioritälen und Hindernis
sen der russischen Strafvollzugspolitik seit dem Ende der 
achtziger Jahre auseinander. Er arbeitet dabei als eines der 
Hauplziete die Reduktioo der Gefängnispopulation heraus. 
Hier spiele neben dem Kostenaspekt sicher auch der 
Wunsch der Steigerung des internationalen Ansehens 
Russlands eine Rolle. Die Realisierung dieses Ziels sei ei
nerseits durch zahlreiche Amnestien seit Ende der UdSSR 
gepragt, andererseits habe beispielsweise auch die Be
schränkung der Haftstrafe fOr Diebstahl zu großen Erfolgen 
aul diesem Gebiet geführt. 

Ein großes Problem bei der Erreichung des Ziels sei je
doch, dass Richter und Staatsanwälte andauernd aulge
fordert würden, die Kriminalität zu bekämpfen: In Russland 
sei die Justiz (nach wie vor) nicht unabhängig, sondern die 
Richter mussten Rechenschaft uber ihre Urteile ablegen. In 
99% der Fälle gäben die Richter daher den Anträgen der 
Staatsanwaltschaft statt. Deswegen rieten auch die Anwäl
te unschuldiger Mandanten diesen häufig, sich schuk:lig zu 
bekennen und eine Freiheitsstrafe in Höhe der bereits ab
gesessenen Untersuchungshaft zu akzeptieren, um die 
Verhängung einer strengeren Strafe zu verhindern. FOr 
RiChter, deren Urteite aufgehoben wOrden oder die quanti· 
tativ zu wenig verurteilten, stelle dies ein akutes Karriere
risiko dar, das auch zur Versetzung an einen unattraktiven 
Dienstort fOh ren könne. Ein Schritt in die richtige Richtung 
sei die Entmilitarisierung der Gefängnisverwaltung . Außer· 
dem habe Russland als Konsequenz seines Beitrittes zum 
Europarat Im Jahre 1996 die Todesstrafe abgeschafft. 

leider kommen bei diesem Beitrag die verbleibenden 
Defizite des russischen Strafvollzugs etwas zu kurz. Fava
rel-Garrigues erwähnt zwar im Zusammenhang mit der 
Feststellung. dass der Wiedereingliederung Inhaftierter in 
die Gesellschaft in Russland keinerlei Bedeutung beige· 
messen werde, dass es selbst an ausreichender Ernährung 
und grundlegender medizinischer Versorgung lehle"'. Er 
geht jedOCh weder darauf ein. dass sich bezüglich der men
schenunwürdigen Haftbedingungen (z.B. im Fall Kalashni
kov"l 23 Insassen In einer Zellen von t7 qm. mit nur 16 
Schlafplätzen, Dauerbeleuchtung und -fernsehen , fast of
fenen sanitären Einrichtungen, keiner Ventitatioo und un
zureichender Heizung) In den letzten Jahren keine wesent
lichen Verbesserungen ergeben haben. noch dass die Idee 
von Gefangenenrechten dem russischen GefängnissVstem 
völlig fremd 1st. Es empfiehlt sich also die ergänzende 
LektOre des letzten Beitrages von Lammich zu diesem 
Thema-. 

Ein dusteres Bild zeichnen Amanda Dissel und Stephen 
Ellis von der Lage in SOdafrika. Dabei berufen sie sich uno 
ter anderen aul die Darstellungen des prominenten süd· 
afrikanischen Strafrechtlers van ZVI Smit, der auch in 
MComparing Prisoo SystemsM mil einem Beitrag Ober Süd
afrika vertreten isf". Die In SOdafrika IOr lange Zeit herr
schende Politik der Apartheid habe primär die Klassi fikation 
von BevOlkerungsgruppen nach rassischen Gesichtspunk
ten bedeutet. Diese Gruppen soillen auch örtlich getrennt 
werden - zu diesem Zweck seien Millionen zwangsweise 
umgesiedelt worden. Jeder Angehörige einer solchen 
Gruppe musste zu jeder Zeit ein Ausweispapier bei sich tra
gen, welches spezifizierte, wo er sich aufhalten durfte. Bei 
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Verstoß dagegen drohte Haft. Dies sei mit einer der Gründe 
dafür gewesen. dass das land eine der höchsten Gefan
genenraten der Welt gehabt habe. Auch die Gegner der 
Apartheid hätten einen nicht zu vernachlässigenden Teil 
der Gefängnispopulation gebildet. 

Ein radikaler politischer Umbruch sei in den neunziger 
Jahren erfolgt: Ein bemerkenswerter Demokratisierungs
prozess sei eingelei tet und die Apartheid abgeschafft 
worden. Auch das Gefängniswesen sei von dem Reform
prozess erfasst worden. Das in den fünfziger Jahren "mili
tar isierte" Gefängnispersonal sollte ab dem Jahre 1996 
wieder entmilitarisiert werden. Letzteres - so die Autoren -
sei nicht völlig erfolgreich gewesen; es fiele den Betrof
fenen schwer, erworbene Dienstgrade wieder abzulegen. 
1998 sei ein neues Strafvollzugsgesetz erlassen - und 
2001 weiter novelliert - worden:lOl , das einige Minimalforde
rungen festlege, einen humaneren Strafvollzug zum Ziel 
habe und die Rechte der Gefangenen verbessern solle. 
Seine praktischen Auswirkungen seien jedoctl leider gering 
geblieben. 

Eine neue Tendenz in Südafrika sei die Errichtung und 
der Betrieb von Gefängnissen durch private Gesellschaf
ten. Dies, so die Autoren, könne nur eine Verbesserung 
darstellen, da es schlechter als in den staatlichen Gefäng
nissen einfach niCht mehr gehe: Dort herrschten katastro
phale hygienische Zustände, und es gäbe große Probleme 
aufgrund von Korruption und einem enormen Anteil von 
AIDS-Infizierten unter den Inhaftierten. Da 85 bis 94% der 
Inhaftierten . rückfällig" würden, solle Olm ein besonderes 
Augenmerk der Reintegration der Häftlinge gelten. Damit 
die auf dem Papier vorhandenen Verbesserungen auch in 
die Tat umgesetzt würden bedürfe es jedoch auch der 
Initiative der Gefangenen. so van Zyl SmiP": Diese müs
sten ihre Rechte vor Gericht einfordern. 

Auch die Türkei ist im Begriff, sich poli tisch zu wandeln
Anlass, so Elise Massicard, Autorin des Beitrages über die 
Gefängnisreforrn in der Türkei , sei primär das Bestreben 
der Türkei, in die Europäische Union aufgenommen zu 
werden: Seit 1999 sei sie offiziell als Beitrittskandidat an
erkannt worden. Die angestrebte Aufnahme in die EU be
dürfe natürlich der Konformität mit den europäischen Maß
stäben . Bereits 1997 sei vom türkischen Justizministerium 
eine Reform des Strafvollzugs ausgearbeitet und 1999 in 
das Regierungsprogramm aufgenommen worden. Sie sei 
im Jahr 2000 dann in Angriff genommen worden. Mit ih r 
seien freilich innenpolitische Ziele verfolgt worden. Die Eu
ropäische Kommission habe in ihren Berichten für das Jahr 
2000 festgestellt. dass die Haftbedingungen in der Tüf1(ei 
weder den europäischen Normen~' noch den Mindesl
grundsätzen für die Behandlung von Gefangenen (Minima) 
der Vereinten Nationen von 1955 .... entsprächen - daher 
wurde in das türkische .Nationalprogramm" 2001 die kurz
fristige Reform d~s Strafvollzugssystems aufgenommen: 

Auch die Türkei leide unter einer massiven Oberbele
gung der Strafvollzugsanstalten - so gäbe es Schlafräume, 
die für 40 bis 60 Personen konzipiert, aber mit bis zu hun
dert lnsassen belegt seien. Es gäbe zu wenig Betreuungs
personal; dieses sei wiederum im hohen Maße korrupt und 
die Gefangenen seien oft sich selbst überlassen. In den 
letzten fünf Jahren habe es über 1.200 Ausbrüche sowie 
zahlreiche T6tungsdelikte an Personal und Mitinsassen ge
geben. Die unter solchen Bedingungen durChgeführte 
"MassenhaW führe unter anderem dazu, dass z.B. die 
PKK, die 9.000 der 13.000 pOlitischen Gefangenen stelle 
und ganze Gefängnisflugel beherrsche, ihre Mitglieder ge
radezu in den Gefängnissen rekrutieren würde. 

Erstes Ziel der Reform sei daher die Ersetzung der 
Schlafsäle durch Zellen für ein bis drei Gefangene gewe
sen. Neben einer humaneren Unterbringung habe dies 
auch zu einer Schwächung der PKK führen solten. Die er
sten Verlegungen in solche Zellen hätten daraufhin Protes
te, auch von Seiten der Häftlinge, zur Folge gehabt. Man
che Häftlingsgruppen seien sogar in Hungerstreik. teilweise 
bis zum Tod, getreten. Auch das Anlifoltef1(omitee des Eu
roparates habe die generalisierte Einzelhaft" l und das Han
deln der Autoritäten während der Verlegung in die Einzel
haft und des Hungerstreiks'" wiederholt beanstandet. 
Aufgrund dieser Konstellation - extern durch die Europä
ische Union .erzwungene Reformen" dienen auch der 
Erreichung zweifelhafter innenpolitischer Ziele - so die 
Verfasserin, habe die Türkei sicherlich einen Sonderstatus. 

Massicard erwähnt zwar, dass der türkische Strafvoll· 
zug des öfteren Anlass zur Kritik durch das Anli foltef1(om;
lee des Europarates gab"'. Eine tiefere BetraChtung wäre 
hier Jedoch wünschenswert gewesen: So hatten beispiels
weise die Kontrolleure während des Besuches tüf1(ischer 
Strafvollzugsanstalten, Untersuchungsgefängnisse und 
sonstiger Polizeieinrichtungen im Februar und März 1999>'1 
lestgesteIlI. dass Schläge, das Aufhängen an den Armen 
und sonstige körperliche Misshandlungen wie Elektro
schocks dort nicht ungewöhnliCh seien. Bei den Besuchen 
im Juli 200001) wurde generell ein Rückgang körperlicher 
Misshandlung festgestellt, aber auch ein Fall sexuetten 
Missbrauchs einer Gefangenen durch - sowohl männliche 
als auch weibl iche - Polizisten gemeldet. Auch im Jahr 
2002 wurde von solchen Misshandlungen berichtet:ltl. 
Grund zur Hoffnung gibt jedoch der Bericht für die Besuche 
in 2003001 : Die o.g. körperlichen Misshandlungen würden 
nun kaum mehr angetroffen, es habe einen staf1(en Rück
gang "schwerer Folte!""" ) gegeben. Am 13.12.2004 wurde 
nun das neue Strafvollzugsgesetz verabschiedet, welches 
am I . April 2005 in Kraft treten sollle"". 

2. Ausnahmegefängnisse 
Der zweite Teil des Werkes widmet sich sogenannten 

Ausnahmegefängnissen: Den Anfang macht Nicolas Fi
scher mit seinem Beitrag über das Lager Rieucros, ein 
französisches Internierungslager im 2. Weltkrieg. Es wur
de 1938 gegründet, bis 1939 als Auffang- und Abschiebe
lager und dann bis 1942 als Konzentrationslager genutzt. 
Während der ersten Phase seiner Nutzung habe eine er
staunliChe Freiheit für die Insassen geherrscht: Die Türen 
seien nicht verschlossen gewesen. die Insassen hällen 
sich nur einmal wöchentlich melden müssen. Dies sei 
mittelS Stempelheftehen überwacht worden. Die Insassen 
hätten also sogar in den umliegenden Orten arbeiten kön
nen , nur vereinzelt sei aufgrund besonderer Ereignisse ei
ne befristete Ausgangsbeschränkung verhängt worden. 

Während dieser Bericht eher von historischem Interes
se ist, ist das Thema. mit dem sich Szurek auseinander 
setzt, aufgrund seines aktuellen und wellpol itischen Bezu
ges von besonderem Interesse: Sie schildert die Bedin
gungen, welche in dem von den USA auf der Militärbasis 
Guantanamo Bay betriebenen .Ausnahmegefängnis" herr
schenU!. Nach den Anschlägen vom 1, . September, so 
Szurek, habe der Wellsicherheitsrat der Vereinten Natio
nen .unter Schock" bestätigt, dass es ein Naturrecht eines 
Staates auf legitime Verteidigung gäbe"l . Mit dieser Reso
lution seien die völkerrechtlichen Voraussetzungen fur ein 
entschiedenes, auch militärisches Vorgehen gegen den 
Terrorismus geSChaffen worden. Dies habe zur Folge ge
habt, dass die USA freie Hand habe, erstmals in der 



Geschichte einen Krieg nicht gegen ein Land, sondern ei
ne Organisation zu fUhren. Nachdem die ersten Emotionen 
abgeklungen seien. könne man diese Wahrnehmung des 
Geschehens um den 11. September bedauern, die dazu 
führe. eine Organisation als kriegführend anzuerkennen. 

Diese Logik führe auch zu den Haftbedingungen in 
Guantanamo: Die USA leiten daraus, dass ihr .Krieg gegen 
den Terror" nicht unter die Genfer Konvention lalle. ab. 
dass sie den Gefangenen dieses Krieges keinen Kriegsge
fangenenstatus einräumen müssten. Die FOlge sei, dass 
die HäfUinge in Guantanamo keinen direkten Kontakt zu 
Familie. Anwälten oder Beratern hätten. Die Einrichtung 
werde lediglich durch Abordnungen der Staaten. deren 
Angehörige inhaftier1 seien, sowie durch das Rote Kreuz 
besucht. Letzteres übermittele auch Nachrichten an Ange
hörige der Inhanier1en, wovon zum Zeitpunkt des Beitrags 
bereits 4.000-mal Gebrauch gemacht worden sei. 

Die aus der Presse bekannten, unmenschlichen Haft
bedingungen haben sich laut der Autorin zwar durch neue 
Gefängnisbauten signifikant verbesser1. trotzdem werde 
der Dritten Genler Konvention"! noch nicht vollständig ent
sprochen - diese verbietet nämlich nicht nur Folter oder un
menschliche Behandtung von Kriegsgefangenen (Ar1i
kel t 30) sowie Jeden Akt von Gewalt oder Einschüchterung 
ihnen gegenüber (Ar1ikel 13). sondern konstituiert neben 
dem Recht aul Respekt ihrer Person und ihrer Ehre 
(Art. 14) auch gewisse Pflichten: Generell sollen die Unter
kunltsbedingungen der Kriegsgefangenen ,ebenso günstig 
sein wie diejenigen der im gleichen Gebiete untergebrach
ten Truppen des Gewahrsamsstaates. Diese Bedingungen 
haben den Sitten und Gebräuchen der Gefangenen Rech
nung zu tragen und dünen ihrer Gesundheit keinesfalls ab
träglich sein .~ (Art. 25). Problematisch ist auch, dass 
Kriegsgefangene der KOnvention zur Folge nur in Anlagen 
interniert werden dürfen. die aul dem Festland liegen und 
jede mögliChe Gewähr für Hygiene und Reinlichkeit bieten 
(Art. 22 Abs. 1). 

Außerdem werde zum einen plakativ zwischen . koope
rativen" und .unkooperaliven" Häftlingen unterschieden. 
Neben der äußerlichen Kenntlichmachung durch verschie
denfarbige Overalls würden Erstere durch Gratifikationen 
belohnt. Zum anderen würden die Insassen in einer stän
digen Unsicherheit belassen. was ihr Enttassungsdatum 
betreffe. Dies stelle natürlich eine erhebliche psychische 
Belastung dar. die vereinzelt auch in Selbstmordversuche 
münde. Hauptziel der USA sei die Informalionsgewinnung
und dies auch mit aus rechtsstaatlicher Sicht fragwürdigen 
Mitteln. Erslaunlicherweise gäbe es trotzdem Insassen. die 
lieber in Guantanamo blieben. als in ihr Ursprungsland 
ausgeliefert zu werden: So zuletzt der Fall bei russischen 
Taliban-Angehörigen. welche in Rußland mit erheblich 
schlechteren Haftbedingungen rechnen würden. 

Problematisch sei auch. dass amerikanische Gerichle 
sich regelmäßig bezüglich der Haftbedingungen in Guan
tanamo für unzuständig erklären würden. da sich die Häft
linge weder auf amerikanischem Territorium befänden noch 
es sich bei Ihnen um Amerikaner handele. Dieser 
Gesichtspunkt muss freilich seit der weitreichenden Ent
scheidung des US Supreme Court .Hamdi vs. Rumsfeld~ 

vom 28. Juni 2004'" als überholt gelten; denn der Supreme 
Court der Vereinigten Staalen hat darin die Zuständigkeit 
von US-Gerichten lür das Gefangenenlager Guantanamo 
bestätigt: Die Zuständigkeit von US-Gerichten erstreckt 
sich danach auch auf Ausländer, die in Territorien festge
halten werden. in denen zwar nicht in vollem Umfang US
HoheitsreChte gelten. aber US-Gerichtsbarkeit herrsche. 
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Die Autorin schließt den Beitrag mit den Worlen, dass das 
internationale Recht also seinem üblichen Kurs folge: Der 
mächtigste Staat bestimme die Richtung. 

Auch der darauf folgende Artikel von Pierre Oelattre 
über die Lage des StrafvOllzugs auf Haiti vermag nicht po
sitiver zu stimmen : Delallre gibt zuerst einen kurzen histo
rischen Überblick: Die Bevölkerung von Haiti bestehe aus 
Deporlierten und deren Nachkommen; die Sklaverei habe 
eine Schlüsselstellung in der hailianischen GeschiChte. und 
die Gefängnisse dieser Ära seien Foltergefängnisse. Bis 
1994 habe der StrafvOllzug größtenteils in Löchern und 
HÖhlen stattgefunden und sei vollkommen unreglementiert 
durch Armeeangehörige VOllstreckt worden. 

Mit der Rückkehrdes Präsidenten Arislide im Jahr 1994 
seien. soweit es die Minel erlaubten, Verbesserungen in 
Angriff genommen worden. Die neue Gefängnisverwaltung 
sei jedoch noch jung und unerfahren gewesen und habe 
mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. Dazu zähle ne
ben dem bautechniSCh und sanitär katastrophalen Zustand 
der Einrichtungen auch eine Verwaltung , die alles andere 
als ordentlich gearbeitet habe: Dass Gefangene aufgrund 
mangelhafter Aktenlage im Gefängnis ~vergessen· würden. 
sei keine Seltenheit. Es fehle des weiteren an Geld. obwohl 
relat iv wenig reichen würde. um bedeutende Fortschritte 
erzielen zu können. Der Autor zieht hier Verbindungen zwi
schen der problematischen politischen Lage in Haiti und 
den Problemen des StrafvOllzuges. 

Der Beitrag von Delattre wurde leider schneller als zu 
erwarten war von der Wirklichkeit eingeholt: Im Oktober 
2003 nahmen in dem Karibikstaat gewalttätige Proteste 
und Demonstrationen gegen Präsident Aristide wieder zu. 
Sie kulminier1en in seiner Ftucht ins Ausland am 29. Feb
ruar 2004. Seitdem wird der Frieden in Haiti durch auslän
disches Militär gesichert - nach einer US-geführten Stabili
sierungstruppe übernahmen im Juni 2004 UN-Blauhelme 
das Mandat. Die Verbesserung des Strafvollzugs in Haiti 
hat damit zwar nicht an Wichtigkeit verloren. isl iedoch in 
der Prioritätenl iste dieses vom Unglück gebeutelten Staa
tes ganz weil nach unten gerutscht Zunächst gi1l es nun. 
den inneren Frieden wieder herzustellen. 

Anschließend geht Jacques Mucchielli in einem nur 
neunseitigen Beitrag auf die Auswirkungen des Artikels 41-
bis des Gesetzes Nr. 354. Juli 1975 in Italien ein. Dieser 
erlaube es, Häftlingen. die wegen der Zugehörigkeit zum 
organisierten Verbrechen verur1eilt wurden . Freiheitsbe
schränkungen im VOllzug aufzuerlegen. Die daraus resul
tierenden Haftbedingungen seien scharf. sehr restriktiv und 
grenzten an Folter. so Mucchielli. 

3. Experimentalgefängnisse 
Im dritten Teil des Werkes schließlich werden verschie

dene ~Experimentalgefängnisse' vorgestellt. Den Anfang 
macht Philippe Artieres Bericht über die in Russland gele
gene Festung Schlüsselburg. welche im Zeitraum von 1880 
bis 1917 unter Zarenherrschaft als Modell-Gefängnis dien
te. Vor der Neuorientierung der Straf- und Ge1ängnispolitik 
in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts waren - so 
der Autor - die Gefängnisse in Rußland aufs Übelste ver
nachlässigt. Die Feslung von Schlüsselburg wurde 1870 
bis 1884 wegen Baufälligkeit und zwecks Umbaumaßnah
men geschlossen. In diesem Zeitraum wurde sie grundle
gend modernisiert, es wurden helle. saubere, beheizte Zei
len und sogar eine Bibliothek für die Häftlinge geschaffen. 
Dies habe jedoch andere Auswirkungen gehabt, als man 
zunachst glauben könnte. In dem so hergeriChleten Gebäu-
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da hätten zahlreiche der Insassen den Verstand verloren, 
viete hätten auch Selbstmord begangen. Aus dem Modell
gefängnis sei eine .Eliminierungseinrichtung~ geworden. 
Dies sieht der Autor darin begrGndet, dass neben einer 
vierundzwanzigstQndigen Dauerbeleuchtung und einer ex· 
tremen Hellhörigkeit Dauerfiberwachung und ein Sprach
verbot, begleitet von einem jahrelangen Korrespondenz
verbot, welches erst im Jahre' 896 gelockert worden sei, 
geherrscht habe. 

Im el ften Artikel des Bandes setzt sich der Architekt 
Christian Demonchy mit der Architektur der Modellgefäng
nisse in Frankreich auseinander. Dabei stellt er zunächst 
klar, dass das Prädikat .Modengefängnis" schnell vergeben 
werde: Oie geringste Verbesserung der Sicherheit, der Ver
waltung oder der Architektur würde bereits zur Bezeich
nung als Modellgefängnis führen. 

Zunächst schildert Dernonchy den Prozess vorn Emp
fang des P1lichtenheftes bis zum fert igen Gefängnis aus 
der Sicht des ArChitekten - welche Gedanken der Architekt 
sich mache, aber auch von welchen Faktoren die Gefäng
nisarchitektur abhänge. NatGrlich sei, wie bei jedem Bau
werk, der Wunsch des Kunden Grundlage der arChitekto
nischen Gestaltung. Der Kunde sei in diesem Fall nur eben 
das Volk, repräsentiert durch die Regierung, welche das 
Gefängnis als WerkZeug ihrer Kriminalpolitik nutze. Oie 
Vorgaben und Konstruktionsvorschriflen, erarbeitet von 
Beamten des Juslizministeriums, Ausfluss von rechtlichen 
Reglementierungen und etabl ierter Stmfvollzugspraxis, 
wOrden auch verlangen, dass sich das zukOnftige Gefäng
nis in das Ensemble der vorflandenen - denen häufig 
schon ihre mangelnde Homogenität zum Vorwurf gemacht 
werde - integriere. Das zu prOjektierende Gefängnis habe 
also schon ein Modell; die ihm vorflergehenden. Während 
die Innovalionen häufig beschrieben würden, werde dieser 
Konstanz wenig Beachtung geschenkt - dabei sei sie es, 
die den Strafvollzug präge. 

Im Kontrast zu dieser .Standardarchitektur" beschreibt 
Demonchy ein Gefängnis, welches wirklich hervorstiCht 
Die von seinem Architekturbüro realisierte Justizvollzugs
anstalt Mauzac. Diese habe von der Konzeption her mit 
dem althergebrachten Gefängnistyp wenig gemein - die 
Häftlinge könnten innerflalb der Einrichtung relativ frei und 
unbegleitet zirkulieren. Dieses vom Autor durchaus poSitiv 
bewertete Modell habe jedoch leider nicht Schule gemacht. 

Anschließend bemGht sich der Autor, die architektoni
sche Entwicklung des Gefängnisses in Frankreich, ausge
hend von einem ~Ursprungsmodell"1J, bis in die Gegenwart 
darzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem t 9. und 
20. Jahrhundert, welche bereits durch zahlreiche sehr de
taillierte Werke"" abgedeckt werden - es gelingt Demonchy 
leider nicht, hier zu den bereits von Foucault und anderen 
gemachten Beobachtungen etwas Wesentliches hinzuzu
fügen. 

Einen äußerst interessanten und vom Grundton her ge
radezu enthusiastischen Artikel legen Madeleine Akrich 
und Michel Callon vor: Sie berichten über die teilweise 
Privatisierung französischer Gelängnisse und das soge
nannte . Programm 13.000". Anlass dieses Ansatzes sei 
wiederum die Überfü llung der französischen Gefängnisse 
gewesen. Um dieser Problematik kostengünstig Herr zu 
werden, wurde beschlossen - ähnlich wie bei den franzö
sischen Autobahnen - private Unternehmen an Bau und 
Betrieb der Strafvollzugsanstalten zu beteiligen. Beim . Pro
gramm 13.000" handele es sich also um ein Bauprogramm 
zur Schallung von 13.000 neuen Haflplätzen. Dieses Ziel 
konnte innerfla lb von nur vier Jahren bei einer gleichzeiti-

gen Kostenreduzierung um ein Drittel erreicht werden. Ori
ginär hoheitliche Aufgaben wie die Überwachung der Inhaf
tierten und die Durchführung sozio-edukativer Akt ivitäten 
blieben dabei weiterhin in der Hand der Verwaltung, den 
Rest habe man privatisiert . Kostenersparnis bei gleichzei
tiger Verbesserung der Leistun.9 habe beispielsweise die 
Anstellung von freiberu ll ichen Arzten als Teilzeit-Gefäng
nisärzte gebracht. Im Rahmen der Arbeit der PrOjektgrup
pe, der die Vorbereitung des Vorflabens anvertraut war, sei 
man darauf gestoßen, wie wenig etablierte Eckdaten es bei 
der Gelängniskonzeption gäbe. Wieviel ein Haftplatz kos
ten dürfe oder welche Fläche jedem Häftling zustehe, sei 
beispielsweise nirgends geregelt 

Schließlich beschreiben die Autoren die Ausbildungs
programme fOr Gefangene und stellen fest, dass eine 
weitere liberalisierung des Strafvollzuges du rch den 
Fortschritt der technischen Möglichkeiten, z.B. der elektro
nischen Überwachung, auch innerflalb der Gelängnisse 
denkbar sei. Gerade die Empörung der beauftragten Bau
ingenieure, wenn sie zum ersten Mal ein Gefängnis von in
nen - und damit die tatsächlichen Haltbedingungen - sä
hen, IOhre zu For1schrillen in der Gefängnisarchitektur. 

Nun isl - siehe eingangs erwähnten Beitrag von Arloth"" 
und den hier besprochenen Bei trag von Dissei und Ellis 
über den sOdafrikanischen Strafvollzug - die Idee der (teil
weisen) Privatisierung des Strafvollzuges natürlich weder 
neu noch Frankreich-spezifisch - Vorreiter sind vielmehr 
die USA und England"": In den USA begann die Entwick
lung in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, in Eng
land wurde diese Idee wenig später aufgegrillen, und auch 
in Deutschland, wo Jung bereits 1988 eine . Problemskizze 
zur Privatisierung der Gefängnisse" zeichnete~'l, ist das 
Thema seit langem auf derTagesordnung - zahlreiche Bei
träge in dieser Zeitschrilt belegen dies .... Mitte der neunzi
ger Jahre des letzten Jahrflunderts intensivierte sich die 
Privatisierungsdebatte auch in Deutschland - ausgehend 
von privat finanzierten Justizvollzugsanstallen wie der JVA 
Waldeck in Mecklenburg-Vorpommern (1996) . Mittlerweile 
finden sich auch in Deutschland teilpriva tisierte Anstalten"'. 

Im Gegensatz zu den Eindrücken, die Akrich und Callon 
für Frankreich vermitteln, stimmen die Ergebnisse mehre
rer amerikanischer und britischer Untersuchungen freil ich 
weniger hoHnungsvoll54l : Weder lasse sich eine ta tsächliche 
Kostenersparnis nachweisen, noch sei mit letzter Sicher
heit festgestellt worden, ob in der privatisierten oder der 
staallichen Anstalt das Strafvollzugsziel besser erreicht 
werde. Auch entstehen ganz neue Problembereiche: So 
klagten in den späten neunziger Jahren des 20. Jahrhun
der1s erfolgreich einige Insassen gegen die Gesellschaften. 
die für deren Institutionen zuständig waren, was auch in der 
ÖHentliChkeit nicht unbeachtet blieb"'. 

Zum Abschluss versehan! l aurent Quero dem Leser ei
nen Überblick über die internationalen StandardS im Stral
vollzug. AngeSichts der erschreckenden zahl von neun 
Millionen Inhaftierten weltweit hätten diese Fragen natürlich 
einen sehr hohen Stellenwert. Wohl gerade deswegen gä
be es hier eine Fülle von internationalen Konventionen. 
Schon 1846 habe ein erster internationaler Kongress über 
den Strafvollzug stattgefunden - dies deckt sich mit 
Böhms>Ol Feststellung, dass auf dem Gebiet des Vollzuges 
der Freiheitsstrafe schon früh starkes Interesse an dem 
Geschehen in anderen Staaten geherrscht habe. Auf die
sen Kongress seien zahlreiche andere gefolgt, alleine bis 
zum Jahr 1950 mehr als ein Dulzen<P". 



Diese intensive Zusammenarbeit habe auch mit der 
internationalen . Sammlung der Regeln für die Behandlung 
von Gefangenen" von 1933, erarbeitet 1929 von der inter· 
nationalen Strafrechts· und Gefängnis-Kommission, in wel· 
cher 24 Staaten vertreten gewesen seien"', zum ersten 
Versuch einer internationalen Kodifikation auf diesem Ge· 
biet geführt Zu dieser gäbe es unzählige Nachfolgewerke. 
Treibende Kraft sei neben der UNO auch der Europarat ge
worden. Besondere Erwähnung verdienen die Mindest
grundsätze für die Behandlung von Gefangenen (Minima) 
der Vereinten Nationen von 1955'" und des Europarates, 
der Autor nennt jedoch auch noch unzählige andere mehr 
oder weniger bedeutende Regelwerke. Von Interesse ist 
auch die Feststellung, dass der Europarat infolge der Ereig' 
nisse des 11 . Septembers 2001 eine Revision ihrer zuletzt 
1987 überarbeiteten Europäischen Haft· und Strafvoll
zugsgrundsätze in Auftrag gab"". 

Auszüge aus einem Manuskript von Maria Mikailova, 
vermutlich einer revolutionären Sozialistin, welche aus der 
Sicht einer Gefangenen über die erste Besserungsanstalt 
für Frauen in Moskau kurz nach der Revolution von 1917 
berichlet, linden sich im Anhang des Bandes. 

4. Zusammenfassende Bewertung 
Der Geist Michel Foucaults zieht sich wie ein roter 

Faden durch das Werk - das Foucault'sche Bild des Straf
vOllzugs als zielgerichtete und primär von der jeweiligen 
Gesellschaft geprägten Einrichtung trin (häufig auch aus· 
drücklich) immer wieder in Erscheinung und bildet auch das 
Leitmotiv der Fragestellung des Werkes. Diesen "sozial
philosophischen, sozialhistorischen und soziokulturellen 
Zugang zum Thema~ hat Jung" l auch schon beim eingangs 
erwähnten Werk "Comparing Prison Systems· festgestellt. 

Auch von seiner Konzeption her ähnlich - es handelt 
sich um eine eher heterogene Sammlung von Beiträgen 
verschiedener Autoren - scheint "Gouverner, enfermer" 
fast eine Fortschreibung der Idee von "Comparing Prison 
Systems" darzustellen - sicherlich mit einem starken 
Frankreich-Schwerpunkt vor allem im Dritten Teit des Ban· 
des. Allerdings werden zum größten Teil solche Länder be
handelt, die bei "Comparing Prison Systems" unberück
SiChtigt blieben (z.B. Russland, Türkei. Haiti und eben auch 
Frankreich selbst). Das Werk. nimmt auch neuere politische 
Entwicklungen auf, die in dem 1998 erschienenen ''Compa
ring Prison Systems" noch niCht erfasst sein konnten - ich 
denke neben den Fortschri tten in der Türkei auch an die 
vielfältigen FOlgen der Terroranschläge vom 11. September 
2001. Gleichzeitig fügt sich "Gouverner, enlermer" aber 
auch in die Reihe der bemerkenswerten im neuen Jahrtau
send in Frankreich erschienenen (durchaus kritischen) Be
trachtungen über Strafe und Staat ein - neben Poncela und 
Casadamonts »11 n ·y a pas de peine jusle-

'
• Garapon. Gros 

und Pechs "Et ce sera justice-.31 und dem gerade neu auf
gelegten und komplett aktualisierten Sammelband .la ma
chine a puni(~J , an dem unter anderem l oic Wacquant mit
arbeitete. 

Anders als bei "Comparing Prison Systems· bleibt es 
bei "Gouverner, enfermer" jedOCh bei einer Vorstellung der 
einzelnen nationalen Strafvollzugspolitiken, ein Vergleich 
zwischen ihnen - und dementsprechend eine Theoriebil
dung - l indet nicht stall. Es zeigt sich aber auch, dass sich 
der Focus der Betrachtung in den lelzten Jahren nicht we
senllich verändert hat: Hauptprobleme sind immer noch 
die Überbelegung sowie die häufige Verletzung der Men
schenrechte der Gefangenen. Offensichtlich wird bei ver
gleiChender Betrachtung der in diesem Band vorgestellten 
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Systeme aber auch, dass der Geldmangel im Strafvollzug 
allgegenwärtig ist: Er ist Hauptgrund für den desolaten 
Zustand haitianischer Gefängnisse. fur die mangelhafte 
personelle Ausstattung der türkischen Gefängnisse und die 
Unterversorgung der Insassen der russischen Strafvoll
zugsanstalten. Auch ist er Ausgangspunkt aller Privatisie· 
rungstendenzen im Strafvollzug. 

Bedauerlich ist, dass bis auf den Beitrag von Frau Szu
rek über das .Ausnahmegelängnis" Guantanamo der )n· 
haftierungsweltmeister" und Vorreiter in der Privatisierung 
des Strafvollzugs. die USA66j, im hier besprochenen Band 
unberucksichtigt bleibr"'. Auch bleiben leider - wie auch 
schon bei "Comparing Prison Systems· - die skandinavi
schen Slaaten. deren Ansätze ja auch durchaus von Inte· 
resse sind, völlig außen vor. Themenspezifisch gesehen 
findet die Rolle des Vollzugspersonals hier gleichfalls nur 
geringe BeaChtung. Fischers Beitrag über das lager Rieu
cros wirkt meiner Auffassung nach in dieser Sammlung ein 
wenig deplatziert, da man Rieucros üblicherweise nicht 
dem Gelängnisbegriff unterordnen würde. 

Wie schon in ihrer Einführung deutlich wird, war es je· 
doch nicht Ziel der Herausgeber, ein allumfassendes Ge· 
samtwerk. zum Thema zu erstellen - vielmehr wollten sie 
durch die Präsentation vorher noch unveröffentlichter Bei
träge zur Diskussion anregen und zum besseren Verständ· 
nis der Institution Gefängnis beitragen. Dies ist ihnen si
cherlich gelungen. 
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Die verschiedenen Formen des 
Vollzugs der Freiheitsstrafe nach 
dem polnischen Strafvollstre
ckungsgesetzbuch 

Grazyna B. $zczygiel 

Im Zusammenhang mit Freiheitsstrafe wird immer wie· 
der daruber nachgedacht, wie Straftäter möglichst effektiv 
resozialis iert werden können. Die Erfahrung hai gezeigt, 
dass eine Resozialisierung gegen den Willen eines Gefan
genen nicht möglich ist. sondern dass dieser daran freiwillig 
mitwirken muss'l. Die Autoren des polnischen StrafvoU· 
streckungsgesetzbuches (kkw)'" waren sich dieser Notwen
digkeit bewusst und lehnten wegen des Selbstbestim
mungsrechts der Gefangenen eine Zwangsresozialisierung 
ab. Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll den Willen des Ge· 
fangenen wecken, an seiner Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft mitzuarbeiten, insbesondere sein Verantwor
tungsgelühl zu steigern und die Rechtsordnung anzuer
kennen (vgl. Art. 68 § 1 kkw). 

Um diese Ziele der Strafvollstreckung zu erreichen, 
sieht das polnische Strafvollstreckungsgesetzbuch drei 
Formen der Freihei tsstrafe vor: den Behandlungsvollzug, 
den Normalvollzug und den therapeutischen Vollzug. Der 
Behandlungsvollzug wird dem Gefangenen von der Straf
anstalt als individuelles Erziehungsprogramm angeboten. 
Ob er dieses Angebot annimmt, ist seine EntSCheidung; 
lehnt er ab, dann verbüßt er seine Strafe im Normalvollzug. 
Das therapeutische System ist für Gefangene vorgesehen, 
die wegen ihres Gesundheitszustandes einer speziellen 
Behandlung bedQrfen. 

Das Recht auf Wahl des Vollzugssystems der Freiheits
strafe haben nur erwachsene Gefangene. Jugendliche Ge
fangene, d.h. solche unter 21 Jahren, verbQßen ihre Strafe 
stets im Behandlungsvollzug (vgl. Art. 95 kkw). Dass der 
Erwachsene über seine Vollzugsform entscheiden kann, 
bedeutet nicht, dass nicht bestimmle, mit dem Vollzug der 
Strafe und notwendigen Disziplin verbundene Anforderun
gen an den Gefangenen gestellt werden". 

Über sein Wahlrecht im Hinblick auf das Vollzugssys
lem wird der Gefangene gleich nach seiner Aufnahme in 
die Strafansta!t inlormiert. Dabei werden ihm die Regeln 
des Normalvollzugs und Behandlungsvollzugs - möglichst 
detaill iert - dargelegt. Wenn der Gefangene wie in der 
Außenwelt die Verantwortung für seine Entscheidung über
nehmen und später an seiner Behandlung mitwirken soll, 
so muss er die ihn bindenden Regeln bei seiner Entschei
dung kennen". 

Im Anschluss an diese Aufklärung entscheidet der 
Gefangene. in welcher Vollzugsform er seine Strafe verbü
ßen mÖChte. Da er sich eher an einem Behandlungspro
gramm beteiligen wird, das er selber akzeptiert, erörtert ein 
Betreuer der Anstalt nach der Zustimmung des Gefange
nen das individuelle Behandlungsprogramm mit ihm>!. Der 
Gesetzgeber hai nicht festgelegt , in welcher Form der 
Verurteilte seine Zustimmung zum Behandlungsvollzug ge
ben soll. Sie sollte aber schriftlich erfOlgen, weil sie für den 
Gefangenen eine Verpflichtung darstellt, an seiner Behand
lung mitzuwirken . 

Bei der Planung der individuellen Behandlung berück
sicht igt der Betreuer die Ergebnisse der Untersuchung des 
Gefangenen, z.B. sein Vorleben, seine gesellschaftlichen 
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Kontakte, die Ursachen für seine Straftaten, seine Vorstra
fen, seine Empfänglichkeit für kriminelle Einflüsse, auffälli
ge Verhaltensweisen etwa im Hinblick auf psychische 
Störungen, eine mögliche Abhängigkeit von A!kohol , 
Rauschgift oder Psychopharmaka, seine Anpassungsfä
higkeil an die Bedingungen des Anstallstebens sowie 
psychologische und psychiatrische Befunde. Auch eigene 
Eindrücke des Betreuers finden Eingang in die Planung. 
Anschließend SChlägt der Betreuer der Strafvollstreckungs
kommissionll ein auf den Gefangenen abgestimmtes Vor
gehen vor, aus dem diese einen individuellen Behand
lungsplan entwickelt. der den gesetzlichen Anforderungen 
entspricht. 

Im Strafvollstreckungsgesetzbuch (Art. 95 § 2 kkw) hat 
der Gesetzgeber die Behandlungsfelder genannt, die fOr 
die Behandlung des Gefangenen zenlral sind. Genannt 
werden Arbei t und Ausbildung. Außen kontakte des Gefan
genen, insbesondere mit der Familie und anderen nahe 
stehenden Personen, Freizeitgestaltung, SChuldenregulie
rung und Rechtsschutzmöglichkeiten. Diese Aufzählung im 
Gesetz ist nicht abschließend, wie die Formulierung des 
Gesetzgebers, .und andere Tätigkeiten, die der Vorberei
tung des Verurteilten auf die Eingliederung in die Gesell
schaft dienen" verdeutlicht. Die Erstellung eines vollständi 
gen Katalogs wäre dem Gesetzgeber kaum möglich und 
auch nicht zweckmäßig , weil sich die Gefangenen in vie
terlei Hinsicht unterscheiden. Unter ihnen sind Personen 
verschiedenen Alters und mit je eigenen Charaktereigen
schallen und Einstellungen. Das Behandlungsprogramm 
soll jeweils den individuellen Bedürfnissen der Gefangenen 
angepasst werden. Zu berücksichtigen sind aber auch die 
Behandlungsmöglichkeiten in der jeweiligen Strafanstalt. 

Vor der Erstellung des individuellen Einwirkungspro
gramms werden die Ursachen erörtert und festgehalten, 
warum der Gefangene Rechtsnormen verletzt oder sich ge
sellschaftlich unangepasst verhält. Diese Diagnose er
streckt sich auch auf die gesellschaftlichen Kontakte und 
entsprechende Störungen. Das Behandlungsprogramm re
gelt nicht die gesamte StrafverbOßung, weil sich während 
des Vollzuges die Situation des Gefangenen verändert. Er 
kann bestimmte Ziele des Behandlungsprogramms vorzei
tig erreichen, etwa seine Schulden begleichen oder Kontakt 
mit seiner Familie herstellen und hallen. Es kann sich auch 
zeigen, dass der Gefangene manche Aufgaben nicht erlOI
len kann, z.B. weil es keine Arbeit gibt oder weil er aus ge
sundheill ichen Gründen von der Arbeitspl licht befreit wer
den muss. In solchen Fällen ist eine Anpassung des 
Behandlungsprogramms notwendig. Wie diese Änderun
gen erfolgen, hat der Gesetzgeber offen gelassen. Das 
Strafvollstreckungsgesetzbuch weist nur darauf hin, dass in
dividuelle Behandlungsprogramme von der Strafvollstre
ckungskommission angepasst werden (Art. 76 § 1 Pkl. 8 
kkw). Offen bleibt insbesondere. ob der Gefangene an den 
Änderungen des Behandlungsprogramms zu beteiligen ist. 
Richtigerweise sollte er mit einbezogen werden. Denn wenn 
das Gesetz seine Teilnahme an der Erstellung des indivi
duellen Behandlungsprogramms vorsieht, dann sollte er 
auch an dessen Modifizierung beteiligt sein. Sinnvoll wäre, 
dass die Strafvollstreckungskommission den Gefangenen 
Ober die Notwendigkeit einer Anpassung informiert und ihm 
darlegt, ob die Änderung aufgrund seines Verhaltens oder 
aus sonstigen Grunden erforderlich ist. Anschließend sollte 
der Gefangene gehört werden. Ein solches Vorgehen wOr
de verdeutlichen, dass die Menschenwürde und das Selbst
bestimmungsrecht des Gefangenen respektiert werden. 
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Die Umsetzung des individuellen Behandlungspro+ 
gramms durch den Gefangenen wird in regelmäßigen Ab
ständen bewertet (Art. 95 § 3 kkw). Zuständig ist die Straf· 
vollstreckungskommission (Art. 76 § 1 Pkt. 3 kkw). Das 
Strafvollstreckungsgesetzbuch reQelt allerdings nicht, wie 
lang der Zeitraum zwischen zwei Uberprüfungen sein soll. 
Die Bewertung findet nach einer Anhörung des Gefan
genen und in seiner Anwesenheit statt. Der Verurteilte hat 
ein Recht auf Bekanntmachung, weil ihm Art . 109 Pkl. 9 
kkw einen Anspruch darauf gibt. die von der Anstalt er
stellten Beurteilungen zu kennen, die die Grundlage der ihn 
betreffenden Entscheidungen bilden. Die Bewertung der 
Umsetzung des individuellen Behandlungsprogramms fällt 
darunter, denn sie bi ldet die Basis für die Entscheidung, ob 
der Gefangene im Behandlungsvollzug verbleibt oder in 
den Normalvollzug verlegt wird. Der Gefangene kann die 
Berichtigung dieser Beurteilung verlangen ''!, weil Art. 6 § 2 
kkw ihm das Recht gibt, Bitten, Beschwerden und Anträge 
an die Vollstreckungsorgane zu richten. Das Gerich t über
prüft im Rahmen der Strafvollstreckungsaufsicht die Ge
setzmäßigkei t der Beurteilung des GefangenenOJ• 

Kommt der Gefangene den im Individuellen Behand
lungsprogramm bestimmten Anforderungen nicht nach, 
wird er zwingend aus dem Behandlungsvollzug in den Nor
malvollzug verlegt (Ar'!. 95 § 4 kkw) . Aichtigerweise sind 
allerdings mit Szymanowsk~ zwei FaJlgruppen auseinan
der zu hallen. Die erste Fallgruppe erfasst Fälle, in denen 
die VerstOße gegen das Behandlungsprogramm vom Ge
fangenen willenllidl begangen werden und wiederholt vor
kommen oder sehr schwerwiegend sind; das kann zum 
Beispiel bei der Begehung einer neuen Straftat oder der 
Flucht aus der Anstalt der Fall sein. Die zweite Fallgruppe 
soll demgegenüber kleine Verstöße oder Nachlässigkeiten 
beinhalten. Insoweit empfiehlt Szymanowski, insbesonde
re am Anfang des Behandlungsprogramms Geduld und 
Verständnis zu zeigen . Dem ist zuzustimmen. Das Gesetz, 
das im Falle eines Verstoßes des Gefangenen seine Ver
legung in den Normalvollzug zwingend vorsieht, sol lte ein
schränkend ausgelegt werden. Die EntSCheidung über die 
Herausnahme des Gefangenen aus dem Behandlungsvoll
zug sollte vielmehr der Strafvollstreckungskommission vor
behalten bleiben. Nach einer Anhörung des Gefangenen 
und der Eröffnung der vom Betreuer erstellten Beurteilung 
muss sie prüfen, ob der Gefangene trotz seines Verstoßes 
gegen das Behandlungsprogramm noch eine Chance er
hält und im Behandlungsvollzug bleiben kann oder ob er in 
den Normalvollzug vertegt wird. 

Die anfängliche Entscheidung des Gefangenen, seine 
Strafe im Behandlungsvollzug zu verbüßen, ist ebenso 
widerrullich wie seine Ablehnung dieses Angebots. Der 
Gefangene darf seine Meinung ändern . Zu erwägen ist, ob 
ein Gefangener, der aus dem Bellandlungsvollzug in den 
Normalvollzug verlegt wurde, bei der Strafvollstreckungs
kommission die emeute Verlegung in den Behandlungsvoll
zug beantragen darf. Es würde der Idee des Behandlungs
vollzuges entsprechen, diese Möglichkeit zuzulassen. 

Die Gefangenen im Behandlungsvoltzug können ihre 
Strafe in einer halboffenen Anstalt verbüßen. Ausgeschlos
sen davon sind aber Gefangene, die gefährlich für die Ge
sellschaft oder die Anstalt sind und solche, die der organi
sierten Kriminalität zuzurechnen sind. Diese beiden 
Gruppen werden im geschlossenen Vollzug untergebracht. 
Erwachsene Gefangene, die sich gegen den Behandlungs
vollzug entschieden haben. verbüßen ihre Strafe im Nor
mal vollzug. Dort sind auch Gefangene inhaftiert, deren 
Strafende so kurz bevor steht, dass die Durchführung ei-

ner Behandlung aus Zeitgründen zwecklos wäre"'. Auch im 
Noonalvollzug wird versucht, die Gefangenen POSitiV zu be
einflussen" ). Die Gefangenen können dort z.B. im Rahmen 
der Möglichkeiten in der jeweifigenAnstalt arbeiten , lemen, 
an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen und Kontakte 
mit ihrer Familie haben. 

In das therapeutische System werden Gefangene ein
gewiesen, die unter psychischen Störungen, unter geistiger 
oder sonstiger Behinderung oder unter Alkohol- oder Me
dikamentensuchlleiden. Aus der untersuchung der Gefan
genen muss femer hervorgehen, dass sie einer speziellen, 
insbesondere einer psychologischen oder ärztlichen Be
handlung oder der Rehabi litation bedürfen (Art. 96 kkw). 
Die Entscheidung über die Unterbringung des Gefangenen 
im therapeutischen Vollzug trifft das Gericht im Urteil in der 
ersten oder zweiten Instanz. Hat das Gericht keine ent
sprecllende Entscheidung getroffen, so überweist die Straf
vollstreckungskommission den Gefangenen in das thera
peutische System, wenn das Ergebnis der Untersuchung 
darauf hinweist, dass er in das therapeutische System ge
hört (Art. 96 kkw). Der Gefangene kann die Entscheidung 
der Strafvollstreckungskommission gerichtlich anfechten 
und feststellen lassen, dass keine Gründe für eine Unter
bringung im therapeutischen System gem. Art. 96 kkw vor
liegen. 

Im therapeutischen Vollzug wird nicht nur versucht, pa
thologische Zustände zu beseitigen und das psychische 
Gleichgewicht wiederherzuslellen, sondem auch die Fähig
keit des Gefangenen zum gesellschaftlichen Zusammen
leben zu fördern und ihn so auf ein selbstständiges l eben 
vorzubereiten (vgl. Art. 97 kkw). Die Gefangenen, die ihre 
Strafe im therapeutischen Vollzug verbüßen, werden in die 
Therapieabteilung eingewiesen. Davon sind Gefangene 
ausgenommen, bei denen ein Psychologe festgestellt hat. 
dass ihre therapeutische Behandlung ambulant erfolgen 
kann. 

Die Gefangenen werden im therapeutischen Vollzug 
einzeln und in Gruppen behandelt, je nach dem individuel
len Therapieprogramm. Das Programm für die in der The
rapieabteil ung inhaftierten Gefangenen wird von einer 
Therapeutengruppe erarbei tet: für die Gefangenen, die 
nicht in der Therapieabteilung einsitzen. wird das Pro
gramm vom Anstallspersonal erstellt. Im individuellen The
rapieprogramm werden die geplanten Maßnahmen. die 
Behandlungsziele und die therapeutischen Methoden 
festgelegt Die Grundlage für das individuelle Therapiepro
gramm ist die Diagnose, die insbesondere zu den Störun
gen des Gefangenen und ihren Ursachen, seinen emo
tionalen Verhaltensweisen, seinem aktuellen psychischen 
und physischen Zustand, dem Grund für seine Einweisung 
in das Therapiesystem, seiner Motivation, an seiner Thera
pie mitzuwirken, sowie seinen positiven Charaktereigen
schaffen und dem Verhalten des Gefangenen Stellung 
nimmt. Entsprechend den sich aus der Diagnose ergeben
den Bedürfnissen wird das individuelle Therapieprogramm 
entwickelt 

Die Strafe wird im therapeutischen System nur teilweise 
verbüßI '''. Wird festgestellt, dass eine therapeutiSChe Be
handlung nicht mehr nötig iSl, kann der Gefangene nach 
seiner Wahl in den Behandlungsvollzug oder in den Nor
maivollzug wechseln. 

Die drei Formen der Vollstreckung der Freiheitsstrafe 
gibt es seit September 1998. Die Mehrheit der Gefangenen 
verbüßt die Strafe im Behandlungsvollzug (vgl. Tabelle 1), 
in den Jahren 1999-2002 etwa 60% aller Gefangenen. 



Tabetle NT. 1: Verurteilte nach Systemen der Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe,:n ... Verur- Systeme der Vollstreckuno der freIheitsstrafe 

telhe 

-"' 
8ehaodlungsvo!lz. NormalvollztJg Therap. Vollz. 

'b>, % ,b>, '. "" % 

'999 42.t91 27.253 64,59 t2.305 29.16 2.633 6,24 

2000 48.492 30.185 62,25 t4.558 30,02 3.749 7,73 

200' 56.893 33.743 59,31 18.116 31.84 5.034 8,85 

2002 59.566 36.639 61.51 20.t93 33.90 2.734 4,59 

Tabelle Nr. 2: Die Wahmehmung des Rechts auf VOllzugs· 
wahl durch die Verurteilten 

Verurtelhe '''''''' Ersttater RlickfalMter 

Siralvtlll · """""', Bell.· Normal· Bell.· '-" Bell .• 
ztJgssystem "", vollz . .,., vollz. ""., ",", 

1999 
abs. 12.305 16.543 .,= 8.109 6_270 10.434 

% 39.89 60,1 1 33,23 615 .77 "," 50," 

2000 
,b, 14.557 20.225 .,,.. 9.337 9.593 10.868 
% 41 .85 56.15 34.71 65,29 46.84 53. 16 

200' 
,,,,, 18.116 21 .480 6.843 10.621 11.273 10.859 

% 45.75 54,25 39.18 60,", 50,94 49.06 

2002 'b>, 20.193 23.493 7.855 12.178 12.338 11.315 
% 46.22 53.78 39,21 60,79 52.16 47.83 

Die Mehrheit der Gefangenen, die ein Recht auf die 
Wahl ihres Vollzugssystems haben , wählt den Behand
lungsvoUzug. In den Jahren 1999 - 2002 betrug der Anteil 
zwischen 53.78% und 60,11% aller Gefangenen. Die zum 
ersten Mal verurteilten Gefangenen entschieden sich häu
figer für das Behandlungssystem als die Rückfalltäter. In· 
nerhalb von vier Jahren sank die Zahl der Gefangenen, die 
den Behandlungsvollzug wählten. Bel den erstmals Verur
teilten sank der Anteit von 66,n % im Jahr 1999 auf 60,79% 
im Jahr 2002. Bei den Rückfalllätern wählten ;m gleichen 
Zeitraum 7,95% weniger Gefangene den Behandlungs
vollzug. 

Als der Behandlungsvollzug eingeführt wurde. verspra
chen sich die Gefangenen in erster Linie Erleichterungen 
der Freiheitsstrafe. Untersuchungen'" zeigen, dass der ein
zige Grund bei der Auswahl des VOllzugssystems die Hoff
nung auf eine bessere Unterkunft und ein früheres Straf
ende war. Nach einer Weile merkten die Gefangenen , 
dass der Behandlungsvollzug nicht nur automatische Voll
zugserleichterungen, Urlaubsmöglichkeit und bedingte vor
zeitige Entlassung bedeutet, sondern auch eine ganze 
Reihe von Pflichten mit sich bringt. Zunehmend werden für 
die Gefangenen Aspekte wie die Arbeits- und Ausbildungs
möglichkeiten in der Anstalt wichtig ')!, also solche Angebo· 
te, die zu ihrer Behandlung beitragen können und ihnen 
Kenntnisse für das l eben in der Freiheit vermitteln. 

Von Seiten des Vollzuges wird die Idee des gewählten 
Behandlungsvol1zuges poSitiv beurteilt, weil so eine stär· 
kere Einbeziehung des Gefangenen ermöglich t werde'll. Es 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass das vorstehend skiz· 
zierte System ausgehend von der Annahme entwickelt wur
de, dass die Zahl der zu Freiheitsstrafe Verurteilten nicht 
über 40.000 liegt"'. Die Umsetzung findet mit gegenwärtig 
80.000 Gefangenen statt. Unter diesen Voraussetzungen 
ist ein Vollzug, wie er vom Gesetzgeber angestrebt wurde, 
schwer umzusetzen, weil es zu wenige Arbeitsplätze für die 
Gefangenen gibt und es an Finanzmitteln für Beschäfti· 
gungstherapie, kulturelle Angebote und Sport mangett. 
Außerdem entsprechen die Strafanstalten in ihrer sonsti
gen Ausgestaltung den neuen Aufgaben noch niCht. 
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Aids-Hilfe in Weißrusslands Haft
anstalten'l 

Peler Wiessner 

Einige Informationen zur politischen 
Situation in Weißrussland 

Weißrussland dürfte heule das isoliertesIe land der 
untergegangenen Sowjelunion sein. Das land teilt sich 
Grenzen mit Polen, Russland, Litauen, Lettland und der 
Ukraine. Als mehr oder weniger maskierte Diktatur wird es 
von dem Machthaber Lukaschenko regiert und kontrolliert. 
Das Land hebt sich in den Medien vor atlem durch negati
ve Berichterstattung hervor: Tschernobyl , lukaschenko, 
MenschenrechIsverletzungen, die VerschlepptmgITötung 
von Journalisten, die Schließung der lelzten (einzigen) 
freien Universität des landes im Sommer 2004, Wahl
betrügereien und der gelungene Versuch des Machthabers 
lukaschcnko, sich über eine Verfassungsänderung Ober 
die derzeitige (letzte) Amtsperiode hinaus ins Amt zu h ie
ven_ All dies sind Schlagzeilen. die gemeinhin mit diesem 
Land in Verbindung gebracht werden. 

Der durch Perestroika und Glasnost Gorbatschows 
ausgelöste Reformprozess Ist zwar auch an Weißrussland 
nicht spurlos vorübergegangon, blieb ober weit hinter den 
Veränderungen anderer ehemaliger sozialistischer Teilre· 
publiken zurQck. Darüber können auch eingerichtete Gre
mien wie . Runde Tische~ nicht h inwegtäuschen. Dass der 
staatliche Sektor keine Erfahrungen und Kenntnisse der 
Arbeit mit nichtstaatlichen Organisationen hat, ist nach den 
Aussagen von Aleksej IInitskl (UNAIDS) ein großes Pro
blem für die Aids-Hilfe-Arbeit im Land . Die Vorausset
zungen für ein effizientes Arbeiten milssen erst noch ge
schaffen werden. Es gelte, den Übergang von einer totalitär 
zu einer demokratisch geordneten Gesellschaft zu gestal. 
ten. ~Wer sehen will , wie es einst In Rußland gewesen istM

, 

so Im März 2004 eine Gesprächspartnerin bei der Aids 
Foundation East West in Moskau, der müsse nach Weiß· 
russland reisen. Das ganze Land könne als eine Art .kom· 
munistisches MuseumM betrachtet werden. Dort gebe es 
noch vieles von dem, was uns von der untergegangenen 
kommunistischen Weil in Erinnerung geblieben ist. von den 
üblichen Monumenten angefangen, bis zu den Kolchosen. 
Die saubergefegtesten Straßen der Wett könne man in 
Minsk begutachten ... Die Straßen und Monumente habe 
Ich gesehen: Ich kann diese Aussage bestätigen. 

HIV und Aids in Weißrusslands Gefäng
nissen 

Der Strafvollzug ist in Weißrussland nicht dem Justiz-. 
sondern dem Innenministerium unterstellt Das Innenminis
terium spielte in der Ausilbung seiner Funktionen (Kontrol· 
le, Willkür, Verschleppung etc.) zumindest In der Vergan
genheit eine eher problematische ROlle. Andere ehemalige 
Sowjetrepubliken, wie bspw. die Ukraine, haben aus dieser 
vergangenheit die Konsequenz gezogen und den Strafvoll
zug, im l ichte einer besseren Gewaltenteilung. vom Innen
ministerium in das Justizministerium überstellt. Dies ist in 
Weißrussland bisher nicht geschehen. Dies dürfte der 
EntwiCklung von Vertrauen gegenüber den Akteuren des 
StrafvOllzugs kaum förderlich sein. In einer nachfolgend 
dargestellten Studie meinten 96% der befragten Strafge-

langenen , dass psychologische Beratungsdienste in den 
Gelängnissen dringend nötig sind. Allerdings sollten diese 
Dienste von außen kommen: Mitarbeiter und Mitarbeiterin· 
nen der Gefängnisse, insbesondere Mitarbeiter des Innen
ministeriums, kämen für diese Aufgaben nicht in Frage. 

Nach Angaben von Dr. Sawatski, dem Leiter der medio 
zinischen Abteilung im Justizministerium, leben in den 33 
Haftanstalten Weißrusslands derzeit 1.100 HIV poSitive 
Gefangene (Zahlen vom 1. September 2004). Vorausge· 
setzt, dass diese Zahlen stimmen , bedeutet dies, dass sich 
ca. 16% der 6.000 in Weißrussland offiziell erfassten Men
schen mit HIV in Gefängnissen aulhalten . Die HIV-Präva
lenz in der Bevölkerung liege derzeit bei 0,06%. In den 
Haftanstalten sei sie um das 401ache erhöht bei ca. 2,5%. 
Allerdings komme es, so Dr. Sawatskl. in den Haftanstalten 
zu keinen Neuinfektionen. (Aids-Hilfe-Mitarbeitern in der 
Bundesrepublik werden Aussagen wie diese bekannt vor
kommen.) Das größte Problem bestehe darin, dass sich 
Aids aus den Gefängnissen heraus ausbreiten könnte. 
100% der HIV'positiven Gefangenen seien derzeit Drogen· 
gebraucher. Cr. Sawatski brachte dies auf die Formel, dass 
Drogengebrauch und HIV in Weißrussland ein und dassel
be seien. 

Mit der antiretroviralen Therapie werden. faut Dr. Sa
watskl, in Weißrussland derzeit lediglich 36 Personen be
handelt, darunter zwei Gefangene. Die Behandlungsbe
dürftigkeit sei derzeit relativ niedrig. Begründet wird diese 
Aussage damit, dass bai den meisten der Menschen mit 
HIV der Infeklionszeilpunkl noch nicht lange zurÜCkläge. 
Auf die Frage, wie viele Mutler-Kind-Übertragungen es in 
weißrussiSChen Gefängnissen gegeben habe, antwortete 
Dr. Sawatski. dass ihm nur eine Übertragung bekannt sei, 
welche 1996 stattgefunden habe. 50 Gefangene litten der
zeit unter einer HIVITBC Co.-Infeklion. 

Harm Reduclion 
Drogengebrauch ist nach den Aussagen von Larissa 

Savishcheva, Leiterin des Projektes . Prävention von HIV in 
Stra fanstalten in der Republik Bolarus", einem Projekt des 
United Nations Development Program, ein großes Pro
blem. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Pilotprojekt. 
an dem 3.000 Personen teilnehmen. Die Leiterin des Pro· 
jekts stellte die Grundsätze der Schadensminimierung uno 
ter Drogengebrauchern dar. Die Darstellung erfolgte aller· 
dings ohne das Thema .Substitution" zu erwähnen. Eines 
der wirklich großen Probleme sei, dass das medizinische 
Personal in den Gefängnissen relativ wenig Ressourcen 
habe und wenig effektiv arbeite; es gebe zu wenig Informa
tionen und ein oft inhumanes Vernalten gegenüber HIV In
fiziorten und an Aids erkrankten Personen. Was gebraucht 
werde, seien: 

AufklArungskampagnen Ober Aids und Drogen, 
Informationen über gefahrlose Verhaltensweisen I Zu
gang zu VernCrlungsmitteln, 
Informalionsmateriatlür Gefangene. 
Fortbildungsseminare für das Personal. 
Ausbi ldung von Helfern unler den Insassen, 
Mitarbeit von Nichtregierungsorganisationen, 
soziologische Forschung zum Thema , 
der Einsatz unabhängiger Experten". 

Zu den positiven Erfahrungen zAhlt die Leiterin des 
Projekts die Kooperationsbereitschaft der Abteilung für 
Strafvollzugsanstalten im Innenminister ium und die dort 
vorgenommene poSitive Bewertung ihrer Erfahrungen. Auf 
NaChfrage während der Diskussionsrunde berichtete sie, 



grundsätzlich sei die Situation so, dass dann, wenn die 
Aidskrankheit ausgebrochen sei, eine medikamentöse 
Therapie im Gefängnis nicht mehr erfolge. Medikamente 
stünden nicht zur Verfügung. Oie erkrankten Gefangenen 
würden freigesetzt. 

Savishcheva berichtete weiterhin, dass 30 - 40% aller 
in WeiBrussland begangenen Verbrechen auf Beschaf
fungskriminali tät zurückzuführen seien. Am 1. Juli 2004 
hätten sich nach den offiziellen Angaben 1.120 Drogenge
braucher in den Justizvollzugsanstallen WeiBrusslands be
funden. Nach den eigenen Schätzungen seien die wirk
lichen Zahlen allerdings zehnfach höher. Oie Arbeit mit 
Orogengebrauchern habe für sie allerhöchste Priorität: der
zeit sind ca. 75% der Menschen mit HIV und Aids Drogen
gebraucher. Da es natürlich auch in Haft Orogen gebe, sei 
es wiChtig , davor nicht die Augen zu verschließen. 

Als Pilotprojekte gibt es in Weißrusslands Haftanstalten 
nur vereinzelt Needle Exchange Programme. Diese Pro
gramme werden in Zusammenarbeit mit Nichtregierungs
organisationen und den Mitarbeitern der Haftanstalten 
durchgeführt. 

Bedauerlicherweise gibt es in Weißrussland derzeit 
keine Methadonsubstitution. Dies, obwohl die rechtlichen 
Voraussetzungen gegeben wären. 1996 wurde die Idee ei
nes entsprechenden Pilotprojektes entwickelt, es standen 
bereits Städte und Gruppen fest, die daran beteiligt werden 
sollten. Das Vorhaben ist wegen diverser Einwände aus 
dem Innenministerium gescheitert. Eine endgültige Ent
scheidung soUte auf Aegierungsebene getroffen werden. 
Auf die Entscheidung wird noch heute gewartet. Offensicht
lich wird die Frage nach SubstitutionsprOjekten derzeit 
auch von den Mitarbeitern der Nichtregierungsorganisatio
nen eher zurOckhaltend bzw. negativ bewertet, zumindest 
der Nichtregierungsorganisationen, die an der Konferenz 
vertreten waren. 

Kolonien für HIV-Positive: Isolierung, Ab
sonderung und Diskriminierung 

Oie meisten Menschen mit HIV und Aids in Weißruss
lands Haftanstalten sind in speziellen Kolonien I l agern 
untergebracht, bspw. der Kolonie in der Region Gomina mit 
154 infizierten Gefangenen. Es gibt auch spezielle lager 
für Frauen . Dr. Sawatski berichtet von einem Camp, in dem 
119 infizierte Frauen untergebracht sind und gemeinsam 
leben. Gründe dieser Absonderungspolitik sind während 
der Konferenz niCht benannt worden. Die Isolation und 
Absonderung von Menschen mit HIV und Aids scheint je
doch sowohl den Bedürfnissen des Gefängnispersonals 
als auch der HIV-negativen Gefangenen zu entsprechen . 
wie eine von Soziafwissenschaftlern der Universität Minsk 
durchgeführte Studie nahe legt: 73% des befragten Ge
fängnispersonals und 82% der befragten Gefangenen 
meinten, dass HIV-positive Gefangene entweder isoliert 
oder in speziell für sie eingerichteten Gefängnissen unter
gebracht werden sollten. Befragt wurden in der Studie 83 
Mitarbeiter der Gefängnisse. 60 Mitarbeiter der den Ge
längnissen zugeordneten Gesundheitsdienste, sowie 1.1 10 
Gefangene. Oie Studie brachte weilere interessanle Er
gebnisse zutage: 80% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in den Gefängnissen und 68% der Gefangenen würden lie
ber nichts mit HIV-positiven Menschen zu tun haben wol
len. Als Gründe wurden genannt: . unangenehme Gefühle~ 

und .Angst". 
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Oie Angst vor Menschen mit HIV könnte dadurch zu er
klären sein, dass das HIV-relevante Wissen sowohl unter 
den Gefangenen, als auch unter dem Personal ungenü
gend ist. 15% der Befragten unter dem Gefängnispersonal 
und 25% der Gefangenen haben keine oder nur unzurei
chende Kenntnisse über HIV und die Übertragungswege. 
Typische Aussagen, die dies belegen sind: .Wenn du ge
sund aussiehst, hast du es nicht" oder ,Menschen mit HIV 
und Aids sind eine Gefahr für andere." Aufklärung würde 
dazu beitragen, die mit HIV und Aids assoziierte Angsl . 
Stigma und Diskriminierung zu reduzieren. Dass diese 
Studie in Weißrussland durchgeführt und die Ergebnisse 
verbreitel werden konnten , kann durchaus als positives 
Zeichen bewertet werden. Die Reaktionen waren unter
schiedlich und reichten von kompletter Abwehr und Ver
leugnung "das kann so nicht stimmen" bis Zustimmung .wir 
müssen was dagegen tun. um die Situation zu verändern". 

Der Besuch in der Haftanstalt bei 
Gfubokoye 

Am 16. September 2004 wurden wir durch den stell
vertretenden Getängnisdirektor mit Mitgliedern der Arbeits
gruppe durch die Haftanstalt bei Glubokoye gefÜhrt. Ent
gegen unseren Erwartungen war es uns erlaubt, in der 
Haftanstalt Fotos zu machen, auch von den Gefangenen. 
Da es mir als Verletzung des Persönlichkeits rechts der Ge
fangenen erschien, ungefragt zu fotografieren, habe ich 
nur Fotos von den RäumliChkeiten gemacht. Nach der 
Führung hatten wir die Möglichkeit, dem medizinischen 
leiter der Haftanstalt Fragen zu stellen . Auch mil dem 
Vertreter der Gefangenenselbstverwaltung konnten wir (im 
Gefängnishof und in Gegenwart der Bediensteten) spre
chen. Sowohl dem Gefangenenvertreter als auch dem Me
diziner war es sichtlich unangenehm, von uns befragt zu 
werden. Der Gefangene wirkte erleichtert, als er sich ab
wenden durfte. Der Mediziner wendete sich bei manchen 
der gestellten Fragen mit Hilfe suchenden Blicken an den 
stellvertretenden Gefängnisdirektor und wurde in der Be
antwortung der Fragen auch des Öfteren von diesem unter
brochen . 

In der Haftanstalt sind ca. 1.000 zu längeren Haftstrafen 
verurteilte Gefangene untergebracht. Die meisten der Ge
fangenen sind wiederholt durch Gewaltdelikte straffällig ge
worden . Bei den Gefangenen handelt es sich ausschließ
lich um Häftl inge, die aufgrund .schwerer Taten" verurteilt 
wurden. Oie Höchststrafe liegt derzeit bei 25 Jahren. Die 
Kerngebäude des Gefängnisses dienten im 18 .119. Jahr
hundert als ein Kloster, welches um die Jahrhundertwende 
als Haftanstalt umgebaut wurde. Während der deutschen 
Besatzung diente die Einrichtung als Konzentrationslager. 
Der stellvertretende Direktor teilte mit, dass damals an dem 
Ort viele Juden und Italiener umgebracht worden seien. 
Eine Gedenkstätte würde darauf hinweisen. Seit Kriegs
ende diene das ehemalige Konzentrationslager wieder als 
Gefängnis. 

Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist ärmer als die, 
die ich aus Deutschland kenne. Die Bausubstanz der Ge
bäude (19. Jahrhundert) ist jedoch mancher der Gefängnis
se in der BRD durchaus vergleichbar. Die einzelnen Zellen 
sind überbelegt. In Räumen, nicht größer als bei uns eine 
durchschnittliche Essküche. übernachten in Stockbetten. 
auf engstem Raum, mindestens 16 Gefangene. Die 
Räumlichkeiten, die wir im Gefängnis betrachten konnten, 
reichen keineswegs für 1.000 Gefangene. Uns wurde ge
sagt, dass es in der Haftanstalt lür 90% aller Gefangenen 
Arbeitsmöglichkeiten gebe. Die Arbeitsplätze, die wir ge· 
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sehen haben (Montagearbeiten, KFZ-Reparaturdiensl eie.) 
legen die Vermutung nahe. dass dies nicht stimmen kann. 
Die meisten der Gefangenen dOrften sehr wahrscheinlich 
keine oder sehr begrenzte Möglichkeiten zur Arbeit haben. 
Wenn man den Aussagen glauben schenken darf, gibt es 
tOr Menschen mit HIV und Aids in der Haftanstalt keine 
Einschränkungen. Gemäß ihren Fähigkeiten dürfen sie in 
allen Bereichen mitarbeiten. Die Arbeit der Gefangenen ist 
wohl so organisiert, dass es in den Werkhallen einen Kapo 
gibt, der die arbeitenden Gefangenen beaufsichtigt. So zu
mindest unser Eindruck, als wir eine der Werkhallen belra
ten: Vor den Werktischen stehl in aufrechter, wenn nicht gar 
mili tärischer Haltung, ein Gefangener mit Blickrichtung zu 
den arbeitenden Gefangenen. 

Es sind Stimmungsbilder wie diese. die den uns ver
mittelten Eindruck sehr ambivalent beurteilen lassen. Ganz 
offensichtlich wusste der stellvertretende leiter der Haftan
stalt exakt, was während einer Führung durch das Gefäng
nis zu erzählen und zu zeigen ist. um einen möglichst 
poSitiven Eindruck zu erwecken. Die Führung war gut vor
bereitet und organisiert. nDa war", wie sich ein Teilnehmer 
an der Führung ausdruckte, .ein Profi am Werk." Mir per
sönlich kam die FÜhrung wie eine Art inszeniertes Theater 
vor. Viele der Gesichtszüge unter den Gefangenen wirkten 
auf mich lahl und mangelernährt. Der Vergleich sei mir er
laubt: Es hätte mich nichl gewundert, wenn am Eingang 
des Gefängnisses, auf einem hölzernen Podest stehend, 
Gefangene IUr uns musiziert hätten. Beim Verlassen des 
Gefängnisses wartete eine Traktorladung. gelUllt mit fri
schen Kartoffeln vom Acker an der Pforte: Allein der Ge
danke, dass auch dies makaber inszeniert gewesen sein 
könnte, ist Beleg genug für das Misstrauen gegenüber den 
präsentierten Eindrucken. Es kann sein, dass Ich das 
Wahrgenommene überinterpreHere und mich irre. 

Öffnung des Haftbereiches? 
Allgemein wird von den Teilnehmern der Konferenz von 

einer Verbesserung innerhalb des Haftbereiches berichtet. 
Indiz daIQr: Die Haltanstalten Weißrusslands öHnen ihre 
Tore seit ca. zehn Jahren zunehmend den Diensten Außen
stehender. Vor allem kirchliche Mitarbeiter der unterschied
lichen Konfessionen haben die Möglichkeit, mit Gefange
nen regelmäßigen Kontakt aufzunehmen. Gespräche mit 
Priestern sind jeden Sonntag nach dem Gottesdienst mög
lich. In einigen Haftanstalten engagieren sich auch Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen von Nichlregierungsorganisa
lionen. Die bereits stattgefundene Öffnung wird als poSitiv 
und als Fortschritt beurteilt. Während der Konferenz wurde 
überlegt , ob diese Öffnung ausgebaut werden könnte , 
bspw. durch eine Kooperation bei der Ausbildung der Be
diensteten zu HIV-relevanten Fragestellungen. 

Als weiteres Anzeichen der Öffnung wird dargestellt, 
dass in zweimonatlichen Abständen Besuche von Famitien
angehörigen möglich seien. FOr verheiratete Gefangene 
der Haftanstalt bei Glubokoye gebe es sogar die Möglich
keit, für drei Tage mit der Frau in eigens dafür vorgesehe
nen RäumliChkeiten zusammen zu sein. (Wie oft und in 
welchen Abständen dies geschehen kann. haben wir leider 
nicht ertragt.) Auch sei eine Heirat in Halt möglich. Dann sei 
die Möglichkeit des Zusammenseins sogar auf sechs Tage 
ausgedehnt. 

Drogen. Gewalt und Prävention 
Die Frage nach Drogen- und Gewallproblemen in 

Glubokoye war durch den stellvertretenden Direktor schnell 
beantwortet: Die Hallanstalt sei eine geSChlossene Einrich
tung, so etwas wie Drogen gebe es nicht. Besondere Prä
ventionsmaßnahmen seien deshalb nicht notwendig. Ab
hängige Gefangene erholten sich in Haft gerade deshalb so 
gut, weil es dort keine Drogen gebe. Ferner gebe es IUrdie 
Probleme abhängiger Gefangener extra ausgebildete 
Psychologen. Durch deren Arbeit würden die Gefangenen 
ihre Abhängigkeit vert ieren .. . Gewallprobleme unter den 
Gefangenen gebe es ebenfalls nicht. Das Zusammenleben 
der Gefangenen in der Haftanstalt gestalte sich harmo
nisch. Gewaltanwendung durch die Gefängnismitarbeiter 
gebe es nicht, bzw. nur im Rahmen der gesetzliChen Be
stimmungen. 

Eingangsuntersuchung und obligatori
sche HIV-Tests 

Nach den Aussagen des stellvertretenden Direktors der 
Haftanstalt sind sowohl Eingangs- und Ausgangsuntersu
chungen, als auch regelmäßige Untersuchungen während 
der Haltzeil (bei denen auch HIV-Tests gemacht werden) 
obligatorisch. Der leitende Arzt der Haftanstalt ergänzte die 
Frage nach den HIV-Tests dahingehend, dass manche Ge
fangene für die Möglichkeit eintreten würden , wiederholt 
HIV-Tests durchführen zu lassen. Diese Möglichkeit sei in 
der Haftanstalt gegeben. Derzeit lebe nur ein HIV-positiver 
Gefangener in der Haftanstalt, zu Beginn des Jahres 2004 
habe die Zahl bei zehn Personen gelegen. Wenn ernstliChe 
gesundheilliehe Probleme auftrelen würden. würden die 
Gefangenen zur Behandlung in eine spezielle Abteilung ei
nes Krankenhauses für Gefangene nach Minsk gebracht. 

Auch während der Konlerenz wird unsere Frage nach 
den obligatorischen Tests von den Verantwortlichen so dar
gestellt, als ob es die Gefangenen seien, die auf häufige
ren HIV-Tests bestünden. Diese Möglichkeit habe erst 
durchgesetzt werden müssen. verallgemeinemd kann 
feslgehalten werden, dass der HIV-Test als zweckdienli
ches MiMI der Prävention betrachtet wird. Der Beauftragte 
von UNAIDS , Aleksei IIniuki erläuterte, dass man im recht
lichen Sinne zwar nicht von Zwangstests sprechen könne, 
dass von den Gefangenen de facto aber kein Test ausge
SChlagen werde könne: Gefangene wüssten nicht, wie rea
giert würde, wenn sie ein entsprechendes .Angeber aus· 
schlügen. Auch dies wird uns aus den Haftanstalten der 
Bundesrepublik bekannt vorkommen . 

Anonymität / Mitteilung des Testergeb
nisses 

Auf die Frage, wie mit der Mitteilung des Teslergeb
nisses umgegangen werde, überrascht der Gefängnisarzt 
mit der Aussage, dass HIV-positive Gefangene dies Irei
willig den Mitgefangenen sagen würden. NalUrlich er
scheint uns diese Aussage als äußerst fragwürdig. MOgli
cherweise verweist diese Auskunft auf ein unter den 
Gefangenen Weißrusslands übliChes Ritual. Wir befragten 
Dr. SawalSki dazu. Dieser betonte. dass der HIV-Status von 
Ärzten und Personal anonym behandelt werde, dass es un
ter den Gefangenen allerdings eine .schlechte Gewohn
heit~, eine Art .Ritus· gebe, nach dem jeder Gefangene 
(mehr oder minder gezwungen) bei Ankunft in einem Ge
ständnis den anderen Häftlingen Auskunft über sich, seine 
Tat und Verurteilung und seinen Gesundheitszustand gebe 
h7W. 711 np.ben h~b9 . 



Lohn / Taschengeld / Einkauf / Kondome 
Wir erfahren lediglich, dass es .nicht viel~ sei, was die 

Gefangenen für ihre Arbeit erhalten. Das meiste geht für 
Unterkunft und Verpflegung drauf, welche die Gefangenen 
zu bezahlen hätten. Im Gelängnisladen der Haftanstalt bei 
Glubokoye gebe es die Möglichkeit einzukaufen. Selbstver
ständlich gebe es keinen Alkohol. Unsere Nachfrage, ob 
Gefangene auch Kondome kaulen könnten, wird bejaht. 

Möglichkeiten der Hilfestellung 
Welche Möglichkeiten der Hilfestellung seitens unserer 

Arbeit in der BAD sind denkbar? Was sollte getan werden? 
Vorstellbar, wünschenswert und sicherlich sinnvoll waren 
der Austausch von Broschüren und die Hilfestellung bei 
Fortbildungsveranstaltungen . In meinem Vortrag Ober d ie 
Arbeitsprinzipien der Haftarbeit in der BAD aus dem Blick
winkel einer Nichtregierungsorganisation habe ich vor al
lem den Aspekt der Selbsthilfe. der Freiwilligkeit (keine 
ZwangsgespräChe) und der Anonymität (keine obligatori
schen Tests) akzentuiert. Wenn Ich den Rückmeldungen 
glauben schenken darf. dann war es für die Teilnehmer der 
Konferenz wiChtig. so einfache Dinge zu hören, wie bspw. 
dass ... 

wir Zwangsberatung, Zwangstests etc. strikt ablehnen, 
dass wir im Kontakt mit unseren Kl ienten auf Freiwillig
keit (als eines unserer wichtigsten Arbeitsprinzipien) 
selzen: 
Prävention nur mit und nie gegen die hauptsäChlich be
troffenen Gruppen funkt ionieren kann; 
Prävention aul freiwilliger Basis. bspw. durch gemein
sames Lernen, besser funktioniert, als durch die Durch
führung von Kontrollmaßnahmen, wie bspw. durch 
Zwangstests: 
Menschen mit HIV und Aids der verschiedenen Betrof
fenengruppen (Schwule, Drogengebraucher etc.) bei 
uns ihre eigenen Vereine gründen, bzw. gegründet ha
ben und selbstverständlich auch im Haftbereich mitar
beilen können; 
in vielen unserer Projekte Menschen mit H IV und Aids 
selbstverständliCh und gleichberechtigt mitgestalten 
und mitarbeiten und gegenüber den HlV-negativen Mit
arbeitern oft sogar Vorgesetztenpositionen einnehmen; 
kaum Projekte entwickelt werden, ohne jene Gruppen 
zu befragen und zu integrieren, für welche die PrOjekte 
bestimmt sind; 
ehrenamtliche Mitarbeit in Hallanstalten einen hohen 
Stellenwert genießt; 
Anonymität und Neutralität als Arbeitsgrundsatz unab
dingbar sind. 

Sicher kann durch uns aus der Bundesrepublik nur 
dann ein Beitrag geleistet werden, wenn dies seitens der 
im Hallbereich Weißrusslands Tätigen auch erwünscht ist. 
Die Diskussionen mit den Teitnehmern der Tagung haben 
mir deutlich gemacht, dass unvoreingenommene Kommu
nikation, gegenseitiger Respekt und ein AustaUSCh über die 
geleistete Arbeit dabei wohl das Wichtigste ist. 

Anmerkungen 
I } Vom 15.-19 Sep1ember2004 hane deOMOl als MilarbeilEtrder MUnch· 

Iler Aids HillEt m~ dem 5chwEtlJlUllkt der &1rEtwng HIV-positiver Ge
l811ger>er die Möglichkeit. 31'1 eioef KOflferenz in Minsk tum Thema HIV 
und Aids in wcißnlsSlschen Haftarnuallen leltzunEthmcn. Oie KOfllerenl 
beinhaltete den Oesuch einer HaltanSlalt bei GlubOkoye. Dieser Seriellt 
lasst die datlei gesamrneHEtn Beobachlungen zusammert. 

2) DI&SI:l' AbsaI1. Isl dem Protokoll der Tagungsleiter d&s P'ojektes .VCf· 
söhnung in Europa" entnommen (un .... <Öftentlicht). 
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Strafvollzug und Strafvollzugs
recht in Litauen 

Juliane Zolondek / Gin/auras Sakalauskas 

I. Einleitung 
litauen Iral gemeinsam mit neun weiteren Staaten am 

01 .05.2004 der EuropäiSChen Union bei und zeigt damit 
seine politische Orientierung gen Westen. Zuvor durchleb
ten die Bürger litauens eine wechselvolle GeSChichte". 
Von den drei baltischen Staaten kann Litauen auf die läng
ste Tradition der Eigenstaatlichkeit zurückbl icken - bereits 
im 13. Jahrhundert wurde das Litauische Reich gegründet. 
Erst 1795 vertiert der Staat erstmals d ie Eigenstaatlichkeit 
und gerät unter die Herrschaft des russischen Zarenreichs. 
Diese Fremdherrschaft sollte bis zum Ende des Ersten 
Wel tkrieges anhalten. Im Frühjahr 1918 sagt sich Litauen 
von Russland los und begründet mit der Verfassung von 
1922 die Republik litauen. Doch bereits 1939 wird das 
land im Rahmen des Hitler·Stalin-Paktes der Einfluss" 
sphäre der Sowjetunion zugesprochen und wird im Juli 
1940 zur 15. Sowjetrepublik. Erst zu Beginn der 1990er 
Jahre gewinnen die Selbstständigkei \sbestrebungen litau
ens erneut an Kraft und es kommt zur Lossagung von der 
Sowjetunion. Am 11.03.1gg0 erklärt das litauische Parla
ment unter Präsident Landsbergls die Wiederherstellung 
der Unabhängigkeit, doch erst Ende August 1993 verlassen 
die letzten Sowjettruppen litauen . 1992 schließlich wurde 
die neua Vertassung in einem Bürgerreferendum ange
nommen. Der litauische Staat konstituierte sich als parta
mentarische und demokratische Republik. Im Grundrechts
teil der Verfassung werden den Bürgern umfassende 
Rechte gegenüber dem Staat garantiert und er wird zudem 
auf die Prinzipien der Rechts- und Sozialslaatlichkeit ver
pfliChtet Zahlreiche neue Gesetze sind in allen Rechtsge
bielen in Kraft getreten, u.a. auch im Strafvollzug. Dies war 
dringend notwendig, da der Strafvollzug bis dahin (nach so
wjetischor Vorgabe) dem Innenministerium zugeordnet und 
militäriSCh organisiert war. 

Ziel des vorl iegenden Beitrags ist die Darstellung des 
Slrafvolizugssystems des landes. Aus der Kenntnis des 
Vol\zugsrechts sind jedoch nur begrenzt Rückschlüsse aul 
die Realität im StrafVOllzug mögliCh . Berilcksichtung finden 
daher auch die Berichte des Europäischen Komitees zur 
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedri· 
gender Behandlung oder Strafe (CPT) und gegebenenfalls 
die, den Strafvollzug betreffenden. Verfahren vor dem Eu
ropäischen Gerichtshof für MenSChenrechte (EGMR) . 
Ebenso werden ausgewählte Aspekte des PrOjektes Mare 
Balticum. in dessen Rahmen auch zwei Strafanstalten in 
Litauen untersucht wurden, Beachtung finden. 

11. Allgemeines 
Einen ersten groben Überblick über einige statistische 

Daten des litauischen Strafvollzugs zeigt die fotgende 
Tabelle"'; 

Gefangene abs. 
Gefangegenenrate 
(GelangE!fler>e pro 100.000 EW) 
Anzahl von Anstalten 
Ausläoderanteil 
AuslaSlung 

Litauen 
($lichtag: 01 .01.2004) 

8.063 
234 

15 
t .6% 

84.2% 
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In den 15 litauischen Hattanstalten waren am 
01.01 .2004 insgesamt 8.063 Gefangene inhaftiert. Auffal
lend ist die mit 234 Gefangenen pro 100.000 Einwohner für 
westeuropäische Verhältnisse hohe Gelangenenrate. 1998 
lag sie jedoch noch bei 368, wobei die Ursache v.a. in der 
verschärften Kriminalpolitik seil 1995 lag. Mittlerweile ist ei
ne deutlich positivere Tendenz zu beobachten. Gelange
nenraten sind jedoch nicht monokausal zu erklären, son
dern beruhen auf einer Vielzahl von Ursachen. Dabei ist die 
Verhängung von Freiheitsstrafen auch abhangig von den 
Möglichkeiten, die das Sanktionensystem zur Verfügung 
stellt. Des Weiteren haben Untersuchungen gezeigt. dass 
auch sich verschlechternde ökonomische Bedingungen zu 
einer Sleigerung der Gefangenenpopulation führen kön
nen~. Genau dieser Grund wurde auch von den litauischen 
Kriminologen seit Anfang der 90er Jahre immer wieder be
tont. Diese Zeit wardurCh wirtSChaftliche, soziale und recht
liche Umbruche gekennzeichnet, die vor allem zu ökono
mischen und sozialen Problemen in Litauens Bevölkerung 
führten. Auch das Sanktionensyslem war im Hinblick auf al
ternative Sanktionen begrenzt und wurde erst jetzt durch 
eine wesentlich breitere Palelle an Sanktionsmöglichkeiten 
ersetzt. Das neue StGB sieht nunmehr acht Sirafen vor. 
u.a. auch die gemeinnützige Arbeit. Freiheitsstrafen wer
den seltener als zuvor verhängt<). Sehr gering ist mit 1.6% 
der Ausländeranteil an den Gefangenen. Was die Auslas
tung, welche mit 84,2% angegeben ist. angeht, so muss 
angemerkt werden, dass die Haftanstalten in Litauen sehr 
unterSChiedlich belegt sind und manche trOlZ der scheinbar 
günstigen Gesamtauslastung überbelegt sind. 

Bis 1991 konnte diese in Litauen für 18 Straftatbestände 
verhängt werden, im Dezember 19911ührte eine Änderung 
des 51GB zu einer Einschränkung der Anwendbarkeit der 
Todesstrafe auf den qualifjzierten Mord". Die Reform des 
Strafvollzugs begann 1995 mit den durch einen Beschluss 
des Parlaments der Republik Litauens verabschiedeten 
Grundzügen der Rechtssystemreform. ln ihnen wurden die 
wichtigsten strategischen Richtungen der Reform des 
Strafvollzugs vorgegeben. Diese Grundzüge wurden 
vollständig in das neue litauische Strafvollsl reckungsge
setzbuchOl eingearbeitet, welches am 27.07.2002 verab· 
schiedet wurde und am 01.05.2003 in Kraft Iral. Es löste 
das alte litauisch·sowjetische Besserungsarbeilsgesetz· 
buch (BAGB) von 1971 ab. Das StVollstrGB regelt die Voll
streckung aller im Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen. 
die Mehrzahl der Normen enthalten jedoch Regelungen 
zum Strafvollzug. Darüber hinaus ist der Strafvollzug in 
Litauen in zahlreichen Rechtsverordnungen (in erster Linie 
Regierungs- und Ministerverordnungen) geregelt. Das war 
bereits zur Zeit der Sowjetunion so. Man wollte die Institu
tionen nicht durch Gesetze einschränken, sondern ihnen 
mögliChst weite Spielräume Oberlassen. Diese Praxis findet 
sich auch heute noch. Die Aechtsverordnungen dürfen den 
Regelungen des StVolistrGB niCht widersprechen und sol
len diese konkretisieren. Problematisch ist jedoch, dass 
die Vorschriften des StVolistrGB oftmals inhaltsleer sind 
und lediglich bestimmt ist: ~Die Einzelheiten werden vom 
Justizministerium geregelt: Unter anderem sind wiChtige 
Dinge wie die Arbeitsentlohnung für Strafgefangene. die 
Durchführung einer Durchsuchung oder die Mindestgröße 

r-,-,-:-::-:-----,---,--,----- --,-,---,-,---c-:-----,,-,-,----,-,---,--, der Grundllache, die für je-
Abb. 1: Gefangene I n Litauen 1991-2004 (jeweils am Ende des Jahres) den Sirafgelangenen zur 
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$eil 2003 we.den ~u den Sl.algclangcnen auch die eine AneSlslrale v6fb(lßenden VerurteilIen gczllhll. 
•• Im Jahr 2000 wurde eine urnlangreiche Amnestie c~assen . 

". Am 1.Mai 2003 ,ral das neue 51GB in Krall . 

111. Gesetzliche Grundlagen 
Ähnlich wie in den anderen aus der UdSSR hervorge

gangenen Staaten, ist auch in Li tauen nach der VerkOn
dung der Unabhängigkeit im März 1990 die alle sowjeti
sche Strafgesetzgebung in Kraft geblieben'). Erst am 
01 .01.1995 traten erste umfangreiche Änderungen des al
ten litauischen StGB in Kraft, die zu einer Verschärfung der 
Kriminalpol itik führten und einen massiven Anstieg der 
Anzahl von Strafgefangenen zur Folge hallen (S.O.)OI. Am 
22.12.1998 wurde die Todesstrafe in Litauen abgeschafft'J. 

1. Vollzugsziefe und allgemeine Grundsätze 
des Vollzugs 

Bemerkenswen ist, dass das litauische StVollstrGB 
kein ausdrückliches Vollzugsziel formuliert. In § 1 11 
StVoHstrGB wird lediglich der Zweck des Gesetzes erläu
tert: .eine solche Ordnung der StrafvOllstreckung festZule
gen, dass der Verurteilte, nach der Strafverbüßung seine 
Lebensziele auf legitime Art und Weise und mit legitimen 
Mitteln erreicht". Aus dieser Zweckbestimmung wird jedoch 



deutlich. dass die Aufgabe des Vollzugs die zukünftige 
Straffreiheit des Verurteil ten ist und damit dem Wiederein
gliederungs- bzw. Resozialisierungsgrundsatz anderer eu
ropäischer Rechtsordnungen enlspricht. Die zukünftige 
Straffreiheit soll gem. § 111 StVollstrGB durch sog. Besse· 
rungsmaßnahmen erreicht werden. Dabei wird insbeson· 
dere die Arbeit als eine der wichtigsten Maßnahmen zur 
Besserung des Strafgefangenen angesehen. Weitere Bes
serungsmaßnahmen sind die soziale Rehabilitation, die 
Schul· und Berufsausbildung und die Besserung durch das 
Sirafvollzugsregime. 

2. Strafanstalten 

Grundsätzlich sieht das litauische StVollstrGB zwei 
Arten von Strafanstalten vor. Am meisten verbreitet sind die 
sog. Besscrungshäuser'OI. In diesen werden die Gefange· 
nen In Gemeinschaftshafträumen (in der Regel Baracken) 
untergebracht, die am Tage nicht verschlossen sind. Die 
Gefangenen können sich am Tag innerhalb der jeweiligen 
Abteilung bzw. lagerzone frei bewegen"l. Der zweite Typ 
von Vollzugseinridltungen sind Gefängnisse. seil langem 
gibt es;edoctl nur eines in Vilnlus. in dem etwa 150 bis 200 
Gefangene inhaftiert sind (am 01.11.2004 waren es 156. 
davon 74 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilte). 
Im Gefängnis sind die Inhaftierten wesentrich umfassender 
von der Außenwelt isoliert als in den Besserungshäusem. 
Sie können sich ohne Aufsicht niCht frei bewegen und die 
Hafträume sind auch zur Tageszeit verSChlossen. Zusätz
lich zu den Besserungshäusem und dem Gefängnis gibt es 
spezielle Strafanstalten für Frauen. ein Jugendbesserungs· 
haus in Kaunas und eine sog. offene Kolonie. 

Des Weiteren erfolgt der Vollzug der Strafe unter den 
Bedingungen verschiedener Regime. Unterschieden wird 
das einfache. das leichte und das disziplinarische Re
gime '>!. Diese unlerscheiderl sich in den Haftbedingungen. 
So kann man im disziplinariSChen Regime keinen Besuch 
empfangen. keinen Fernseher und kein Radio besitzen, 
auch Ausgang oder Ausfuhrung ist nicht mögIiCh'~. Eben· 
falls von der Regimeart abhangig ist die dem Gefangenen 
zur Verfugung gestellte Grundftäche"l. Gem. § 50 StGB 
und § 63 StVollstrGB entSCheidet das Gericht, in welcher 
Art von Strafanstalt der Gefangene die Strafe verbüßen 
muss. Dort werden zunächst aUe fnhaftierten in die einfa· 
che Regimegruppe eingewiesen. Eine Änderung der 
Regimeart kann auf Grund von Belobigungen eKler ver· 
hangten Disziplinarmaßnahmen erteIgen. Am 01 .01 .2003 
befanden sich unter Anwendung des alten BABG ca. 47% 
aller litauischen Strafgelangenen in Besserungshäusern 
des strengen Regimes"'. Ende 2003, nachdem das neue 
StVolIStrGB bereits über ein halbes Jahr in Kraft war, be
fanden sich lediglich 3.3% aller Strafgefangenen in einer 
disziplinarischen Regimegruppe . 

Umfassende Aufgaben haben die sog. Besserungsin· 
spektiooen. Sie sind ebenso für Personen. die aus dem 
Strafvollzug zur Bewährung entlassen wurden (§ 157 
StVollstrGB. § n StGB) zuständig. wie auch für die Per
sonen. gegenuber denen die Strafe zur Bewährung aus· 
gesetzt wurde (§ 75 StGB). Des Weiteren VOllstrecken sie 
die Entziehung der öffentlichen Rechte gern. § 44 5tGB 
und die Entziehung des Rechts, eine bestimmte Arbeit oder 
bestimmte Tätigkeit auszuuben (§ 45 StGB). Die Besse· 
rungsinspektionen sind auch tur die Durchfuhrung der ge
meinnützigen Arbeit (§ 46 StGB. § 18 StVollslrGB) und fur 
die Vollstreckung der Freiheitsbeschränkungsstrafe zu· 
ständig (§ 48 StGB. § 19 StVollstrGB), Ferner wird eine der 
strafrechtlichen Maßregeln - die nicht bezahlle Arbeit 
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Abb. 2: Die Einrichtungen des litauischen Strafvollzugs 

I JustizminiSl9rlum I 
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(§ 70 StGB) - von den Besserungsinspektionen vollstreckt. 
Alle betroffenen Personen werden in das Register der Bes· 
serungsinspektionen eingetragen und von diesen betreut 
und kontrolliert. Insbesondere erteilen sie lnformatiooen. 
helfen bei der Arbeitssuche und versuchen die Reinte· 
gration In die Gesellschaft zu fördern. Bemerkenswert ist. 
dass die Besserungsinspektionen befugt sind, die im 
StVellstrGB festgelegten Disziplinar. und Belobigungsmaß· 
nahmen anzuordnen'·. 

3. Trennungsprinzipien 

Angesichts der nur geringen Zahl an Gefangenen ist es 
erstaunlich , wie zahlreich die Trennungs· und DiNerenzie
rungsvorgaben des neuen StVollslrGB sind . Gern. § 70 If 
StVoflstrGB mussen zunächst Jugendliche und Erwach· 
sene }eweils nach Geschlecht getrennt untergebracht 
werden. Diese vier Gefangenengruppen müssen in ver· 
schiedenen Einrichtungen untergebracht sein. In einer Ein· 
richtung oder je nach Möglichkeit in verschiedenen Ein· 
rich tungen getrennt werden müssen: Verurteilte. die zum 
ersten Mal eine Freiheitsstrafe verbußen .• gefährliche
Rückfalltäter'n, lebenslängliche Strafgefangene, TBC· 
Kranke. Staatsangehörige anderer Staaten, Gefangene. 
die als Beamte der legislativen oder exekutiven Gewalt tä· 
tig waren und letztlich Veruneilte lur vorsätzliche Straftaten 
und solche, die für eine fahrlässige Straftat verurteilt wur· 
den. Zusätzlich zu diesen _Muss·Bestimmungen" kann die 
Strafverwaltung noch weitere Personen trennen. Dazu ge
hören u.a. Behindene. frühere StaatsangesteUte und ver
mindert Schuldfähige. Ob all diese Trennungen sinnvoll 
sind, kann bezweifelt werden. Zunächst lOhn eine so star
ke Untergliederung zu einer sehr ungleiChmäßigen Vertei· 
lung der Gefangenen. Während manche Einrichtungen nur 
schwach ausgelastet sind, sind andere stark überbelegt'''. 
Ein weiterer Nachteil ist die - durCh die getrennte Unterbrin· 
gung - noch gesteigerte Stigmatisierung lür manche der 
Gefangenengruppen (z.B. "gefährliche" RÜCklalltäter). 
Zweck der Trennungen ist laut Gesetzgeber die soziale 
Rehabilitation der Verurteilten zu tOrdem. die Sicherung 
der Aufsicht und Sicherheit der Verurleilten und die Siche· 
rung der Anstallsordnung. 

4. Arbeit und Ausbildung der Gefangenen 

Wie bereits oben erwähnt. wird im litauiSChen Strafvoll
zug die Arbeit als Hauptinstrument zur Besserung der Ge
langenen bewertet '·. Gern. § 125 I StVollstrGB besteht 
Arbeitspflich1. Wie in vielen westouropäischen l ändern 
liegt das Problem jedoch eher darin. dass den Gefangenen 
nicht ausreichend Arbeit angeboten werden kann. Die 
Zeiten, in denen der Strafvollzug in litauen für den Staal 
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ein gewinnträchtiger . Wirtschaftszweig- mit einer fast 
l00%igen Beschäftigung der Gefangenen war, sind vor
bei"". Im Jahr 2002 arbeiteten nur noch ca. 25% der 
Strafgefangenen. Der Mindeststundenlohn beträgt umge
rechnet ca . 0,73 EUR und der Mindestmonatslohn ca. 
125 EUR" I. Allerdings gibt es gem. § 132 StVollstrGB mas
sive Abzüge vom Arbeitslohn IUr den Fonds IUr die soziale 
Unterstützung der Verurteilten (bis zu 25% des Arbeits
Iohns)n!. Weitere Abzüge können ggf. zur Befriedigung von 
Voltstreckungsbefehlen und anderen Zahlungsverpflichtun
gen und für Unterhaltszahlungen für minde~ährige Kinder 
erfolgen. Fünf Prozent des Arbeitslohns werden auf das 
persönliche Aufbewahrungskonto des Verurteilten über
wiesen>3!. Nach Berücksichtung aller Abzüge müssen dem 
Inhaftierten mindestens zwanzig Prozent seines Monats
lohns verbleiben. Im litauischen Strafvollzug können Ge
fangenen Aufsichts- und Anleitungsaufgaben im Bereich 
der Arbeit übertragen werden. Dies kann einerseits insofern 
positiv wirken, als dass Gefangene verantwortung über
nehmen können. Andererseits ist diese Aufgabenübertra
gung jedoch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung und 
der Machtausübung gegenüber anderen Gefangenen kri
ti~h zu ~urteilen . Eine abschließende Beurteilung ist 
mcht möglich, da Kenntnisse über die konkrete Ausgestal
tung fehlen. wobei jedoch die Übertragung von Aufsichts
Iunktionen aus o.g. Grunden generell abzulehnen ist. Ne
ben der bezahlten Arbeit können die Gefangenen gemäß 
§ 134 StVoIlsttGB ohne Bezahlung lür die Reinigung und 
Erhaltung der Innen· und Außenaniagen der Besserungs
einrichtung herangezogen werden. Solche Arbeiten dürfen 
nicht länger als zwei Stunden am Tag dauern und sind in 
der arbeitsfreien Zeit zu erledigen. Bemerkenswert ist dass 
d~e T~en~ungsp~inzipien audl bei der Arbeit strengsie Be· 
ruckslcht'gung finden müssen. Zusätzlich zur Arbeit in der 
Anstalt gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit, ohne Aufsicht außerhalb der Anstalt zu arbei
ten oder sich ausbilden zu lassenZOI. 

Die Ausbildung gehört gemäß § 111 StVollstrGB zu den 
wichtigsten Maßnahmen der Besserung. Somit erscheint 
es unverständlich, dass das neue StVollstrGB im Vergleich 
zum alten BAGB die Altersgrenze für die Schulbildung her
untergesetzt l1at und .Muss-Vorschriften" in unverbind
lichere .Kann-Vorschri ften" umgewandelt hat. Nach dem 
BAGB sollte die Schulbildung für alle Personen bis zum 40. 
lebensjahr unterstützt werden. nach dem StVollstrGB ist 
sie nur noch für Jugendliche bis zum 16. lebensjahr obli
gatorisch , danach ist sie nur auf schriftlichen Antrag hin zu 
organisieren. Weiterhin kann nach dem SIVollstrGB eine 
Berufsausbildung und -fortbildung organisiert werden. 
Nach der alten Gesetzeslage musste die Berufsausbildung 
angeboten werden und nur für die Fortbildung enthielt das 
SAGB eine .Kann·Vorschrift". Während der Ausbildung, die 
auen aufgrund der Gesetzesänderung nur wenige Strafge
fangene wahrnehmen können. wird weder eine Arbeits
noch eine sonstige Entlohnung gezahlt. 

5. Kontakte zur Außenwelt 

. Die Kontaktmögtichkeiten im li tauischen Strafvollzug 
Sind begrenzt und hängen vielfach vom Regime ab. Die 
einzige in keinem Regime limitierte KontaktffiÖglichkeit ist 
der Schriftwechsel. Der Empfang von Besuchen, wobei 
kurze (biS zu vier Stunden) und lange (bis zu zwei Tagen) 
untersch ieden werden, Paketen und das Führen von 
Ferngesprächen ist, außer im disziplinierenden Regime im 
Gefängnis in Vllnlus, grundsätzlich möglich. An Vollzugslo
ckerungsmöglichkeiten gibt es Ausgang oder Ausführung 
von bis zu zehn Tagen:lt! aus besonderem Anlass und den 

Freigang. Zusätzlich sieht das StVollstrGB als neue Rege
lung die Möglichkeit von Hafturlaub vor. Dessen Anwen
dungsmOglichkeiten sind jedoch so begrenzt, dass er nur 
in sehr geringem Ausmaß gewährt werden kann""'. Ab· 
schließend muss festgestellt werden, dass die Kontakte mit 
der Außenwelt im litauischen Strafvollzug sehr stark be
schnitten sind und im disziplinarischen Regime praktisch 
(außer beim Schriftwechsel) auf null reduziert werden. Eine 
massive Ausweftung von Kontaktmöglichkeiten im neuen 
StVollstrGB wäre wünSChenswert gewesen. 

6. Disziplinarmaßnahmen 

Im litauischen StrafvOllzug können folgende Disziplinar· 
maßnahmen verhängt werden: Warnung oder Verweis, 
Säuberung von Räumen, Verbot ein Paket zu bekommen, 
Einkaufsverbot bis zu einem Monat, Verhängung verscl1ie
denar Arrestarten bis zu 15 Tagen (bai JugendliChen bis zu 
zehn Tagen) und die Versetzung in ein strengeres Voll' 
zugsregime. Eine Disziplinarmaßnahme wird sofort (bis 
maximal nach Ablauf eines Monats) vollstreckt und eine 
Beschwerde beim Vorgesetzten des Bediensteten, der die
se angeordnet hat, hat keine aufschiebende Wirkung. 
Problematisch ist. dass die Disziplinarmaßnahme durch 
den Vorgesetzten nur dann gemildert oder aufgehoben 
werden kann, wenn der anordnende Bedienstete seine 
Befugnisse überschritten hat oder sich herausstellt, dass 
der Gefangene keinen Verstoß begangen hat. Die Über
schreitung der Belugnisse bezieht sich jedoch lediglich auf 
die Zuständigkeit des Bediensteten. Zwar bestimmt § 143 
11 2 StVoHstrGB, dass eine Disziplinarmaßnahme der 
Schwere und Art der ReCl1tsverietzung entsprechen muss, 
aber_eine Nichtbeachtung dieser Bestimmung wird nicht 
ats UberSCl1reitung der Befugnisse LS.d. § 143 IX 3 
SIVollstrGB angesehen. Vielmehr Mt das in § 143112 aus· 
gedruckte VerhältnismAßigkeitsprinzip lediglich symboli
schen Charakter. Somit gibt es keine Änderung der Diszi
plinarmaßnahme, wenn diese grob unverhältnismäßig ist. 
In einem Staat jedoch. der das Rechtsstaatsprinzip in sei· 
ner Verfassung verankert hat, sollte der Verhältnismäßig
keitsgrundsatz bei allen Entscheidungen Berücksichtigung 
finden. 

Im litauischen StrafvOllzug können gem. §§ 140. 142 
StVolIStrGB neben Disziplinarmaßnahmen auch Belobi
gungen ausgesprochen werden. Tadelloses Verhallen, Ini· 
tiative und aktive Beteiligung an Rehabilitationsmaßnah· 
man. tüchtiges Arbeiten und lernen können u.a. zu einer 
zusätzlichen Gewährung eines Rechts, z.B. bzgl. zusätz
lichen Besuchs, Paketempfangs oder Telefonaten. zu einer 
Prämie oder gar zu einer Versetzung in eine leichtere Re
gimegruppe führen. Im gesamten litauiscl1en Strafvollzug 
wurden 2003 15.336 Disziplinarmaßnahmen verhängt. 
Dem standen 6.933 Belobigungsfälle gegenüber"ll. 

7. VOJ/zugspersonal 

Der Vollzugsstab ist in den verschiedenen Strafanstal
ten litauens unterscl1ledlich aufgebaut. Dies liegt u.a. an 
den unkonkreten Rechtsvorschriflen (im StVollstrGB sind 
Fragen des Anstaltspersonals nicht geregelt) , die das Per
sonal betroffen. Insbesondere die Einstellung von Fachper
sonal (z.B. lehrer, Psychologen, Ärzte) ist nur ungenau in 
einer Rechtsverordnung geregelt. Danach sind Fachkräfte 
in ausreichender Zahl einzustellen. In allen Strafanstalten 
gibt es drei Kategorien von Anstaltspersonal: die (uni for
mierten) Vollzugsbedienstelen, (zivile. meist in der Ver
waltung tätige) Slaatsbeamte und Mitarbeilef"'"l. Am 
17.07.2003 arbeiteten im litauiSChen Strafvollzug 2.424 



Vollzugsbedienstete (davon 14,8% weiblich), 35 Staats
beamte (68,6% weiblich) und 1.143 Mitarbeiter (64,9% 
weiblich). Ein massives Problem ist der Mangel an Per
sonal (v.a. aulgrund der niedrigen Gehälter) und die hohe 
Fluktuation der niedrigen Ränge (Besoldungsgruppen). Ein 
Teil der aus dem Vollzugsdienst scheidenden Beamten wird 
wegen einer rechtswidrigen Zusammenarbeit mit Gefan
genen enllassen, obwohl dies nur in schwerwiegenden 
Fällen und nach mehrmaligen Abmahnungen geschieht. 
Das freiwillige Ausscheiden von Mitarbeitern liegt oftmals 
an der niedrigen Bezahlung und den schweren Arbeitsbe
dingungen im Vollzug2O). Ausbildung und Fortbildung sowie 
die UrnsChulung des Personals im Strafvollzug organisiert 
das Ausbildungszentrum der Strafvollzugsabteilung. Ein 
Einführungskurs im Ausbildungszentrum dauert 12 bis 24 
Wochen, Fortbildungs- und Umschulungskurse dauern bis 
zu 12 Wochen>Ol. 

IV. Die Europäische Menschenrechts
konvention und die Anti-Folter-Kon
vention 

Sowohl die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) als auch die Europäische Anti-Folter-Konvention 
sind Konventionen des Europarats, die für Litauen, das am 
14.05.1993 beigetreten ist. verbindlich gelten. 

Die Förderung eines humanen Strafvollzugs unter 
Berücksichtigung der EMRK in den Ostseeanrainerstaaten 
strebt das an der Universität Greifswald durchgefOhrte 
PrOjekt "Strafvollzug und die BeaChtung der Menschen
rechte~ (im Folgenden: Mare Balticum) anl>!. Gegenstand 
der Untersuchung ist eine Bestandsaufnal1me der tatsächli
chen lebens- und Haftbedingungen der Gefangenen in 
ausgewählten Strafvollzugsanstalten in den ländern Est
land, Finnland, Litauen, Polen, Russland, Schweden und 
Deutschland und damit einhergehend eine stärkere Beach
tung der Menschenrechte im Strafvollzug und eine Anglei· 
chung der Strafvollzugsverhältnisse. Zur Erfassung der ge
nannten Aspekte wurden vier Datenerhebungsinstrumente 
gewählt: 
,. Ein Basisfragebogen, der der Gefängnisleitung der je

weiligen Anstalt vorgelegt wurde und zur Erhebung 
allgemeiner Informationen zur konkreten Strafvollzugs
einrichtung dient und insbesondere jene Faktoren fo· 
kussiert, die unmittelbar die l ebenssituation der Gefan
genen berühren. 

2. Die meisten der unterSUChten Anstalten wurden von 
den Projektmitarbeitern persönlich besucht, um sich im 
Rahmen von Anstal tsbegehungen und Gesprächen mit 
der Gefängnisleitung eingehend über die Anstalten zu 
informieren. 

3. Ein Fragebogen für Inhaftierte erfasst u.a. soziodemo
graphische Daten der Gefangenen und Informationen 
zur Inhaftierung, das psychische und physische WOhl· 
befinden, die Möglichkeiten zu Arbeit und Ausbi ldung. 

4. Die Befragung der Bediensteten mittelS eines Frage~ 
bogens dient u.a. der Erfassung zentraler handlungs· 
leitender Einstellungen zu Gefangenen, zum Strafvoll
zug sowie zur eigenen beruflichen Rolle. 

In Litauen wurden das Gefängnis in Vilnius und die 
2. Besserungs-Arbeitskolonie im Frühjahr/Sommer 2003 
untersucht. 
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1. Litauen im Licht der EMRK 

Die EMRK wurde am 27.04. 1995 von litauen ratifiziert. 
Seitdem gab es insgesamt 18 Urteile zu Individualbe
schwerden gegen den Staat litauen. In elf Fällen wurde ein 
Verstoß gegen die Konvention festgestellt"'l. Besonders 
häufig handelt es sich dabei um Verstöße gegen Art. 5 
EMRK (Recht auf Freiheit und Sicherheit) und gegen Art. 6 
EMRK (Recht auf faires Verfahren)).)). 

Zwei der 18 Urteile beziehen sich konkret auf Fälle, in 
denen der Kläger sich gegen bestimmte Haflbedingungen 
wehrt. Im Urteil des Falles Puzinas gegen litauen vom 
14.03.2002 wurde eine Verletzung des Briefgeheimnisses 
(Art. 8 EMRK) festgestellt und dem Kläger eine Entschädi
gung zugesproChen"'). Puzinas war im Sniego Gefängnis in 
Vilnius inhaftiert und beanlragte im Juli 1998 eine Verle
gung in ein anderes Gefängnis. Dieser Antrag wurde ab
gelehnt. Daraufhin beschwerte sich der Kläger bei ver
schiedenen litauischen und internationalen Behörden und 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Die Antwortschrei
ben erhielt der Kläger geöffnet. Des Weiteren fand der Om
budsmann heraus, dass ein Brief des Klägers an seine 
Ehefrau , in dem er Bedienstete des Diebstahls beschuldig
te, zensiert war. Nach dem alten BAGB war die Zensur und 
Kontrolle sämtlicher Briefe (außer denen an oder vom 
Staatsanwalt) erlaubt. Der EGMA zeigte sich uberzeugt , 
dass eine solche Vorschrift das legitime Ziel verfolgt, 
Störungen und Straftaten vorzubeugen. Er konnte jedoch 
keine Gründe finden, die eine Zensur oder Kontrolle von 
Briefen an internationale Institutionen oder die Ehefrau 
rechtfert igen. In einer demokratischen Gesellschaft seien 
derartige Eingriffe nicht geboten. Ein Verstoß gegen Art. 8 
der Konvention wurde somit vom EGMR bejaht"'. 

Ein weiterer, wesentlich umfangreicherer Fall wurde am 
24.07.2001 vor dem EGMR verhandelt. Im Fall Valasinas 
gegen Lilauen behauptete der Kläger eine Verletzung von 
Art. 3 EGMR aufgrund sehr schlechter Haftbedingungen 
während seiner Inhaftierung in der 2. Pravieniskes Basse
rungs·Arbeitskolonie von April 1998 bis April 20003Ol • Vala· 
slnas behauptete u.a. , dass die Schlafsäle massiv überbe· 
legt seien, dass Toiletten ohne Sichtschutz wären und die 
hygienischen Bedingungen nicht hinnehmbar seien'~. Der 
Gerichtshof hörte daraufhin als Zeugen den Anstaltsleiter 
und einen Bediensteten , untersuchte Berichte des Om
budsmanns und besuchte das Gefängnis am 26.05.2000, 
um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen. Dabei 
sah der Gerichtshof zahlreiche Aussagen des Klägers nicht 
bestätigt. Die medizinische Versorgung werde gut organi
siert, die Quantität des Essens pro Gefangenen und auch 
die Einhallung der Sanitätsnormen wird jeden Tag vom 
SanitätSdienst kontrolliert. Der Speisesaal sei zwar zeit
weise überfüllI, aber keiner der Gefangenen bliebe ohne 
Essen . Die Sichtschulzwände wurden in den Toiletten erst 
1999 eingerichtet:lOJ, immer noch fehlle das Toilettenpapier. 
Das Gericht bedauerte dies, sah aber darin keinen Versloß 
gegen Art. 3 EMRK. 

Ein weiterer Punkt der Beschwerde betraf eine körper
liche DurchSUChung im Mai 1998. Nach einem Besuch, bei 
dem der Kläger zusätzliche Nahrungsmittel erhielt, musste 
er sich in Anwesenheit einer weiblichen Bediensteten völ
lig entkleiden. Daraufhin untersuchte ein Bediensteter den 
Körper des Klägers und berührte dabei auch die Ge
schlechtsorgane und danach die Nahrungsmittel, ohne da· 
bei Gummihandschuhe zu tragen oder sich die Hände zu 
waschen. Die Frau hätte mit den anderen Bediensteten ge· 
raucht und die Durchsuchung beobachtet. Nach Valasinas' 
Meinung war das Ziel der Durchsuchung, ihn in Anwesen-
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heit einer Frau zu erniedrigen. Nach dem allen BAGB war 
es verboten, die Durchsuchung im Beisein eines Bediens
teten des anderen Geschlechts durchzufOhren. Beweise, 
die die Aussage des Klägers widerlegten, konnten nicht ge
funden werden. Der EGMR entschied, dass die Durchsu
chung in der geschilderten Art und Weise (v.a. wegen des 
Beiseins der weiblichen Bediensteten) eine erniedrigende 
Behandlung sei und somit gegen Art. 3 der Konvention ver
stößt Der letzte Punkt der Beschwerde belraf die Öffnung 
und verspätete oder zum Teil unterbliebene Weiterleitung 
von Briefen an internationale Organisationen. Hier stellte 
der Gerichtshof, aus den gleichen GrOnden wie im oben 
dargestellten Fall Puzinas vs. Litauen, einen Verstoß gegen 
Art. 8 EMRK fest. 

2. Litauen im Licht der Anti-Falter-Konvention 

Berichte des CPT (European Committee for the Prevention 

o( Tonure) zu Besuchen in Litauen 

l itauen hat am 26.11.1998 die Anti-Folter-Konvention 
ratifiziert und wurde seitdem zweimal vom CPT besucht. Es 
handelte sich teweils um periodische Besuche. Der erste 
Besuch fand im Februar 2000 statt, der zweite Besuch im 
Februar 2004 . 

Veröffentlicht ist bis jetzt lediglich der Berichl zum er
sten Besuch:lOl. 

Während des zehnlägigen Besuchs wurden u. a. das 
Gefängnis in Vilnius und das Besserungshaus des ver
ständen Regimes'" in Pravieniskes aufgesucht. In beiden 
Strafanstalten wurde eine z.T. extreme Uberbelegung fest 
gestellt. 

2.1. Gefängnis Vilnius 

In Vilnius standen 1.200 Haftplätze zur VerfOgung, die 
mit 1.712 Gefangenen belegt waren. Zwei Drittel der Inhaf
tierten waren U-Häftlinge, des Weiteren gab es eine Frau
enabteilung mit 93 Inhaftierten. Befragte Inhaftierte berich
teten dem CPT von Schlägen mil dem Scl1lagstock, Tritten 
und Stößen. Über ähnliche Vorfälle wurde aucl1 von weib
licl1en Inl1aftierten berichtet: Bedienstete würden die Ge
fangenen schlagen, wenn diese Anordnungen nichl befol
gen. Des Wei teren wird im Bericht über die oftmals sehr 
schlechten Beziehungen der Gefangenen untereinander 
informiert. Es gäbe eine starke HierarChie im Gefängnis, 
zahlreiche Insassen hätten Angst vor Misshandlungen und 
mOssten für stärkere Gefangene sauber machen und/oder 
sich beschimpfen lassen" l. Zu den Haftbedingungen wird 
berichtet, dass Achl-Quadratmeter-Zellen mit bis zu sechs 
Gefangenen belegt und auch die Zustände in der Frauen
abteilung schfecht waren. Dort sind Schlafsäle von 15-
55 m' mit 6-20 Belten ausgestaltet. lediglich 94 (fur ge
rlngfUgige Siraftaten verurteilte) Gefangene halten eine 
Vollzeitarbeir'l. Für alle anderen Gefangenen war die einzi
ge Aktivität außemalb der Zelle der einstündige Hofgang"". 
Oie medizinische Versorgung war gewährleistet und alle 
Bediensteten waren in erster Hilfe ausgebildet. Oie Kontak
te zur Außenwelt waren im Gefängnis Vilnius sehr be
schränkt, pro Quartal war lediglich ein zweistündiger Be
such erlaubt. 

2.2. Pravieniskes Besserungshaus (verstärktes Regime) 

Auch das Besserungshaus des verstärkten Regimes in 
Pravieniskes war zum Zeitpunkt des Besuchs Oberbelegt. 
Auf 1.850 Haftplätze kamen 2.171 Inhaftierte. Hier wurde 
dem CPT über Beleidigungen der Gefangenen durch Be
dienstete berichtet. Ein massives Problem sei die Hierar
chie unter den Gefangenen. Es wird berichtet, dass einige 

Gefangene Verstöße gegen die Anstaltsordnung begingen, 
um in Disziplinarzellen verlegt zu werden und somit Angrif
fen anderer Inhaftierter zu entgehen. Einige Gefangene 
fassten die Situation so zusammen: .In den Zellen kann al
les passieren.~ In Pravieniskes gibt es v.a. Schlafsale von 
ca. 50-55 m' Größe, die mit bis zu 40 Gefangenen belegt 
sind. Aufgrund dieser Überbetegung wurden während des 
Tages sämlliche Türen in den Unterbringungseinheilen ge
öffnet. Pro Woche konnten die Inhaftierten einmal duschen. 
Die Arbeitsmöglichkeiten waren begrenzt, von den ca. 
2.000 Gefangenen sind ca. 200 beschäftigt gewesen und 
28 absolvierten eine Ausbildung. Die Ausstattung der me
dizinischen Abteilung sei gut, allerdings kämen zahlreiche 
Beschwerden von den Gefangenen bzgl. der Qualität der 
Versorgung und dem oftmals nur verspätet möglichen Zu
gang zu einem Arzt. Pro Jahr haben die Inhaftierten An
spruch auf vier kurze und vier lange Besuche, zusätzlich 
können sie sich Besuche .verdienen". 

2.3. Empfehlungen des CPT bzgl. der besuchten Strafan
stalten 

Angesichts der Beobachtungen und Gespräche in den 
beiden Strafanstalten Vilnius und Pravieniskes sprach das 
CPT in seinem Bericht u.a. folgende Empfehlungen aus: 
1. Die Überbelegung soUte energisch bekämpft werden 

und Strategien zu deren Abbau entwickelt werden. 
2. Oie Anstaltsleiter sollten il1ren Bediensteten unmissver

sländlicl1 mitteilen, dass physische Misshandlungen 
oder verbale Beleidigungen nicht akzeptabel sind. 

3. Konkrete Strategien sollten entwickelt werden, um das 
Problem der Gewalt unter Gefangenen einzudämmen. 

4. 8 m' große Zellen soillen max. mit zwei Gefangenen be
legt werden, die Überbelegung in den Schlafsälen soll
te reduziert werden. 

5. Oie MOglichkeiten lür Aktivitäten außerhalb der Zellen 
sollten geschaffen/erhöht werden. 

6. Fälle von Verletzungen von Gefangenen, die durch 
MiSShandlungen anderer Gefangener verursacht wur
den, sollen vom Arzt aktenkundig gemacht werden und 
an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden . 

7. Die Anzahl von möglicl1en Besucl1en im Gefängnis von 
Vilnius sollte erhöht werden. 

V. Fazit 
Insgesamt betrachtet muss festgestellt werden, dass 

die Gegebenheiten im litauischen Strafvollzug teilweise 
noch sehr unbefriedigend sind. Zu bedenken ist jedoch, 
dass das neue StVollstrGB Anfang Mai 2003 in Kraft trat 
und somit erst jetzt nach und nach die Folgen der sowjeti
schen Gesetzgebung überwunden werden können. litauen 
liat für den StrafVOllzug eine gesetzliche Regelung ge
schaffen, die in die richtige Richtung weist, aber dennoch 
Anlass zur Kritik gibt. Insbesondere wäre die Vermeidung 
von zu großen Spielräumen für das Justizministerium im 
Rahmen von Rechtsverordnungen wünSChenswert gewe
sen. Auch hälte man in Anbetracht des Vollzugsziels die 
Möglichkeiten von VOllzugslockerungen wesentlich stärker 
ausbauen sollen . 

In litauen steht man trotz zehnjähriger Eigenständigkeit 
ganz am Beginn eines Änderungs-fTransformationsprozes
ses, der Jahre in Anspruch nehmen wird. Die zentrale Voll
zugsverwaltung geht davon aus, dass die Umsetzung der 
Reformen zehn bis fünfzehn Jahre in Anspruch nehmen 
wird. Entscheidend in den nächsten Jahren ist eine realis
tische Zielsetzung, die sich an der europäischen Praxis 
orientiert, diese jedoch nicht diskussionslos übernimmt, 



sondern den Gegebenheiten des l andes anpasst und 
weiterentwickelt. Um diesen Prozess zu begleiten und 
übernational zu kontrollieren sind regelmäßige Besuche 
des CPT und die Orientierung des Landes an der Recht
sprechung des EGMR wichtig. 

Maßgeblich für die Verbesserung der Lebensbedingun
Qen im litauischen Strafvollzug wird sein, ob es gelingt, die 
Uberbelegung weiter zu reduzieren. Das neue StGB von 
2003 hal dazu einige Voraussetzungen geschaffen, indem 
alternative Sanktionen wie die gemeinnützige Arbeit und 
die Strafaussetzung zur Bewährung ausgeweitet wurden. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Akzeptanz dieser Sanktionen 
bei der Justiz und in der Bevölkerung weiler steigt. Ab
schließend sollte man sich im litauischen, wie auch in je
dem anderen Strafvollzug immer wieder verdeutlichen, 
dass die Strafe allein im Verlust der Freiheit und nicht etwa 
In zusätzlichen Umständen der Inhaftierung bestehen 
da ..... '. 
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Straffälligen- und Bewährungs
hilfe im Ausland 

Ein Praxisberich t über die Arbeit der 
Kontakt- und Beratungsstelle für nieder
ländische Inhaftierte im Ausland " 

Heinrich AI/hoff 

1. Einleitung 
Immer mehr Niederländer'l verbüßen eine Haftstrafe in 

ausländischen Gefängnissen. Am 31.12.2003 waren 2.476 
Niederländer jenseits der Landesgrenze inhaftiert; zehn 
Jahre zuvor lag die Zahl noch bei 1.000. Ähnlich wie Deut· 
sChe, die im Ausland einsitzen, sind Niederländer überwie
gend wegen des Besitzes oder Schmuggels von Drogen 
(80%) inhaftiert'l. Die meisten Niederländer waren in euro
päischen Staaten (Deutschland, Engtand, Frankreich und 
Spanien), gefolgt von den USA und Surinam in Haft, wobei 
Deutschland m it 362 Inhaftierten an erster Stelle lag. Ins
gesamt sind Niederländer zur Zei t in über achtzig Ländern 
inhaftiert. 

Die Situation der niederländischen Gefangenen in 
deutschen Gefängnissen unterscheidet sich kaum von de
nen anderer ausländischer Inhaftierter in Deutschland. Vie· 
le niederländische Gefangene tun sich schwer mit der .offi
ziel len deutschen Ku ltur", dem formalen Umgang und 
insbesondere mit der Tatsache, dass vollzugliche Entschei
dungen, ihrer Auffassung nach, nicht begründet und erklän 
werden. Neben diesen kulturellen Unterschieden erschwe
ren u.a. vor allem Sprachbarrieren die Haftzeit. Aufgrund 
dieser mangelnden Sprachkenntnisse werden niederfändi
sche Gefangene weitestgehend von Aus· und Weilert il
dungsangeboIen ausgeschlossen'l. Auch können deshalb 
selbst per Urteil ausgesprochene Therapien im Vollzug 
meist nicht ausgefOhrt werden. Was b leibt ist das Absehen 
von der Strafvollstreckung gemäß § 456 a StPQ verbunden 
mit der Abschiebung in die Niederlande nach Verbüßung 
von mindestens dor Hälfte der Strafe. Eine weitere Benach
teiligung besteht darin, dass nur selten Freigang oder die 
Verlegung in den offenen Vollzug gewährt werden. Hinzu 
kommt, dass n iederländische Inhaftierte aufgrund der Ent
fernungen wenig Besuch von Angehörigen undloder Freun
den bekommen , 

Diese pauschalen Aussagen werden weitestgehend 
von Mitarbeitern der Konsularabteilungen sowie von den 
Besuchsfreiwilligen bestätigt. Ihre regelmäßigen Berichte 
sind in den Akten dokumentiert'l. Aus einigen ihrer Mittei
lungen sei hier zitiert : .Beim ersten Mal ist Bewachungsper
sonal bei den Gesprächen anwesend. Der Betreffende gibt 
an, dass er schlecht behandelt wird. Auf all seine Versuche 
{arbeiten zu können, um zu telefonieren, um Kleidung und 
Schuhe kaufen zu können) folgt immer wieder ein ,Nein' . 
Sage ihm zu, hierüber einen Brief an die Gefängnisdirek. 
tion zu schreiben." 

. , Ich danke dem Leite, F,ans lemmefS und dem Mitafbeiter- und Milar
beiterinmmteam, insbesondere Klaas Spoelstra. Ans Hert:lrink, Mark 
Douwes und Henk BeukefS dar Kontakt· und Beratungsstelle hlr niede,' 
lAndische Inhaftierte Im Ausland und internationale Beziehungen In 
UtrechtliJr die Unterstutzung und AuskunfttJereit$Chaft. 

.Er findet die Führungspoli tik im Gefängnis schlecht, da 
keine Informationen gegeben werden. Er sagt. dass dies 
vor allem in den ersten Wochen seiner Inhaftierung der Fall 
war, in denen er überhaupt nicht wusste, woran er war. Es 
bestand keine Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen. 
Auch vom Sozialarbeiter bekam er wenig Informationen.~ 

. Er sitzt m it fünf anderen auf einer Zelle. Erst nach acht 
Tagen wurde seine Mutter über seine Inhaftierung infor
miert. Er darf nicht telefonieren .~ 

~Er darf te lefon ieren , aber nur auf deutsch und im 
Beisein VOn AufSichtspersonaL Seine Eltern sprechen aber 
kein deutsch."!) 

Aber auch über die Zustände in deutschen Gefängnis
sen geben diese Berichte Aufschluss: 

. Er sitzt im dritten Stock ohne Fenster, allein eine l uke 
für Frischluftzufuhr ist vorhanden. Er kann nicht nach drau
ßen gucken . Neben dem Gebäude ist eine Schule, und er 
hört die Kinder jeden Tag. Damit hat er Schwierigkeiten. Er 
teilt die Zelle mit einem Landsmann." 

"Er war am Boden zerstört, als er hörte, dass seine 
Ehefrau zu Besuch da war. Sie durfte aber nicht in die 
Anstalt, da sie sich nicht angemeldet halle und kein Über
setzer anwesend war." 

. Es geht ihm schlecht. Seit seiner Inhaftierung Mitte 
Februar bis heute - Ende April - war er in der Krankenab· 
teilung, Morgen kommt er in eine normale Zelle. Er findet 
die Zustände im Gefängnis schrecklich. Da er wegen Dro
gen angeklagt ist. darf er nichts, er sitzt 24 Stunden in sei
ner Zelle.· 

"Er sitzt in einer Vier-Mann-Zelle, zusammen mit drei 
Deutschen. l eider gibt es für ihn keine Arbeit und so sitzt 
er 23 Stunden am Tag in seiner Zelle. Außer einer Stunde 
,Aufenthalt im Freien' hat er keine Bewegung. Er klagt, 
dass seine Zellen genossen innerhalb des Gefängnisses 
mit Drogen (Heroin) handeln und ein reger Drogenge
brauch stattfindet. Er selbst befürchtet einen Rückfall und 
dass er wieder Drogen konsumiert. Der von ihm befürchte
te Rückfall ist erfolgt: Er hat bereits im Gefängnis Kokain
pillen genommen und Hasch geraUCht." 

2. Entstehung und Zielsetzung der Unit 
B&BB 
Die staatlichen Autoritäten eines Landes, in dem ein 

ausländischer Staatsangehöriger festgenommen und in
haftiert wird, sind an erster Stelle für dessen Wohlergehen 
verantwortlich. Wie in Deutschland, vertritt auch in den Nie
derlanden das niederländische Außenministerium die Inle' 
ressen der inhaftierten Niederländer im Ausland. Seit 1975 
unterhält die niederländische Straffälligen- und Bewäh
rungshi lfe (Stichting Reciassering Nederland, kurz SRN 
genannt)') eine Kontakt- und Beratungsstelle für niederfän
dische Inhaftierte im Ausland und internationale Beziehun
gen (Uni! Buitenland en Buitenlandse Betrekkingen , kurz 
B&BB genannt). Vorrangiges Ziel der Unit B&BB, die ihren 
Sitz. in Utrecht hat, ist die Rückkehr des Inhaftierten in die 
niederfändische Gesellschaft. 

Sobald die Konsularabteilung der niederländischen di· 
plomatischen Vertretung erfährt , dass ein Niederländer im 
Ausland festgenommen und inhaftiert wurde~ , kontaktiert 
sie den Inhaftierten postalisch und informiert ihn über die 
Angebote der Straffälligen- und Bewährungshilfe. Diesem 
Schreiben wird ein Anmelde· und Aufnahmeformular (inta
keformulier) beigefügt, wovon ca, 40% der im Ausland ein
sitzenden Niederländer Gebrauch machen. Inhaftierte 



können mit Hilfe des Formulars ihren sozialen und persönli
chen Hintergrund erläutern und ihre Anliegen und Erwar
tungen vortragen. In der Regel handelt es sich dabei um 
konkre te Fragestellungen, verbunden mit der Bitte um Un
terstützung. Auf der Grundlage dieses ausgefüllten Aufnah
melormulars pruft die Unit B&BB. ob die Vorstellungen des 
Inhallierten in einem Betreuungs- und Maßnahmeplan 
(plan van aanpak) umgesetzt werden können. An dessen 
Durchführung wird regelmäßig die zuständige lokale Abtei
lung der StraHälligen- und Bewährungshilfe in der Heimat· 
region des Inhaftierten beteiligt. 

3. Aufgaben und Tätigkeitsfelder 
Die Aufgaben der Unit B&BB bestehen in der Koordina

tion der Aktivitäten der Straffälligen· und Bewährungshilfe 
für die im Ausland inhaftierten Niederländer. Dazu zahlen 
insbesondere: 

Information und Beratung, 
Vermittlung und Berichterstattung, 
Prüfung und ggl. Zuführung zur Straffälligen- und Be
währungshiUe nach Rückkehr in die Niederlande. 
Koordination von Freiwilligenbesuchen sowie 
Koordination von Fort- und Weiterbildungen während 
der Haft. 

Die Unit B&BB fungiert als KommunikationsschaUsteIle 
zwischen vielen Beteiligten: Dem niederländischen Ge
fangenen selbst. den justiziellen Einrichtungen in dem be
tre ffenden Land , der eingeschallenen lokalen Unit der 
Reclassering, dem Übersetzer von Berichten, den nieder
ländischen Behörden, Partnern und Verwandten des in· 
haftierten Niederländers, Freiwilligen. 

Ats Kontakt- und Beratungsstelle für niederländische 
Inhaftierte im Ausland und internationale Beziehungen führt 
die Unit B&BB folgende Tätigkeiten durch: 

Erstellen eines Sozialberichtes und ggf. eines Empfeh
lungsberichtes, 
Betreuung während der Haftzeit sowie Unterstützung 
von Verwandten in den Niederlanden, 
Förderung von Ausbildungsaktivitäten, 
Vorbereitung der Rückkehr in die Niederlande und 
Aufbau und Pflege ausländischer Kontakte. 

3.1 Erstellen von Sozial- und Empfehlungs
berichten 

Auf Wunsch des Inhaft ierten, und wenn dies zeitlich 
möglich ist, da Erarbeitung und Übersetzung ca. zwei bis 
drei Monate in Anspruch nehmen, erstellt die Unit B&BB in 
Zusammenarbeit mit der lokalen Straffälligen- und Bewäh
rungShilfe einen so genannten Soziatbericht (voorlichtings
rapport), der den sozialen und persönlichen Hintergrund 
des Beklagten bzw. Untersuchungsgefangenen erläutert. 
Dieser Bericht kann im anhängigen Strafverlahren bei der 
GeriChtsverhandlung, in der Regel durch den Anwal t des 
Beklagten bzw. Untersuchungsgefangenen, eingesetzt 
werden. Der Soziatbericht ist vergleichbar mit dem der 
doutschen (Jugend-)GerichtshiUe und wird in der jeweiligen 
Landessprache verlasst. In 2003 wurden lt 9 derarliger 
Sozialberichte durch die Unit B&8B erstellt. 

Neben diesem Sozialbericht erstellt die Unit B&88 auf 
Wunsch auch einen so genannten Empfehlungsbericht (ad
viesrapportj. Dieser Empfehlungbericht kann bei der Ent
scheidung über die mögliche Verbüßung eines TeilS der 
Freiheitsstrafe in den Niederlanden (dazu später) eine Rol· 
le spielen. Er gibt Auskunft über die jeweiligen Resoziali· 
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sierungschancen sowie die HiUs- und Unterslützungsange
bote der Reclassering und anderer Einrichtungen. In 2003 
wurden In der jeweiligen Landessprache 72 Empfeh
lungsberichte durch die Unil MBB verlasst. 

3.2 Betreuung während der Haftzeit und Un· 
terstützung von Verwandten in den Nie· 
derlanden 

Eine der zentralen Tätigkeiten der Unit B&BB ist die Be
ratung und Betreuung von niederländischen Inhaftierten im 
Ausland, denn bei einer Inhaftierung im Ausland tauchen 
regelmäßig viele Fragen im Zusammenhang mit Rechtsbei
stand, Besuchserlaubnis, Post und der Zusendung von 
Geld, Waren oder Lebensmitteln auf. Für zahlreiche Länder 
sind bei der Unlt B&BB entsprechende Broschüren erhält
lich, die die am häuligsten gestellten Fragen beantworten. 
Die Broschüre .gearresleerd In Duilslandu

, für in der Bun
desrepublik inhaftierte Niederlander gibt Auskunft uber 
Rechtsbeistand, Strafprozess, Rechtsmittel und Gefangen
schaft und enthält ein Musterschreibsn, eine Wörterliste so
wie wichtige Anschriften. Die eigentliche Betreuungsarbeit 
wird im Wesentlichen durch Freiwillige"', d.h. durch Nieder
länder die in dem entsprechenden Land leben, geleistet. In 
den letzlen lunl Jahren ist die Anzahl der Besuchsfreiwilti· 
gen emorm angestiegen: Waren es 1997 noch 65, so be
tief sich ihre Zahl 2003 auf 277. Diese Besuchsfreiwilligen 
waren in 46 Ländern aktiv und betreuten im Jahre 2003 ins
gesamt 1.781 Inhaftierte im Rahmen von 6.774 Besuchen. 

In Berlin sind zum Beispiel eine Frau und drei Männer 
als Freiwillige für die Unit B&BB tätig (Stand: April 2003). In 
vierw6chigen Abständen besuchen sie inhaltierte Nieder
länder in drei Berliner Gefängnissen sowie in den ostdeut
schen JVA's Bautzen, Zwickau, Torgau und Wald helm. Zu 
Beginn ihrer Freiwill igentätigkeit stand AUlklärungsarbeit: 
Die Gefängnisleitungen mussten über die Angebote und 
Arbeitsweisen der niederländischen Straffälligen- und Be
währungshil le und speziell über die Unit B&BB informiert 
und von deren Notwendigkeit überzeugt werden. danach 
wurden gule Kontakte zu den Besuchsabteilungon aufge
baut. Das war erforderlich, wie ein BeriCht in der Freiwil1i
genzeitschrift .morse- zeigt. In einer Rückschau berichtet 
der Freiwillige Aosenberg dort über seine Anfangserlahrun
genOl_ 

Nachdem er zu hören bekommen hatte, dass die ent
sprechenden Inhaftierten keine Bewährung hätten, meldet er 
sich nunmehr beim Besuch stets als "Douwe Rosenberg von 
der BotschaU" an und nicht als .ehrenamllicher Bewährungs' 
helfer". Sich selbst als .Vollzugshelfer" zu bezeichnen, war 
für Rosenberg keine Alternative. Um diese Funktion sei man 
nicht zu beneiden, so Rosenberg weiter. denn vom Gefang
nispersonal werde man als .derallerletzteArSCh" bezeichnet. 
Wenn ich einen Inhattierten sprechen will , so Rosenberg, 
kriege ich als Antwort: .Woruber?" Ich sage dann, dass ich 
in dienstlicher Angelegenheit komme. Dann wird nichts mehr 
gefragt und ich kann mit den Inhaftierten Niederländisch 
sprechen und natürlich ohne Aufsicht. 

Ein anderer Freiwilliger ist der Sozialarbei ter Gerad ter 
Donkelaa(OI der im grenznahen Bereich wohnt. Seit sechs 
Jahren reist ter Donkelaar als Freiwilliger für die Uni! B&BB. 
Alle zwei Wochen, meist schwer bepackt mit niederländi
schen, deutschen und türkischen Zeitungen und Zeitschrif
ten besucht er zwischen 10 und 20 niederländische In
haftierte in den niedersächsischen JVA's Lingen, Groß
Hesepe, Meppen und OsnabrÜck. Für ter Donkelaar ist es 
wichtig, gut zuzuhören, die Klagen und Beschwerden ernst 
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zu nehmen. um so langsam ein Vertrauensverhällnis auf
bauen zu können, Von daher sind für ihn die Gespräche mit 
den Inhaftierten der Ausgangspunkt lür sein weiteres En
gagement. 80 Prozent der Inhaftierten, die er besucht, sind 
wegen DrogenSChmuggels verurteilt. Für einige von ihnen, 
so ler Donkelaar, sei es lediglich eine unangenehme Unter
brechung ihrer kriminellen Aktivitäten: wenn sie aber merk
len, dass sie ihn nicht vor ihren Karren spannen könnten, 
dann sähe er sie meist auch niCht mehr in seiner Sprech
stunde. 

Wie den Akten zu entnehmen, erstatten ler Donkelaar 
und auch die anderen Besuchsfreiwilligen der Uni! B&Bß 
durch schriftliche Berichte regelmäßig Rückmeldung über 
ihre Besuche. Hieraus ergeben sich Fragen und Aulgaben
stellungen lür die Mitarbeiter und Mitarbeilerinnen der Unil 
B&BB. So übernehmen die Besuchsfreiwill igen eine Brü
ckenfunktion und dienen gewissermaßen als Vorposten für 
die Unit B&BB. Um Überschneidungen zu vermeiden. infor
mieren die Besuchslreiwilligen in der Regel auch das ent
sprechende Konsulat bzw. die Bolschaft über ihre Be
suche, da diese staatlichen Institutionen ebenfalls, von 
Amts wegen, Besuche abstatten. Über die Konsulate und 
die Botschaft akquiriert die Unit B&BB auch überwiegend 
ihre Freiwill igen, da im Ausland Lebende am ehesten mit 
diesen staatlichen Inslllutiorlen den Kontakt haben. z.B. 
durch Passvertängerungen und Eintragung ins Wählerver, 
zeichnis. 

In Uindern oder in Regionen. in denen keine Besuchs
freiwilligen vor Ort zur Vertügung stehen, betreuen Freiwil
tige per Brielkonlakt die dortigen niederländischen Inhaf
tierten. In 2003 standen 15 in den Niederlanden wohnende 
Personen. sogenannte Korrespondenzfreiwillige, in 
Briefkontakt rn it 50 Im Ausland inhaftierten Landsleuten in 
t6 Ländern. Da die Freiwiltigenarbeit ein wesentlicher 
Bestandteil der Unil B&BB ist. wird ihr große Aufmerksam
keit gewidmet. Mit jedem Freiwilligen wird eine schriftliche 
Vereinbarung getroffen. Darin muss sich die/der Freiwillige 
u.a. verpftichten . die Zielsetzungen der Reclassering zu 
akzeptieren. über jeden Besuch einen kurzen schrifllichen 
Bericht zu erstellen sowie die allgemein geltenden Geheim
haltungspfl ichten zu wahren. Die Unit B&BB verpflichtet 
sich ihrerseits. die Freiwilligen zu versichern, die aus der 
Freiwilligenarbeit entstehenden Kosten (Reisekoslen, Kos
ten tür Kaffee. Telefon elc.) zu erstatten und die Freiwilligen 
so gut wie möglich zu begleiten. Außerdem wird jedem 
Freiwilligen das ~Handbuch Reclasseringsfreiwilliger im 
AusJanct zur Verfügung gestellt. bei dem es sich um eine 
umfassende Losebialtsammiung handelt. Die Ausgabe fUr 
Deutschland gibt u.a . Auskunft über das niederländische 
und das deutsche (Slraf-)Rechtssystem , das Getängniswe
sen sowie Ober die Straffälligen- und Bewährungshilfe. Auf 
regionaler Ebene werden einmal im Jahr Treffen mit allen 
Freiwilligen organisiert, an dem auch der rur die jeweilige 
Region zuständige Mitarbeiter der Unit B&BB teiln immt. 
Dreimal pro Jahr erscheint die ZeitSChrift ~morse~, die die 
Freiwilligen über aktuelle Entwicklungen in der Gefängnis
fursorge, in der Straffälligen- und Bewährungshille und in 
der Freiwill igenarbeit informiert In dieser Zeitschrift kom
men häufig auch Freiwillige mit eigenen Praxisberichten zu 
Wort '''. 

. Der Umgang der Kontakt- und Beratungsstelle zu den 
Inhamerten verläuft dagegen überwiegend schriftlich und in 
einigen Ausnahmefällen telefonisch. Die UnterstUtzung von 
Familienangehörigen besteht in der Regel aus Information 
und Beratung. Mit zahlreichen Angehörigen besteht ein 
schriftlicher, telefonischer und in einigen Fällen auch per
sönlicher Kontakt 

3.3 Förderung von Ausbifdungsaktivitäten 

Im Allgemeinen verlügen die im Ausland inhaftierten 
Niederländer uber eine wesentl ich geringere Ausbildung 
als der Durchschnitt ihrer Landsleute. Die meisten Inhaftier
ten haben keine allgemeine oder berufsorientierte Ausbil
dung abSOlviert. Nicht mehr als 18% von ihnen haben nach 
der Grund·/Hauptscnule eine weilertührende Schule be
sucht; nur 10% haben mit Ertolg eine höhere Ausbildung 
als die der Berufsschule abgeschlossen. Hinzu kommt, 
dass lasl60% anderer ethnischer Herkunft und nicht in den 
Niederlanden geboren sind. 20% von ihnen können kaum 
Niederländisch lesen oder schreiben. 

Wie die Auswertung der Akten der Unit B&BB ergab. 
waren über 60% der Klienten vor Ihrer Inhaftierung arbeits
los oder arbeitsunfähig und lebten von einer Unterstützung. 
Des Welleren hallen bereits ca . 70% vor ihrer tnhaftierung 
im Ausland Schulden In Höhe von bis zu 80.000 . Die Unll 
B&BB ermutigt die Inhaftierten deshalb, bereits während 
der Haftzeit an einer Bildungsmaßnahme teilzunehmen 
und entsprechende Kurse zu belegen. um nach ihrer Rück
kehr in die Niederlande ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
zu verbessern. 

3.3. t Rechtliche Barrieren 

Wie eingangs erwähnt sind Ausländer, die die deutsche 
Sprache nicht beherrschen, weitestgehend von Aus- und 
Weiterbildungsangeboten ausgeschlossen. Hinzu kommt. 
dass viele Maßnahmen zur berullichen Weiterbildung in 
Deutschland seitens der Bundesagentur IUr Arbeit finan
ziert wurden. Eine entscheidene Förderungsvoraussetzung 
dabei war und ist, dass die Teilnehmer nach Beendigung 
der Maßnahme dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verlügung 
stehen müssen. Dies ist jedoch bei ausländischen Inhaftier
ten in der Regel nicht der Fall. da sie ausgewiesen oder ab
geschoben werden. Damit ist eine Teilnahme automatisch 
ausgeschlossen. Dies betrifft häufig auch niederländische 
Inhaftierte in Deutschland. So wollte beispielsweise ein nie
derländischer Inhaftierter im niedersächischen Strafvollzug 
eine 24-monatlge Ausbildung im Bereich Gartenbau absol
vieren. Aus den zuvorgenannten GnJnden wurde sein An
liegen abgelehnt; es sei denn, andere - niederländische -
Instanzen, würden die Kosten in HÖhe von t6.ooo.- € 
übernehmen. Dies ist kein Einzelfall und widerspr icht ei
gentlich den Ideen der Europäischen Union. in der inzwi
schen durch bilaterale Verträge u.a. zwischen Deutschland 
und den Niedertanden etwaige Renten- und ArbeitsanspnJ
che gegenseitig anerkannt werden'''. 

3.3.2 Das Equalprojekt 

Seit längerem versucht die Unit B&BB nicht nur auf po
litischem Wege, sondern auch praklisch dem etwas ent
gegenzusetzen. Vor diesem Hintergrund startete im Mai 
2002 ein bis November 2004 befristetes lern- und Arbeits
(re)integrationsprojekt. an dem jährlich rund 300 nieder
ländische Inhaftierte im Ausland teilnehmenUI. Etwa 60% 
haben einen Fort-lWeiterbildungskurs (häutig Sprach
kurse) belegt. weitere 40% einen AUSbildungskurs. In 
Deutschland betei ligen sich zur Zeit ca. 25 niedertändische 
Inhaftierte an diesem Lern- und Arbeitsintegrationsprojekl. 

Das Reintegrationsproiekt wurde zusammen mit natio
nalen Partnern. der Stiflung Delinkwenlie & Samenleving" ) 
und der RBO Groningen'") konzipiert. Da das Projekt zu fast 
50 Prozent aus Mitteln des Europaischen Sozialfonds 
(Equal) linsnzlert wird. kooperiert es außerdem mit trans
nationalen Partnem aus Deutschland (E-Iearning im Straf-



vollzug, kurz e-lis genannt) und Österreich (Berufliche Aus
und Weiterbildung durch Teleleaming für Haftinsass(inn)
en); weitere Beteiligte sind assoziierte Partner aus Spanien 
und Portugal. Im Folgenden sollen die praktische Umset
zung sowie die Aufgaben und Rollen der Verfahrensbetei
ligten des Equal-Projekts kurz dargestellt werden. 

Die Unit B&BB meldet der RBO Groningen geeignete 
Kandidaten und deren StudienwLlnsche. Das RBO führt zu
nächst Tests durch. mit deren Hilfe das jeweilige Niveau der 
Allgemeinbildung sowie des niederländischen Sprachver
mögens festgestellt werden. Aufgrund der Testergebnisse 
erfolgt eine Beurteilung (Assessment) . Falls diese Beurtei
lung poSitiv ausfällt. sucht das RBO auf dem freien Markt 
einen entsprechenden Fort-lWeiterbildungs- bzw. Ausbil
dungsträger und erarbeitet in Abstimmung mit dem Inhaf
tierten einen individuellen Lernplan . Selbstverständlich soll 
dieser Lernplan zum weitergehenden Gesamtreintegra
tionsplan passen. tLlr den die Straffälligen- und Bewäh
n.mgshilfe verantwortlich ist. Die Uni! B&BB muß sich des
wegen mit dem vorgeSChlagenen Plan einverstanden 
erklären . Die Stiftung Delinkwentie & Samenleving nimmt 
im Projekt die Interessen der Inhaftierten wahr. Die folgen
den Praxisbeispiele sollen dies verdeutlichen: 

Ein in Baden-Württenberg wegen Drogenschmuggels 
verurteitter Niederländer plant nach seiner Entlassung, in 
einem Sportgeschäft in den Niederlanden zu arbeiten. In 
dieser Branche war der Inhaftierte zuvor aushilfsweise tä
tig gewesen. Um seine zukünftigen Arbeitsvorstellungen zu 
unterstützen und seine Berufsperspektiven zu verbessern, 
finanziert das Equatprojekt ihm einen sechsmonatigen 
Kursus zum Sportartiketberater DETEX. Dieser Zertifikats
kurs wird durch einen anerkannten niedertändischen Bil
dungsträger angeboten, der auch die PrUiungen in den 
Bereichen Sport allgemein und Sortimentkenntnisse ab
nimmt. Während dieser Zeit bleibt der Beratungskontakt 
zur Uni! B&BB sowie zum Besuchsfreiwilligen unvermindert 
bestehen. Via RBO Groningen läuft der Fortbildtmgskon
takt zum Inhaftierten, d.h. RBO verschickt Studienunterla
gen und Hausarbeiten weiter an den Anbieter zur Korrektur 
und von da zurück an den Inhaftierten. In der Vergangen
heit haUe dieser Inhaftierte oft schlechte Erfahrungen mil 
Schul- und Berufsausbildungen gemacht, LI.a. wegen unzu
reichenden Durchhaltevermögens und mangelnder Fähig
keil zur Eigenmotivation. um eine solche ,Fern'lern
Initiative ohne Gruppenbindung und -unterstlltzung zu 
einem erfolgreichen Ende bringen zu können. Zu seiner 
Begleilung vermilleite das ABO Groningen daher einen in
dividuellen UnterrichtscoaCh . Dieser Unterrichtskundige, 
der in den Niederlanden wohnt, überprüft die ausgearbei
telen Aufgaben, gibt Kommentare und Hinweise und moti
viert als persönlicher Coach den Teilnel1 mer. In der 
Betreuung arbeiten derzeit 109 so genannter "studie-coa
ches· eng mit den Besuchsfreiwilligen zusammen. 

Ein anderer ebenfalls wegen eines Drogendelikts zu 
drei Jahren Haft, davon ein Jahr Therapie, verurteilter Nie
derländer in Bayern hat im Gefängnis drei aufeinander fol
gende Module der Fachhochschulausbildung zum Be
triebswirt belegt (Einführung in die Betriebswirtscl1afl. 
Organisation und Management und Marketing, Teil A). 
Nach Verbüßung der Hälfte der Freiheitsstrafe inklusive ei
ner Therapie wurde von einer weiteren Strafvollstreckung 
abgesehen und der Betreffende in die Niederlande abge
schoben. Hier hat er die Möglichkeit, die Kurse auch in 
Freiheit fortzusetzen. Er ist dann kein Teilnehmer mehr, 
sondern selbst für den weiteren Fortgang sowie für die Fi
nanzierung verantwortlich. 
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Die bisherigen Erfahrungen mit dem Equalprojekt sind 
durchweg poSitiv. Aber immer wieder tauchen Schwierig
keiten auf. das Studienmaterial, insbesondere wenn es sich 
um Videobänder, CD's oder Cassetten handelt, in einzel
nen Justizvollzugsanstalten unterzubringen, oder wenn der 
Gebrauch eines Computers erforderlich ist. So im Fall ei
nes niederländischen Inhaftierten in Aheinland-Pfalz, der 
an einem Kurs ~ Technisches Zeichen" (Auto-CAD) teilneh
men wollte. Hierfür war ein Pentium pe mit Windows 98 mit 
CD-Rom Laufwerk erforderlich, der von der Anstalt nicht 
zugestanden wurde. 

3.4 Vorbereitung der Rückkehr in die Nie
derlande 

Eine weitere zentrale Tätigkeit der Unit B&BB ist die 
Vorbereitung der Rückkehr in die Niederlande. Wer nicht in 
der Lage ist, seine Rückkehr in die Niederlande selbst vor
zubereiten, kann daher die Hilfe der Unit B&BB in Anspruch 
nehmen. In diesem Fall prüft die Unit B&BB alle Möglich
kei ten hinsichtlich Unterbringung. medizinischer Versor
gung. Einkommen und Arbeit. Häufig ist der Zeitpunkt der 
Freilassung eines Inhaftierten jedoch nicht bekannt. und so 
können bei plötzlichen Freilassungen akute Krisensituatio
nen entstehen. Um hier vorzubeugen, hai die Unit B&BB ei
ne sogenannte Rlickkehrerbroschüre herausgegeben. Die
se liefert wichtige Informationen und Tlpps und dient zur 
Vorberei tung auf die Rückkehr in die Niederlande. 

3.4.1 Obersle//ung verurteilfer Personen 

Daneben bemüht sich die Unit B&SB, eine Rückkehr in 
die Niederlande zu forcieren. Eine Möglichkeit besteht dar
in, dass ein niederländischer Inhaftierter die gegen ihn ver
hängte Sanktion in seiner Heimat verbü.ßt. Rechtsgrundla
ge hierfür ist das Gesetz zu dem Übereinkommen über die 
Uberstellung verurteilter Personen (wel overdracht tenuit
voerlegging strafvonnissen, kurz wots genannt), das von al
len Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zahlrei
chen anderen Ländern unterzeichnet wurde'"'. 

Diese Möglichkeit der ÜbersteIlung verurteilter Per
sonen ist jedoch an verschiedene Voraussetzungen ge
knüpft,1j. wobei anzumerken ist, dass ein Rechtsanspruch 
auf Übersteilung nicht besteht. Zwei Varianten sind hierbei 
möglich, die durch die folgenden Beispiele verdeutlicht wer
den sollen: 

Oie Fortsetzung der Vollstreckung,fj (de onmiddelijke bzw. 

voortgezette tenuitvoerlegging) 

Artikel 9 und 10 des Übereinkommens über die Über
stellung verurteil ter Personen sieht vor, dass die in 
Deutschland verhängte Freiheitsstrafe bzw. Maßregel in 
den Niederlanden fortgesetzt werden kann. Dabei darf das 
deutsche Sl rafmaß nicht die Maximumstrafe in den Nieder
landen übersteigen, ansonslen wird es automatisch ange
passt. Dies geschieht durch eine besondere Kammer beim 
Gerichtshof in Arnheim, die das niederländische Justizmi
nisterium bei ÜbersteIlungsfragen in Zusammenhang mit 
dem Vollstreckungsverfahren berät. So wurde ein wegen 
Drogenhandels in Deutschland zu fünf Jahren und sechs 
Monaten verurteiller Niederländer nach Verbüßung einer 
Haftzeit von einem Jahr in einer hessischen Justizvollzugs
anstalt in die Niederlande überführt, wo er eine ~angepass
te" Reststrafe von drei Jahren und sechs Monaten zu ver
büßen hat. 



162 ZfStrVo 3 / OS 

Ein anderer ebenfalls wegen eines DrogendelikieS zu 
drei Jahren und sechs Monaten in Bayern Verurteilter wur
de nach 18 Monaten aufgrund eines sowohl seitens des 
bayerisehen als auch des niederländischen Juslizmlnisle
riums positiv beschiedenen wals-Antrages in die Niederlan
de überführt, wo der Betreffende noch achl Monate bis zu 
seinem Zwei·Drittel-Zeitpunkt abzusitzen hat't!. 

Allerdings kommt es nicht immer zu einer einvernehmli
chen Regelung, wie der folgende Fall zeigt. Ein vorn 
zuständigen landgericht wegen Einfuhr und Handel von 
Cannabis zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren 
verurteilter Niederlander beantragte die ÜbersteIlung in 
seine Heimat. Nachdem sich das bayerisehe und das 
niederländische Justizministerium mit einer Fortsetzung 
der Vollstreckung gemäß Artikel 9 und 10 des ÜbersteI
lungsübereinkommens einverstanden erklärt hatten, zog 
das Bayerische Staatsministerium der Justiz seine Einwil
ligung zurück. Der Grund für den Sinneswandel: Das in 
Deutschland verhängte Strafmaß von zehn Jahren über
SChreitet das niederländische Strafhöchstmaß und wäre 
daher im Falle einer ÜbersteIlung auf fünf Jahre und vier 
Monate angepasst worden. 

Oie Umwandlung der Sanktion (exequaturprocedure bzw. 

omzeNingsprocedure). 

Eine weitere Möglichkeit ist die Umwandlung der in 
Deutschland verhängten Freiheitsstrafe bzw. Maßregel in 
eine nach niederländischem Recht für dieselbe Straltat 
vorgesehene Sanktion Jlemäß Artikel 9 und 11 des Über
einkommens über die Uberstellung verurteilter Personen. 
Die Umwandlung darf dabei weder strafverschärfend noch 
strafverlängernd wirken. Eine Umwandlung in eine Geld
strafe oder -buße ist ausgeschlossen. Nach Auskunft des 
Amsterdamer Anwalts J.M. Rammelt, der sich auf Interna
tionales Strafrecht, Auslieferungs- und wOls-Anträge spe
ziafisiert hat und jährlich zahlreiche solcher Anträge bear
bei tet, haben niederländische Gerichte ihre jeweils eigenen 
Richtlinien entwickell, was auch in den jeweiligen Umwand
lungsurteilen zum Ausdruck kommt, wie die nachfolgenden 
Beispiele veranschaulichen. 

Oie Strafe eines in Nordrhein-Westfalen wegen Tot
schlags zu 15 Jahren verurteilter Niederländers wurde 
durch ein Gericht in Alrnelo in zwölf Jahre umgewandelt. 
Wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz 
- EKtasy- und Haschischeinfuhr - wurde ein Niederländer 
durch ein hessisches Gericht zu sieben Jahren Freiheits
entzug verurteil! . Ein niederländisches Gericht wandelte 
diese Strafe gemäß Artikel 9 und 11 des Übereinkommens 
über die ÜbersteIlung verurteilter Personen in eine 18-mo
natige Strafe um. In Berlin wurde ein Niederländer eben
falls wegen Cannabiseinfuhr zu sieben Jahren Freiheitsent
zug verurtei lt. Ein Gericht in Utrecht wandelte diese Strafe 
um in zwei Jahre. Ein Gericht in Baden-Württemberg verur
teilte einen Niederländer wegen Kokaineinfuhr zu neun 
Jahren, ein Amsterdamer Gericht wandelte diese Strafe in 
eine 18-monatige Inhaftierung um. 

Im Rahmen des Umwandlungsverfahrens beI der Über
stellung verurteilter Personen finden auch Auslieferungen 
mit einer sogenannten ROckkehrgarantie statt. Hierbei han
delt es sieh um die Auslieferung eines inländischen Staats
angehörigen ins Ausland, was in der Regel nur unter be
stimmten Voraussetzungen, Vorbehalten und genauen 
Absprachen erforgf"l. So wurde ein an Deutschland ausge
lieferter Niederländer in Nordrhein-Westfalen rechtskräftig 
zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Von niederfändi
scher Seite erfolgte die Auslieferung zuvor nur unter dem 

Vorbehalt einer so genannten Rückkehrgarantie, die be
sagt, dass der betreffende Inhaft ierte nach seiner rechts
kräftigen Verurteilung im Rahmen des Umwandlungsver
fahrens seine Strafe nach niederländischem Recht in den 
Niederlanden verbüßen kann und nicht, wie später die 
deutSChe Staatsanwaltschaft meinte, im Rahmen des Fort
selzungsverfahrens. Dass dies kein Einzelfall ist, doku
mentieren die Akten der Unit B&BB. Immer wieder muss 
das zuständige Referat Internationale ReChtshil fe in Straf· 
sachen des niederländischen Justizministeriums'" deut
sche Justizministerien an zuvor getroffene Absprachen er
innern , wobei dies sehr deutlich und verbindlich geschieht: 
.Bedingungslos~ oder ~so schnell wie mög l ich~, lautet der 
offizielle Sprachgebrauch. 

Voraussetzung für eine poSitive wOls-Entscheidung ist 
seitens der niederländischen Behörden, dass Anknüp
fungspunkte zur niederländischen Gesellschaft bestehen. 
Das nachfolgende Beispiel soll dies verdeutlichen. Ein 
1988 in die Niederlande eingereister Pakistaner erhielt 
durch seine Heirat mit einer Niederländerin die niederländi
sche Staatsangehörigkeit. Oie Ehe wurde später geschie
den und der Betreffende verzog Mitte der 90er Jahre nach 
Deulschland. wo er erneut heiratete. Zwei Jahre später 
wurde er wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer le
benslangen Freiheitsstra fe verurteilt. Sein Antrag. diese 
Strafe entsprechend den wots-Bestimmungen in den Nie
derlanden zu verbüßen, wurde mit der Begründung abge
lehnt, dass keine Anknüpfungspunkte zur niederfändischen 
Gesellschaft bestOnden. zumal der Verurteilte im deut
schen Strafverfahren erklärt hatte, dass er in der Bundes
republik verbleiben möchte. Diese Erklärung, die dem deut
schen Urteil beigefügt war, trug maßgeblich zur Ablehnung 
des wots-Antrages bei. Eine Ablehnung erfolgt in der Regel 
auch, wenn während der In Deutschland verhängten Frei
heitsstrafe die Aufenlenlhattsgenehmigung in den Nieder
landen ausläuft. 

Oie Erfahrungen der Unit B&BB mit der Anwendung 
von wots bezogen auf Deutschtand sind sehr unterschied
lich. Während in den Bundesländern Niedersachsen und 
Nordrheln·Westfalen das ObersteIlungsgesetz sehr wohl 
Anwendung findet , wird in den sOddeutschen Bundeslän
dern hiervon kaum Gebrauch gemacht. Begrundet wird 
dies damit. dass die meisten Niederländer wegen Verstö
ßen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) inhaftiert 
und sowohl die Strafbarkeit als auch die Rechtsfolgen be
züglich des Orogengebrauchs zwischen Deutschland und 
den Niederlanden sehr unterschiedlich sind. So unterschei
det das niederländische Opiumgesetz (wet van 12 mei 
1928, tot vaststelling van bepaJlngen betreffende het opium 
en andere verdoovende middelen) zwischen harten und 
weichen Orogen. außerdem liegt der Strafrahmen gegen
über dem deutschen BtMG zum Teil wesentlich niedriger. 
Dies hätte zur Folge. dass bei einer ÜbersteIlung in die Nie
derlande ein in Deutschland verurteilter Niederländer we
sentlich kürzer inhaftiert wäre. Unter Anrechnung der Un
tersuchungshaft wäre der Inhaftierte häufig bereits mit der 
ÜbersteIlung in die Niederlande frei. Oie süddeutschen 
VOllstreckungsbehörden lehnen dies aus Abschreckungs
gründenW ab. In einem Schreiben des Bayerischen Staats· 
ministeriums der Justiz heißt es "maßgeblich für die Ableh
nung des ÜbersteIlungsgesuches sind in erster linie 
Gesichtspunkte der Abschreckung von Nachahmungstä
tern und der Schwere der Schuld". 



3.4.2 Absehen von der Strafvollstreckung gemaß 456 a 
StPO 

Von süddeutscher Seile wird anstelle der zuvor be
schriebenen Obersteilung die Variante des § 456 a I StPO 
bevorzugt, nachdem nach Verbüßung eines Teils, meis
tens der Hälfte der Strafe von der weiteren Strafvollstre
ckung abgesehen wirdl1ll• Dies ist verbunden mit der 
Abschiebung in die Niederlande. Im .Knastjargon" wird 
diesbezüglich häufig von einer .Halbstrafe· gesprochen, 
was irreführend ist, denn es handelt sich hierbei nicht um 
die Aussetzung des Strafrestes gemäß § 57 11 StGB (dazu 
späler). 

In den neuen Bundesländern nimmt nach Erlahrungen 
der Unit B&BB die Bearbeitung von wots-Anträgen soviel 
Zeit in Anspruch, dass häufig auch hier ein Absehen von 
der Strafvollstreckung gemäß § 456 a I StPO verbunden 
mit Ausweisung und Abschiebung in die Niederlande sowie 
der Auferlegung eines .Deutschlandverbots ..... ) die gängige 
Praxis darstellt. Die nachfolgenden Beispiele verdeuttichen 
dies: In Sachsen wurde ein Niederländer wegen Drogen
handels zu achl Jahren und sechs Monaten verurteilt. Nach 
58 Monaten Haft wurde gemäß § 456 a StPO von der Voll· 
streckung der weiteren Strafe abgesehen und die betref· 
fende Person in die Niederlande ausgewiesen. Ein in 
Brandenburg wegen Drogenschmuggels zu vier Jahren 
verurteilter Niederländer kam bereits nach 19 Monaten ftei. 
Ob der positive Sozialbericht, den die Unit B&BB erstellte, 
hierzu beitrug , läßt sich anhand der Akte nicht feststellen. 
In jflngster Zeit ist ein leichter Trend zu erkennen, dass bei 
einer steigenden Zahl von Inhaftierten nach VerbUßung von 
zum Teil weniger als der Hälfte der Strafe von der weiteren 
Strafvollslreckung abgesehen wird. 

3.4.3 Strafaussetzung zur Bew§hrung 

Auch bei der Verhängung einer deutSChen Bewäh
rungsstrafe bzw. Führungsaufsicht bestand bislang die 
Möglichkei t, dass diese in den Niederlanden VOllzogen und 
überwacht wird. In den meisten Fällen wurde hiervon je· 
doch kein Gebrauch gemacht. Da Deutschland das Euro· 
päische Übereinkommen über die Überwachung bedingt 
verurteilter oder bedingt entlassener Personen nicht ratifi
ziert hat~' , besteht auch kein Abkommen. zwischen de~ 
Niederlanden und Deutschland betreffs der Ubertragung ei
ner Bewährungsslrafe. In der Praxis war es aber möglich, 
die Überwachung auf informelle Weise zu übertragen, was 
hin und wieder auch bei Aeststrafenaussetzung geschah, 
wie der nachfolgende Fall aus der Praxis zeigt. 

Aussetzung des Restes der Jugendstrafe gemiiß § 88 JGG 

In Nordrllein-Westfalen wurde ein marokkanischer 
SchOler mit ständigen Wohnsitz in den Niederlanden we· 
gen Verstoßes gegen das 8tMG zu einer Jugendstrafe von 
zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Nach Verbußung 
eines Drittels der Strafe wurde der Schüler auf freien Fuß 
gesetzt und auf seinen Antrag hin die Vollstreckung des 
Strafrestes zur Bewährung gemäß § 56 StGB ausgesetzt. 
Oie auferlegte Bewährungszeit betrug drei Jahre. Seitens 
der zuständigen deutschen Bewährungshilfe wurde bei der 
Unil B&B8 angefragt, ob die Voll ziehung der Bewährungs
aufsicht auch in den Niederlanden erfolgen könnte. Die 
Unit B&BB nahm daraufhin Kontakt mit der zuständigen lo
kalen Unit der Reclassering am Wohnort des Probanden 
auf, die dann auch auf freiwilliger Basis die Bewährungs
aufsicht durchführte. Eine regelmäßige Berichterstattung 
uber den Verlauf des Kontaktes, in diesem Fall durch jähr
liche Zwischenberichte, die durch Unit B&BB ins DeutSChe 
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übersetzt wurden, sowie die Meldung von ZwiSChenfällen 
garantieren eine ständige Rflckkoppelung via der Unit 
B&BB zu den deutschen Instanzen: Dieses informelle Ver
lahren wurde bislang sowohl von Nichtvertragsländem, wie 
Deutschland, als auch von Vertragsländern angewandt. 
Dies geschah, um langwierige Prozeduren zu vermeiden. 
Voraussetzung dafür ist ein gewisses Vertrauen gegenUber 
der Unit B&BB, wobei die Straffälligen- und Bewährungs
hilfe in den Niederlanden fiber keine direkten Sanktions
möglichkeiten verfOgt, falls die Auflagen nicht erlüllt wer
den. Das nachfolgende Beispiel soll dies verdeutlichen. 

Der Niederländer C., türkischer Herkunlt wurde bereits 
mehrfach in Deutschland wegen des Verstoßes gegen das 
BtMG, zuletzt durch ein l andgericht in Nordrllein-West\a
len zu drei Jahren und sechs Monaten, verurteilt. Im Herbst 
2002 wurde C. gemäß § 456 a StPO aus dem Verfahren 
enllassen und in die Niederlande mit der Auflage einer 
FOhrungsaufsicht von fOnf Jahren abgeschoben. Auch in 
diesem Fall erfolgte eine Anfrage seitens der zuständigen 
deutschen Führungsaufsichtsstelle bei der Unit B&BB. Oie 
Unit B&BB stellte den Kontakt zur lokalen Aeclassering 
her. Dort erklärte der Proband, er wolle keinen Kontakt zur 
niederländischen Bewährungshilfe. Er habe seine Strafe in 
Deutschland verbüßt und müsse sich deshalb auch nicht 
vor den niederländischen Justizbehörden verantworten. Da 
die lokale Unit der Aeclassering keine rechtliche Handhabe 
hatte, wurde dieser Auftagenverstoss unverzüglich den 
deutschen Behörden mitgeteilt. Für die deutsche Seite be
stand nun die Möglichkeit, C. durch die Ausstellung eines 
internationalen Haftbefehls nachträgliCh festnehmen zu 
lassen, sobald dieser außerhalb der Nieder1ande angetrof
fen würde. Durch diese Maßnahme wurde C. letztlich ver
pflichtet, sich bis zur Verjährung der Vollzugsmöglichkei l 
innerhalb der Grenzen der Niederlande aufzuhalten. 

Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe g8-

mM § 57 StGB 

Findet ebenfalls oft, zumindest auf dem Papier, Anwen
dung, sowOhl gemäß Absatz 1 nach zwei Dritteln, als auch 
gemäß Absatz 2 nach Verbüßung der Hälfte einer zeitigen 
Freiheitsstrafe. So wurde ein in Bayern zu vier Jahren und 
drei Monaten wegen schweren räuberischen DiebstahlS 
sowie Einfuhr und Handel von Betäubungsmitteln verur
teilter Niederländer gemäß § 57 I StGB in die Niederlande 
abgeschOben, verbunden mit einem Einreiseverbot für die 
Bundesrepublik. Ein im Saartand wegen der Einfuhr von 
Haschisch zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verur
teilter Niederländer wurde gemäß § 57 11 StGB nach 18 
Monaten in die Niederlande abgeschoben, ebenfalls ver
bunden mit einem Einreiseverbot für die Bundesrepublik. 
Gleiches widerfuhr einem Niederländer in Nordrhein
Westfalen, der wegen Einfuhr und Handel von XTC-Pillen 
zu 48 Monaten verurteilt und nach der Verbüßung der 
Halbstrale ausgewiesen wurde. Ein in Aheinland-Pfalz 
wegen Steuerhinterziehung zu sechs Jahren verurteilter 
Niederländer wurde nach 36 Monaten abgeschOben. 

Oie Kosten der Abschiebung hat in der Regel die abzu
schiebene Person zu tragen. Eine in Baden- Württemberg 
zu 30 Monaten Freiheilsenlzug verurteilte Niederländerin 
wurde gemäß § 5711 StGB per Halbslrafe in die Niederlan
de abgeschoben; dia Kosten der Abschiebung in Höhe von 
510,00€ wurden Ihr gemäß § 82 I Ausländergesetz 
(AusIG) auferlegt. In der Praxis zeigt sich jedoch , dass nur 
selten ein Eintreiben der Kosten möglich ist. 
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3.5 Aufbau und Pflege ausfändischer Kontakte 

Die Unit B&BB bemüht sich um eine engere Zusam
menarbeit mit anderen Ländern. Deshalb veranstaltet sie 
u.a. lehrgänge in l ändern, in denen die Stratlälligen- und 
Bewährungshille noch ~entwicktungsbedürftig· ist oder or
ganisiert entsprechende Austauschprogramme. Dies gilt 
vor allem für osteuropäische Länder, die kürzlich der Euro
päischen Union beigetreten sind oder in naher Zukunft Mit
glied werder!. So wurde im letzten Jahr ein dreijähriges Pro
jekt in Estland abgeschlossen. das den Aufbau einer 
Reclasseringsorganisation und die Planung eines Auffang
hauses mit Nachsorgeprogramm für Haftentlassene unter
stützt halle. In Kooperat ion mit britischen Kollegen starte
te In 200 1 die Unit B&BB ein mehrjähriges Projekt in 
Rumänie~. in dem die dort ige StraHälligen- und Bewäh
rungshil fe neu aufgebaut werden soll. Ausserdem wurde 
ein Programm zur Fortbildung von Bewährungshelfem in 
Tschechien implementiert. 

Des Weiteren informiert die Unit B&BB auf internatio
naler Ebene über die niedertändische StraHälligen- und Be
währungshilfe und stellt für die jeweiligen länder Informa
tionsmaterial zusammen. In 2003 nahmen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Unit B&BB an Konferenzen und Ta
gungen in Australien, Belgien, Deutschland, Östereich, Ru
mänien und Tschechien teil , u.a. bei der Konferenz der 
European Group for Prisoners Abroad'~ In BrUssel. Umge
kehrt erhält die Unit B&BB jährl iCh zahlreiche Besuchsan
fragen von justiziellen und anderen Institutionen aus dem 
Ausland, die sich über die Organisation, Arbeitsweisen so
wie Programme der niederländischen Straffä!ligen- und Be
währungshille informieren wotten. In 2003 wurden enl-spre
chende Besuche organisiert für Delegationen u.a. aus 
Belgien, Curayao, Deutschland, Frankreich, Österreich, 
Rumänien, Tüt1lei und Tschechien. Diese Treffen werden in 
der Regel kombiniert mit Besuchen von Gefängnissen, bei 
Staatsanwaltschaften oder Gerichlen. Hierdurch entwickelt 
sich oftmals eine langjährige Zusammenarbeit. Im Rahmen 
des Equal Lem- und Arbeitsintegrationsprojektes fanden im 
Jahr 2003 verschiedene TreUen mit den Partnern aus 
Deutschland und Österreich statt. Das niederländische 
Equalprojekl will dabei an den Erfahrungen und den Kennt
nissen partizipieren, die in den Partnerprojekten gesam
mell wurden. 

4. Personelle und finanzielle Ausstattung 
der Unit B&BB 
Im Vergleich zur deutschen Straffälligen- und Bewäh

rungshilfe sind die StandardS in den Niederlanden insge
samt höher einzustufen, dies gilt u.a. für Ausslattung und 
Fachkompetenz. Bei der Unit 8&BB arbeiten deshalb auch 
nur Mitarbeiter, die schon mehrere Jahre bei der allgemei
nen Aeclassering gearbeitel haben. Zur Zeit sind bei der 
Unit 8&88 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäl1igt, 
einige davon in Teilzei!. Neben dem Leiter sind neun Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen In der Beratung und der Unter
stützung der niederländiSChen Inhaftierten im Ausland tä
tig, in der Verwaltung arbeilen drei Mitarbeitarinnen und ein 
Mitarbeiter ist mit der Koordination der ausländischen Kon
takle betraut. Ein Berater ist für 250 bis 300 Inhaltierte zu
ständig. Für den Bereich Deutschland sind drei Mitarbeiter 
im Einsalz, davon einer ausschließlich für Nordrhein
Wes1fa!en. 

Die Sach- und Personalkosten teilen sich derzeit noch 
das Außen- und das Justizministerium. Ergänzend stehen 
für das Equalprojekt die Mittel aus dem europäischen 
Sozialfonds zur Vertügung. Das jährl iChe Budget der Unit 
B&BB belrägl zur Zeit rund 1.080.000,- € . 

5. Dokumentation, Qualitätssicherung 
und -kontrolle 
Dokumentation, Oualitätssicherung und deren -kontrol

le spielen auch in den Niederlanden eine große Rolle. So 
wurde dort in den Jahren 2000 und 2001 innerhalb der ge
samten Straffälligen- und Bewährungshilfe das so genann
te Clientvolgsysteem (kurz CVS genannt), ein slandardier
tes Klientendatenbasissystem eingeführt, das auch bei der 
Unit 8&BB eingesetzt wird. Daneben bestehen die her
kömmlichen personenbezogenen Akten (dossiers), in de
non der gesamte Schriftwechsel dokumentiert wird. 

Seit Anfang 2002 besteht eine Art Leistungsvereinba
rung (Outputsturing, kurz OPS genannt). auf deren Basis 
das Justizministerium die Straf- und Bewährungshilfe fi
nanziert und abrechnet. 

Dass auch bei der Unil 8&BB der Oual ilätssicherung 
große Aufmerksamkeit gewidmet wird. zeigt eine im Oe· 
zember 2003 eingeleitete interne Untersuchung, deren Er
gebnisse jedoch noch nicht vorliegen. Die Kunden, die Mit
arbeiter, die Freiwilligen sowie außenstehende Instanzen, 
z.B. das Justizministerium als Zuwendungsgeber, wurden 
um eine ergebnisorientierte Bewertung gebeten. 

Außerdem findet auf der Ebene der Organisation, also 
der Unit B&BB selbst , zur Ouatitätsoptimierung ein Total 
Ouality Management (TOM:") stat!. Die Mitarbeiter und der 
Vorgesetzte sind gleichermaßen beteiligt: es werden Pro
zess-, Personal-, Finanz-, Politik- und Strategie- sowie 
Führungsmanagement berücksichtigt. 

6. Schlussbemerkungen 
Die hauptamllichen Mitarbeiter der Uni! B&BB bewer

fen ihre bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit den deutSChen Institutionen und den Bediensteten im 
Sirafvollzug insgesamt positiv. Die Kooperat ion ist einfach 
und unkompliziert , zumaf die Infrastrukturen in beiden l än
dern vergleichbar und kaum Sprachprobleme auf Mitarbei
terebene bestehen. Für die niederländischen Kollegen wä
ren jedoch feste Kontakt- und Ansprechpartner in allen 
deutschen Justizvollzugsanstalten wünschenswert. Gera
de im Hinblick auf eine plötzliche Hallenllassung, die in der 
Regel verbunden ist mit der Abschiebung in die Niederlan
de, könnten Krisensituationen wie z.B. drohende Obdach
losigkeil vermieden werden. Ähnliches gilt bei der Durch
führung bzw. der Fortsetzung von Drogentherapien sowie 
Therapien aus dem Maßregelvollzugsbereich. Aufgrund 
deutscher Sicherheitsbedenken (u.a. Fluchtgefahr) kommt 
häufig z.B. ein für eine Drogentherapie zwingend erforderli
ches Aufnahmegespräch in einer niederländischen Dro
genklinik nicht zustande. 

Wie aufgezeigt, haben die Besuchsfreiwiltigen es dage
gen schOn schwerer, von den Bediensteten des Strafvoll
zuges für ihr Engagement adäquat gewürdigt zu werden. 
Hinzu kommt die Tatsache, dass auch für sie viele nieder
Ilmdische Inhaftierte kaum niederländisch verslehen bzw. 
sprechen, was die Kommunikation und damit ihre gesam
le Betreuungsarbeil erschwert. Der allochthone und delikt· 
spezi fische Hintergrund der meislen niederländischen In
haftierten im Ausland ist nicht zu unterschätzen und müsste 



in der deutschen Strafvollzugs- und Strafvollstreckungs
praxis mehr Berucksichtigung finden. Eine breitere Koope
ration und intensivere Nutzung der Ressourcen der Uni! 
B&BB durch deutsche Praktiker im Vollzug könnten hier er
ste SChri tte sein, denn durch Vermittlung, Erklärung sowie 
Abstimmung der einzelnen Maßnahmen (u.a. des deut
scl1en Vollzugs- und Vollstreckungsplanes sowie des 
niederländischen Maßnahmeplans) könnten Reibungsver
luste vermieden bzw. vermindert werden. Einige Straf
vollzugsanstalten in Deutschland machen berei ts jetzt hier
von regelmäßig Gebrauch. 

Aber auch auf kriminalpofitischer Ebene wäre eine stär
kere internationale Zusammenarbeit innerhalb der Europäi
schen Union wünschenswert, zumal die europäische 
Rechtsprechung und Gesetzgebung an Bedeutung gewin
nen wird. Ein erster Ansatz in diese Richtung ist mit der 
European Group for Prisoners Abroad, bislang jedoch oh
ne deutsche Beteiligung, getan. Bedingt durch die An
schläge von New York und Madrid wurde der europäische 
Haftbefehl ins Leben gerufen, der die heutigen Ausl iefe
rungsverfahren ersetzen soll. Intention des europäischen 
Hallbefehls ist es, eine Vereinfachung und eine Verkürzung 
der Dauer des Auslieferungsverfahrens zu bewerkstelligen. 
Mit einer so genannten Positivliste 5011 so den Mitgliedstaa
ten der Europäischen Union eine aufwendige Prüfung bei 
über 30 Deliktgruppen , ob die Tal in beiden Staaten straf
bar ist, erspart bleiben. Binnen einer Frist von 60 Tagen, die 
auf 90 Tage verlängert werden kann, soll eine Entschei
dung über die Vollstreckung eines Europäischen Haftbe
fehls ergehen. Am 12. Mai dieses Jahres erlangte in den 
Niederlanden der europäische Haftbefehl Gesetzeskrall. In 
Deutschland hatte am 16. Juni 2004 der Bundestag den 
Einspruch des Bundesrates gegen das europäische Haft
befehlgesetz (EuHbG) überstimmt, wodurch das Gesetz 
vorausichllich auch hier im August 2004 in Krall trelen 
kann. Da Dänemark bereits den europäischen Haftbefel1l 
eingeführt hat, konnte von dort ein 41-jähriger Niederlän
der wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel an 
Deutschland ausgeliefert werden. 

Durch die Einführung des europäischen Hallbefehls 
werden künftig mehr Personen und diese zudem schneller 
ausgeliefert. Umgekehrt wird die Zukunft zeigen müssen, 
ob eine verstärkte Haftverbüßung von Ausländern in ihrer 
Heimat, wie es die jetzige Bundesregierung plant, langfris
tig auch zur Entlastung des Strafvollzuges führen wird. 

Die Vielfalt der Aufgaben und die Tätigkeiten der Uni! 
B&BB zeigen, wie wichtig eine derartige Einrichtung nicht 
nur für die Niederlande ist"". Es wäre wünschenswert, 
wenn zukünftig andere Länder dem niedertändischen Bei· 
spiel folgen und selbst vergleichbare Einrichtungen schaf
fen würden. Dies gilt um so mehr für ein immer starker zu
sammenwachsendes Europa mit offenen Binnengrenzen, 
das jedoch noch lür Jahrzehnte durch eine unterschiedli
che Rechtsauffassung und -anwendung gepragt sein wird. 
Auch für die Betroffenen, die atJsländischen Inhaftierten , 
die unter mangelnden Sprachkenntnissen und bestehen
den Kulturunlerschieden leiden, wäre die Schaffung einer 
derartigen zentralen Kontakl- und Beratungsstelle nicht nur 
hilfre ich, sondern unbedingt notwendig. 
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Anmerkungen 
1) Unt41r . NieOOrij,ndem· sind In diesem Kont41X! auch diejenig(!n zu ver

steMn, di41 nicht di41 niW41rländische Staatsangehörig~eit OOsitzen, 
aoor die IllQal(mrt ständigen WohnSitz) in d41n Niederlanden wohnen 
bzw. Ober eln41 Auf41nthaltsgenehmlgung verlOg41n . Oaooi Ist anzumer
kan, dass das niederländische Außenminist41rium jungst hierzu ein· 
schrän~ende Richllinien erlaS59f1 haI. 

2) Vgl. ZfStrVo 6/02, S. 359, wo 10r das Jahr 2001 Uber die Zahlen der 
08\.ltschen in aus~ndischen Haftanstalten berichtet wurde. 

3) Dies steht im krassen Widerspruch zu den Mind41stgrundsalzen liir die 
Behandlung von Gefangenen sowie der Eur~ischen Konv41ntion zum 
SChutze der MenschenroChto und Grundfreiheiten . Vgl. auch N. 
Tzscllaschel, Ausländische GefangeM im Strafvollzug, S. 12 (Fn 45). 

4) Im Fruhjahr 2004 haM ich GelllQenh(!;t . Im Rahm41n 41IMS inl(!m(!fl 
Forschungsauftrages all41 abgeschlessen41 n Fälle (1.437) der Umt 
8&eB aus dem Jahr 2003 auszuwerten. Oie nachfolgenden Zitate und 
Fallbeschreibungen Slammen aus jenen Akton. Ebenso beruhen die im 
Te~1 gemachten statistischen Angaoon auf dieser Auswenung. 

5) Hierbei ist zu be<ücksichligen. dass die JVA. wenn sie eine Überwa
chung des Telefon· und/oder Schriftverkehrs sowie eine BesuchsGber· 
wachur>g IOr erlOl"derllch hält , die hierlilr anfallenden Kosten (Iiir DoI· 
metscher bzw. Übersetzungen ele .) zu zahlen hat. Vgl. hiorzu u.a. R..p. 
CalliflssIH. MU!/er·DIeIZ. Kommentarlum Straiv<)lIzugsg.,setz 2U § 31 
Rdnr. 2 m.w.N., OLG Stul1gan, StV 1990. S. 79 und BundestagSdruck· 
sache 7/911860. 

6) Die Straffillligen· und Bewilhrungshille in den Niederlanden sem sich 
aus drei nationalen InstilUtionen zusammen: die allgem(!iflE! Slraffal~· 
gen· und 8ewährungshilfe (Redassering Nederiand). die Abteilung 
liir StraNillligen· und Bewähruogshilte der Heolsarmee (Reclassering 
Leger des HeUs) und die SuchthlHe fu, StraHäHige der GGZ Nederland 
[Sllchllng Versla~ingsreclassering Geeslelijke GezondheldszOl"g 
(OOZ) Nederland]. Als Stichting Reclassering Nederland (SRN) bilden 
sie eine Organisation. 

7) Dies gesch>eht all41ldir>gs nur. W(!fln der 'nhaftierle saln Einverständnis 
l"ief"lu gibt. E'st dann sind d~ VoltzugsbehOrden 'IOrpflichtot. den Kon· 
takt zu oon diplomatischen VeI1relungen des Heimatlandes herzustel· 
len, ~gI. J. Feesl (Hg.). Altemativkommentar zum StraivoilzugsgeseU.. 
Neuwied. 1990' zu § 23 Rz. 6. S.I84. 

6) Oer Terminus.Frelwillige(" SCheint sdl In Ooutschland auch allmähtich 
durchzusotzen und die obsolete Bezeichnung ,.ehrenamfliche Mitarbeit" 
abzulösen. Bereits vor"2Q Jahren liihrte He/mul Dlfnetim Rahmen ei· 
nes Stral!alligenhilfesemlnars aus. dass diese Bezeichnung wwer el· 
was mil .Ehre" noch mi1 einem..Amt" zu tun halle. 

9) Vgt . D. Rosenbe'g. Gestraft worden is terecf1l. maal wal er boYenop 
komt. .. In: mors(!. Augusl 2003 (6. Jg.) Nummer 2. S. 9· 10. 

10} Vgl. S.SChepor. Steun en toeverlaat Gelad ten Oonkelaar luislerend 
oor voor Nederlandse gedetineerden in Duitse gevangenissen. In: 
TubantiHa. 25. März 2000. S . 7·8. 

11) Ein Pr8.JIisbericht eines Freiwilligen aul deutsch findet sich im Lotse 
Forum: Wim Poil/mann, Wiedereingliederung in den Niederlanden aus 
ehrenamHieh41r Sicht. In: Strafvollzug und Slraffäll;g41Milfe in Europa. 
Köln 2001. S. 27·30. 

12) So kann l.B. ein niwerländischer Inhaftierter in Deutschland (und um
gekehrt) nach seiner En tlassung milleis einer Europilischllfl Arbeitsbe· 
SCh81nigung (E 301 bzw. E 3(3) seine AnsprUche aut Arbcils/osenyokl 
in seinem HeimaUand geileM mact1en. 

13) M. van Busse/, Leron en stucleren tussen vier murM. Reclassering starl 
sludiep<oject voor gcdetinccrdefl in hat builenland. In: Re<:lasse'ing. 
2003. Heft I. S. 20 I. 

14) Die Stillung Oelinqullflz UM GesellSChaft (Stichting .Delinkwentle & 
Samenklvlng"') Ist als eine Art Selbsthlllcgruppe lendesweit 1ä119. Oatlcl 
setzt sie sich rur die Interessen VOll Menschen ein. dit! m dem Straf· 
recht in Kentakt gekommen sind. Drei Zi&lsetlungen kennzeichnen di" 
Stihung: Der At»au ~on Vorurteilen gcgenOber Haltentlassenen. die 
Krlmlnalpri!vMtion sowie die ResozialiSIerung von Haftentlassencn. 
Ihr Schwerpunkt liegt semit in der Aufklärung und In der Begleitung voo 
Hahentlassenen. dies geschieht vornehmlich durch Hahentlusene 
selbst. 

15) RBO (Rcgionaal Be,oeps Qndcrwijs) Gron'n{len ist "in ~vater unab
Mngiger Verminl<lr auf dem Schulungs' und Ausbildungsmarl<.I im 
Norden der Niwer!ande. Er fUhrt selbst k41lne SChulungen durch. son· 
dem sucht im Auftrag ~on SozialverblInden. Unt(!t"r>ellmen sowie staat· 
lichen Arbeits· und &>~ialbehörtlen passgenaue SChulungs· und Ausbil
dungsprogramme tur bestimmte Zielgruppen. 

16) Folgende Lander hallen das ~Über"inkommen uber die ObefsleKung 
veruneilter Personen" unterzeichnet: Albanien. Andorra. Alerbadzlan. 
Bahamas. Belgien. Bulgarien. Chile. Cesta Rica. Oänomark. Deutsch· 
land. Es~and, Finnland. Frankreich. Georgien. Griechenland. Groß
brIUlnnie/1, Irland. Island. Israel. Italien. I(anada. Kroatien. Leitland. 
Liechtenstain. litauen. Lu~emburg . Malta. Mazedonlen. Moldavien, 
Niederlande. Norwegan. ÖstBlfek:h. Panama. Polen. Portugat. Ru· 
mänlen. Schweden, SChweiz. Slowa~ische Repub-li~ . Slowenien. 
Spanien. Tonga, Trinidad 8 Tobago, TschechiSChe Reputllik. Tiirkei. 
Ukraine, Ungarn, USA und Zypern. Des W41iteren haben die NiWerlan· 
de mit Venezu41la und MarokkO bilaterale Venräge abgesch lossen. 

17) Die wichtigsten MIM hlergflnannt: die vemrta i ~41 Person musS Staats· 
ar>gehöriger (wobei die niederländische Ooliflllion hier br6iter ist . vgf. 
Fn \) d41s VoI!streckungssta3tes sein, das Urteil muss rechtsluäffig Min. 
sowohl die zuständigen deutschen als auch die niederländischen Be· 
hOrden I1'lO;jsson der Uberstellung wstimmen. und es mussen mindes· 
tens sechs Monate einer Freiheitsstrafe bzw. Maßregel ab Eingang des 
Ersuchens um ObersteIlung noch zu VOllstrecken sein. 
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18) V~. J . Kwakman. Veroorde81d tuSSfln twee culturen. feen onderzoek 
oaar !Se procedUfe van de voorgezene tenui1voerlegging bij de over
breoging van gevooniste personen. Grooingen 2001-

19) Bei SIrahm von IlÖnam Jahr Oder mehr wird In deo Niederlande1l ditI 
Zwei-Drittel-Regelung angewand1. (I.h. w diesem Zeitpun~t erfolgt 
aut0m8hseh die Entlassung aus der Halt (zur Zeil no<:h ohne!ede Ein
IIChrlinkung). Eine Halbstrateoregelung wie '" Oeulsetllaoo kennt man 
dagegen nicht. 

20) SO WUfden in den J ahfltn 1990 : 52. 1995 : 1\6.2000 : 45, 20(11 : 127. 
2002 : 118 Personen an Deutschland durch die Niederlande ausgeli&
'Bfl. Vgl. Statlslical Yearbook 2004. VOO!t)urgn-leerleJ'l. 2004, S . 174 . 

21) Vgl. lum Aufgaben- und TatigkeilSleld: Minlsterie van Justltie. Jusli1la 
Intema!tOl\aal. Bureau Internationale Rech1shulp in Slratzaken, Den 
Haag 2001. 

22) VIII. A. B6hm, Strafvollzug. NeuwIed und Krills!. 2003'. ROOf. 228, 
S. 1221. m~ weiteren Nachwelten. 

23) V~ . Im Algemeinen hierzu b&i AuS16rl(1em: N. Tzsd!aschel, AusiAndi· 
sehe Gelangene im Strafvollzug. Herbol~m 2002. 

24) Hierbei handelt EIS sle/'I um ein Ein,eiseverbot tU. die Sundesrepublik 
Deutschland. d.h. en1Sp<echende Personen dürfen Deutschland nicht 
beueum oder eme Aulenthaltsgenemdgung anfragen. Wer hiergegen 
verstößl. wes Immer wieder vor'Komrm. muss. W$1n devtscneAvtOfitA· 
ten die$ berner1\en. mit elnef erneuten tnhaltierung und Absitzen der 
Aeststrafe rechnen. 

25) Autgrund dieser Nichtra~lizieruno be$Ch1o$S Mitte 2003 eH ni!lder\l.n· 
dische Slret· und BewAhrungshi~e diese lreiwilltge Aktivität. d.h. die 
DurchlühNng \'OI'l BewähNngsauHagen deutscher Gerichte wegen At
beiTsUbe~aSlung und bevorstcheJl(lar Klin:t.ngen des jlihrtichen Elats 
durch das JustiVninlslerium IIII'Izustellen. So soll die niederländiscne 
Suef- und Bewäh....-.gshoHe in den Jahren 2004·2007 insgesamt T7.1 
Mi_ionen Euro e'nsparen. 

26) Vgl. allCh .Brahan1S Dagt>lad" V'(lfl1 18.06.2002 und..de YOIksktanr vom 
28.04.2003. 

27) Sei1 EJl(Ia MalZ 2003 hat die Uni! B&BB dae sekretariat der e .... opiI8.Jl 
Gloup 10< Prieonere Abl'oad. kurz eGPA gemlMl. übermommen und 1«r 
0l611ierT 110 die AktM"loten der M,lgliedsorganisal!onen IIU$ Frar\kreoch. 
GroßbriTannien. Irland. den Niederlanden. Polen. Schweden und 
Spanien. 

28) TOM (TOlai Quahty Managemen1) ist ein Konzept des OuaIMlsmana· 
gements. TOIat bedeulet ttlf1(Hl {IC$IImlheitlichen. iIlle Mitarbe'ter elnzU
ooziet\enl:le!1 Ansatt zu linden. OuatiTy steht in d>eseem Zusammen
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Eindrücke vom chilenischen Ju
gendstrafvollzug"l 

Joachim Walter 

1. Einleitung 
In Chile ist einige Jahre nach der friedlichen Ablösung 

des diktatorischen Pinochet-Regimes der Demokratisie
rungsprozess ein gutes Slück vorangeschritten. In diesem 
Rahmen haben Regierung und Parlament in den letzten 
Jahren auch eine Reform des Strafrechts. des Strafpro
zessrechts und der Justiz in Angriff genommen. Ein wichti
ges Projekl dieser Reform betrifft das Jugendstrafrecht. In 
einem umfangreichen Gesetzentwurf (.Proyecto de ley qua 
establece un systema de responsabilidad de los adoles· 
centes por infracciones a la ley penal·) sind daher zahlrei
che Änderungen der bisherigen ReChtslage vorgesehen. 
Das Gesetzgebungsverfahren ist schon relaliv weit fortge
schritten, so dass etwa zum Jahresende 2004 mit der end· 
gültigen Verabschiedung des Gesetzes gerechnet werden 
kann. Ähnl ich wie das deutsche JGG enthält das Gesetz 
sowohl prozessuale Vorschriflen wie auch materielles 
Recht: außerdem retativ ausführliche Vorschriften zum 
Jugendstrafvollzug. 

Folgende Änderungen zur bisherigen Rechlslage sind 
vorgesehen: 

In Art ikel 1 des Gesetzentwurfes wird die Kinderrechts
konvention der Vereinten Nationen als rechtsverbind
lich übernommen. 
Die Strafmündigkeit wird von bisher 16 aul14 Jahre he
rabgeselzt. Als Jugendlicher, auf den ausschließlich 
Jugendstrafrecht anzuwenden iSl , wird danach an
gesehen, wer das 14. Lebensjahr. aber noch nicht das 
t 8. Lebensjahr vollendet haI. 
Es wird ein Katalog der Straftaten festgelegt, bei denen 
die Verhängung einer Jugendstrale ausgeschlossen 
bzw. bei denen die Verhängung einer Jugendstrafe 
möglich ist. 
Das Ultima-Ratio· Prinzip in Bezug aul freiheitsentzie
hende Sanktionen wird gesetzlich feslgeschrieben. 
Untersuchungshaft darf gegen Jugendliche nur in ab
soluten Ausnahmefällen angeordnet werden. 
Es ist eine Reihe atlernativer Sanktionen gegen Ju' 
gendliche vorgesehen, z.B. Ermahnung, Geldslrafe. 
Fahrverbot, gemeinnützige Arbeit. 
Die HOchstdauer der Jugendstrafe beträgt lünl Jahre, 
die Mindestdauer bei unter 16-Jährigen ein Jahr, an
sonsten zwei Jahre. 
Im Vollzug der Jugendstrafe müssen Jugendliche aus· 
nahmslos von erwachsenen Strafgefangenen getrennt 
untergebracht werden . 
Die mit Jugendstrafsachen befassten Richter und 
Staatsanwälte sind zur Spezialisierung verpllichlet 

Mit mehreren Mitarbeitern und einem eigenen Büro im 
Juslizministerium in Santiago de Chile unterstützt die Deut
sche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (gtl) im 
Auftrag des Bundesministeriums lür wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung auf einen enlsprechenden An
trag der chilenischen Regierung hin diese bei der Reform 
der Sirafjusliz, des Strafrechtes und des Strafvollzugsrech-

. , Diesen Aulsatz mOChte i;:to Herm ProI. Dr. JohIInnes Feesr. dem UIIIII' 

lT'iUI:Iiehen Strerter tilr eincfl humanen Straf'loLuJg. zum 65. Geburtstag 

"""'". 



tes. Vor diesem Hintergrund erhielt der Autor die Gelegen
heit, in Chile für dortige Fachleute unterschiedlicher Prove
nienz einige Vorträge und Seminare zum Jugendstrafrecht 
und Jugendstrafvollzug zu halten, vier Einrichtungen des 
Jugendstrafvollzugs in Begleitung sachkundiger Mitarbeiter 
des Justizministeriums in Santlago de Chile zu besichtigen 
und schließlich die zentrale Ausbildungseinrichtung der 
Gendarmeria Nacional de Chile zu besuchen, in der Offi
ziere und Unteroffiziere tur den Dienst in den Haftanstalten 
ausgebildet werden. 

2. Besichtigte Jugendstrafanstalten 
Vor dem Bericht über die in einigen Einrichtungen des 

chilenischen Jugendstra lvollzugs aufgenommenen Eindrü
cke ist der Hinweis unverziehtbar. dass die Länder Süd
amerikas und selbst eines der .europäischsten-, nämlich 
Chile, sich kulturell in so vielfältiger Weise von Deutschland 
unterscheiden, dass Vergleiche zwangsläufig hinken und 
oft genug sogar als unzulässig angesehen werden müssen. 
Andererseits ist es natürlich nicht möglich, sich dort anders 
als mit den eigenen, das heißt . mitteleuropäischen" Augen 
umzusehen. Als nur ein Beispiel für die damit angespro
chene Relativität aller Beschreibung und erst rocht aller ge
zogenen Vergleiche mag die Größe der Räume gelten, in 
denen man lebt und arbeitet. Diese sind in Chile allgemein 
sehr viel kleiner als etwa in Deutschland, Ob es sich um die 
Büros der Angestellten im Justizministerium in der Haupt
stadt Santiago oder um das Dienstzimmer eines Anstalts
leiters oder den Behandlungsraum Im Krankenrevier han
delt: Sie sind oft noch nicht einmal halb so groß, wie das in 
Deutschland üblicherweise der Fall ist. Ähnliches gilt für die 
Wohnunterkünlte eines Großteils der Bevölkerung. Das ist 
zu bedenken, bevor man sich z.B. ein Urteil über die Unter
bringungsverhältnisse in chilenischen Haftanstalten bildet. 

2. 1 Puente Alto, Santiago de Chile 

Es handelt sich um eine Erwachsenenanstalt mit vielen 
hundert Insassen, der eine kleine Jugendabteilung mit 24 
Plätzen angegliedert ist. Wie die meisten Chi lenischen Haft
anstalten wird die Einrichtung von der Gendarmeria de 
Chile (GENCHI) betrieben und bewacht. Der Name deutet 
schon an, dass es sich dabei eigentlich um eine Polizeitrup
pe handelt: jedOCh ist diese als Organisation des Strafvoll
zuges dem Justizministerium unterstellt und hat in ihren 
Reihen außer Wachpersonal auch Sozialarbeiter, Psycho
logen usw. Das soll sich allerdings für die Jugendstrafan
stallen nach Verabschiedung des neuen Gesetzes in we
nigen Monaten ändern. Dann wird in diesen Einrichtungen 
die GENCHI nur noch für die Außenbewachung zuständig 
sein . Im Innern s01l dann die zivile Jugendbehörde, der 
~Servicio Nacional de Menores- (SENAME) zuständig wer
den, die allerdings an der Programmatik noch arbei tet. Da
bei war und ist es durchaus umstritten, ob diese Trennung 
zwischen Betreuung im Innern und BewaChung sinnvoll ist, 
oder ob nicht besser eine besondere Laufbahn bei GEN
CHI aufgebaut werden sollte. Denn SENAME hat bisher 
noch keine breite Erfahrung im Strafvollzug; insbesondere 
aber gibt es in dieser Organisation keine Beamtenlaufbahn 
wie bei der Gendarmeria. So bekommen die SENAME-Mit· 
arbeiter In der Regel nur Zeitverträge und können mit ein
monatiger Frist gekündigt werden. Das führt zu hoher Per
sonalftuktuation in denjenigen Jugendstrafanstalten, in 
denen diese Organisation schon heule für die Betreuung 
der Jugendlichen zuständig ist (s.u.). 
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Die Anlage, in einem etwas heruntergekommenen Au
ßenbezirk von Santiago de Chile gelegen, im Hintergrund 
die mehrere tausend Meter hohen schneebedeckten Gipfel 
der Anden, macht einen wenig gepflegten, fast schon ver
wahrlosten Eindruck. In einem ersten Innenhof, an dem wir 
links vorbeigehen , den die Besucher der Gefangenen 
jedoch über eine mit Sichtblenden geschützte Brücke über
queren, die direkt in den kärglich eingeriChteten Besuchs
raum führt , stehen unordentliche Tonnen mit Müll. Auch 
Unrat liegt herum, so dass zu befürchten ist, dass sich 
nachts Ratten und anderes Ungeziefer einfinden könnten. 
In einem ersten Treppenhaus, das praktisch kein natürli
ches Licht empfängt und durch seine enge Wendeltreppe 
den Eindruck eines altertümlichen Feuerwehrhauses her
vorruft, stehen einige Jugendliche bereit, die als Reiniger 
vorgestellt werden. Sie haben die Einrichtung angeblich zu
vor geputzt; zumindest die Nässe auf den Zemenllußböden 
lässt dies wahrscheinlich erscheinen. Meine Frage, ob sie 
denn filr ihre Hitlstätigkeit auch bezahlt werden, vemeinen 
sie lachend. 

Die uns begleitenden Wachbeamten machen in ihren 
grünen Uniformen einen martialischen Eindruck. Diese sind 
Kampfanzilgen des Militärs nachgebildet. dazu werden 
Kampfstiefel getragen; das Holster für den (innerhalb der 
Einrichtung nicht getragenen) Revolver ist an den rechten 
Oberschenkel geschnallt. Sie sind aber freundlich und 
scheinen mit den Gefangenen (oder auch diese mit ihnen) 
keine Probleme zu haben. 

Die Gefangenen sind in kleinen Hafträumen ohne aus
reichendes Tageslicht untergebracht, die mit jeweils zwei 
Stockbetten ausgestattet sind und mit Mühe zehn qm Bo
denfläche aufweisen dürften. Die schlechte Beleuchtung 
der nicht heizbaren Räume (obwOhl in Santiago im Winter 
die Temperaturen auch empfindlich heruntergehen kön
nen) n:ihrt daher, dass die vergitterten Fenster zusätzlich 
mit engmaschigen Zusatzgittern versehen sind, so dass 
nur sehr wenig Licht eintreten kann. Dazu hin haben die 
Gefangenen die Fensterscheiben auch noch farbig bemalt. 
Auf Frage erklären die weitaus meisten, dass sie sich noch 
in Untersuchungshaft befinden . In einigen der Hatträume 
ist ein kleiner tragbarer Fernseher aufgestellt, der - wie fast 
überall auf der Welt - ständig läuft. Ansonsten scheint es 
sehr wenig persönlichen Besitz zu geben. 

Mit Stolz führen uns die Gefangenen, die durchweg 
freundlich und aufgeschlossen sind, in einen kleinen Bas
telraum und beschenken mich mit einer kleinen, bemalten 
Holzdose, die sie im Rahmen eines Bastelprogramms, an
geleitet durch eine chrislliche Gruppe, hergestellt haben. 
Ich bestehe jedoch darauf, einen angemessenen Preis zu 
bezahlen. Das Bargeld dan ich dem betreffenden Gefange
nen zu meiner Überraschung unmittelbar Obergeben. Das 
Fotografieren wird mir in dieser Einrichtung ebenso ertaubt 
wie in den später besuchten; wie auch das Personal und 
die Gefangenen überall bereitwillig Auskünfte geben. 

Ein in der Größe den Unterbringungsräumen ähneln
der, also winziger Schul raum sowie ein ebensolcher Frei
zeitraum mit Femseher sind vorhanden. Der deutliCh grö· 
ßere Besuchsraum dient gleichzeitig als Speiseraum. 
Dusche und WC sind gemeinschaftlich und zeigen wie al
le Flure, Räume und Treppenhäuser nackte Betonwände, 
die ehedem mit Farbe gestrichen gewesen sind. Die elek· 
trische Anlage ist marode; überall hängen lose, aber strom
führende Leitungen herum, die teilweise sogar über den mit 
Wasserlachen übersäten Boden laufen . Oie gesamten 
Verhältnisse können unter hygienischen und gesundheit
lichen Aspekten nur als gefährlich bezeichnet werden. Der 
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Sanitärraum ist gemeinschaftlich. Er enthält einige Wasch
becken, eine Urinalwand mit Spulung und Rinne sowie ei
nige, allerdings offen einsichtbare, Sitztoiletten ohne Toilet
tenbrille. Bei der Bewertung darf freilich nicht übersehen 
werden, dass man auch in manchem chilenischen Restau
rant Toiletten finden wird, die sich hiervon nur geringfügig 
unterscheiden. 

Oie Einrichtung ist mit einer etwa sechs Meter hohen 
Umfassungsmauer versehen, welche mit vielfach gewen
deltem Nato-S-Draht zusätzlich gegen Übersteigen ge
schützt ist. Die Mauer ist begehbar und an den Ecken mit 
turmartigen Plattformen ausgestattet. Die dort patrouillie
renden Posten der Gendarmeria sind mit Maschinenpisto
len ausgerüstet, aus denen sie allerdings angeblich nur 
Hartgummigeschosse verfeuern würden. Vor der Mauer 
befindet sich eine weitere, etwa drei Meter hohe Mauer mit 
zusätzlich aufgesetztem, noch einmal etwa zwei Meter 
hohem Maschendrahtzaun, oben wiederum mit Stachel
drahtrollen bewehrt , und zwischen den beiden Mauem die 
sogenannte Feuerlinie (tinea de luego) , bei deren Über
schreiten der Posten angewiesen ist, sofort zu schießen. 
Auf entsprechende Frage nach dieser doch sehr erheb
lichen Ausbruchssicherung wird mitgeteilt, dass es schon 
einmal einem jugendlichen Gefangenen trotz dieser Sicher
heitsvorkehrungen gelungen sei, zu entweichen . Er sei 
allerdings am sei ben Tage wieder festgenommen worden. 
Der Spazierhof ist einigermaßen trist, weist aber ein ver
schlissenes Tennisnetz auf, so dass bei geeignetem Wetter 
dort wohl auch etwas Sport getrieben werden kann. Ein 
kleiner Teil des Hofes ist Oberdacht und damit auch bei 
schlechtem Weller benutzbar. Im Gespräch wird mitgeteilt. 
dass die Anlage in Bälde aufgegeben werden soll. Da sie 
jedoch in baulichem Zusammenhang mit einer Erwachse
nenanstalt JOr viele hundert Gefangene steht, ist wohl zu er
warten, dass sie dieser Anstalt zugeschlagen werden wird. 

In augenfälligem Gegensatz zu dem eher dürftigen Auf
zug der Gefangenen, die Privatkleidung wie Jogginghose 
und Sweatshirt sowie Sportschuhe, in Einzelfällen auch 
gar keine Schuhe tragen, erscheinen die diensttuenden 
POlizisten gut ausgerOstet, sowohl was die Uniform wie 
auch Waffen (die innerhalb der Hafthäuser nicht getragen 
werden) oder Funkgeräte und Kraftfahrzeuge angeht. Über 
ihre Ausbildung ist zu erfahren, dass sie zusätzlich zur all
gemeinen AUSbildung der Gendarmeria noch Ober eine 
Zusatzausbildung JOr den Umgang mit Jugendlichen verfü
gen wOrden. 

Arbeit oder gar BerufsaUSbildung gibt es für die Gefan
genen nicht. Sie erhalten aber zuweilen Unterricht und 
Angebote durch die erwähnte christliche Besuchergruppe. 
Auch ein Psychologe ist zeitweise in der Einrichtung ein
gesetzt; mit welcher AufgabensteIlung, bleibt jedoch unklar. 

Aul der Fahrt zur Besichtigung zweier weiterer Ein
richtungen des Jugendstrafvollzuges in bzw. bei Rancagua, 
der Hauptstadt der VI. Region Chiles, sehen wir neben der 
Autobahn den Neubau einer großen Vollzugsanstalt, die 
fast fertiggestellt ist. Eine Besichtigung ist leider nicht mög
lich. Unser Begleiter aus dem Juslizministerium erktärt, 
dass diese Anstalt 1.600 Plätze haben werde. Es sei dort 
Unterbringung der (erwachsenen) Gefangenen je naCh 
Sicherheitsslufe in Einmann, Zweimann oder Mehrmann
ZeIlen vorgesehen . 

2.2 Centro de Cumpfimiento Penitenciario de 
Rancagua, Seccion Menores 

Die ersle der beiden Jugendstrafanstalten ist wieder 
Anhang einer Erwachsenenanstalt, welche wir jedoch nicht 
näher zu sehen bekommen. Genau genommen besteht 
kein erheblicher Unterschied zu der Einrichtung in Puente 
Alto; insbesondere ist die Außensicherung sehr ähnlich. 
Auch hier gibt es einige 20 fnsassen. Die Jugendlichen ma
chen einen äußerst aufgeweckten Eindruck. Sie sind zu uno 
serem Empfang fast in militärischer Weise angetreten. Bei 
prächtigem Weller setzten wir uns mit ihnen auf bereitge
stellte Stühfe in den Gefängnishof, wo sie in gelöster Stim
mung neugierig Fragen nach der Situation im Jugendvoll
zug in Deutschland stellen. Besonders interessiert sie, ob 
es stimmt, dass man dort im Gefängnis artleiten und eine 
Berufsausbildung machen kann. 

Bei der Besichtigung der etwa sechs Quadratmeter 
großen Hafträume, die sechs Schlafplätze in zwei dreifach
Stockbetten vorsehen, erschrickt die Dolmetscherin, als ei
ne fette Ratte unter eines der Betten huscht. Auf meine 
Frage an die Gefangenen, was sie den ganzen Tag ma
chen, meinen sie, Mate-Tee trinken und Ping-Pong spielen. 
Spater stellt sich allerdings heraus, dass sie auch Schul
unterricht erhalten. Artleit oder Berufsausbildung im enge
ren Sinne gibt es nicht; ab und zu wird eine Bastelgruppe 
angeboten. Für die über 20 Jungen existiert ein Schulraum 
von vielleicht' 5 qm Größe. Wie auch alle Hafträume ist der 
Schulraum, von einer kleinen Wandtafel abgesehen, fast 
völlig kahl. Der Leh rer macht einen engagierten Eindruck, 
beklagt aber, dass die Jugendlichen nur vergleichsweise 
kurz, d.h . einige Wochen, in der Einrichtung blieben. So sei 
das Vermitteln von Wissen SChwierig. 

2.3 Neubau Jugendstrafanstalt Rancagua 

Die Anstalt, ein zwei Jahre alter Neubau weit außerhalb 
der Stadt Rancagua, ist mit durchschnittlich 40 Insassen 
noch nicht voll beleg\. Sie hat u.a. die Aufgabe. entspre
chend der augenbliCklich (noch) geltenden Rechtslage in 
Chile, bei den t6- bis tB-Jährigen herauszufinden, ob sie 
voll verantwortlich sind. also nach JugendstrafreCht verur
teilt werden können, oder ob ihnen die Fähigkeit mangelt, 
das Unrecht ihrer Tal einzusehen. Hierzu werden Psycho
logen und Sozialarbeiter eingeselzt. Im Fall mangelnder 
Unrechtseinsicht werden die Gefangenen nach Auskunft 
des pädagogischen l eiters entweder auf freien Fuß gesetzt 
oder - mit höherer Wahrscheinlichkeit- in eine freiheitsent
ziehende Maßnahme der Besserung und SiCherung vertegt. 

Bei dieser Anstalt ist die Trennung zwischen innerem 
(zivi lem) Dienst, der von Sozialarbeitern, Psychologen und 
Erziehern der Jugendbehörde SENAME geleistet wird, und 
äußerer BewaChung, wofür die Gendarmeria Nacional zu
ständig ist, bereits durChgeführt. Oie Einrichtung wurde im 
Jahre 2002 in Betrieb genommen, sieht aber bereits jetzt 
recht ramponiert aus. Sie liegt abseits der Stadt in traum· 
hafter Natur, von GrOn umgeben, in bergigem Gelände un
mittelbar vor der ersten, 3.000 m hohen und mit glitzern
dem Schnee bedeckten Kette der Anden. Oie Bergriesen 
scheinen zum Greifen nah und bielen in ihrer grandiosen 
Pracht und Helligkeit einen Anblick und ein Ambiente, wie 
es sich Pädagogen für ihre Arbeit schöner nicht wünschen 
können. Das wäre der Ort , an dem man eine veritable Mo
delleinrichtung eines pädagogisch orientierten Jugendstraf
vollzuges entwickeln sollte ... 



Die Anstalt ist in gefälliger, eingeschossiger Bauweise 
geschickt in das stark hängige Gelände eingelUgt. Auf ei
ne hohe Umfassungsmauer mit Türmen an den Ecken, dar
auf mit Schusswaffen ausgerüstete Wachbeamte, hat man 
zwar nicht verzichtet, jedoch auf die SOflSt übliche zweite 
Innenmauer. Statt dieser gibt es einen stabilen, ca. vier 
Meter hohen Drahtzaun, der oben noch einen schräg nach 
innen gerichteten Ausleger trägt, zwischen Vorzaun und 
Außenmauer die bereits erwähnte Feuerlinie. Durch diese 
transparente und wenig bedrohlich erscheinende Konstruk
tion wird immerhin erreicht, dass der Bl\ck auf die herrliche 
Landschaft kaum verstellt wird und der Eindruck von 
Offenheit und Weite erhalten bleibt. Auch die sonst üb
lichen S-Drahtrollen sind nicht vorhanden. Leider wird die
ses positive Bild dadurch beeinträchtigt, dass von jedem 
der zahlreichen kleinen Baukörper zum nächsten Laufkä
fige führen, das heißt mit Wellblech überdachte Wege, die 
an den Seiten mit Baustat1lmatten vollständig verldeidet 
sind. Mögen sie auch ermöglichen, Gefangene ohne wei
tere Aufsicht von einem Haus zum anderen zu schicken 
(was durch die starke Außensicherung ohnehin kaum mit 
einem Entweichungsrisiko verbunden ist, zumal einige 
Räume und Außenbereiche mit Videokameras Überwacht 
sind). so wird doch auf diese Weise vieles von dem durch 
die zauberhatte Umgebung bewirkten Ambiente wieder zu
nichte gemacht. 

In den mit den erwähnten Laufkäfigen verbundenen, 
zahlreichen einstöckigen Häusern mit Flachdächern fällt 
ihre gule Belichtung auf, erzeugt durch reichliche Fenster
flächen und Oberlichter. Die Unterbringung der Gefange
nen in Einheiten mit maximal 16 Plätzen ist zwar nach deut
schen Maßstäben immer noch eng , jedoch finden sich 
selten mehr als zwei Belten im Haftraum. Die wenigen 
Werkstätten machen allerdings einen eher tristen und spär
lich ausgestalteten Eindruck. Anzeichen rezenter Aktivität 
waren niCht zu beobachten. Auch die Turnhalle, die außer
dem zum Abhalten von Besuchen genutzt wird, und der 
Sportplatz (Hartplatz) zeigten kein Leben. Andererseits war 
die EinriChtung offensichtlich nicht voll belegt und wohl 
auch nicht besonders reichlich mit Personal ausgestattet. 

2.4 Jugendstrafanstalt Limache 

Die neu errichtete Jugendstrafanstalt wurde im Jahre 
2002 in Umache, einem Städtchen nahe bei Valparaiso 
(Region V) in Betrieb genommenen. Die Einrichtung be
herbergt auf 60 Haftplätzen derzeit 72 jugendliche Insas
sen. Sie liegt in otfener, ebener Landschaft am Stadtrand . 
Auch bei dieser Anslalt ist die Trennung zwischen innerem 
Dienst, der von den Mitarbeitern der Jugendbehörde ge
leistet wird, und der Außenbewachung durch die Gendar
meria Nacional bereits durct1geführt. 

Die Außensicherung ist wie üblich doppelt, die äußere 
Umfassungsmauer jedoch ohne S-Draht, sondern wie in 
der Neubauanstalt bei Rancagua mit einem Blect1abweiser 
als Übersteigsicherung versehen. Die auf den Türmen pos
tierten. mit Maschinenpistolen ausgerüsteten Polizisten tra
gen schusssichere Westen, ohne dass ein Grund dafür 
ersichtlich wird. Die Einrichtung ist ähnlich wie die Neubau
anstalt bei Rancagua sowohl zuständig für Jugenduntersu
chungshaft wie für Jugendstrafhalt und bei den 16- bis 18-
jährigen für die Entscheidung der Frage, ob diese die 
Fähigkeit zur Einsicht in ihre Verantwortlichkeit besi tzen. 
Auch hier entscheidet daflJber ein Team aus Psychologen 
und Sozialarbeitern. Obwot1t keine lelzte Klarheit darüber 
zu erlangen war, worilber dabei konkret entschieden wird , 
dürfte es sich wohl weniger um eine Entscheidung analog 
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der nach § 3 des deutschen JGG geforderten über die Ver
antwortungsreife handeln , sondern eher darum. ob und in
wieweit ein Jugendlicher Einsicht im Sinne von Reue und 
Verantwortungsübernahme zeigt. 

Die jeweils baugleichen, kleinen und von einander ab
getrennten Häuser sind nur ebenerdig, in einfacher Bau
weise ohne Isolation gegen Kälte und Hitze aus Betonfer
tigteilen hergestetn und mit einem Blechdach versehen . 
Bei den Türen der Gebäude wie auch der Hafträume han
delt es sich um einfache Konstruktionen aus L -Profilen mit 
einem Stahlblech als Türblatt. Man betritt ein sotches Haus 
mit 10 bis 16 Plätzen und kommt direkt in einen zentralen 
Aufenthallsraum von ca. 30 qm Größe. Von diesem abge
hend sind der Dienstraum eines Beamten, vier bis fünf klei
ne Hafträume sowie ein Zugang zum benachbarten, über
dachten und nur für das jeweilige Haus vorgesehenen 
ummauerten Hof. Die Hafträume sind in der Regel mit ei
nem Doppelstockbett ausgestattet. Weitere Möblierung ist 
nicht vorgesehen; zur Verhinderung von Entweichungen ist 
den Gefangenen bei Nacht sogar keine andere Kleidung 
als nur der Schlafanzug gestattet. 

Für die geringe Betriebszeit von zwei Jahren erscheint 
alles ramponiert und verschmutzt, wobei auch die einzel
nen Bauteile oft von so mäßiger Quali tät sind, dass z.B. an 
vielen Stellen bereits Betonbrocken von den Fertigteilen 
abgesprungen sind uf1d Metallteile korrodieren. Keine ein
zige der durchaus zahlreich vorhandenen Feuerlöschein
richtungen ist unbeschädigt: Die Turen der Schlauchkäslen 
sind aufgerissen und verbogen. die Schläuche hängen her
aus und machen nicht den Eindruck, als ob sie noch ge
brauchsfähig wären. Die Wellblechdächer sind verbeult, of
fenbar weil immer wieder Gefangene darauf herumturnen. 
In den Werkstatträumen sind große Löcher in die Gipskar
tondecken (I) geschlagen; die Befestigungen der Decken
lampen sind durchweg beschädigt. 

In der Turnhalle, die auch als großer Besuchsraum 
dient und wie einige andere Räume durch VideOkameras 
überwacht wird, sind zwei Jugendlict1e dabei, mit einem 
Fußball herumzubolzen. Von einer Sportanleitung ist nichts 
zu bemerken. In der ca. 25 qm großen Kfz-Werkstätte lin
den wir ein altes Auto, von dem man sich nicht vorstellen 
kann, wie es in den kleinen Raum hineingekommen ist, ei
nen Ausbilder und vier Jugendliche. Diese sind damit be
SChäftigt, eine einfache Zeichnung und Beschreibung der 
Ventilsteuerung eines Motors von der Tafel minuziös in ein 
Schulheft abzuschreiben. Wenn man ihnen dabei über die 
Schulter schaut, bekommt man den Eindruck, dass sie ei
gentlich nur die Zeichen an der Tafel abmalen, aber offen
sichtlich kaum verstehen, worum es sich handelt . Werk
zeuge oder Maschinen sind hier ebenso wenig zu erblicken 
wie in einer Schreinerwerkstätte, wo die wenigen Gefange
nen unter Anleitung eines anderen Ausbilders damit be
sct1ältigt sind , einfache Laubsägearbeiten zu machen. 
Schließlich zeigt man uns noch einen kleinen Raum, in 
dem eine junge Frau eine Hand voll Jugendliche beim Ma
Ien von Micky-Maus-Figuren und dem Ausmalen von Dar
stellungen aus Kindermalbüchern anleitet. Außer einigen 
Buntstiften, Fettkreiden und sehr wenig Papier scheint es 
keine Materialien zu geben. 

Nachdem der Besuch unserer Delegation in Begleitung 
von Mitarbeitern des Justizministeriums selbstverständlich 
angekündigt war, nimmt es doch Wunder, dass wir an eini
gen Haustüren wie auch Verbindungstüren, die scheinbar 
nur VOfl innen aufgeschlossen werden können. erst nach 
heftigem Klopfen des AnSlallsleiters und längerem Warten 
eingelassen werden. Einige der Mitarbeiter in den Häusern 
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machen den Eindruck, als ob sie sich am liebsten über
haupt nicht mit den Gefangenen beschäftigen würden, al
lenfalls mit diesen zusammen am einzigen TV-Gerät Fern
sehlilme anschauen , Freilich dürfte die Motivation der 
Milarbeiter auch nicht gerade hoch sein, haben sie doch in 
aller Regel nur Jahresverträge und ein eher geringes 
Gehalt. Dasjenige des Anstaltsleiters, der von der Ausbil
dung her Sozialarbeiter ist, beträgt nach seiner Aussage 
umgerechnel 800 € im Monat. 

3. Ausblick 
Der chilenische Jugendstrafvollzug zeichnet sich heu

le durch geringe Gefangenenzahlen in eher kleinen, über
schaubaren Einrichtungen aus, insbesondere aber durch 
das spürbare kriminalpolillsche Bemühen, die Rechtslage 
und die Volizugswir1<lichkeit In Richtung auf einen moder
nen, an pädagogischen Zielen orientierten Jugendvollzug 
zu entwickeln. In den neu erbauten Anstalten sind die Ver
hältnisse dafür insoweit gOnstig, als - gemessen an den im 
lande allgemein ObliChen Standards - großzügig gebaut 
wurde und insbesondere viel Platz vorhanden ist. Dies ist 
für die ErmOglichung von Entwicklung sowohl der jugend
lichen Insassen wie auch ihrer Betreuer und der Organisa
tion des Strafvollzugs v'on großer Bedeutung und kann als 
eine günstige Voraussetzung für die weitere Entwicklung zu 
einem modernen Jugendstrafvollzugssystem angesehen 
werden. 

Bel der Ausstattung der Anstalten mit Personal , das für 
die Aufgabe der Betreuung und Erziehung der Jugendli
chen geeignet ist, zeigen sich jedoch Probleme. Noch gibt 
es offensichtlich zu wenig qualifiziertes Personal, zu wenig 
Betreuung und zu wenig Angebote an die Insassen, deren 
ersichtlich großes Entwicklungspotenzial viel stärker ge
fördert werden sollte. Statt des notwendigen FOrdems und 
Forderns der Insassen gibt es wohl immer noch sehr viel 
Leerlauf, Langeweile, Sich-selbst-überlassen·Bleiben und 
Einschluss mit der Folge, dass auch die gefängnistypische 
Subkultur und der Vandalismus zu blühen scheinen. Dem
gegenüber sollten den jugendlichen Gefangenen vermehrt 
Angebote Im schulischen Bereich und in der Berufsausbil
dung, aber auch in der Freizeit gemacht werden, die sie in 
ihrer individuellen Entwicklung fOrdem und eben dadurch 
dazu beitragen, die legalen Teilhabechancen des Einzel
nen in der Zeit nach der Haft zu verbessern. 

Die Implementierung maßgeschneiderter Programme 
insbesondere in den Bereichen schulischer und berullictler 
Ausbildung tut ebenso Not wie die organisatorische Ent
wicklung und Differenzierung eines erzieherisch orientier
ten Jugendstrafvollzugs. Das wird nach der Erfahrung nur 
in kleinen Schrillen möglich sein. wobei gelegentliche 
ROCkschläge von vornherein in Rechnung zu stellen sind. 
Besonders wichtig zur Erreichung dioser Ziele dürften des
halb auch Geduld und ein langer Atem sein. Insgesamt 
aber kann man dem chilenischen Jugendstrafvotlzug und 
dem Jugendstrafrecht nur bescheinigen, dass beide be
eindruckend große Schritte hin zu modernen Vollzugsfor· 
men und hin zum Rechtsstaat unternommen haben. 

Niedersächsische Vollzugs
juristen in der Slowakei 

Psul Kiihling 

Vom 18. bis 24.09.2004 hat die Niedersächsische 
Landeszentrale für politische Bildung, vertreten durch ORR 
Michael Spalzker, in Zusammenarbeit mit der Generaldi
rektion Stralvollzug und der slowakischen Republik, ver
treten durch dessen Generaldirektor Dr. Oto lobodas in 
Bra tislava (Pressburg) und Teplice (Teplitz) eine Tagung 
zum Thema .Auswirkungen der EU·Erweiterung auf die 
Justizpolitik und auf die justizielle Zusammenarbeit" durch
geführt. Mit dieser Begegnungsveranstartung wurden die 
vor zehn Jahren begonnenen Studientagungen und der 
internationale Informations- und Meioungsaustausch für 
JVA-leiter aus Niedersachsen, Österreich, Polen. Ungarn 
sowie der Slowakei und der Tschechischen Republik auf 
Eintadung der slowakischen Generaldirektion Justizvollzug 
fortgesetzt. In diesem Zusammenhang sei auf den Berichl 
.Niedersächsische VOllzugsjuristen in Budapest· in ZfStrVo 
S. 36 H. verwiesen. 

Teilnehmer aus Niedersachsen waren u.a. LId. Reg. 
Dir. Bruno Bode und Reg. Dir. Dr. Roll Herrfahrdt und Reg. 
Dir. Hartmut Krone (Nds. Juslizmmisterium) als Mitglieder 
der Landesarbeilsgemeinschaft der Juristen im nieder
sächsischen Justizvollzug, aus Polen Oberst Wladzimierz 
Kosterkiewicz von der Generaldirektion für Justizvollzug in 
Warschau, aus Tschechien der stellver. Generaldirektor Dr. 
Bohuslav Burkiewicz, aus Ungarn Generaldirektor Dr. 
Istvan BökÖfly und Generalleutnant laszio Csere und aus 
der Slowakei Generaldirektor Dr. lobodas und mehrere 
Anstaltsleiler. 

Die slowakischen Gastgeber gaben ihren ausländi
schen GAsten durch Referate und Besichtigungen von 
Vollzugselnrichlungen einen sehr guten Überblick zur 
Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft der erst seit 1993 
bestehenden slowakischen Republik und erläuterten ihre 
Bemühungen zur Angleichung an die EU-Standards. Bei ei· 
nem Empfang durch den erst 32-fährigen slowakischen 
Justizmmister, zugleich steIIv. Ministerpräsident der kon
servativ-liberalen Regierung, wurde deutlich, welche ge
setzgeberiSChe Arbeit die Siowakel - wie auch die anderen 
ehemaligen Ostblockländer - gerade auf dem Gebiet des 
Kriminalrechts schon geleistet haben und noch leisten 
müssen. Ein besonderes Problem für die Slowakei sind die 
vorwiegend im Osten des landes ansässigen Roma 
(schätzungsweise 4,8% der GesamtbevOlkerung von 
5,5 Millionen), deren Integrierung schwierig ist. 

Der Nationalrat, der noch Ende der aChtziger Jahre von 
den Kommunisten erbaut wurde , liegt gegenüber der heu
te vom Präsidenten und dem Parlament genutzten Burg mit 
Blick auf die Donau. Bei Vorträgen zur Geschichte der 
Slowakei und ihres Rechtssystems stand der lange Weg 
bis zur endgültigen Trennung von der TsChechoslowakei. 
welche die Slowakei als Bürde ansah, im Mittelpunkt, - be
ginnend 1848 mit dem Kampf der slowakischen Eliten um 
nationale Selbstbestimmung unter der Habsburger Herr
schalt bis t9 t 8, dann als Tell der erslen tschechoslowaki
schen Republik, 1939 bis 1945 als kleronationalitische 
Herrschaft und schließlich bis zur Selbstständigkeit mit ei
gener Verfassung ab 1993. Die 2001 geänderte Verfassung 
sieht eine direkte Wahl des Präsidenten durch das 
Parlament, d.h. dem Nationalrat mit 150 Abgeordneten bei 
zur Zeit neun Parteien. vor. Der Präsident hat eine star1<e 



Stellung und kann dadurch Einlluss auf die Politik nehmen. 
Er karm Gesetze an das Parlament zurückweisen . Bemer
kenswert Ist auch die Stellung des Staatsanwalts, der ver· 
antwortlich ist für Einhaltung der Rechte des Bürgers 
gegenOber dem Staat, dem andererseits aber keine Ver
fassungsbeschwerde zusteht. 

Der Generaldirektor des slowakischen Justizvollzuges 
vermittelte in seinem einleitenden Referat einen sehr aus· 
fOhrlichen und ungeschminkten Überblick Ober das 
Gefängnissystem. Auch in der Slowakei bereitet die Über
belegung und die ständige Steigerung der Gefangenenzahl 
Sorge: so waren 1989 vor der Amnestie 12.800, danach 
4.900, 1993 bereits 6.500 und heute 9.400 Gefangene in
haftiert (mit einem Roma-Anteil von 40%), davon 3.100 
Gefangene in Untersuchungshaft, in insgesamt 18 Anstal
ten. Bis 2010 sind neue Plätze für 800 Straf- und 1.000 
Untersuchungsgefangene geplant bei 3,5 Ouadratmeter 
Grundlläche für jeden Gefangenen. Angestrebt wird ein 
2: I -Verhältnis von Gefangenen zu Bediensteten, von de
nen die Mehrzahl erstaunlicherweise einen höheren 
Schulabschtuss haben muss. Je nach Vorbelastung wer· 
den die Gefangenen vom Gericht in drei Stufen eingeteilt, 
was sich auf die Strenge des Vollzuges auswir1<t. Mit 64% 
arbeitenden Strafgefangenen ist die BeSChäftigungslage 
recht günslig, z.B. Nähen von Schuhen und Textilien, 
Arbeiten im Baugewerbe und in der Landwirtschaft bei ei
nem monatlichen Durchschnittsverdienst von 70 Euro. 
Beachtlich ist auch der dem Strafvollzug von der Regierung 
zur Verfügung gestellte Etat von jährlich umgerechnet 100 
Millionen Euro. 

Nun einige Bemer1<ungen zu den besuchten Anstalten: 

In der vor 340 Jahren gegründeten Festung leopoldov 
(ca. 70 km nordöst1ich von Pressburg) befndet sich seit 
1856 das seinerzeit größte Gefängnis Ungarns, heute das 
bedeutendste der SlOwakeI. Oie historischen Gebäude -
vor der Wende belegt mit 2.500 Gelangenen - wurden im 
März 1990 nach einem drelmonaligem Aufstand von 
Häftlingen in Schutt und Asche gelegt, im Zusammenhang 
mit der von Vaclav Havel verlOgten Amnestie vom 
01.01.1990. 

Ein Gedenkstein auf dem Anstaltsgelände erinnert dar
an, dass am 23.11 .1991 sieben Gefangene bei einer ge
waltsamen Flucht fUnf Vollzugsbedienstete getötet haben. 

In den letzten zehn Jahren wurden die zerstörten Ge· 
bäude vollständig in äußel1id'lem Barockstil wieder aufge· 
baut, mit Wohneinheiten für drei und vier Gefangene und 
mit moderner Technik ausgestattet. Zur Zeit befinden sich 
hier 420 Strafgefangene, und zwar ausschließlich ~gefähr
liehe" der dritten Stufe, und 480 Untersuchungsgefangene, 
demmäd'lst 920, bei insgesamt 620 Bediensteten. Auch die 
zentrale . kynologische Abteilung" zur ZOchtung und 
AUSbildung von 180 Hunden (deutsche Schäferhunde!) be
findet sich hier. 

In Nitra (Neutra), 80 km Ostlich Pressburg, befindet sich 
die einzige Frauenanstalt, vor der Amnestie mit 1.000, seit 
Ende 1999 als Neubau mit jetzt 200 Gefangenen belegt bei 
270 Haflplätzen, wovon mehr als die Hällte der Insassen 
Roma sind. 32 weibliche Gefangene sind wegen Mordes 
verurteilt. Auch diese Anstalt macht einen guten Eindruck. 
Alle Gefangenen sind beschäftigt u.a. mit Nähen von Schu
hen fOr eine Schweizer Firma, einige arbeiten auch außer
halb in der LandwirtSChaft. Wie in allen MOE-ländern 
nimmt die Zahl der drogenabhängigen Gefangenen zu. Von 
den 125 Bediensteten sind 45 weibliche Bedienstete. 
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In Trenein (Trentschin), 100 km nordöstlich von Press
burg, befindet sich das zentrale Anslaltskrankenhaus, das 
von 1912 bis 19n als Haftanstalt bestand, mit 144 Betten 
bei 300 Haftplätzen, davon 60 fOr psychisch Kranke. Etwa 
500 Gefangene werden jährlich behandelt, häufig wegen 
Tbc (bel Gefangenen zehnmal häufiger als bei der Ge
samtbevÖlkerung). Erstaunlich gering sind Hf V-Fälle, zur 
Zeit nur 150 Fälle In allen Anstalten. Diese noch günstige 
Situation kann sich allerdings mit Rücksicht auf die Proble· 
me in der an die Slowakei angrenzenden Ukraine jederzeit 
ändern. Bemer1<enswert ist, dass jeder Gefangene beim 
Zugang geröntgt wird. Soweit mög1ich, müssen Beiträge 
zur Krankenversicherung gezahlt werden, wobei seitens 
des StrafvOllzuges gefordert wird, dass der Staat alle Kos
ten übernimmt. Oie Im Krankenhaus tätigen zwölf Ärzte 
können bei Bedarf auch das nahe gelegene Kreiskranken
haus In Anspruch nehmen, das Ober eine chirurgische Ab
teilung für Gefangene verfügt. 

Im Unterschied 2U den erwähnten Einrichtungen 
machte die Anstalt in Bratislava (Pressburg) einen wenig 
günstigen Eindruck, - ein um 1910 erbautes stemförmiges 
Gefängnis für Untersuchungs- und Strafgefangene. Insbe
sondere die aus DDR-Anstalten bekannten tortenförmigen 
Freistundenhöfe, nach oben vergittert, umgeben von 
Mauerwänden, bei denen der Putz bröckelt, bieten einen 
trostlosen Anblick, ebenso auch die überbelegten Zellen, in 
denen die Gefangenen ohne Beschäftigung den Tag ver-
bringen müssen. . 

Für die slOwakischen Teilnehmer waren die Berichte zur 
Situation des StrafvOllzuges in den anderen ländern von 
besonderem Interesse. Reg.·Dir. tR. Oirk Helias referierte 
über das deutsche Strafvollzugsgesetz und teifte neueste 
Zahlen mit (Stand 31 .03.2004: 79.204 Hartplätze in 183ge
schlossenen und 21 offenen Anstalten mit 81.100 Gefan
genen). 

Der Generaldirektor des ungarischen Justizvollzuges 
Generalmajor Or. Bököny berichtete Ober umfangreiche 
und erfolgreiche Beziehungen Ungarns zu mehreren euro
päischon Ländern. 2005 ist In Budapest eine internationa
le Tagung zum Drogenproblem geplant. Durch den Bau 
neuer Anstalten könne der EU-Standard im ungarischen 
Strafvollzug erfüllt werden. 

Der SIelIv. Generaldirektor des tschechischen Justiz
vollzuges Or. Burkewicz zeigte die mit der Überfüllung der 
Anstalten verbundenen Probleme auf: Anstieg der Gefan
genenzahlin den tetzten zwei Jahren um 30% bei zur Zeit 
18.200 Insassen, im Januar 2.000 Meutereien von insge
samt etwa 6.000 Gefangenen. schlechtes Sozialklima zwi
schen Gefangenen und Bediensteten, Beschäftigung bei 
Strafgefangenen nur 40%. relativ hOher Ausländeranteil mit 
10%. Oie von den Gerichten wie in der Slowakei bestimm
te Differenzierung der Gefangenen in drei Kategorien hat 
sich nicht bewähl1 und sollte vielmehr durch geschulles 
Personal in den Anstalten erfolgen. 

Der Generaldirektor für Justizvollzug in der Region Po
sen Oberst Koster1<lewicr berichtete von Überbelegungen 
auch in den polnischen Anstalten. Die Gefangenenzahl1st 
in den letzten drei Jahren von 53.000 auf 81 .000 gestiegen, 
was eine t40-prozentige Überbelegung bedeutet. Darüber 
hinaus warten 31 .000 Verurteilte auf Vollstreckung. Zurzeit 
fehlen 11.000 Haftplätze, wenn man drei Quadratmeter 
Grundfläche für einen Gefangenen zugrunde legt (in 
Deutschland, acht bis zehn Quadratmeter). Das Verhältnis 
Gefangener zu Bediensteten beträgt zur Zeit 3,6:1, so dass 
eine Betreuung wegen Personalmangels kaum möglich ist. 
Wellere Probleme: Zu geringe Haushallsmittel und damit 
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verbunden die Gefahr der Schließung von AnstaUen, Zu
nahme von Meutereien und Hungerstreiks sowie Zunahme 
von organisierter Kriminalität und Aggressivität der Gefan
genen. Die Zahl der Gefangenen aus der ehemaligen So
wjetunion steigt an. Polen hat · auch aus der Sicht des 
Referenten - die EU-Standards noch nicht erreicht. 

Oie UnlerbringlJng der Teilnehmer erfolgte in zwei mo
dernen Bildungs- bzw. Rehabitilalionseinrichlungen für slo
wakische Vollzugsbedienstete in Bralislava (Pressburg) 
und Teplice (Teplitz), einem bekannten Kurort mit Thermal
quellen im Waagla!. Vollzugsbedienstete, die über 40 Jahre 
all sind oder mindestens 15 Jahre im Dienst sind, können 
sich hier jedes Jahr !ur zwei Wochen mit ihren Familien bei 
ärzlicher Betreuung kostenlos erholen - so, wie dies auch 
früher möglich war. 

Die slowakischen Gastgeber waren in jeder Weise um 
das Wohl ihrer ausländischen Gäste bemüht. wobei sich 
Kontakte untereinander wegen der Sprachschwierigkeiten 
naturgemäß in Grenzen halten mussten. Der slowakischen 
Generaldirektion und insbesondere ihrem Generaldirektor 
Dr. lobodas ist für die sehr interessante und erfolgreiche 
Tagung zu danken. Bei allen Referaten und Aussprachen 
waren deutsch sprechende Dolmetscher zugegen. FOr die 
slowakische Generaldirektion war diese Konferenz von be
sonderer Bedeutung für die Beziehungen zu Niedersach
sen. der Tschechischen Republ ik . Ungarn und Polen. Für 
Niedersachsen war dies die erste offiziel le Begegnung mit 
StrafvOllzugsexperten aus anderen Lädern auf slowaki
schem Boden . die ohne die niedersächsische Landeszen
trale fur politische B ildung in Zusannmenarbeit mit der 
l andesarbeitsgemeinschaft der Juristen im niedersächsi
schen Justizvollzug nicht möglich gewesen wäre. 

Michael Spatzker und Rolf Herrtahrdt wurden als Dank 
und Anerkennung mit hohen Orden der jeweiligen Regie
rungen ausgezeichnet. Bei der internationalen Studienta
gung zum Thema ~Kriminalpolitik und Kriminalprävention 
nach der europäischen Erweiterung" im November 2003 in 
Hannover/Garbsen wurden beide bereits von der tschechi
schen Generaldirektion mit der hÖChsten Auszeichnung 
des tschechischen Justizvollzuges geehrt. 

Die niedersächsischen Teilnehmer hoffen. dass die in 
zehn Jahren entstandenen engen Beziehungen zu ande
ren Ländern vom N iedersächsischen J uslizmin isterium 
weiter gepflegt werden. 

Aktuelle Informationen 
Beiträge zum österreichischen Strafvollzug 

Jahrgang 2004 des in Wien erscheinenden .Journals fOr 
Strafrecht. Zeitschrift fOr Kriminalrecht. Polizeirecht und Soziale 
Arteir (ZilieN/eise: JSI) enthält eine ganze Reihe von Beiträgen 
zum österreichischen Sirafvollzug. Zu nennen sind namentlich: 

Arno Pi lgram: ÜberfOllte Justizanstalten. Jugendliche als .Ver
ursacher" und .leidtragende". JSt 212004, S. 41-50: 
Hermann Deisenberger: Gefängnis· viele reden davon. doch 
nur wenige kennen es. Versuch einer Situationsbeschreibung, 
JSt 312004. S. 81·83; 
Judith Stummer. Zur Situation jugendlicher Häftlinge in der 
Justizanstalt Wien Josefstadt - I . Teil. JSt 5l2004, S. 155-160. 

Zum "Export" von Gefangenen 
Pressemeldungen zufolge will die griechische Regierung in 

Albanien ein Gefangnis errichten, um auf diese Weise die chroni
sche ÜberfOliung der eigenen Haftanstalten abzubauen. Sie will 
nicht nur den Bau. sondern auch die Unterhaltung finanzieren. Vor· 
gesehen ist. dass albanische Staatsbürger. die in Griechenland 
verurteilt wurden, ihre Strafen künttig in diesem Gefängnis verbü· 
ßen. Im September 2004 waren etwa 1.800 albanische StaatsbÜr· 
ger in Griechenland inhattiert. Darüber hinaus belanden sieh zu 
diesem Zeitpunkt noch weitere 1.900 Ausländer in griechischen 
Gefängnissen. Es handelte sich dabei ObeN/iegend um Rumänen. 
Bulgaren und Serben. Auch für diese auslAndischen Gefangenen 
sollen ähnliChe lösungen gefunden werden. Die griechischen 
Gefängnisse wiesen im September eine Kapazität von 5.584 Haft
plätzen auf; tatsäChlich waren sie mit 8.541 Gefangenen belegt. 

(Nach dem Bericht: .Export"von Gefangenen. Athen plant Haft 
in Albanien. In: Frankfurter Rundschau vom 30. September 
2004.) 

Zur Personalnot im Strafvollzug Österreichs 
Die österreichische Justizminislerin Kann Miklautsch hält den 

Einsatz von Soldaten als Wachleute in Gelängnissen liir notwen· 
dig. Damit sol l der Überbelegung und der Personalnot in den An· 
stalten begegnet werden. Allerdings soll sich dieser .Assistenz· 
einsatz" aul Hilfsdienste beschränken. Die Soldaten sollen nur als 
Fahrer. als BOrokräfte und in ähnlichen Bereichen tätig werden. Ein 
unminelbarer Kontakt mit Hählingen son vermieden werden. Diese 
Art von Hilfseinsätzen stellt allgemein eine Spezialität des landes 
dar. Jedes Ministerium. das in Erfüllung öHentlicher Ordnungsauf· 
gaben in Schwierigkeiten gerät. kann Soldaten als HilfSkräfte an
fordern. Indessen hat das Ansinnen der Justizministerin keine Zu· 
stimmung von VerteidigungsminiSTer Günther PlaTter gefunden. 
Stattdcsscn will man durch eine Informationskampagne ältere Sol· 
daten fü r einen Wechsel in den Strafvollzug gewinnen. 

(Nach dem Bericht von Michael Frank: Soldaten sollen ins 
Gefängnis. Österreich sucht Personalnot im StrafVOllzug zu 
beheben. In: Süddeutsche Zeitung vom 9. November 2004.) 

Konzentrierung der Abschiebungshaft in NRW 
Zum 31.01.2005 ist das fOr Abschiebungshaft an Männem zu

stAndlge Hahhaus Moers der JVA Moars-Kapellen mit 144 Plätzen 
geschlossen worden. Die Vollstreckungslusländlgkeit ist auf die 
ebenfalls liir Abschiebungshaft an Männern zuständige JVA BOren 
übergegangen. Nach dieser Bedarfsanpassung stehen in Nord
rhein-Wesffalen nunmehr 610 Plätze fOr Abschiebungshaft zur 
VerfOgung. davon in der JVA Büren 530 Plätze tür Männer und im 
Halthaus Neuss der JVA Düsseldorf 80 Plätze für Frauen. 2004 be· 
trug die Jahresdurchschninsbelegung bei dieser Haltart. die von 
der Justiz in AmtShilfe fü r die InnenveN/allung volllogen wird. 459 
Gelangene. 

(Mitgeteilt von Minsterialral Karl Eberhard löhmer. Justiz
ministerium NOl"drheln-Westfalen.) 



Die Entwicklung des Offenen Vollzugs in 
Hamburg 
Wie Senator Kusch den Offenen Vollzug zurückge
fahren hai 

1. Offener Vollzug 
1.1 Im Dezember 2001 hatte Hamburg 631 Hartplätze des offne

nen VolI.wges zur Verblißung von Freihei'sslra!en und 
Sicherungsverwahrung. Aul ihnen wurden 18.228 Hafnage 
verbüßt. Oie durchschniUliche Belegung lag bei 588 Gelange
nen (Auslastung 93%). Im Dezember 2004 halte Hamburg nur 
noch 355 Plälze des offenen Vollzuges. Darauf wurden 6.773 
Haftlage von lediglich durchschni tl lich 2 18 Gelangenen (Aus
laslung rund 68%) verbOßt. Insgesamt haben die Haltplätze 
um rund 44%, die Zahl der Gefangenen im offenen Vollzug um 
rund 63% abgenommen. Diese Entwicklung ist noch nicht ab· 
geschlossen: 

1.2 Für Männer wird die Zahl deroflenen Haltplätze um weitere ca. 
'40 auf dann nur noch ca. 178 abnehmen, wenn das Mori tz
Uepmann-Haus 1M I. 11) und Altengamme geschlossen und 
Frauen in das Einzelhal1platzhaus in Glasmoor vertagt wer
den. Für Manner stehen dann überwiegend nur noch $ale mit 
bis zu acht Plätzen in der JVA GlasfllOO( zur Verfügung. 

1.3 Im Detail zeigt sich, dass von den Plätzen des oHenen Voll 
zuges in der JVA Glasmoor im Dezember durchschnittlich nur 
153 von 228. in der JVA Billwerder nur gut4 von 35, Im MLH 
24 von 38 und in der SozialtherapeutiSChen Anstalt Alten
gamme gut 37 von 54 belegt waren. 

1.4 Im Jugendvollzug waren im Dezember von 42 Plätzen durch
schnittl ich nur 18 belegt. Hier wirkt sich auch die Aufgabe ei
nes stadtnahen ObergangSvoll:w.ges zll!>ätzlich negativ aus. 

2. Urlaubsgewährungen und Erstzulassung in den 
Jahren 200 1 und 2004 

2.1 Die durchschnittliche Belegung war mil 2.899 (200 1) und 
2.881 (2004) nahezu gleich. 200 t wurdon 17.066 Urtaube, 
2004 nur 8.688 urlaube gewährt, - eine Abnahme von 8.378 '" 
49.1%. 

2.2 Die Zahl der Gefangenen. die im Kalenderjahr erstmals zum 
Urlaub, zugelassen wurden, nahm von 2001 auf 2004 von 
1.316 auf nur noch 733 um 583 " 44 ,6% ab. 

2.3 Die Zahl der Urlaubsmissbräuche (verspätete Rückkehr oder 
Festnahme während des Urlaubs) nahm von 94 :: 0.55% auf 
33 ,, 0.38% ab. 

3. Ausgangsgewährungen und ErstZUlassungen 
200 1 und 2004 

3.1 Im Jahr 2001 wurden 22.387 Ausgänge, 2004 nur 14.126 
Ausgänge gewährt, Sie haben um 8.26 1 " 36.9% abgenom
~o. 

3.2 Die Zahl der Gefangenen, die erstmalS zum Ausgung zuge
lassen wurden, nahm von 1.565 auf 730 um 835 '" 53,3% ab. 

3.3 Die Zahl der Ausgangsmissbräuche vellingerte sich vom 140 
auf 24, von 0.65% auf o. t 7%. 

4. Freigang 2001 und 2004 und Erstzulassung zum 
Freigang 

4.1 1m Jahr 200t nahmen 484 Gefangene am Freigang teil, 2004 
waren es noch 337. Das waren 147 Gefangene z 30,4% we
niger. 

4.2 Im Jahr 2001 wurden 442 Gefangene erstmalig zum Freigang 
zugelassen, 2004 nur noch 31 4. Das Minus beträgt 128 
Gelangene '" 29%. 

4.3 lm Jahr 2001 wurde 201 Gelangene, die sich im Freigang, d.h. 
In einer Arbeits- oder AusbildungsteIle belanden. entlassen: 
2004 waren. es 152 '" 24% weniger. 

4.4 1m Jahr 2001 haben 10 Gefangene den Freigang missbraucht. 
im Jahr 2004 waren es 9 Gefangene (In den beiden Jahren da
zwischen jeweils 8). 

Gerhard Rehn 
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Tod hinter Gittern 
Oie Vereinigten Staaten haben etwa 2,1 Millionen Menschen 

hinter Gittern - ein höherer Anteil der Bevölkerung als irgendein 
anderes Land auf der We~ . Das Preis-Schild des Gefängniswe· 
sens zeigt mehr als $ 60 Milliarden - vor zwei Jahrzehnten waren 
es noch 9 Milliarden - und die Bundesstaaten sind verständli
cherweise interessiert, die Kosten zu senken. Manche von ihnen 
versuchen das, indem sie die schon jetzttrosUose medizinische 
Versorgung weiter einschränken. 

Die Gefängnisinsassen sind buchstäblich die kränksten Men
schen in unserer Gesellschaft. Bundesstaaten und Städte versu
chen oft die Kosten für die Behandlung der Gefangenen dadurch 
zu senken, dass sie die gesundheitliChe Versorgung unter priva
ten Anbietem aUSSChreiben und dem billigsten den Zuschlag er
teilen, dessen Leistungen nur das Allernotwendigste umfassen. 
Paul von Zielbauer von der (New Yor1c) Times enthOme kürzlich die
sen Aspekt des Problems in einer erschÜtternden Serie über die 
Prisoo Health Services. den in den USA größten Anbieter von me
dizinischer Versorgung für Gefängnisse. Er betreut etwa einen von 
zehn Menschen, die hinter Gittern leben. 

Unzureichende Versorgung und die Verweigerung von Hilfe 
gibt es leider nicht nur bei privaten Unternehmen, die nicht die 
Mehrheit der Gefangenen gosundheitlich versorgen. Viele staatli
che Systeme, die bundesweit für die medizinische BetretJung der 
meisten Gefangenen sorgen, sind genauso schlecht. Das Grund
problem ist, dass unser Land stillschweigend entSChieden hat, 
dem Strafvollzug die ,.angemessene" ärztliche Betrcuung vorzu· 
enthallen. Dabei steigen die Fälle von AIDS. Tuberkulose und 
Hepatitis steil an hinter Ginern. Etwa jeder sechste Gefangene lei
det an einer ernstlichen psychischen Erkrankung. Der Strafvollzug 
insgesamt ist ausgeschlossen vom öffentlichen Gesundheits
WBsen. zum Teil weil Bundesgesetze den Getangeoen die H i ~e 
von Medicaid verweigem. 

(Aus: Süddeutsche Zeitung - New York Times. March 21, 
2005.) 

Im Kittchen ist kein Zimmer fre i 
AusgebuchI bis in den letzten Winkel sind derzeit die Gefäng

nisse in Rheinland-Pfalz, so dass die StrafgefallQenen wohl oder 
übel enger zusammenrücken müssen. Das Obertandesgericht 
ZweibrüCken formulierte Mindestanforderungen. 

WelChe Enge dabei zumutbar Ist. ohne dass dadurch gegen 
die auch Gefangenen garantierte Mcnschenwürde verstoßen wird, 
hatle der 1. Strafsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts in 
ZweibrOcken zu entscheiden. 

Ein Strafgefangener, der aus einem anderen Bundesland zu 
einem Ausbildungsfehrgang nach ZweibrOcken ObersteIlt w!!den 
war. hatte sich vorab zwar einverstanden erklärt , wegen der Uber
belegung der Haftanstalt in einer Zweimannzelle untergebracht zu 
werden. Die Ausstattung seines neuen Heimes behagte ihm je· 
doch ganz und gar nicht: Mit einem Mitgefangenen musste er sich 
eine umgebaute Einzelzelle von acht Quadratmeter Fläche teilen. 
einschließlich der Toilette, die nur durch eine Sichtbtendc vom 
übrigen Raum getrennt war. Dies beanstandete er bei Ge~ht 

Der Senat stellte zunächst klar. dass der einzelne Gefangene 
aus dem Strafvollzugsgesotz keineAnspr{i(;he auf einen Unternrin· 
gungsslandard ableiten könne. Dem Ermessen der Vollzugsbe· 
hOrde, die auch auf Überbelegungen reagieren müsse. seien 
allerdings durch Grundgesetz und die Europäischen Mindest
grundsätze für Strafgefangene Grenzen gesetzt. Diese Grenze 
zur menschenunwürdigen Inhaftierung sei bei einer Doppe/zelle 
von acht Ouadratmeter Fläche für Aulemhalt. SChialkojen, Wasch· 
gelegenheit und integrierte Toilette überschritten. Da man den 
Beschwerdeführer zudem nicht nur vorübergehend in diesem 
Raum untergebracht hane. war seine Beschwerde begr\indet. 
(Pfälzisches OLG ZweibrQcken. I . Strafsenat. BeschluSS vom 
08.09.2004 - 1 Ws 276104-VoIlz - PM v. 06.0t .05) 

(Aus: LOTSE INFO Nr. 40. März 2005.) 



174 Z1StrVo 3 I 05 

Masterstudiengang "Kriminologie und 
Polizeiwissenschaft" zum Wintersemester 
2005/06 

Erstmals zum Winlersemester 2005I2006 startet an der Ruhr
Universität Bochum der zweisemestrige Masterstudiengang .Kri
minologie und Polizeiwissenschalt". Der Studiengang ist praxis
bezogen und richtet sich sowohl an BewertJer mit abgeschlosse
nem (z.B. rechtswissenschaftlichem) UniversitAtsst!Jdium als aud'! 
an Personen aus Polizei, Sozialarbeit sowie anderen Berufsfeldem 
mit einem FachhochsctwJlabschiuss undquaWlizierter Berulserlah
rung. Das Akkreditierungsveffahren wurde Anfang April 2005 er· 
ötloet, Bewerbungsschluss fOr das Winlersemesler 2005 ist der 
15. Juli. Weitere Infoonationen l inden sich unter: 
www.kriminologie.com; zur Aufnahme In einen Verteiler mit regel
mllßigen InfOffilationen über die noueSlen Entwicklungen bitte ei· 
ne E·Mail mit Angabe der Adresse und des bisherigen berufl ichen 
Werdegangs (Kurzform) senden an: anlr8Q8Ckriminologie.com. 

Europäische AnlaufsteIle im Aufwind 
Aul ein erfolgreiches Jahr 2004 blickt die Europäische An

laufstelle in Straßburg zurOck. Ende 2003 hane der Verein 
ACCORD die TrAgerschafl übernommen und Mine des vergange
nen Jahres eine hauptamtliche, zweisprachige Sozialatbeiterin ein
gestel~ . Der Schwerpunkt der TAligkeit lag zunächst im Aulbau 
grenziiberschreitender Kontakte. PersOnliche Treffen mit den So
zlatatbeltern in den deutschen Justizvollzugsanstalten in Karlsruhe. 
Rastan. Freiburg und Ollenburg sowie den französischen Straf
anstalten In Straßburg, Oermingen. Mulhouse und Ensisheim stan
den Im Vordergrund. Die Kontakte sollen Im Jahr 2005 durch re
gelmißlge Treffen weiter intensiviert und möglicherweise auf die 
BewährungshiJIe und die freie Straffälligenhille ausgedehnt werden. 
Dank enger Kon\al(te zu dem deutschen Vizekonsul ln Straßburg 
und dem lranzöslscherl Konsulat in Stutlgart v&rIUgt ACCQRD n\Xl 
auch über Usteozweisprachiger AnwallbUros in Elsass-Lottvingen 
und in Baden-Wümemberg, die zusammen mit einem Inlorma
tionsblan über die Europäische AnlaufsteIle an die Sozialarbeiter 
der VolizugsanstaJten weitergegeben wurden. Auch mit dem deU!
schen Sozialh~fewerl< in Paris und Straßburg wurde Verbindung 
aufgenommen. Mit verschiedenen Orogenberatungsstellen im 
Bereich OffenburgiOrtenau wurde bereits eine enge Zusam
menarbeit vereinbart . Die eigentliche Betreuungsarbeit in den Voll · 
zugsanstalten gestaltete sieh vielseitig. Nebon den Bcroichen der 
Sozial- und Wohnungsbeih ilfe und der berulliehen Wiedc,cinglle
deru!:lg koonte die Europäische AnlaufsteIle auch bei der Anmietung 
von Ubcrgangswohnuogeo. der VelmltUung in sozialtherapeutische 
WohneinriChtuogen. der ÜbersteIlung In psychiatrische Ein
richtungen des Heimatlandes oder auch der Verlegung in eine 
gtenznahe VoPzugsanstaJt erfolgreich Hilfe leistoo. OieAnlaufsteIle 
1$1 telefonisch unter der Rufnurnrner 00 33 - 3 - 88 24 90 80 I 
Telefax 00 33 - 3 - 88 24 90 88) und per E-Mail unter 
accord67 -<lirectiOnOwanadoo.lr erreichbar. J.C.G. 

(Aus: Kurzbrief der Mltgliedsveretne des Badischen Landes
verbandes fur soziale RechtsplIege Nr.73, MArz 2005.) 

Häftlinge sammelten für Flutopfer 
Auch Häftlinge sammelien für die Flulopfer in Asien 

In mehr als JO französischen GefängniSsen machten die in
sassen bei 8pendenaktionen tür die Betroffenen 00' Katastrophe 
mit. Auch in mehreren Gelängnissen In NRIN starteten Häftlinge 
5pendcnaktiooen. 

In Köln hattoo Gefangene 1.000 Euro gesammelt. ~ anderen 
Haftanstalten wie etwa in Siegburg und Wuppertaillefen dieAkti0-
nen noch, sagte der Sprecher des Landesvollzugsamtes. Detlef 
Wenzel, am 05.01.2005 in Wuppertal . In einer Haftanstalt habe ein 
Gefangene, seinen gesamten Monatsverdienst gespendet. Die 
Ini tiative für die Spendensammtungen sei stets von den Gefange
nen ausgegangen. betonte Weozel . Auch in mindestens einer Ju· 
gen<tvollzugsanstatt wurde gesafMlelt. (dpa 05.01 .2005) 

(Aus: LOTSE INFO Nr. 40, März 2005.) 

Ehrendoktorwürde für Harald Preusker 
Im Rahmen einer Feierstur'ldO der Technischen Universität 

Dresden ist am 20. April 2005 MInisterialdirigent Harald Preusker. 
der Leiter der Stralvollzugsabteilung im Sächsischen StaatsmInis
terium der Justiz. von der Juristischen Fakultät die Würde eines 
Ehrendoktors verliehen worden. Mit dieser Ehrung sind die her
ausragenden Verdienste des europa- und bundesweit anerkann
ten Votlzugspraktikers um die Strafrechtswissenschaft, namentlich 
sein Engagementfur einen humanen Strafvollzug und seine lang
jährige Wissenschaft und Praxis in frudltbnngender Weise ver
bundene Letlrtätigkeit an der Juristischen FakultAt der UniversMt, 
gewürdigt worden. Die Laudatio hat der Dekan der Fakultat. Prol . 
0... Martin Schuhe, gehalten. Harald Preusker hat aus Anlass sei· 
ner Ehrung uber das Thema .Das Bundesverfassungsgericht als 
Motor der Stralvollzugsrelorm· referiert. Die ZIStrVo wird diesen 
Beitrag demnächst veröffentlichen. 

USA: Ein Drittel der Gefangenen Hepatitis-C 
infiziert 

Eine Umfrage des amerikanlSCheo Justizministeriums unter 
1.209 der insgesamt 1.584 Einrichtungen des Erwachsenenvol
zugs ergab. dass 3 1 Prozent der Gefangenen Hepatitis-C infiziert 
waren. Die Ergebnisse beruhen eu157.0 18 Tests, die 10 den Jah
reo l 999 und 2000 durchgeführt worden seien. 

D1e Anzaht der Gefangenen lag nach Angaben des Kings 
College London am t .1.2004 bei 2.085.620. Zwanzig Prozent da
von seien Untelsuchungshaftgefangene gewesen. 8,4 Prozent 
Frauen. 6,6 Prozent Ausländer. Seit 1992 sei die Zahl der fnha/· 
tierten stetig von damals 1.295. t 50 angestiegen. (wit) 

Quelle: integrate-newslener (deutsche Ausgabe). Nr. 192 vorn 
13. Januar 2005 

(Aus: BAG-S, Informationsdienst Strallälligenhille. 13. Jg .. 
Heft I , S. 28.) 

Nachsorgenetzwerk für junge Strafgefangene 
Der gemeinnOtzige Verein .Projekt Chance e.V: unter Vorsitz 

des Justizmmisters Prof. Dr. Goll hat den landesweiten Aulbau ei
nes Nachsorgenetzwer1<es tor Stre/gefangene bis 27 Jahre be
schlossen. In der Übergangsphllse vom Strafvolllug In die Freiheit 
soll regelmAßlg fOr die Dauer von drei bis sechs Monaten durCh eh
renamtliche oder hauptamtliche Heller UnterstUtzung in zentralen 
Lebens und Probtembereichcn gewährt we,den. Die Bestellung 
eines 8ewährungshelfetS könnte dadurch im Einzelfaa entbehrtich 
werden. Die Nachsorge wird einem DteoSlleiter aus dem Bereich 
der freien SIf8 11äJ~genhille übertragen werden. FiK das PfOjOkt hat 
die Landesstiftung Baden - Württemberg, V9rtcllt auf drei Jahre. ei
nen Betrag von t ,2 Mio. Euro zur Verliigung gesteHt. 

(Aus: Kurzbrief der Milgliedsvereine des Badischen Landes
verbandes IUr soziale Rechtspflege Nr.73, März 2005.) 

Zur Überbelegung im Berliner Justizvollzug 
im Februar 200S hat die Zahl der Gelangenen im Berliner 

Justizvollzug ihren bisherigen Höchststand erreicht. 5474 Men
schen haben sich auf 5020 Haltplät7e V9neitt. So verfugt die JVA 
Tegel über eine Aufnatvnekapazltät von t57 1 Gelangenen; tm
sachlich mussten im Februar 200S 1693 unlergebracht warden 
Mehrlachbelegungen von Hafträumen häMen die Spannungen un
ter den Insassen vcrstAfkt. Dem Vernehmen nach müssen 400 
Gefangene in Zellen mit Tollenen ohne Sichtschutz untclgebracht 
werden. Nur durch vorzeitige Entlassungen von rund 200 HAftlin
gen Ist amtlichen Mitteitungen zufotge vermieden WOIden. dass 
Untersuchungsgefangene nicht mehr hAllen in die JVAMoabit auf
genommen werden können. 

(Nach dem BeriCht: GetAngnlsse so voll wie noch nie. In: Der 
Tagesspiegel vom t I . März 2005.) 



Zur sozialtherapeutischen Abtei lung in der 
Juslizvollzugsanslall Waldeck 

Am 9. 12.2004 ISI die neuerbaute sozIaltherapeutiSChe Ablei· 
lung in der JVA Waldeck eingeweiht wordefl . Es handelt sich da· 
bei um ein Investorenprojekt. Die Abteilung ist lür alle männlichen 
erwachsenen Strargefangenen des Lalldes Mocklenburg·Vor· 
pommern zuständig, lür die nach § 9 StVollzG die Behandlung in 
einer solchen Einrichtung angezeigt ist. Insgesamt stetten dort 50 
ElrlZelhaltplätze zur verfügung. Sie verteilen sich aul vier Wohn· 
grupperl. leiterin der Abteilung Ist eine Dipiom·Psychologin. Zu 
den Mil8rbeitem gehören lerner zwei weitere DipIom·Psycholo
gen, zwei Sozialpädagoginnen und achtzetw1 Angehörige des all· 
gemetnen Vollzugsdienstes. OIe Behandluogsdauer beträgt 18 bis 
40 Monate. Die Behandlung fußt auf einem verhaltenstherapeiJti
sehen Ansatz. 

(Nach dem Bericht: ErOl1nung der SoziaUherapeutischen Ab
teilung M-V in der Jusllzvollzugsanstal1 Waldeck. Am 
9.12.2004 hat Justizminister Sellering das neuerbaule 
Inveslorenprojekt eingeweiht. In: Der Vollzugsdienst 112005, 
S. 19.) 

Glosse 
Es ist keine Weiterentwicklung der hegeI
schen Strafrechtstheorie 

Wie vielleIChI einige Zeitgenossen im vorschnellen Ober
schwang ihrer GelOhle - oder auch wissenschaftlichen Erllennt
nisse - gemeint haben mögen. 

Das ergibt jedenfalls eine nähere Analyse des Falles, der sich 
kürzlich in der Schweiz zugetragen hat. Solern man Ihn im lichte 
der .Grundlinien der Philosophie des RechtS" betrachtet, die Heget 
1821 publ~iert hat. 

Der FaD Ist - unter aflderem - wie folgt in der Ausgabe der 
.Neuen Zürcher Zeitung· vom 24. Marz 2004 geschildBf"l worden: 

• Der Anwan eines zu 28 Monaten Gefängnis verurteilten 
Drogende~f"lQUenlen hatte genelld gemacht, dass 5e1n Malldant 
nach dem bekannt werden eines De~kts Im März 1997 hätte lest· 
genommen werden müssen. Davon hatte die Polizei aus fahn
dungstechnischen Grunden abgesehen, der Täter verübte in den 
folgenden Monaten weilere Straftaten - nach Aul1assung des 
Verteidigers ,mit Duldung der Behöl'den'." 

Demgegenüber stellte der bundesgellchlllche Kassallonshof 
fest: 

.Eln Straftäter haI keinen rechllic!ten Anspruch darauf. umge· 
hend verhaltet zu werden, um von der Begehung weiterer Delikte 
abgehalten lU werden." EinBfl .solchen Anspruch .verschaflten we· 
der Strafrecht noch PrOZBSSrecht. Dem Staat diJrfe keine Garan· 
tensteMuog und damit Teitverantwoflung für Straftaten zugcscno
ben werden, die der Täter ,aus freien StUcken' begehe. AncIemfaMs 
käme der Staat in eine palernalistlSChe Rolle, die dem geltenden 
liberalen und auf dem Schuidprinzip basierendeo Strafrechtskon· 
zept rremd sei,· 

Diese Erwägungen mögen zwar aol der Urne des hegclschen 
Gedankengangs liegen, 10hren aber keineswegs über ihn hinaus. 
Zwar hat der Philosoph dekretiel"l, dass die Vertetzung, die dem 
Verbrecher Qua Stra fe widerfährt . zugleich . ein Dasein seiner 
Freiheit, sein Recht" darstelle (§ 100). Doch setlt sie nach seinem 
Konzept als . Wicdervergeltung" (§ 101) gerado die im Verbrechen 
~egende Verletzung des Rechts voraus. 

Demnach hat}emand nur ein Recht aul Slrafe - und damit aul 
das im Freiheitsentzug sich manifestierende Obel-, der bereits ein 
Veftnechen, elfMl Straltat, begangen hatlsl Strafe aber Aufhebung 
der Im Verbrecheflliegenden Verletzung des Rechts. also Wieoer· 
vergeLtung, dann kOnnen eine VerMnguog und VoIIzichuog sol
chen Ubels aus Gründen der Prävention nicht in Belfacht kommen. 

So dass die Entscheidung des schweizerischen Kassations· 
hofs sich durchaus im Rahmen der ltegelschen Slfalrcchtstheorie 
von 182\ bewegen mag, sie aber auch im Jahre 2004 mitnichtco 
weiterentwickelt hat. 

Was allerdings - wie die Gründe erweisen - keineswegs aus 
ROckSicht auf das Ansehen des deutschen Philosophen gesche
hen ist. 

HelrlZ Müller·Dietz 
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Aus der Rechtsprechung 
§§ 23 Abs. 1, 24 Abs. 2 EGGVG, §§ 21 
Abs. 1, 26 Abs. 2 Satz 3 StrVolistrO, §§ 6, 
7 HmbVwGO AusfG (Zum Erfordernis des 
Vorschaltverfahrens bei einem Antrag 
auf Verlegung aus einem anderen Land in 
den hamburgischen Vollzug) 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung über ei· 
nen Bescheid, mit dem die oberste Vollzugsbehorde ei
nes Landes die Zustimmung zur Verlegung eines in 
der Justizvollzugsanstalt eines anderen landes einsit
zenden Strafgefangenen in eine Anstalt des eigenen 
landes versagt hat, ist· auch in Hamburg - erst nach 
OurchfUhrung eines Vorschaltverfahrens Zulässig. 

Beschluss des 2. Strafsenats des Hanseatischen Oberlandes· 
gerichts Hamburg vom 7. Aprit 2004 - 2 VAs t2103 -

Gründe 

[Def in einer JVA des lafldes Hessen einsitzende Verurte~te 
hal seine Vertagung in eine JVA des Landes Hamburg beantragt. 
Die JustizbehOrde Hamburg, Slralvoilzugsamt, hat seinen Antrag 
abpelehnt.j 

t. .• , 

11 . 

Der • nach erfolgtem Eing'~lng des gemäß §§ 30 Abs. 1 S. t 
EGGVG, 6Abs. 2 KostO ange1oroenen Vorschusses nunmehr be
arbaltungsreife (zur Vorleislungspftichlauch In dieser Verfahrens
al1 vgf. Senal in NS\Z-RR 2003, 363) • Antrag aul gerichtliche Ent· 
scheidung ist unzulässig . 

\. Allerdings ist der nach §§ 23 H. EGGVG gestellte Antrag 
stallhalt . 

Die Versagung der nach § 26 Abs. 2 S. 3 StVoIlstrQ erforder
lichen Zustimmung einer Landesjustizverwallung zur Übemahme 
eines In einem anderen Bundesland einsitzenden Slrafgefangenen 
in eine Juslizvollzugsanslalt des eigenen landes ist im VOfIahren 
nach §§ 23 tf . EGGVG jusllzlabel (h.M., ständige Rech1sprechung 
des HansOLG Hamburg, u.a. Beschluss vom 27. Juli 2000, Az.; 3 
Voltz (Wsl 56100: vgl. ebenso I<G In ZrStrVo 1995, 112; OLG 
Stuttgart in NSIZ 1991, 103; Callies5lMülle,·Dietz, StVoilzG, 
9. Aun •. § 109 ReIn. 6 m.w.N.; siehe auch BGH in NS\Z-RR 2002, 
26 m.w.N.; a.A. Jabelln PohlmanniJabellWoIf, StVolistrO, 6. Aufl., 
§ 26 Rdn. 2t aE. m.w.N.). 

2. Der Antrag aul gerichtliche Entscheidung ist jedoch schon 
deshalb unlutassig, we~ ihm entgegen § 24 Abs. 2 EGGVG das 
verwaltungsmäBige Beschwerdeverfahrco nlchl vorausgegangen 
ist. 

a) Das VOl"SCllaltverfahrco nach § 24 Abs. 2 EGGVG ist nur 
dann durchzuführen. wenn die Maßnahme der Justiz- oder Voll
zugsbehörde der Beschwercle oder einem anderen förmlichen 
Aectll sbehell Im Verwaltungsverfahren unterliegt. Oer förmliche 
Rechtsbehetl kann durch Gesetz, Re:chtSverOrdnung ode, allge
meine Vewaltungsvorschrift (hierzu vgt BVerlGE 40, 237. 247 H .. 
Schoreit In KK·StPO, 5. Aull ., § 24 EGGVG Rdn. 6 m.w.N.) gB9B
ben sein: zu soIcflen allgemeinen Verwaltungsvorsctwilten zählt 
Insbesondere § 21 StVoUstrQ (vgt, HansOlG Hamburg in MDR 
1981, 607, OlG Otdenburg in NStZ 1991 , 5t2 m.w.N.). 

b) Vorliegend ergibt sich der Verwaltungsrechtsbehell nicht 
bereits aus Gesetz, insbesondere § 6 HmbVwGQAusfG. 

Gemäß § 6 Abs. t S. 1 HmbVwGOAusfG werden Verwal
tungsakte in einem Vorverfahren (Widerspruchsvertahren) nach· 
g<!pfÜft. Das gilt gemäß § 6 Abs. 1 S . 2 HmbVwGOAusrG nament· 
Ilch IOr Maßnahmen der StralvolizugSbehörden, über deren 
Rochtmäßigkeit auf Antrag die ordenUic!ten Gerichte gemäß §§ 23 
Abs. 1 $ . 2 EGGVG. 109 StVotlzG zu entscheiden haben. Indes 
stellt sich die Versagung der Zustimmung der lalldesjuslizverwal· 
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tung zur Aufnahme eines Gefangenen aus einem anderen Bun
desland nach § 26 Abs. 2 S. 3 StVoIlstrO nicht als Vollzugs-, son
dern als Vollstreckungsmaßnahme dar (vg1. OLG Stuttgart , a.8.0 .. 
104: KG, a.a.O, 113; Bölleher in Löwe-Rosenberg, StPO, 25. Aun., 
§ 23 EGGVG Rdn. 64), weshalb gerade der Rechtsweg nach § 23 
EGGVG stall nach § 109 StVoIlzG eröHnet ist (siehe oben Zitt. 1.). 
Damit kommt es nicht mehr darauf an, dass aus dem· in § 6Abs. I 
S. 2 HmbVwGOAusfG in Bezug genommenen - Anwendungsbe
reich des § 23Abs. 1 S. 2 EGGVG der Vollzug von Freiheilsslralen 
9899n Erwachsene innerhalb des Justizvoltzuges ausgenommen 
ist (1191. Schoren, 8.8.0 .• § 23 EGGVG Rdn. 90). 

Maßnahmen der. wie hier, Strafvollslreckungsbehörden unter
tallen nicht Satz 2. sondern Satz t des § 23 Abs. 1 EGGVG (I/gl. 
Katholnigg, Strafgerichtsverfassungsrecht, 3. Aufl., § 23 EGGVG 
Rdn. 5). Die dort geregelten Maßnahmen von Justizbehörden zur 
Regelung einzelner Angelegenheiten auf den Gebieten u.a. der 
Strafrechtspl!ege nimmt § 6 Abs. 2 Nr. 3 HmbVwGQAusfG von der 
allgemeinen Anordnung eines Vorverfahrens (§ 6 Abs. 1 S. 1 
HmbVwGOAusfG) aus. 

c) Jedoch ergibt sich das in § 24 Abs. 2 EGGVG vorausge
setzte Vorschaltverfahren fOr den Anwendungsbereich des § 26 
Abs. 2 S. 3 StVolistrO aus § 21 StVolistrO (im Ergebnis ebenso 
Woll in PohlmanniJabeVWoll StVolistrO. 6. Auff .. § 21 Rdn. 12 
.Ja"I.Verlegung"). 

aal Die AnwendbarKeit der VerwaUungsvorschri lt des § 21 
StVQllstrO wird nicht dadurch ausgeschlossen. dass § 6 Abs. 2 
Nr. 3 HmbVwGOAusfG Maßnahmen auf dem Gebiet der Straf· 
rechtspflege von der GeUung des § 6Abs. 1 S. 1 HmbVwGOAusfG 
ausnimmt. Dadurch ist nurvon einem gesetzlichen Zwang zur Vor
schaltung des Widerspruchsverfahrens abgesehen worden, ohne 
kraft Gesetzes auszuschließen . dass ein solches Vorverfahren 
durCh atlgemeine Verwaltungsvorschrift statuiert wird (vgl. allge
mein zum Verhältnis zwischen gesetzlicher Regelung und Verwat· 
lungsvorschrift bei § 24 Abs. 2 EGGVG BVerlGE 40, 237, 247). 
Dem entspricht es. dass· auch in Hamburg . bei Ablehnung der 
Zurückstellung der Strafvollstreckung nach § 35 BtMG der Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung nur dann als gemäß § 24 Abs. 2 
EGGVG zulassig behandelt wird, wenn die Einwendungen zuvor 
nach § 2t StVolistrOgeltend gemachi worden Sind (vgl. OLG Mün
chen in JR 1994, 296; Meyer·Goßner, StPO. 46. Au fl. , § 24 
EGGVG Rdn. 5 m.w.N.). Obwohl die Ablehnung der Zurückstellung 
durch die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde dem § 6 
Abs. 2 Nr. 3 HmbVwGOAusfG unterfall! (ständige Rechtsprechung 
aller Strafsenate des HansOLG Hamburg). 

btI) § 21 Abs. 1 StVolistrO bestimmt ein Einwendungsverfah
ren betreffend Entscheidungen der Vollstreckungsbehörden. so
fern keine • vorliegend fehlende • gerichtliche Zuständigkeit 
(§§ 456. 459 h StPO, 63 Abs. 1 JGG) besteht. 

Dem § 21 Abs. 1 StVolistrO kommt eine mehrstutige Bedeu
tung zu. Zum einen bestimmt die Vorschrift ein Vorschaltverfahren 
im Sinne des § 24 Abs. 2 EGGVG, zum anderen ragalt sie die ver
waltungsinteme Zuständigkeit I(jr die Überprüfung der Einwen
dungen (vgl. Wolf. a.a.O .• § 21 Rdn. I m.w.N.; scharfer konturiert 
zur Doppelfunktion in der Vorauflage). 

Die der erstgenannten Bedeutung (Statuierung eines Vor
schaltverfahrens) zuzuordnenden Tatbestandsmerkmale des § 2\ 
Abs. 1 StVolistrO sind nach Wortlaut und Zweck erfull1. Vorliegend 
ist die JustizbehOrde als Landesjustizministerium auf dem Gebiet 
der Strafvollstreckung (§ 26Abs. 2 S. 3 StVoIlstrO) tätig geworden. 
Vollstreckungsbehörde im Sinne dieser Vorschrill ist nicht allein die 
Staatsanwallschalt nach § 45 t StPO (vg l. Wolf , a.a.O" Rdn. 6), 
sondern jede funktionell als Vollstreckungsbebörde tätige Justiz
behörde (zur funktionalen Betrachtungsweise beim Behördenbe
griff in Rechtsbehelfsregelungen siehe auch HansOLG Hamburg 
in MDR 1982. 602: Schoreil , a.8.0 , § 23 EGGVG Rdn. 11: BM· 
eher, a.a.O., § 23 EGGVG Rdn. 3 m.w.N. Ueweils zum Verständnis 
auch der Justizministerien bzw. Landesjustizverwaltungen als Jus' 
tiZbehörde Im Sinne des § 23 Abs. 1 EGGVG]). Die Zwecke des 
VOlschaltverfahrens. der Verwallungsbehörde Gelegenheit zur in· 
stitutionalisierten NachprQfung ihrer Entscheidung unter den Ge
sichtspunkten der Recht- und Zweckmäßigkeit zu geben. dem Be· 
troffenen damit einen erhöhten Rechtsschutz durch Eröffnung 
einer nochmaligen Prüfung im Bereich der Verwaltung selbst zu 
gewähren und die Gerichte zu entlasten (vgl. allgemein zum Vor-

verfahren BVerwGE 6 1. 45. 48: KoppJSchenke, VwGO, 13. Autl.. 
Vorb. § 68 Rdn. 1 m.w.N.).lässt die Anwendung des § 2 1 Abs. 1 
StVoilstrO auch in Fällen des § 26 Abs. 2 S. 3 S\VolistrO als sach· 
gerecht erscheinen, 

In der zweitgenannten Bedeutung des § 21 Abs. 1 SIVoIlslrO 
(Bestimmung der verwaltungsinremen Zuständigkeit fur die Ent· 
scheidung Ober Einwendungen) passt der Wortlaut dCl" Vorschrift 
nicht unmittelbar. Danach entscheiden die Generalstaatsanwalt
schall über Einwendungen gegen Anordnungen der Staatsan· 
waltschaft bzw. des JugendriChlers als Vollstreckungs leiter. die 
oberste Behörde der Landesjustizverwaltung uber solche der Ge
neralstaatsanwaMschaft und das Bundesministerium der Justiz 
über solche des Generalbundesanwalts. Eine ausdrückliche Re
gelung fiir die Zuständ'slkeit bei Einwendungen gegen Anordnun· 
gen, die die Landesjustizverwaltung als Ausgangsinstanz getrof
fen hat, fehlt. Darin offenbart sich eine planwidrige Lücke. Bei 
Schallung des § 2t $tVollslrO (zu deren Geschichte vgl. Jabel, 
a.a.O ., Einl. Rdn, 5 11.) war die Möglichkeit, die Landesjustizverwat· 
lung werde als Slralvolistreckungsbehörde mit formell überprüf· 
baren Anordnungen tätig, noch nicht in den Blick genommen: ins· 
besondere wardie Aullassung, Versagungen nach § 26 Abs. 2 S. 3 
StVoilstrO seien als bloß verwallungsinterner Vorgang nicht justi
ziabe!. verbreitet (vgl. noch OLG Hamm in NStZ 1994, 256). Bel 
der späteren Neufassung der Strafvollstreckungsordnung ist die 
zwischenzeitliche Entwicklung nicht erkennbar in die Überlegun
gen aufgenornmen worden. Die sich dadurch im Katalog der 
Zuständigkeitsbestimmung nach § 21 Abs. 1 Nm. I bis 3 StVollsl rO 
auftuende Lücke ist tür VollstreckungsenIscheidungen der Ham
burger Justizbehörde anhand des § 7 Abs. 1 HmbVwGOAusfG zu 
schließen. DaflSch bestehl der Grundsatz, dass Ober Widerspn)· 
che im Vorverfahren diejenige Stelle entscheidet, die den ange· 
fochtenen Verwaltungsakt erlassen hat; das gilt auch fUr Verwal 
tungsakle der l andesjustizverwililung, wie hier der JustiZbehörde 
Hamburg. StrafvollzugsamI. als FachbehOrde (arg. aus § 6 Abs. 2 
Nrn. I , 2 HrnbVwGOAusfG). Die ergänzende Heranziehung von 
Landesrecht rechtfertigt sich schon daraus. dass die Straivollstre
ckungsordnung eine - wenngleich in allen Bundesländern Ober
einstimmend in Kraft gesetzte· landesverwaltungsvorschrift ist 
(AV der Justizbebörde NI. 1112001 . HmbJVB12oo1. 49). 

Die DurchfUhrung eines verwaltungsintemen WiderspruChS
verfahrens bei der Übernahme eines Strafgefangenen aus einem 
anderen Bundesland ablehnendem Bescheid durch die Justizbe· 
hörde ist der Hamburgischen Praxis auch nicht fremd. So haI die 
Justizbehörde Hamburg, Strafvollzugsamt. in dem dem Beschluss 
des HanseatiSChen Oberfandesgerichts Hamburg vom 27. Juli 
2000 (Az.: 3 VOliz (Ws) 56100) zu Grunde liegenden Verwaltun9s-
verfahren den gegen die von ihr selbst verfugte Versagung der 
Übernahme aus dem Bayerischen Vollzug eingelegten Wider 
spruch des Verurlellten sachlich beschieden. - Soweit in den die 
Entscheidung nicht tragenden Grunden des Beschlusses des hIe
sigen 3. Stra fsenats vom 20. Dezember 2000 (Az.: 3 Vollz [Ws] 
89fOO) angemerkt ist, eines WIderspruchsverfahrens werde es ge
mäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 HmbVwGOAuslG nicht bedürfen. ist allem 
diese VOfschrift . aber nicht § 2t Abs. t StVolistrO in den BliCk ge
nommen. 

d) Ein Vorverfahren hat der Antragsteller bei der Justizbehörde 
weder beantragt noch durchgelUhrt. sondern sogleich bei dem 
Oberlandesgericht auf gerichtliche Entscheidung angetragen. Da
mit ist die Zulasslgkeitsvoraussel2:ung des § 24 Abs. 2 eGGVG 
nicht gewahrt. Eine Umdeulung des durch den anwaltlichen Ver· 
treter des Verurteilten formulierten und begründeten Antrages auf 
gerichtliche Entscheidung in einen Widerspruch SCheidet hier aus. 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 30 Abs_ 1 S. I 
EGGVG. 130 Abs. 1 KostO_ Gemäß §§ 30 Abs. 1 S. I EGGVG, 
30 Abs. 3 S. \.Abs. 2 KostO wird der Geschäftswert auf den Regel 
wert von Euro 3.000,·-lestgesetzl. 

111 . 

(Eingesandt vorn Vorsitzenden des 2. Strafsenats des Han
seatischen OberfandesgeriChts Hamburg) 



§§ 18 Abs. I, 201 Zift. 3 SIVollzG (Zu den 
Kriterien für die Unterbringung Gefange
ner im Falle der Überbelegung der JVA) 

Kann wegen Überbelegung der Anstalt nicht jedem 
Gefangenen ein EInzelhaftraum zur Verfügung gestellt 
werden, hat die Justizvollzugsanstalt das ihr im Ran
men Ihrer Organisationshoheit zustehende Ermessen 
in zwei Stufen auszuüben: Zunächst ist zu klären, ob 
dem Gefangenen aus besonderen Gründen ein Einzel
haftraum zugewiesen werden kann bzw. muss. Ist dies 
nicht der Fall, ist zu klären, mit wie vielen und welchen 
Gefangenen er in einer Zelle unterbracht wird. 

Bei belden Entscheidungen hat die Justizvollzugs
anstalt eine Auswahlentscheidung zu treffen, die nach
vollziehbaren und mit dem StVollzG zu vereinbarenden 
Kriterien folgen muss. Im Rahmen dieser Ermessens
betätigung sind neben vorrangigen einzelfallbezoge
nen Gesichtspunkten insbesondere der Wiedereinglie
derung (§ 2 S. 1 StVo llzG), der Gegensteuerung (§ 3 
Abs. 2 StVollzG) und der Sicherheit und Ordnung (§ 81 
StVollzG) nach Auffassung des Senats auch der Gleich
hehandlungsgrundsatz und die Dauer der Freiheits
entziehung zu berüCksichtigen. 

Beschluss des , . Strafsenats des Oberlandesgerichts Celle 
vom 1. Juni 2004 - 1 Ws 102104 (StrVollz) . 

Gründe 

I. 

Der Antragsteller verbUßt aulgfl.Jnd eines Urteils des landge
richts A. vom 25. September 2001 wegen Umsatzsteuertlinterzie
hung in 8 1 Fällen und wegen versuchter Umsatzsteuertlinterzie
hung in 247 Fallen, jeweils in Tateinheit mit UrkundenfälsclXlng, 
eine Gesamtlreiheitsstrafe vom sieben Jahren. Das Ende der Straf
vollstreckung ist auf den 16. Juni 2008 festgesetzt, zwei Drittel der 
Strafe wird der Gefangene am 13. Febfl.Jar 2006 vertlOßt haben. 

Der Antragsteller ist Nichtraucher. Er war in der Zeit vom 2. Oe· 
zember 2002 bis zu seiner Verlegung in die Einweisungsabteilung 
der Justizvollzugsanstalt H. am 27. März 2003 mit zwei Rauchem 
in einem Dreimannhaltraum untergebraCht. Sein Antrag, ihn in ei
ne Einzelzelle oder zumindest in eine Zelle mit Nichtrauchern zu 
verlegen. ist von der Justizvollzugsanstalt zunächst nicht und dann 
mit Bescheid vom 18. März 2003 negativ beschieden worden. weil 
aufgfl.Jnd der Überbelegung kein Einzelhallraum zur Venügung 
stehe und auch ärzlliCherseits keine zwingende Notwendigkeit lür 
die Unterbringung in einem Einzelhaflraum bestehe. 

Gegen diese EntSCheidung hat der Antragsteller am 18. März 
2003 Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, den er naCh 
seiner Verlegung in die Justizvollzugsanstalt H. dahingehend um
gestellt hat, festzustellen, dass die Unterbringung als Nichtraucher 
zusammen mit Rauchern in einer Gemeinschaftszelle reehtswid· 
rigwar. 

Zwischenzeitlich ist der Antragsteller wieder in die Justizvoll
zugsanstalt S. rockverlegt worden. wo er erneut mit einem Rau
cher auf einer Zelle untergebracht ist. 

Die Strafvollstreckungskammer hat den Antrag des Antrag· 
stellers auf gerichtliche Entscheidung mit Beschluss vom 6. 
Febfl.Jar 2004 zurOckgewiesen. Der Antragsteller habe zwar wegen 
der (bereits realisierten) Wiedertlolungsgefahr ein berechtigtes 
rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung, angesichts 
der glaubhaften Überbelegung habe die Anstalt indes rechts!eh
lenrei ausgeführt, dass von dem Gebot der Einzelunterbringung 
nach § 16 Abs. t StVollzG im Fall des AntragssteIlers gemaß § 201 
Nr.3 StVollzG habe abgewichen werden müssen, da di~ räum
lichen Verhältnisse der Anstalt dies enOfderten. In dieser Uberbe· 
legungssituatioo habe die Anstalt, mit deren Bauausliihfl.Jng vor 
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dem ,. Januar 1977 begonnen worden seI. bei der Vergabe von 
Einzelhafträumen eine Vielzahl von Aspeklen zu berücksichtigen, 
wobei ein Spielraum rur Varialionsmöglichkeiten angesichts der 
Überbelegung kaum gegeben sei. Eine halbwegs gerechte Lösung 
sei die FOhfl.Jng der Warteliste, auf die auch der Antragste ller ge
setzt worden sei. Dass sich der Antragsteller als Nichtraucher mit 
Rauchern einen Gelangenenraum habe teilen müssen, sei . zwar 
misslich, dennoch angesichts der Überbelegungssiluation zumin
dest vorübergehend hinnehmbar". Der Haftraum. in dem er mit den 
beiden RaUChern untergebracht gewesen sei, weise eine Gfl.Jnd
fläche von 23 qm und einen abgelrennten Sanitarbereich aul : dem 
Einschluss habe er jeweils von 21 :30 Uhr bis 6:00 Uhr morgens 
und von 17;15 Uhr bis 18:00 Uhr unterlegen. 

Gegen diesen ihm am 12. Febfl.Jar 2004 zugestellten Be
schluss wendet sich der Antragstel ler mit seiner Rechtsbeschwer
de, die er am 16. März 2004 zu Protokoll der GeschäftsteIle ein· 
gelegt und begründet haI. Der Antragsteller rügt die Verletzung 
formellen und materiellen Rechts. Ein Nichtraucher habe An
spruch, getrennt von Rauchern untergebracht zu werden. Die Ge· 
fährdung von Nichtrauchern durch Passivrauchen und die daraus 
resultierenden Langzeitschiiden (erhöhtes KrebsriSiko pp.) seien 
offenkundig und rechtfertigten einen Anspruch auf Abhilfe gegen 
die Anstalt. Abweichend vom festgestellten Sachvertlalt hätten der 
Anstalt auch durchausAbhilfembglichkeiten (Umzug ins 3. OG) zur 
Verfügung gestanden. 

Ausweislieh eines Vermerks der Rechtsantragstei le desAmts
gerichts B. hat der Antragsteller bereils unter dem t2_ Febfl.Jar 
2004 die Vorführung zur Aufnahme der RechtSbeschwerde bean· 
tragt; die Vortührung war aus diensllichen Gründen jedoch erst am 
16. Marz 2004 möglich. 

1.1.. 

1. Dem Antragsteller war von Amts wegen Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand gegen die am 12. März 2004 abgelaulene 
Frist zur Einlegung und Begründung der Rechtsbeschwerde zu ge· 
währen, § 120 Abs. 1 StVoIlzG, §§ 44, 45 Abs. 2 Satz 2 StPO. Er 
war ohne sein Verschulden gehindert, diese Frist einzuhalten. 

2. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. weil es geboten ist, die 
Nachprülung der Entscheidung zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung zu ermöglichen (§ 116 Abs. 1 StVollzG). Es gilt. 
der Gefahr der Wieder110lung des im Nachfolgenden aufgezeigten 
Rechtsfehlers entgegen zu wirken. 

3. Die RechtsbeSChwerde ist begründet. Die Überprüfung aul 
die In zulässiger Form erhobene Sachrüg8 führt zur Aufhebung des 
angelochtenen Beschlusses und zur Zuriickverweisung der Sache 
an die Strafvollstreckungskammer gemäß § 119 Abs. 4 S. 3 
StVolizG. Dem BeSChluSS lässt sich nicht hinreichend entnehmen, 
ob die Justizvollzugsanstalt bei der Unterbringung des Antragstel· 
lers von ihrem Ermessen in rechlsfehlerfreier Weise Gebrauch ge
macht haI. 

a. In den Fällen, in denen nicht jedem Gefangenen nach § t8 
Abs. 1 StVollzG in der Ruhezeit ein Einzelhaftraum zur Verlügung 
steht und die Ausnahmeregelung des § 201 Zifl . 3 StVollzG zur An· 
wendung kommt. hat die Justlzvollzugsanslalt das ihr im Rahmen 
ihrer Organisationshoheit zustehende Ermessen in zwei Stufen 
auszuüben: 

Zuolichst ist zu klären, ob dem Gefangenen aus besonderen 
Gründen eine Einzelzelle zugewiesen werden kann bzw. 
muss. 

Ist dies nicht der Fall, ist zu klären, mll wie vielen und welchen 
Mitgefangenen er in einer ZeHe untergebracht wird. 

Bei beiden Entscheidungen hat die Justizvollzugsanstalt eine 
Auswahlenlsctleidung zu !reffen. die nachvollziehbaren und mit 
dem StVollzG zu vereinbarenden Kriterien lolgen muss. Im Rah
men dieser Ermessensbetätigung sind neben vorrangigen einzel· 
fa llbezogenen Gesichtspunkten insbesondere der Wiedereinglie· 
derung (§ 2 S. 1 SIVollzG), der Gegensteuerung (§ 3 Abs. 2 
StVollzG) und der Sicherheit und Ordnung (§ 81 StVollzG) nach 
Auffassung des Senats auch der Gleichbehandlungsgfl.Jndsatz 
und die bisherige und zu erwartende Dauer der Freiheitsentzie· 
hung (zu letzterem s.a. OLG Frankfurt NStZ-RR 2001 , 28-30) zu 
berOcksichtigen. 
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Sowohl bei der Frage der Zuweisung einer Einzelzelle als auch 
bei der Verteilul'lg der Gefaogenen auf Gemeinschaftszellen sind 
mithin neben gesetzlichen Vorgaben wie 2.B . der Trennung von 
Untersuchungs- und Strafgefangenen gesundheitliche Aspekte -
Insbesondere auch. ob es sich um Raucher oder Nichtraucher 
handelt·, das innel'\lotlzugliche Verhalten von Strafgefangenen, ih
re persönlichen Störungen bzw. psychischen AuMälligkeiten. ihre 
Tätigkeiten als Arbeiter, Schüler oder Nichtarbeiler und ihre La
bensgewohnheilen sowie kultur- bzw. sprachbedingte Besonder
heiten zu berücksichtigen. 

Auch wenn au/grund der Überbelegung Variationsmöglichkei
tan nur in geringem Umfang zur vertügung stehen, hat die Anstalt 
die vorgenannlenAspekle gegeneinander abzuwägen, um die Be
lastungen für die Gefangenen so gering wie möglich zu halten. 

Gerade weil die· nur ausnahmsweise zulässige · gemeinsa· 
me Unlerbringung die Gefangenen In besondere Weise belastet, 
hat die Anstalt bei der Verteitung der Insassen auf d ie zur Verfü· 
gung stehenden Zellen auf der zweiten Stufe ihrer Ermessenbetä· 
tigung die vietlähigen Aspekte besonders sorgfältig abzuwägen. 

b. Bei BerücksiChtigung dieser Grundsätze gilt hier: 

(1) Nach dem im angefochtenen Beschluss festgestellten 
Saenvertlalt ist die Entscheidung der JustizvoflzugsanslaJt, den An· 
tragsteIler nichl in einer Einzelzelle, sondem zusammen mit an· 
deren Gefangenen in einem Dreimannhaftraum unterzubringen. 
aus Rechtsgrunden nicht zu beanstanden. 

Die Justizvollzugsanstatt hat auf die Oberbelegung verwiesen 
und insbesondere die ärztliche Notwendigkeit der Einzelunterbtin
gung geprüft und vemeint. Allein die Tatsache, dass es siCh bei 
dem Antragsteller um einen Nichtraucher handelt, zwang die An
stafl nicht zur Zuweisung einer Einzef.leffe, weil dessen _ berech
tigtes - Interesse an einer rauchfreien Umgebung im Prinzip auen 
durch andere Geslaltungsmöglichkeiten hinreichend halte Rech
nung getragen werden können, z.B . mit der Unterbringung zusam
men mit anderen Nichtrauchern, ggfs. auch durch ein Rauctwerbot 
in der Zelle während der Ruhezeiten. Der Verweis auf die Warte
liste ist - insbesondere unter den Gesichtspunkten der Dauer der 
Freiheitsentziehung und der Gleichbehandlung der Gefangenen 
als Kriterien lürdas Auswahlermessen - nicht zu beanstanden. Die 
Dauer der gemeinschaftlichen Unterbringung in dem hier streitge
genstandlichen Zeitraum von nahezu vier Monaten ist noch hin
nehmbar. 

Anhaltspunkte, dass die von § 20t Ziff . 3 StVollzG grundsätz
lich gedeckte Unterbringung im Dreimannhaftraum menschenun
würdig und daher rechtswidrig war. ergeben sich aus dem mitge
teilten Sachverhalt nicht. Die Zelle war hinreichend groß. der 
Tollenenbereich abgetrennt. 

(2) Ob überhaupt und - wenn ja - wie die Anstalt das ihr auf der 
zweiten Stufe zustehende Ermessen bei der Zuweisung des An
tragstellers in einen Dreimannhaftraum mit zwei Rauchern ausge
üb1 hat, ist dem im angefoch1enen Beschluss mitgeteilten Sachver
halt allerdings nicht zu entnehmen. 

Oie in den Beschlussgründen w iedergegebene Entscheidung 
der Justizvollzugsanstalt vom 18. März 2003 beschrankt sich auf 
die Frage der Zuweisung eines Einzelhaflraums. Die Kammer teilt 
dazu auch keine weiteren Umstände mit. Soweit sie ihre eigene 
Entscheidung dam~ begrün<:let, dass die Unterbringung zusam· 
men mit zwei Rauchem für den Antragsteller .missIiCh, aber vor· 
übergehend hinnehmbar soi", ist dem entgegenzuhalten, dass 
Wertungen der Stralvollstreckungskammer eine Ermessenaus
übung durch die JustizvolizugsanS1alt nicht ersetzen können und 
hier im Übrigen auch ein Zeitraum von nahezu vier Monaten in 
Rede steht. 

c. Weil die Rechtsbeschwerde bereits Insoweit begründet ist 
bedarl es eines Eingehens auf die weiteren Ausführungen in der 
ROChtsbeschwerdeschrift nicht. Ob es der Anstalt möglich gewe
sen wäre. den Antragsteller im lraglichen Zeitraum zusammen mit 
Nich1rauchern unterzubringen - wie der Anrragsteller nunmehr be
hauptet " mag dahinstehen. Zum einen könnte dieser Vor1rag nur 
im Rahmen einer zulässig ausgeführten AufklärungsrOge Berück
sichtigung finden, an der es hier aber lehlt. zum anderen sind bei 
der Entscheidung über die Verteilung der Gefangenen auf die 
Zellen neben der Frage Raucher/Nichtraucher wie ausgeführt 
'" ,.-h <>In", Vj",I,."nr "n"""'" 11","'"rvi<> "" "",ni.-I<"'''''hti..,''n 

!II. 

Oie Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 48 a, 13 GKG. 

(Eingesandt vom t . Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle) 

§§ 19, 50 Abs. 1 StVollzG, Nr. 2 der NdsAV 
zu § 19 StVollzG (Zur Beteiligung Strafge
fangener an den über den Grundbedarf 
hinausgehenden Stromkosten) 

Eine Beteiligung von Strafgefangenen an Strom· 
kosten für im Haftraum benutzte über den Grundbedarf 
hinausgehende Elektrogeräte nach Maßgabe von Nr. 2 
der NAV zu § 19 StVollzG verstößt nicht gegen § 50 
Abs. 1 StVollzG, wonach Hattkosten nicht erhoben wer
den. Eine Kostenbeteiligung von Gefangenen, die über 
keine Arbeitseinküntte verfügen, ist hierbei mit Art. 3 
GG vereinbar. 

Beschluss des 1. Strafsena1s des Oberfandesgerichts Celle 

vom 25. Mai 2004 - 1 Ws 69/04 (StrVolfz) -

Gründe 

I . Der Antragsteller, der derzeit FreiheiTSStrafe in der an· 
tragsgegnerischen JustizvolTzugsanstalt M. verbüßt, richtet sich 
mit seiner Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung der Slra f
vollstreckungskammer, mit welcher sein Antrag auf gerichlliche 
Entscheidung gegen einen Bescheid der Antragsgegnerin vom 
23.9.2003 zurückgewiesen worden war. M~ diesem Bescheid war 
festgelegt worden, dass der Antragsteller für von ihm in seinem 
Haftraum benutzte Elektrogeräte (RadioIStereoanlage. Tauchsie· 
derIHeißwasserbereiter und ein.e Spielkonsofe) an den hierdurch 
entstehenden Strom kosten be1eilig1 werden sollte. und zwar in ei· 
nerGesamthöhe von 1,75 € monallich. Oie Benutzung eines Fern· 
sehers, einer Kaffeemaschine. einerTischlampe, einer Schreibma
schine und eines elektrfschen Rasierapparates in dem Haftraum 
des Antrags1ellers blieb demgegenüber als zum Grundbedarf ge. 
hörend kostenfrai. 

Die StrafvOllstreckungskammer hat den gegen dan Kostenbe
scheid gerichteten Antrag auf geriChtliChe Entscheidung als unbe
gründet zurückgewiesen und hiorzu ausgeführt. der Antragsteller 
werde durch die Beteitigung an den Strornkosten nicht in seinen 
Rechten verfetzt. Ein Verstoß gegen den Gleichhaitsgrundsatz lie
ge niCht vor. Die von der Antragsgegnerin vorgenommene Kosten
beteiligung sei inhalWch nicht zu beanstanden. Der Grundbedarf 
an Eleklfogcrä1en sei kostenirei , ein berechtigtes tnteresse des 
Antragstellers, neben einem - weiteren - Heißwassergerät und ei· 
nem Radio-lStereogerät auch eine Spielkonsole ohne Beteiligung 
an den Stromkosten zu betreiben. sei niCht zu erkennen. 

Der AntragsteHer rügt die Velletzung formellen und materiel 
len Rechts und trägt hIerzu vor, die angefochtene Entscheidung 
verstoße gegen § 50 StVoflzG, wonach Haftkosten nicht erhoben 
werden, sowie gegen Art. 3 GG. weil der Antragsteller keine Ein 
künlte erziele, er aber ebenso an den Kosten be1altig1 werde wie 
Gefangene. die Ober Arbe~seinkCmfto verlügen. Hierdurch werde 
er in seinen Rechten verfetzt. 

2. Der Antrag auf Bewilligung von PfOzesskostenhille war 
abzulehnen, weil die besbsichtigte Rechtsverfofgung aus nachfol
genden Gründen keine Aussicht auf Erfolg hat. 

3. Die Rechtsbeschwerde des Antragstellers Ist zuläSSig, da 
es geboten ist, die angefochtene Entscheidung zur Fortbildung des 
Rechts zu überprüfen. § 116 Abs. t StVollzG. 

4. Oie Rechtsbeschwerde ist aber unbegründet. Die allein 
zulässig ausgeführte Sachrüge lässt Rechtsiehier der angefoch· 
tenen Entscheidung nichl erkennen. Die Stralvoltstreckungskam
mer hat aus grundsätZliCh zutreffenden tatsachliChen wie rechtli
chen Erwägungen den Antrag auf gerichtliche Entscheidung als 
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Oie an Nr. 2 der NAV zu § 19 StVoIlzG tar den Betrieb von 
Elektrogeräten ausgerichtete Kostenbetailigun9 von Strafgefan
genen ist weder dem Grunde nach noch inhaltlich zu beanstanden. 

a) Einer derartigen Beteitigung steht Insbesondere nicht die 
Vorschritt des § 50 StVO/lzG entgegen, wonach Haftkosten nicht 
ertlobefl werden. Haflkosten im Sinne von § 50 StVotlzG sind auf 
die Kosten fOr Unterkunft und Verpftegung besctVänkt (Camessl 
Mülier-Oiell, 8. Auft., Rn. I) . Bereits hiernach sind die vom Antrag
steller erhobenen Kosten IOr das Benutzen seiner Elektrogeräte 
keine Haltkosten im Sinne dieser VOfSChrift. Dies gilt umso mehr, 
als nach dem der Kostenbeteiligung zugrunde gelegten Bescheid 
das Benutzen eil"leS Fernsehers, eines Radios (soweit nicht Te~ ei
ner Stereoantage) sowie eines Heißwessergeräts bzw. einer 
Ka l!eemasdline als zum GlUodbedarl eines Strafgefangenen ge
hörend kostenfrei bleiben. Durch das Benutzen derartiger Geräte 
warden die entsprechenden Gn.mdbedOrfn;sse des Antragstellers 
hinreichend befriedigt Andere Elektrogeräte wie etwa CD·Player, 
OVD·Player oder eine Spielkonsole dienen ol!enkundig allein der 
Freizeitgeslaltung und gehen über den hiernach kostenfrei ge
stellten Grundbedarf hinaus. Der Umstand, dass der Antragsteller 
meint. das Benutzen einer - nach dem Bescheid kostenpflichtigen 
- Spielkonsole sei IOr ihn die einzige MOglichkeit der Freizeitge
staltung. macht diesen Gegenstand nicht zum Teil des Grund
bedarfs. Aus der Arztlichen Stellungnahme vom 1.12.2003 geht 
zuclem hinreichend deutlich hervor, dass QeI' Antragsteller neben 
einer KaMeemaschine aut ein - we~eres - Heißwassergerät aus ge
sundheitlichen Gründen niCht angewiesen ist. 

Die vorn Antragsteller angetochtene Kostenbeleiligung ist dem 
Strafvollzug Oberdies nicht fremd. Nach § 20 StVollzG haben Ge
fangene für Reinigung. Instandsetzung und regelmäßigen Wech
sel von privater Kleidung auf eigene Kosten zu sorgen. Auch § 63 
StVoItzG siehl - in G.enzen - eino Beteiligung an den Kosten einer 
ArztliChen Behandlung zum Zwecke der sozialen Eingtiederung 
vor. In der W zu § 69 StVoIlzG ist schließliCh bestimmt. dass eier 
Gefangene d ie Kosten für die Beschalfung, elie Überprüfung. die 
Reparatur und Den Betrieb eines HOffunkgerAts selbst zu best.ei
len hat. Hiernach erscheint sogar zulässig, Gefangene. d ie eine 
Kostenpauschale IÜr e in in dem Hallraum vorhandenes Fernseh
gerät nicht zahlen woflen, auf das Benutzen eines Anstaltsfemse
hers zu velWeisen (so im Falle der Unlersuchungshall Ol.G Frank
furt am Main vom 8.1.2004. 3 VAs 46103). 

b) Der angefochtene Beschoid verletzt den Antragsteller nicht 
in seinen Rechlen aus Art . 3 GG. Dios gilt auch vor dem Hinter
grund, dass der Antragsteller aus KrankheitsgrOnden Ober keine 
ArbeitseinkOnlte vorlOgt. Nach § 46 StVoIlzG Wird dem Gelange
non In delartigen Fällen ein Taschengeld gewöhrt. faJlse. be<lürltig 
isL Die IJOfschrill entslammt dem Sozlatlilferechl (Galiiess/MOI\er
Dietz. 8 . Auß. § 46 Rn. I) und tragt hiermit den Grundbedürfnissen 
schuldlos mittelloser Gelangener Rechnung. Ocr Antragsteller wird 
von AngehOOgen finanziell unterstützt, Taschengeld hat er nicht 
beant.agt. Auch 11"1 diesem Zusammenhang ist zu berGcltsichtigen. 
dass der Grunclbedarf cIes Antragstellers sm Benutzen elelttrischer 
GerAte koslenlrei bleibL Ein hierüber hinaus gehender Ans!)fUCh 
auf kostenfreie Benutzung von Elekuogeräten ist niCht ersichtlich. 

c) Oie angefochtene EnlSCheidung lässt im Hinblick auf die 
kOflkrete Ausgestaltung eier dem Bescheid zugrundeliegenden 
Regotung der Antragsgegnerln Ermessensfehler nicht erkennen. 
Dio Gründe der angefochtenen Entscheidung tassen (noch) hin
reichend eine nachvollziehbare UnterSCheidung zwischen Gerä
ten, die dem Grundbedarf dienen, sowie Geräten. die oMensich t
lieh allein der Freizeitgestaltung dienen, erkennen. Dass die 
Antragsgegne.in sich bei dieser Einstufung VOll unzutreffenden 
oder sachfremden ElWägungcn hatleilen lassen. ist nicht ersicht
tich. Dies gilt schließ~ch auch. SOWeil dio Antragsgegnerin fOr das 
Benutzen der einzelnen Gerate eine monatliche Pauschale er
hebl . 

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 1 
StvonzG. 

(Eingesandl vom , . Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle) 
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Art. 5 GG, §§ 4 Abs. 2 Satz 2, 68 Abs. 2, 
109, 115 Abs. 1, 116 StVollzG (Zur Ein· 
schränkung und zum Ausschluss eines 
Zeitungs· oder Zeitschriften bezugs) 

1. DIe Einschränkung und der Ausschluss des Be
zugs einer Zeitung oder Zeitschrift Ist nur nach 
Maßgabe des § 68 Abs. 2 StVollzG zulässig. Ein ge
nerelles Verbot des Bezugs einer leitung oder zeit
schrift Ist nur unter den Voraussetzungen des § 68 
Abs. 2 Satz 1 StVollzG möglich. 

2. Zu den Voraussetzungen, unter denen eine ganze 
Ausgabe einer Zellung oder Zellschrl" gern. § 68 
Abs. 2 Satz. 2 StVollzG yorenthalten werden kann. 

3. Zu den inhaltliChen Anforderungen an die EinzeIlall
prüfung Im Sinne des § 68 Abs. 2 Satz 2 StVollzG 
und der Darstellung ihres Ergebnisses in den Grün
den der gerichtlichen Entscheidung nach § 115 
Abs. 1 StVollzG, 

Besdlluss des , . Strafsenats des Thüringer Obertar"ldesge
richts vom 17. Juni 2004 - 1 Ws 118104-

Gründe 

I. 

Oe. Antragsteller verbOOt Strafhaft aufgrund Verurteilungen 
wegen KOrpefver1etzung und schwerer KOq>erverletzung zur Ze~ in 
der JVA T. Das Strafende ist auf den 05. 11 .2006 notiert Im vorlie
genden V8ffahren erstrebt Elf die AushArKigung der Ausgabe von 
Mai 2003 der Zeitschrift _Unabnängige Nachrichten· und die 
Gestaltung des fOI1IauIenden Bezugs dieser Zeitschrift. Def Antrags· 
geQfIIIf lehnt die Aushändigung jedweder Ausgaben der .Unab· 
hAngigen Nachrichten" unter Hinwais auf das rechlseldrermslische 
Gedankengut der in dieser Zei\SChrift verolfenHichlen Artikel ab. 

Nachdem der Senat auf die Rechtsbeschwerde des Antraft 
steUers durch Beschluss vom 23.12.2003 die den Ant rag aul 
gerlcht!iche Entscheidung zurOckwelsende Entscheidung der 
Strafvollstreckungskammer des LandgeriCh1s Ertufl vom 
29.08.2003 wegen Verlelzung des Anspructls aut rechtliChes 
GehOf aufgehoben und die Sache an das Landgericht Erfurt zu
rückvelWiesen hatte, wies die Stra tvoltSlrockungskammer des 
Landgerichts Erfurt durch den angelochtenen Beschluss vom 
26.02.2004 den Antrag auf gerichtliche Entscheidung erneut zu· 
rOCk. Diese. Beschluss wurde dem Antragstelle. am 05.03.2004 
lUQMteln. Am 05.04.2004 legte er durch seinen Verfahrensbevoll
mächtigten Rechtsbescttwerde ein und begrOndete diese zugleich. 

Der Antragsteller beantragt der Sache nach die Authebung des 
allpllfochtenen Beschlusses der StralvotlstreckungSkammer des 
Landgerichts Erfurt sowie die Vetp!lichlung des Antragsgegners 
zur Aushandigung der Ausgabe Iqr Mai 2003 der .Unabhänglgen 
NaChrichten- und die Aufhebung der generellen Versagung des 
Bezugs der_Unabhängigen Nachrichten". 

Das im Rechlsbeschwerdcverfahren beteiligte Thiiringel Jus
tlzminlsterium beantragt. die Rechtsbeschwerde als unbegrOndet 
zurOckzuweisen. 

". 
Die form· und fristgerecht erhobene Rechlsbeschwerdc ist 

statthalt. weil die Nachpliitung der Emschcidung der Stratvollstre
ckungskammer des landgerichts Erfurt zur Sicherung einer ein
heitlichen Rechtsprocnung geboten ist (vgt. § 11 6Abs. 1 StVoItzG). 

Die Rechtsbescl"lwerde ist auch begründet. 

1. Die Zurückweisung des Antrags betreffend das generelle 
Verbot des Bezugs dei Zeitschrilt .UnabtJangige Nachrichten" Ist 
rechtsfehferhall. Für ein derartiges generelles Verbot fehlt es an ei
ner Rechtsgruoolage. 
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Oie EinSChränkung und der Ausschluss des Bezugs einer 
Zeitung oder Zeitschrift - um letzteres handelt es sich bei den 
.Unabhängigen Nachrichten" - ist nur nach Maßgabe des § 68 
Abs.2 StVollzG zulässig. Ein weitergehender Bezugsausschluss 
wegen einer erheblichen Gefährdung der Ordnung der Anstalt uno 
ler BerulUIlQ auf §" Abs. 2 Salz 2 SIVollzG ist, was auch das land· 
gericht nicht verkannt hai , nicht mOgllch, da § 68 Abs. 2 StVollzG 
insoweit eine spezielle Regelung enthält (OLG Koblenz NStZ 
1984.46: CalliessIMuller-Dietz. SIVoilzG, 9. AuU •• § 68 Rn. 1). 

Nach § 68 Abs. 2 Satz I SIVo/lzG sind Zeitungen und Zeit
schriften vom Bezug ausgenommen (generelles Verbot). deren 
Verbreitung mit SI/ale oder Geldbuße bedroht iSl.ln Belrachl kom
men vor allem Publikationen im Sinne der §§ 86, 86 a, 131 , 184 
StGB (SchwindlBöhm, SIVollzG. 3. Aufl., § 68 An. 11). 

Diese Voraussetzungen liegen hier nach Auffassung des 
Landgerichts, die von den Verlahrensbeteiligten geteilt wird und 
gegen deren Richtigkeit nichts spriCht, nicht vor. 

Gemäß § 68 Abs. 2 Satz 2 StVollzG können darOber hinaus 
einzelne Ausgaben oder Teile von Zeitungen oder Zeilschriflen vor· 
enthalten werden. wenn sie das Ziel des Vollzuges oder der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erheblich gefährden würden. 
Schon nach dem Wortlaut dieser GesetzesvorSChrift , die es der 
Vollzugsanstalt ausdrücklich nur gestaltet, . einzelne Ausgaben 
oder Teile" von Zeitungen oder ZeitSChriften vorzuenthalten, ist in· 
soweit ein generelles Verbot das Bezugs einer Zeitung oder Zeit· 
schrift nicht möglich. Eine ausdehnende Auslegung der Vorschrift 
dahin, dass sie in Ausnahmefällen auch ein derartiges generelles 
Bezugsverbot deckt. würde jedoch nicht nur den im Wortlaut ein
deutig zum AusdrUCk gebrachten gesetzgeberischen Willen miss, 
aChten. sondern wäre darüber hinaus verlassungswidrig. 

§ 68 StVoHzG regeM In verlassungsrechrlich zulässiger Welse 
die Ausübung des in Art . 5 GG enthaltenen Grundrechts, sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, s0-
weit es den Bezug von Zeitungen und Zeitschriften betrifft (BVer1G 
NSIZ-RR 1996, 55: GaliiessIMüller-Dietz, a.a.O " § 68 Rn. I : AK· 
StVoilzGlBoetticher, 4. Aull " § 68 An. 4). Dem entspricht es, wenn 
§ 68 StVoIlzG nicht als Ermessensvorschrift aufgefasst wird, son· 
dern als eine Rechtsnorm. die einen Anspruch des Gefangenen 
auf Bezug von Zeitungen und Zeitschriften begriindet (Schwind! 
Böhm, a.a.O" §68 Rn. 3: CalliessIMüller-Dietz, a.a.O .• § 68 Rn. 1). 
Auch die Versagungstatbestände des § 68 Abs. 2 StVollzG sind im 
lichte des durch sie eingeschränkten Grundrechts so auszulegen, 
dass dessen wertsetzende Bedeutung auf der Ebene der Rechts
anwendung zur Geltung kommt (6VerlG NStZ 1995, 6 13, 6 14; 
NStZ·RR 1996. 55: OLG Nürnberg. Beschluss vom 25. 11 .1992. 
Al. Ws 1264/92. zitiert nach Juris: AK-StVollzGJBoetticher. a.a.O .• 
§ 68 Rn. 4, 14). Die Auswahl unter den Zeitungen und Zeitschriften 
steht dem Gelanganen Irei, soweit deren Verbreitung nicht mit 
Strala oder mit Geldbuße bedroht ist. Das Grundrecht der Inlorma
tionslreiheit lässt eine Auswahl der Publikationen unter dem Ge
siChtspunkt der Behandlung sowie der Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt nicht zu (CaHiessIMül1er-DielZ. a.a.O., § 68 An. 1). Den or
ganisatorischen. räumlichen und personellen Belangen der Voll 
zugsanstalt wird durch die in § 68 Abs. I StVollzG normierte Be
grenzung des Bezugs auf den ,angemessenen" Umfang 
Rechnung getragen. Erheblichen konkreten Gelährdungen des 
VOllzugsziets der Resozialisierung oder der Sicherheit und Ord· 
nung der Anstalt aulgrund des Inhalts einer Zeitung oder Zeitschrift 
ist nach PrOfung im Einze!1all durch Vorenthaltung der jeweiligen 
Ausgaben oder '0'00 Teilen hiervon zu begegnen (CaliiesslMüller· 
Dietz. a.a.O .. § 58 Rn. 1). Den mit einer SOlchen EinzellaliprOfung 
verbundenen zweifellos hohen personellen Au fwand muten 
Verfassung und Gesetzgeber, der mit deI Regelung des § 58 Abs. 
2 Sau: 2 SIVollzG Ireilich bloß (lern Verfassungsgebot nachkommt, 
den Justizvollzugsanstalten zu. 

An diese verlassungsrochl!iche und gesetzgeberische Ent
scheidung ist die Rechtsprechung gebunden. Spielraum für die 
BerOcksichtigung des erlorderlichen Aufwandes und damit letztlich 
fiSkalischer Belange bleibt allenfallS im Rahmen der Beurteilung, 
welche Anforderungen an die EinzellaliprOfung zu stellen sind und 
welche Maßnahmen bezügliCh der Weiterleitung der jeweilS ge
pn)hen Ausgabe der Zeitung oder Zeitschrilt veranlasst sind (da· 
zu naher unter 2.). Dieser Spielraum reicht jedoch keineslalls so 
weit , dass Gerichte - und sei es auch nur in Ausnahmefällen - ei· 
ne EinzellaliprOfung für entbehrlich erldären und ein generelles 

Verbot des Bezugs einer Zeitung oder Zeitschrift allein aufgrund ei 
gener oder gar bloß Iremder Erkenntnisse aus der Priifung frOhe· 
rer Ausgaben billigen kOnnteo (OLG NÜrnberg. Beschluss vom 
08.12, 1980. Az.: Ws 776/80. zitiert nach Juris: 5chwindlBöhm, 
a.a.O., § 68 Rn. 14; CaliiessIMüller-DielZ, a.a.O .• § 68 Rn. I ; AK
StVollzGfBoetticher, a.a.O ., § 68 Rn. 4, t 4, 18). 

2. Auch soweit das Landgericht es abgelehnt hat. denAnlrags' 
gegner zur Aushändigung der Mai-Ausgabe der ,Unabhängigen 
Nachrichten" zu verpllichten. war die Entscheidung aufzuheben. 

Zutrellend geht die Strafvollstreckungskammer des Landge' 
richts Erlurt vom grundsätz liChen Bestehen eines Rechts auf den 
Bezug von Zeitungen und Zeitschriften in angemessenem Umfang 
durch Vermittlung der JustiZVOllzugsanstalt aus, wie er alsAuslluss 
der verfassungsrechtlich geschützten Informationsfreiheit (Art . 5 
Abs. 1 GG) in § 68Abs_ I StVol1zG ausdrOcklich normiert Ist. Eben
so zutreffend.nimmt das Landgericht Erlurt an. dass die Recht
mäßigkeit der Vorenlhattung der Mai-Ausgabe der "Unabhängigen 
Nachrichten" am Maßstab des Versagungstatbestandes des § 68 
Abs. 2 Satz 2 SIVollzG zu messen ist. Die Begründung. mil'der das 
landgericht die Voraussetzungen dieses Versagungstatbestandes 
hier als erfüll! betrachtet, trägt die getroffene Entscheidung Jedoch 
nicht. 

Nach Auffassung des Landgerichts würde die Aushändigung 
der besagten Ausgabe sowohl das Vollzugsziel hinsichtlich des 
Anlfagstellers ats auch die Sicherheit und die Ordnung der Anstatt 
gefährden. Zum einen gingen von den Artikeln dieser Zeitschrift 
negative Wirkungen f!lr die Resozialisierung des Antragstellers 
aus. Zum anderen könne die Lektüre der ZeitSChrift eine weitere 
Organisation der rechten und rechl se~tremen Szene in der Ansta lt 
fördern und dadurch zu einer Gefahr vor allem für ausländische 
Gelangene führen. Diese Bewertung stützt die Kammer ausweis
lich der schrifttichen Entscheidungsgriinde hauptsächlich auf einen 
im Internet veröffentliChten BerIcht des Innenministeriums des 
Landes NOfdrhein-Westlalen. 

Damit genügt das Landgericht seiner Aufklärungspflicht nicht. 
Es hätte die von der Weiterleitung ausgeschlossene Mai-Ausgabe 
der "Unabhängigen Nachrichten' selbst auf das Vomandensein 
von Inhalten . die einen AusschlusS nach § 68 Abs, 2 Satz 2 
StVollzG rechtfertigen , prüfen und bei positivem Belund das 
Ergebnis dieser PrOlung in den schriftlichen Gründen darlegen 
müssen (zu den Anforderungen an die Tatsachendarstellung in den 
Beschlussgriinden der Entscheidung der Strafvollstreckungskam. 
mer siehe OLG Celle, Beschluss vom 06.01 ,1978. Az.: 3 Ws 
377/77. zi tiert nach Juris). Abgesehen davon. dass der vom Land· 
gericht Erlurt zitierte Bericht seinerseits ganz überwiegend wer· 
tender Natur ist , Wird darin keinerlei Bezug zu Kookrclen Artikeln 
in bestimmten Ausgaben, insbesondere mcht in der hier in Rede 
stehenden Maj.Ausgabc der.Unabhängigen Nachrichten" herge· 
stellt. Es handelt sich vielmehr um eine zusammenfassende, stark 
abstrahierende, wertende Skizzierung der politischen und weltan
schaulichen Tendenzen dieser ZeitSChrift insgesamt. 

Soweit die Strafvollstreckungskammer dariiber hinaus aus, 
führt dass .in Artikeln dieser Zeitung" für die aktuellen Probleme 
unserer Gesellschaft und eines jeden Einzelnen die ausländischen 
Mitbürger und die mit ihnen elnhergehenoo Überfremdung verant· 
wortlich gemacht werde und die Gelahr einer Identifizierung des 
zu Gewalttätigkeit neigenden und deshalb inhaftierten Antlagstel
lers mit der völkisch·national istisch-ideologischen Betrachtungs
weise der rechtsextremen Szene bestehe. wird ebenlal!s kein Be
zug zu konkreten Inhalten bestimmter Aussagen hergestellt. Damit 
bleibt o ffen. was die tatsAchlictJe Grundlage dieser Wertungen ist. 

Die Kammer wird nunmehr anhand des Inhalts der Ausgabe 
ror Mal 2003 der Zeitschrift ,Unabhängige Nachrichten' zu prüfen 
und in den GrOnden der neuen Entscheidung darzulegen haben. 
ob die Voraussetzungen für eine Vorentha~ung nach § 68 Abs. 2 
Salz 2 StVollzG in Bezug auf diese Ausgabe erlülh sind. 

Bezüglich des Umfangs und der möglichen Folgen der gern. 
§ 68 Abs. 2 Satz 2 StVollzG er10rderlichen EinzellaliprOlung durch 
die Justizvoltzugsanstalten und die Strafvollstreckungskammern 
weist der Senat über den vorliegenden Fall hinausgehend aul Fol
gendes hin: Zwar darf die Vollzugsbehörde - und im Falle einer 
Uberprüfung im Verlahren nach § 109 StVollzG ebenso das 
Gericht - mit Rücksicht auf die Becleutung des Grundrechts der 
Inlormationsfreiheit nur die unerlässlichen Einschränkungen vor-



nehmen (BVerfGE. 40. 276, 284; Calliess/Miiller-Dietz. a.a.O .• § 68 
Rn. 1; SchwindlBöhm, a.a.O., § 68 Rn. 2; AK-StVoilzGIBoet1icher, 
a.a.O .. § 68 Rn. 4, 15). Insofern muss jeweils gepn.itt werden. ob 
ein geringerer EingriH in die Rechte des Gefangenen ausreicht, um 
die Funktionslahigkeil des Strafvollzuges zu gewährleisten. Als 
weniger einschneidende Maßnahme gegenOber der Vorenthaltung 
einer ganzenAusgabe kommt · wie bereits im Gesetzeste~t selbst 
angedeutet - das Schwarzen oder Herausnehmen der gelahroen
den Teile einzelner Artikel in Frage. Nach Ansicht zahlreicher Ober· 
landesgerichte, der sich der Senat anschließt. muss sich die VoIl
zugsbehörde aber dann nicht auf die Möglichkeit des Schwärzens 
oder Herausschneidens einlassen, wenn die beanstandete Ten
denz die gesamte Ausgabe durchzieht oder die Vielzahl der be
anstandeten Stellen nur noch einen Torso von der Zeitschritt Obrig 
ließe (OlG NOmberg NSlZ 1983, 574t; OlG Hamm NSIZ 1985, 
143; KG. Beschluss vom 6. 10.1986, Az. 5 Ws 31 1/86 Vollz, zitiert 
nach Juris). Weder das Interesse des Gefangenen am Erhall ei
ner in großen Teilen geschwärzten Ausgabe tUr sich betraChtet 
noch das Ergebnis einer Abwägung des mit der lechnischen Un
kenntlichmachung oder Herauslrennung aller nicht weiterzuleiten
den Artikel verbundenen Aufwandes mit dem Informations in· 
teressedesAntragsleliers erfordern in solchen Fällen das teilweise 
ZurvertClgungstelien dieser Ausgabe. DarOber hinaus kann nach 
AuHassung des Senats eine sich in der Vergangenheit bei Ein;e:el· 
taliprOfungen von Ausgaben derselben Zeitung oder ZeitSChrift 
st!lndig ge;e:eigte gefährliche Tendenz dazu 10hren, dass sich die 
Vollzugsanstalt auf Stichproben der aktuell zu OberprQfenden Aus
gabe beschranken und bei positivem Befund von derWeiterteitung 
dieser Ausgabe ohne weiteres absehen darf. Die gebotene Aus
legung des § 68 Abs. 2 Satz 2 StVollzG im Uchte des Grundrechts 
aus Art. 5 GG zwingt nicht dazu. in der Vergangenheit gemachte 
Erfahrungen zu ignOrieren und die notwendig begrenzten sach· 
lichen und personellen Ressourcen wenig eHektiv zu verbrauchen. 
während diese Ressourcen in anderen Fallen wirkungsvol~er dem 
Grundrechtsschulz nutzbar gemaCht werden könnten. Im Ubrigen 
wird der fOr die PrOfung nach § 68 Abs. 2 Satz 2 StVollzG erfor· 
derflche personelle und organisatorische Aufwand nicht ohne 
Einfluss bleiben können auf die Bestimmung der Angemessenheit 
des Umfangs des Bezugs von Zeitungen und Zeitschrilten im 
Sinne des § 68 Abs. 1 StVollzG hinsichtlich des jeweiligen Gefan· 
genen. 

Zur Nachholung der gebotenen Sachaulklärung war das
Verfahren an das landgericht zurückzuverweisen, das sodann 
entsprechend dem Ausgang des Verfahrens auch über die Kosten 
der beiden RechlSbeschwerdeverfahren zu entscheiden haben 
wird. 

3. Die Festsetzung des Gebührenstreirwertes folgl aus §§48 a. 
13Abs. 1 Satz 1 GKG. 

{Eingesandt vom , . Strafsenat des Thüringer Obertandesge
richts) 

§§ 29 Abs. I, 2, 30 Abs. 3, 84 Abs. 1 Satz 
1 StVollzG (Kontrolle schriftlicher Unter
lagen und Aufzeichnungen eines Gefan
genen, die dessen Verteidigung zu die
nen bestimmt sind, im Rahmen von 
Haftraumdurchsuchungen nach den 
§§ 84 Abs. 1 Satz 1, 29 Abs. 1 und 2 und 
30 Abs. 3 StVollzG) 

Den Gefangenen ist nicht verwehrt, entgegen § 30 
Abs. 3 1. Halbsatz StvollzG sch r iftli che Unterlagen und 
AufzeiChnungen, die der Verteidigung zu dienen be· 
stimmt sind, in einem verschlossenen Umschlag in Ih
ren Hafträumen zu verwahren, wenn s ie nur auf dem 
Umschlag den Inhalt kenntlich machen. Die Öffnung 
solcher UmSChlä ge ist nur in beSonders begründeten 
Ausnahmefällen In Abwesen hei t de r Gefangenen zu
läsSig, wenn ansonsten der Erfolg der Kontrolle, etwa 
wegen Ze itve rzögerung, ernsthaft gefährdet wäre. 
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Beschluss des , . Stralsenats des Qberlandesgerichls Karfs
ruhe vom 28. November 2003 - 1 Ws 288J03-

Zum Sachverhalt 

Im Dezember 2002 und Januar 2003 wurden bei einem 
Gefangenen HaItraumkontrollen nach § 84 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
durchgefijhrt, wobei von den Kontrollbeamten jeweils versChlos
sene Umschlage mit handschriltliCher1 Vermerken des Gefange
nen .Verteidigerun1erlagen, laufendes Verfahren . nur in meinem 
Beisein zu oHnen", in seinem Haltraum sichergestellt , geöHnet und 
auf unerlaubte Gegenstäncie gesichtet wurden. Hiergegen wand
te sich der Gefangene. Er beantragte die Feststellung der Rechts· 
widrigkeit dieser Haftraumdurchsuchungen nach den §§ 109 
Abs. " 115 Abs. 3 StVolizG . Zur Begrundung trug er u.a. vor. dass 
Verteidigerpost auch im Haltraum nicht kontrolliert werden dOrfe. 
Dies gehe mit Sinn und Zweck des § 29 SIVollzG einher, der das 
Öffnen der Verteidigerpost zu KontrollzweCken strikt verwehre. 
Hierbei seien weder Sicht· noch InhallSkontrolien von Verteidiger· 
post erlaubt. Die von der Anstan vertrelene RechtsauHassung wur
de im Ergebnis au! eine Umgehung des Überwachungsverboles 
von Verteidigerpost hinauslaufen. 

Die Strafvollstreckungskammer wies mit Beschluss vom 
26.8.2003 den Antrag des Gelangenen auf Feststellung der 
Rechlswidrigkeit von Haftraumdurchsuchungen als unbegrOndet 
zunick. Das Gericht luhrte zur BegrOndung u.a. aus, dass die 
durchsuchenden VolizugsbedienSleten auch vom Gefangenen in 
seinem Haftraum aufbewahrte, von ihm mit der Aulschrift .Vertei
digerunlerlagen· versehene und verschlossene Umschläge Mnen 
und einer Sichlkonlrolle unierziehen dürften. Zwar verbieie § 29 
Abs. 1 Satz 1 StVollzG grundsätzlich die inhanliche Überwachung 
des Schriftwechsels des Sirafgefangenen mit seinem Verteidiger 
durch die JustizvolizugsanSlall und es sei ferner aneÖ<annl, dass 
Verteidigerposl, die nichl Überwacht werde. auch im Haflraum 
grundsätzliCh niCht inhaltlich konrrolliert weIden dOrfe. Dies be
deute allerdings nicht, dass es der Justizvollzugsansta!t bei einer 
nach § 84 Abs. 1 StVollzG zulässigen Ha!traumdurchsuchung 
schon deshalb untersagt wAre, verschlossene Umschliige zu 
kontrollieren, weil der Gefangene auf dieseo dieAulschri!t . VCr1ei
digerunlerlagen' angebracht habe. Es stehe nicht im Belieben des 
Gefangenen. bestimmte schri !t llche Unterfagen, die sich in Um
schlägen, leilzordnem. KlarsichthOllen o.ä. befinden, schon da· 
durch jedweder Kontrolle zu entziehen, dass er die Umschläge, 
Ordner usw. mit der Aufschrifl .Verteidigerunterfagen" versehe. 
Vielmehr müsse es der Justizvollzugsanslelt schon aus SiCher· 
heitsgrOnden gestattet sein zu kontrollieren, ob es sich bei den 
vom Gelangenen so bezeiChneten Unterlagen talsachlich um 
.Verteidigeruntertagen" und nicht etwa um Fluchlplaoe oder ande· 
re für die Sicherheit der Anstalt relevante Aulzeichnungen hande
le, zumal es dem Strafgefangenen freistehe. in seinem Haflraum 
grundsätzlich oHen aufzubewahrende Schreiben verschlossen zu 
seiner Habe .zu geben (§ 30 Abs. 2 SIVollzG) . wenn er eine Kon
trOlle vermeiden wolle. Die Kontrollen des vom Gefangenen ver
schlossenen und mit der Aufschrift .Ver1eidigerunterlagen" verse· 
henen Umschlags bei den Haflraumdurchsuchungen sei ooshalb 
zumindesl insoweit rechllich zutassig gewesen, als es um die 
Oberpriilung gegangen sei, ob es sich bai den in diesem Umschlag 
aufbeWahrten Unterlagerl tatsächlich um VerteidigelUntef1agen ge
handelt habe und Gegenstand der Suche nicht etwa die Verteidi
geruntertagen selbst gewesen seien. Ein Recht, dass derartige 
Hahraumkontrollen nur in seiner Anwesenheit durchzulOhren 
seien, habe der Antragsteller nich\. 

Au! die Rechtsbeschwerde des Gefangenen hob das OlG 
Kartsruhe den Beschluss der StVK auf und verwies die Sache zu 
neuer Entscheidung an sie zunick. 

Aus den Gründen 

". 
Nach § 84 Abs.l Satz 1 SIVollzG dürfen Gefangene. ihre 

Sachen und die Hahräume durChSUCht werden. Danach ist auch 
die Durchsicht von schriftlichen Unterlagen und Aufzeichnungen 
eines Getangenen gestaltet, wenn er diese nichl gern. § 3QAbs. 3 
StVollzG verschlossen zu seiner Habe gibt. § 29 Abs. 1 und 2 
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StVoIlzG begründen hiervon keine Ausl'Iahme, Denn diese Vor
schnflen stellefl nach ihrem Wortlaut nur sicher. dass der durch sie 
besonders geschützte Schriftwechsel den Empfänger unkontrol
liert erreicht. 

Allerdings ist bei der Anwendung des § 84 Abs. 1 Satz 1 
StVoIlzG der Sinn und Zweck des mit § 29 AM. 1 und 2 StVonzG 
verbundenen besonderen Schutzes bestimmter schriftlicher Au
l}enkontakte des Gefangenen zu beachlen. Wie auch im Fall des 
nicht inhaftierten Beschuldigten sind deshalb u.a. schriftliche 
Unterlagen und Aufzeichnungen eines Gefangenen, die dessen 
Verteidigung zu dienen bestimmt sind. grundsatzlich der Überwa
chung und Beschlagnahme entzogen (vgl. CalliessIMüller-Dietz, 
SI'IollzG, 6. Auflage 2000. § 30 Rdnr. Nr. 2: OLG Niirnberg, 
ZfStrVO 1986, 311 (3 t 2» , Es iSI deshalb dem Gefangenen auch 
nichl verwehrt, entgegen § 30 Abs. 3 Halbsalz t SIVoIlzG solche 
Unterlagon und Aufze ichnungon in einem verschlossenen Um· 
schlag In soinem Haftraum zu vefVIahren, wenn er nur auf dem 
Umschlag den Inhalt kenntl ich macht (vgl. OLG Celle, ZIStrVO 
1991 , 123 (124». 

Sollte die Vollzugsanstalt allerdings begrundetenAnlass zu der 
Bofiirchtung haben, dass der Gefangenen zwischen den so gesi
cherten Unterlagon und Aufzeichnungen verbotene Gegenstände 
v~rsl~kl oder ~n Schutz von Unterlagen und Aufzeichnungen. 
die seiner Verteidigung zu dienen bestimmt sind, zu anderen Zwe
cken missbraucht, kann die Vollzugsanstalt durch Öffnen des Um
schlags ptülen. ob "t1re Be/Orduung zutritft . soweit dabei ausge
schlossen wird, dass der durchsuchende Beamte von dem Inhalt 
geschQtzter Unterlagen und Aufzeichnungen Kenntnis nimmt (vgl. 
CalliessIMülier-OIetz. a.a.O.: SchwindlBOhm. StVoPzG. 3. Auflage 
1999, § 30 Rdnr. 4: aA AK--Joesterl Wagner. 4. Auflage 2000. § 30 
Rdnr, 3). AndemfaMs hane es der Gefangene in der Hand. in sei
nem Gew3hrsam bcl indficho Sachen nach eigenem Gutdunkcn 
der Kontrolle durCh die Vollzugsanstalt vollständig zu entziehen. 

E~e soIch,e Maßnahme ist allerdings geeignet, berechtigte 
Gehelmschutzlnteressen des Gefangenen In gravierender Weise 
zu beeinträchtigen. und deshalb nur bei strenger Wahrung des 
Grundsatzes der Verhällnismäßtgkelt zulässig. Sie ist auf dasjeni
ge Maß zu begrenzen, das erloroorlich ist. um dem Kontrollinte
resse der Vollzugsanstalt bei Beachtung der berechtiglen Geheim
:;ch~tzinteressen des Gefangenen zu genOgen. Da sich der Eingriff 
In die Rechlssphäre des Gofangenen insoweit in der Regel schon 
durch desse~ Anwesenheit begrenzen lassen wird , ist die Öffnung 
deshalb nur In besonders begriindeten Ausnahmefällen in Abwe
senheit des Gefangenen zulässig. wenn ansonsten der Erfolg der 
KonlroHo. etwa wegen Zei tverzögerung, crnsthaft gefährdet wäre. 
Siets ist dafur Sorge zu tragen, dass der Kembereich des § 29 
AbS. 1 uncl 2 StVoIlzG niCht ausgehöhlt wird. 

(Eingesandt von AegierungsratAndreas Ruder, JVABruchsa!) 

Nr. 24 VVJug. § 29 StVollzG (Zur Rechts
grundlage für die Kontrolle des Schrift
verkehrs im Jugendstrafvollzug) 

1. Im Vollzug der Jugendstrafe Ist der Anstaltsleiter 
zur allgemeInen Oberwachung des Schriftverkehrs 
befugt, soweit nicht die in Nr. 24 VVJug in Verbin
dung m it § 29 Abs. 1 und 2 StVo llzG getroffenen 
Ausnahme regelungen eingreifen. 

2. Bis zur Schaffung eines Jugendstrafvollzugsgeset
zes bildet der in § 29 StVo llzG enthaltene, in Nr. 24 
VVJug verdeutlic hte und m it dem Erziehungsauf
trag zu vereinbarende Rechtsgedanke grundsätz
lich eine ausre ichende Rechtsgrundlage für die 
KontrOlle des Sc hriftverkehrs. 

Baschluss des , . Strafsenats des Oborlandcsgcrichts Hamm 
vom , . Juli 2004 - I VAs 17104 • 

Grunde 

I. 

Der Betroffene verbOßt Jugendstrafe In der Jusrizvollzugs· 
anstalt. In der Zeit vom 5. September 2002 bis 17. Oktober 2003 
leitete die JVA neun Diszip~narverlahren gegen den BeIroffenen 
ein, wobei in acht Fällen Disziplinarmaßnahmen verhängt wurden. 
Oie felZte Maßnahme, eine Auf-. Umschluss·, Freizeit- und Fern
sehsperre war bis zum 31. Oktober 2003 vollstreckt Den Diszipli
nafllerlahren gingen wiederholte tAlliche Auseinandersetzungen 
mit Milgefangenen. eine Bedrohung von Bediensteten. der Kon
sum von selbsthergestelltem Alkohol, die unerlaubte Inbesitznah
me einer ntowiermaschine und die mehrfache VefVIeigerung. 
Arbeitsanordnungen Folge zu leislen, voraus. 

Mit anwallilchem Schreiben. eingegangen am 18. Dezember 
2003 In .de.r J~A , begehrle der Belroffene die Feststellung der 
Rechtswldngkelt der gegen ihn verhängten Disziplinarmaßnahmen 
und die Aufhebung der allgemeinen Postkontrolle. DurCh die an
gefOChtenen Bescheide hat die Vollzugsbehörde den Feststel· 
lungsantreg zum elnon mangels weiterhin bestehender Beschwer 
und im weiteren als unzulässig. da verspätet, zuriickgewiesen. Die 
Aufhebung der Postkonlrolle, sie unter Bezugnahme auf Nr. 24 
Abs. 3 VVJug abgelehnt. Bis zum Erlass umfassend gesetzlicher 
Regelungen seien die VefVIaltungsvorschriften zum Jugendstraf
vollzug bindend, Soweit wegen der Besonderheiten des Jugend
strafvollzuges keine Abweichungen geboten seien. orientierlen 
sich diese Bestimmungen an den Vorschnlten des Strafvollzugs
gesetzes und den hierzu ergangenen VerwallungsVOfSChrilten. Oie 
Post kontrolle sei angesichts der Art des Vollzuges und der in der 
Anstalt dokumentierten AuHliliigkeit des Betroffenen aus Erzie· 
hungsgrunden erlorderlich. 

Hiergegen hat oor Betroffene rechtzeitig Antrag auf gerichtN
ehe Entscheidung nach den §§ 23 ff. EGGVG mit der Begriindung 
gestellt, der Widerspruch gegen die angefochtenen Disziphl'lar
maßnahmen habe nicht als unZuläSSig zurückgewiesen werden 
~urfen. weil er nicht Ober die Wochenfrist belehrt worden sei. Im 
Ubrigen seien die angefochtenen Maßnahmen gesetzlos. da die 
m~ Grundrochtseingriffon verbundenen und Ober die bloße Frei
heitsenlziehung hinausgehenden Maßnahmen gegen den Betrof
fenen durCh Gesetze nicht gedecllt seien. Der Gesetzgeber habe 
es bis heute versiIumi, die orlorderlichen gesetzlichen Vorausset
zungen in Form eines Jugondstralvoll2ugsgesetzes zu schallen. 
Eine analoge Anwendung des Strafvollzugsgesetzes auf den 
Jugondslrafvollzug komme nicht In Betracht. 

11. 

Der Antrag ist gemäss §§ 23 Abs. 1 EGGVG statthaft. Er zielt 
auf die Nacl"lpnJfung der Rechtmäßigkeil von Maßnahmen der 
VoIlzugsbehOrde im Vol lzug der Jugendstrafe (§ 23 Abs. 2 S. 2 
EGGVG), durch die der Betrolleno in seinen Rechten als Sirafge
langener verletzt worden sein soll (§ 24 Abs. I EGGVG). Auch so
weit die VerMngung der o.sziplinarmaßoahmen bereits vonzogen 
ist, hat der Betroffeno ein berechtigtes fnteresse an del Feststel
lung der Rechlswidrigkeit. Die Maßnahmen haben diSkriminieren· 
den Charakter fOr die Zukunft . da sie bei zukOnftigon Vollzugsent· 
scheidungen auch zum Nachteil des Betroffenen ins Gewicht lallen 
können. 

Das Begehren des Betrollenen hat jedoch keinen Erfolg. 

t . Soweit er sich gegen die verhangten Disziplinarmaßnahmen 
gewandt hat. ist der eingelegte Widerspruch lU Recht als unzu
Uissig zurückgewiesen worden, da der Betroffene die in § 3Abs. 2 
Vorschallverfahlensgesetz NRW, welches gemäß § t Ab$. 1 die
ses Gesetzes auch auf Maßnahmen VOll Vollzugsbehörden im 
Voltzug der JugendstrafoAnwendung findet . vorgesohene Rechts
mittel/rist VOll einer Woche mchl eingehalten hat. Über diese Frist 
ist der Betroffene in angomessener Form durch ein Exemplar der 
Hausordnung. welches bei Aulnahme den Inhaftierten ausgehän· 
digt wird, Informiert worden. . 

2. Im Übrigen Is\ der Antrag auf Aulhebung der Postkontrolle 
unbegründet. da der Anstaltslei ter im Rahmen des Jugendstratvoll· 
zuges schon aus Griln-den der Erziehung gegenüber dem Belrol
lenen ermAchligl Isl, den Schri ltwechsel zu ubefVIachen. Der 
Anstaltsleiter stutzt diese Maßnahme aul Nr. 24 der bundeseinheit· 
tirh .. n V .. rw.<lllll nI'l!':VI'Ir.o=r.hri lt .. n 711m . tlln~n"vnlt711" IW.ll ln\ rli .. 



der Regelung des § 29 SIVoltzG, die für den Erwachsenenvollzug 
gilt. nachgebildet ist. Entgegen der Auffassung des Betroffenen 
stellt die Postkonlrolle keinen unzulässigen Eingriff in seine Grund
rechte dar_ Das durch Art . 10 Abs. 1 GG geschOtzte Brief- und 
Postgeheimnis wird nicht verletzt. 

Art . 10 GG gewährt keinen unbegrenzten Rechtsschutz. Das 
Grundrecht findet seine Schranken in den Vorschiften der allge
meinen Gesetze. Richtig ist, dass es bislang an einem speziellen, 
förmlichen Gesetz fehlt , das Eingri ffe in das Grundrecht des Brief
und Postgeheimnisses eines Gefangenen im Jugendstrafvollzug 
regeU. obwohl das Bundesver1assungsgericht in Bezug auf den 
Erwachsenenvollzug in seiner Entscheidung vom 14. März 1972 
(BVerGE 33.1 (9)) bereilS festgestellt hat, dass auch die Grund· 
rechte von Strafgefangenen nur durch Gesetz oder auf Grund ei
nes Gesetzes eingeschränkt werden können. Im Sinne eines tunk
tion lerenden Strafvollzugs hat das Bundesverfassungsgericht in 
der damaligen Entscheidung ebenfalls festgestellt dass fOr eine 
Übergangszeit. bis zum Inkrafftreten des StVoIlzG auch ohne eine 
besondere gesetzliche Regelung, durch anerkannte Rechtsgrund· 
sätze gedeckte Eingriffe in Grundrechte der Stratgefangenen zu
IQssig seien. Nach der vom Bundesver1assungsgericht einge
räumten Übergangsfrist hat der Gesetzgeber zum t .1.19n das 
Si rafvollzugsgeselz fOr den Erwachsenenvollzug geschaffen. 
Gemäß § t des StVollzG gelten die Bestimmungen dieses Geset
zes nicht unmittelbar IOr den Jugendvollzug. 

Den Landesjustizverwaltungen liegt derzeit tOr den Jugend
strafvollzug lediglich ein neuer Gesetzesenlwurl zur Abslimmung 
vor (GJVoIlz). 

Die Frage der Verfassungswidrigkeit des jetzigen Jugend
strafvollzuges ist umstrilten. wobei letzt lich die Obergerichte in kei
nem der zu entSCheidenden Fälle den Vollzug der Jugendstrafe 
mangels gesetzlicher Grundlage rOr verfassungswidrig befunden 
haben (vgl. CalliessIMOller-Dietz. StVolizG. 9. Aullage. § 1 Rdnr.8 
m.w.N.). Das Bundesverfassungsgericht selbst hat darOber in der 
Sache bis heule nicht entSChieden. Zwei VorlagebeschlOsse des 
Amtsgerichts Rinteln vom 2S. Oktober 2001 (2 BvL 1102) und des 
Amtsgerichts Herford vom 18. Februar 2002 (2 BvE 5102) stehen 
zur Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit oos § 17 Abs. 2 
JGG an. Mangels Gesetzesfassung des Jugendstrafvollzuges ist 
nach Auffassung der vorlegenden Gerichte nicht nur der Vollzug, 
SOnOern auch die Verhängung einer Jugendstrafe verfassungs
widrig. 

Das Oberlandesgericht Schleswig hat zu dieser Frage bereits 
in seinem Urteil vom 10. Dezember 1984 (I 5s 270184 , NStZ 1985, 
475 f .) Stellung nehmen müssen und entSChIeden, dass § 17 
Abs.2 JGG mit dem im Grundgesetz verankerten Grundrecht der 
Würde des Menschen vereinbar seI. Soweit in Einzelfällen Vers!ö
Begegen die Menschenwürde durCh den Vollzug der Jugendstrale 
gegeben seien. könne dies nicht ZUI Verlassungswidngkeit des 
strafrechtlichen Geset<i:esbefehls und der hieraus abgeleiteten 
strafgerichtlichen Erkenntnisse fOhren. 

Der Verfassungsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltsver
eins geht in seiner Stellungnahme vom November 2002 zu den 
V()(lagebeschlüssen des Amtsgerichts Rlnteln und des Amtsge
richts Herford von der Verfassungswidrigkeit des Jugendstralvoll· 
zugs aus. Eine Nichtigerklärung des § 17 Abs. 2 JGG befOrwortet 
er jedoch - Im Gleichklang mit der zitierten Bundesverfassungsge
richtsentscheidung zum Erwachsenenvollzug - nicht. . da anderen
falls ein .Rechtsvakuum" bestünde .... Der durch die Nichtigerkl.!l
rung des § 17 Abs. 2 JGG herbeigeführte Ausfall eines ganzen 
Bereichs der Strafrech tspflage wäre derarl untragbar. dass eine 
weitere Hinnahme des derzeitigen Zustands unter Anwendung des 
§ 17 Abs. 2 JGG sowie der analogen Heranziehung des StralvOIl
wgsgesetzes einschließlich der bestehenden Richtlinien fOt einen 
Übergangszeilraum . vorzugswÜrdig" erscheine. Auch hier solle 
der Gesetzgeber zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage bis 
spätestens zum Ablauf der Legislaturperiode verpflichtet werden. 

Ähnlich haben bereits im Jahre 1979 das Oberlandesgericht 
S!ullgart und das Oberlandesgericht Koblenz entschieoen (OlG 
5tultgart ZfStrVO 1980, 60: OLG Koblenz ZfStrVO 1960, 61). Sie 
vertraten die Aunassung. dass bis zum Inkralltreten eines Jugend
strafvollzugsgesetzes entsprechend der derzeitigen RechtSlage 
weiter zu verfahren sei. Schtießtich sei durch das Bundesverfas· 
sungsgericht (BVerfGE a.a.O .) anerkannt, dass auch allgemeine 
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Rechtsgrundsätze Grundrechte einschränken können. Dies sei 
umso unbedenklicher als zwischenzeitlich Im Strafvollzug die 
Rechtsgrundsätze durch das SIVollzG normiert seien (OlG Stult
gart a.a.O.). 

Entsprechend hat das Oberlandesgericht Hamm bereits In frO· 
heren Entscheidungen die analoge Anwendung von Bestimmun
gen des Strafvollzugsgesetzes fOr Beschränkungen im Vollzug der 
JugendSlrafe für zulässig erachtet. insbesondere wenn in den 
WJug die gerOgten Maßnahmen nicht speziell geregelt und die 
Bestimmungen des StVoIlzG mit dem erzieherischen Auftrag des 
§ 91 Abs. 1 JGG vereinbar waren (vgl. u.a. OLG Hamm VAs 21184: 
\ VAs 78/8Sln ZIStrVO \ 986, 160; I VAs 45189). Die VorsclYilten 
des Strafvollzugsgesetzes sind jedoch schon weitgehend in die 
VVJug Gbemommen und damit in entsprechende Anwendung ge
bracht worden (vgl. dazu auch OLG Celle 1 VAs 11 199 in NStZ 
2000, 167 /., das in den WJug eine rechtlich nicht zu beanstan
dende Grundlage IQr die Gestaltung des Jugendstrafvollzugs 
sieht). Dies gilt auch rur die Frage der Postkontrolle . In NI. 24 
VVJug ist der in § 29 StVoIlzG festgeschriebene Rechtsgedanke 
der Überwachung des Schriftwechsels von Gefangenen normiert. 
Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der angemeinen Über
wachung des Schriftwechsels nach § 29 Alls. 3 StVollzG bestehen 
nicht. Zu dieser Frage hat das Bundesverlassungsgericht erst vor 
kurzem entschieden, dass diese Bestimmung mit Art. 10 Abs. 1 GG 
vereinbar ist (BVerfG, Besch. v. 22. Oktober 2003, NStZ 2004, 
22S). (Der Gesetzgeber beabsichtigt auch in dem jetzigen Gesetz· 
entwurf des GJVoIlz § 29 StVollzG entsprechend zur Anwendung 
zu bringen.) FOr den Jugendvollzug hat das Thüringer Oberlan
desgericht Bedenken gegen die Zulässigkelt des Anhaltens eines 
an einen Stralgefangenen gerichteten Schreibens nicht gesehen, 
wenn u.a. durch Kenntnisnahme vom Inhalt das Ziel des VollZugs 
gefährdet würde. Die Bestimmung des § 3 1 Abs. I Nr. I StVollzG 
werde in Ziff . 26 Abs. 1 NI. I VVJug verdeutlichI (Bttsch luss vom 
17. Dezember 2002 - VAs 3102). 

Bis zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage haI der Se
nat - in Anlehnung an die zitierte Rechtsprechung - keine Be
denken. dass der in § 29 5tVoflzG enthaltene und in NT. 24 VVJug 
verdeutlichte und mit dem Erziehungsauftrag zu vereinbarende 
Rechtsgedanke gfUndsätz~ch eine ausreichende Ermächtigungs
grundlage fOr die Kontrolle der Post des Betroffenen darstellt. 
Soweit es die in Abs. 1 und 2 von Nr. 24 VVJug LV.m. § 29 Abs. I 
und 2 StVoIlzG genannte Post betri"' , z.B. Verteidigerpost oder 
Post an Volksvel\retungen, unterliegt der Schnltwechsel des 
Betroffenen nicht der Kontrolle. ledigl ich der nicht von gesetz
lichen Sooderregelungen erfasste Schriftwechsel wird aus 
GrOnden der Erziehung überwacht. Dies ist Ausdruck des § 9 1 
JGG, der als Aufgabe des Jugendvollzuges. die Erziehung des 
Verurteilten l.U einem kOnft ig rechtschaffenen und verantwor
tungsbewussten Lebenswandel normiert. Dabei stellt die Postkon
trolle in dem sensiblen Bereich des Jugendvollzuges ein geeigne
tes Millel zur Erfüllung des Erziehungsauftrages dar. In Anbetracht 
der vielfältigen , durch die Disziplinarverfahren dOkumentierten 
Autlälligkeilcn des Betroftenen im Volll:lI9. bedarf der Gefangene 
einer engmaschigen Kontrotle. um dem Vollzugsauftfag gerecht zu 
werden. Die zurückliegenden Vorfälle zeigen. dass er die Regeln 
des Vollzuges nicht akzeptiert. Dabei hat cr sowohl Bedienstete als 
auch Milhäftlinge in ext remer Weise provoziert. Er ist sogar in 
massiver Weise tätlich geWOfden. ErtIetIliche Erziehungsdefizite 
sind zutage getreten. Um dem Erziehungsaultrag in der Person 
des Betrotfenen gerecht zu werden, sind umfassende Kenntnisse 
aus seinem sozialen Umfeld. die nur durch die Postkonrrolle er, 
langt werden können, erforderlich. Mildere Minel - wie AktenSlu
dium, Gespräche mit dem Betrotlenen und seiner Familie, die nicht 
erzwungen werden können - sind nicht geeignet. diese Kenntnisse 
zu erhalten. In Anbetracht der victlälligen Disziplinarverfahren ist 
schließlich unabhängig von der Art des Vollzuges mit weiteren Vor
lällen zu rechnen, so dass auch aufgrund der Sicherheit und Ord· 
nung der Anstalt die Brielkontrolle zur Überwachung des Be· 
troffenen verhältnismäßig ist. Sie ist geeignet und er1orderlich. 

Weniger einschneidende Maßnahmen erscheinen zur .Über
wachung" des Betroffenen nicht geeignet. 

Deswegen war der Antrag auf gerichll iche Entscheidung zu· 
rOckzuweiscn. 

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 30 EGGVG, 30, 130 
KostO. 
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§§ 115 Abs. 3, 116 Abs. 1 StVollzG (Zu den 
Rechtsfolgen der Erledigung der Haupt
sache) 

1. Ist die Erledigung der Hauptsache schon im Zelt· 
punkt der Elnlegung der Rechtsbeschwerde einge
treten, so ist die Rechtsbeschwerde unzulässig. 

2. Ein Übergang vom Anfechtungs- oder Verpflich
tungsantrag zum Feststellungsantrag Ist im 
Rechtsbeschwerdeverfahren nicht mehr möglich. 

Beschluss des I . Strafsenats des Thüringer Oberlandes
gerichts vom 24. Juni 2004 - 1 Ws 192/04-

Gründe 

I. 

DurCh Beschluss vom 13.05.2004 wies die Slrafvol!slre
ckurogskammerdes landgerichts Erfur1 denAnlrag desAnlragstel
ters aul Verpllichtung desAntragsgegners daZu, den Antragsteller 
zur Jugendweihe seines Stiefsohnes am 15.05.2004 ausführen zu 
lassen, zurück. Der Beschluss wurde dem Antragsteller am 
14.05.2004 zugestellt . Mit anwalilichem Schrillsatz vom 
14.06.2004, der am t4.06.2OO4 beim landgericht Erturt einging, 
legte der Antragsteller Rechtsbeschwerde ein. Er rOgt eine un
richtige Anwendung des § 35 StVollzG und beantragt die Auf
hebung des angefochtenen Beschlusses. 

Die Rechtsbeschwerde ist um:ulässig. Es fehn das Rechts
schulZbedürfnis. 

Bei Einlegung der Rechtsbeschwerde am t4.06.2004 war der 
Termin der Jugendweihe vom t5.05.2004, an dem der Antrag
steller ausgeführt werden wOllte, bereits verstrichen. Der au1 Ver
pflichtung des Antragsgegners zur Ausführung gerichtete Antrag 
war mit Ablauf des 15.05.2004 überholt. Dasselbe gilt hinsichtlich 
der später eingelegten Rechtsbeschwerde (vgl. Schwind/Schuler, 
StVollzG, 3. Aufl. , § 116 Rn. 11). 1st die Überholung, wie hier, schon 
im Zeitpunkt der Einlegung der Rechtsbeschwerde eingetreten, so 
ist die Rechtsbeschwerde unzulässig (siehe OlG Hamm, Be· 
schluss vom 01.04.1999. Az. 1 Vollz (Ws) 25199, ZIStrVo 2000, 
179 1.; Schwind/Schuler, a.a.O .). Nur wenn die Überholung erst 
naen Einlegung der Rechtsbeschwerde eintritt, sieht das GeriCht 
von einer Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ab und 
spricht lediglich aus, dass die Rechlsbeschwerde erledigt ist 
(SchwindlSchuler, a.a.O.). 

Oie Umdeutung des Begehrens des Antragstellers In einen 
Feslstellungsantrag i .S.v. § 115 Abs. 3 StVoIlzG kommt nicht In 
Betracht. Ein Übergang vom Anfechtungs- oder Verpnichtungsan
trag zum FeststeIlungsantrag ist im Rechtsbeschwerdeverfahren 
nicht mehr mögtich (OlG Hamm, a.a.O., S. 180; OlG Hamm, Be· 
schluss vom 23.05.1985. Az. 1 Vo1lz (Ws) 56185. NStZ 1985, 576: 
Schwind/Schuler, StVollzG, 3. Aufl.. § 115 Rn. 17: AK·VoIckart , 
StVoIlzG, 4. Aull .. § 11 5 Rn. 65: CaliiessIMüller-Dietz, StVollzG, g. 
Aull ., § 115 Rn. 16). Der Normzweck der Rechtsbeschwerde ver· 
bietet die Überprüfung dereinzelnen Entscheidungen der Strafvoll
slreckungskammem auf ihre Richligkeil; sie dient vielmehr der 
Fortbildung des Rechts und der Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung (§ 116Abs. 1 StVollzG). Das selzt aber den Fort
bestand der zu überprOIenden Entscheidung voraus: dIe Entschei
dung einer abstrakten Rechtsfrage ist dafür nicht geeignet. Die 
analoge Anwendung des § 115 Abs. 3 StVollzG au1 das Rechtsbe
schwercleverlahren würde die Folge haben, dass das Rechtsbe
schwerdegerichl erstmals über die Zulässigkeil und Begründetheit 
des Feststellungsantrages befinden müsste. Das widerspräche 
der genannten Aufgabe des Rechtsbeschwerdegerichls. Auch die 
Ausgestaltung des Verlahrens steht der Zulassung eines Fortset
zungsleststellungsantrages entgegen. Als nach Revisionsgrund
sätzen entscheidendes Gericht wäre es häufig an einer Ent
scheidung gehindert, weil es tatsächliche Feststellungen zu dem 
erstmalS darzulegenden berechtigten Interesse an einer Entschei
dung nach § lt5 Abs. 3 StVo!lzG nicht treffen darl (siehe OlG 
Hamm NStZ 19a5, 576: CaliiesslMüller-Dietz, StVoilzG, 9. Aun .• 
§ 115Rn. 16). 

Die Kostenentscheidung Ioigt aus § 121 Abs. 4 StVollzG, § 473 
Abs. 1 StPO (vgl. OlG Hamm, ZIStrVo 2000, 179, 180, Schwind/ 
Schuler, a.a.O., § 116 Rn. 11). Die Festsetzung. des Gebühren
streitwertes beruht au1 §§ 48a, 13 Abs. 1 Satz 1 GKG. 

(Eingesandt vom I . Strafsenat des Thüringer Oberlandes
gerichts) 

§ 52, § 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG (Zur An
fechtbarkeit von Überweisungen der JVA) 

Überweisungen der Justizvollzugsanstalt aufgrund 
eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses ei
nes Gläubigers von dem Eigengeldkonto des Strafge
fangenen sind keine Maßnahmen zur Regelung einer 
Angelegenheit auf dem Gebiet des Strafvollzugs i.S.d. 
§ 109 Abs. 1 S. 1 StVollzG, sondern Handlungen eines 
DrlHschuldners In Erfüllung seiner Verpflichtung aus 
eInem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. 

Anders verhält es sich nur dann, wenn der Strafge
fangene geltend macht, dass sich die Vollzugsbehörde 
bei ihren Maßnahmen nicht an den Inhalt des Pfän
dungs- und Überweisungsbeschlusses hält und etwa 
Irrig von dem Guthaben des Gefangenen Beträge ab
bucht, die nicht gepfändet worden sind. 

Ist der Strafgefangene der Auffassung, dass be
stimmte Beträge seines Eigcngeldes nicht pfändbar 
selen und deshalb nicht häHen gepfändet werden dür
fen, so ist dieser Einwand im zwangsvollstreckungs
rechllichen Erinnerungsverfahren gem. § 766 ZPO 
geltend zu machen. 

Beschluss des 1. Stralsenats des Thüringer Oberlandes· 

gerichts vom 13. Mai 2004 - 1 Ws 96104 -

Gründe 

Die RechtsbeSChwerde ist unzulässig. Es ist nicht geboten, die 
NachprOlung der angelochlenen Entscheidung der Strafvollstre
ckungskammer des landgerichts Erlurt zur Fortbildung des 
Rechts, zur Sicherung einer einheitl ichen Rechtsprechung oder 
wegen Verletzung des Anspruchs auf re<:hlliches Gehör zu ermög
lichen (vgl. § 116 Abs. 1 StVoUzG). 

Die Strafvollstreckungskammer des Landgerictlts Erlurt hat in 
Übereinstimmung mit der veröffentlichten Rechtspre<:hung der 
Oberlandesgerichte ausgesprochen. dass Überweisungen von 
dem Eigengeldkonlo des Antragstellers keine Maßnahmen zur Re
gelung einer Angelegenheit aul dem Gebiet des Strafvollzugs i.S.d. 
§ 109 Abs. 1 S. 1 StVoIlzG darstellen. sondern Handlungen eines 
Drinschuldners in Erfüllung seiner Verpllichtung aus einem Pfän
dungs- und Überweisungsbeschluss (siehe nur OlG Hamburg, 
ZIStNo '996, 182: CalliessJMÜller-Dietz. StVollzG, 9. Autl ., § lOg, 
Rn. 9: vg!. auch BGHSt. 37. 176. 178). 

Anders verl1iehe es Sich nur dann. wenn der Antragsteller gel
tend machen würde, dass sich die Vollzugsbehörde bei Ihreo Maß
nahmen nicht an den Inhalt des Pfändungs- und Überweisungs
beschlusses gehalten und etwa irrig von dem Guthaben des 
Antragstellers Beträge abgebucht häue. die nicht gepfändet wor
den sind (siehe BGH 8.a.0. S. 179). So liegt der Fa!! hier indes 
nicht. Der Antragsteller isl der Auffassung, dass bestimmte Betra· 
ge seines Eigengeldes nicht plandbar seien und deshalb nicht hät
ten gepfändeI werden dürlen. DieS9f Einwand war im zwangsvotl. 
streckungsrechtlichen Erinnerungsverlahren gern. § 766 ZPO 
geltend zu machen und wurde in diesem Verfahren latsächlich -
wenn auch ohne Ertolg • geltend gemacht. 

Ergänzend wird aul die zu1reltenden Ausführungen in der an· 
gefochtenen Entscheidung des Landgerichts Erlurl und auf die 
dem Antragsteller zur Kenntnis gebrachte Erwiderung des T. J. 
23.04.2004 Bezug genommen. Von einer weitergehenden Begrün· 
nunl1 wirn AhnAAAhfin 16 1t9 Am:.. :l StVoltzGI. 



Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhme war wegen 
Aussichtslosigkeit der Rechts ... erfolgung gem. § 120 Abs. 2 
StVoi lzG, § 11 4 ZPO zurückZuweisen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 1. 2 StVoi lzG. 
Die Festsetzung des Gebührenstreitwertes folgt aus § 48 a. 13 
Abs. 1 S. 1 GKG. 

(Eingesandt vom 1. Strafsenat des Thüringer Oberlandes
geriChts) 

§ 7 Abs. 3 Nr. 2 HessPressG. § 45 Abs. 1 
StGB (Die Bestellung zum verantwort
lichen Redakteur setzt die Fähigkeit zur 
Bekleidung eines öffentlichen Amtes vor
aus) 

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 HessPressG kann verant
wortlicher bzw. hauptamtlicher Redakteur nicht sein, 
wer die Fähigkeit verloren hat, ein öffentliches Amt zu 
bekleiden. Das ist bei einem Gefangenen der Fall, der 
wegen versuchten Totschlags zu einer mehrjährigen 
Freiheitsstrafe verurteilt worden Ist (§ 45 Abs. 1 SIGB). 

Beschlussdes 3. Strafsenats desOberlandesgeriChts Frankfurt 

am Main ... om 23. Dezember 2004 - 3 Ws 505 ... 506J04 (StVoIlz) -

Anmerkung der Redaktion: Entsprechende Vorschriften gelten in 
allen anderen Bundesländern ebenso. Berlin und Brandenburg 
machen jeOOCh für Gefangenenzeitungen eine Ausnahme. Löfflerl 
Ricker, Handbuch des Presserechts, Münchel'1 2000, schreiben 
dazu: 

Kap. 13RN 28 

Wagen seiner besonders wichtigen Aufgabe haben die Lan
despressegesetze in § 9 lPG (Bayern § 5, Beflin, Mecklenburg
Vorpommern und Sachsen-Anhalt § 8, Brandenburg § 10 sowie 
Hessen und Sachsen § 7) an die Person des ... erantwortlichen 
Redakteurs besondere Anforderungen gestellt. Als ... erantwort
licher Redakteur dart nicht tätig und beschäftigt, somit auch nicht 
bestellt werden, wer 

RN", 

Infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffent· 
liCher Ämter nicht besitzt (§ 45 11. StGB) . ... Von dieser BestimmullQ 
sind allerdings in den Ländern Benin (§ 6 Abs. 4) und Brandenburg 
(§ t O Absatz 2) DruCkwerke ausgenommen, die in den Justizvoll· 
zugsanstallen im Rahmen der Gefangenenmil ... erantwortung für 
Gelangene herausgegeben werden. 

§ 70 Abs. 2 StVollzG (Aushändigung ei
nes DVD-Players) 

Von einem DVO·Player ohne Speicherfunklion gehl 
keine abstrakte Gefahr aus, die eine Versagung der 
Aushändigung nach § 70 Abs. 2 StVollzG auch In einer 
Anstalt höchsten SIcherheitsgrades reChtfertigen 
könnte. 

(leitsatz der Schrif1leitung) 

Beschluss des 3. Strafsenats des OLG Frankfurt am Maln vom 
16. März 2005 - 3 Ws 1224 - 1225104 (StVollz) 

Aus den Gründen 

Mit Besch!uss ... om t 3.10.2004 hat die Strafvollstreckungs
kammer die JVA unter Aufhebung des ablehnenden Bescheids 
... erpllichtet, den Antrag des Gefangenen auf Genehmigung des 
Kaufs und der Aushändigung eines DVD-Players unter Beachtung 
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der Rechtsautfassung des Gerichts neu Z1J bescheiden. Hiergegen 
wendet sich der l eiter der JVA mit der form· und fristgerecht ein· 
gelegten und ebenso begnlndeten Rechtsbeschwerde. 

Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die 
Strafvollstreckungskammer iSt in dem angefochtenen Beschluss 
im Ergebnis zu Recht zu der Auf1assung gelangt. dass die ... on der 
JVA ... orgebrachten Versagungsgnlnde nach § 70 Abs. 2 StVollzG 
nicht tragen. 

Zwar stellt das Landgericht fehlerhaft darauf ab. dass eine kon
krete Gefahr in der Person des Gefangenen für die Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt bei Aushändigung des DVD-Players ... on der 
JVA dargelegt werden mOsse. Nach § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVoIlzG ist 
jedoch die voo einem Gegenstand ausgehende abstrakte Gefahr 
aufgrund seiner Eignung, in einer die Sicherheit und Ordnung ge
fährdenden Weise eingesetzt zu werden, als Versagungsgrund 
ausreichend, sofem dieser Gefahr nicht mit den im Rahmen einer 
ordnullQsgemaßen Aufsicht anzuwendenden Kontrollmitteln der 
JVA begegnet werden kann (..-gI. BVertG NStZ 2003, 621: OlG 
KarisfUhe NStZ 2003, 622; OlG Frankfurt, Beschl. .... 16.4.2002, 
3 Ws 163102 (StVollz)). 

tndes geht ... on dem begehrten DVD·Player keine abstrakte 
Gefahr aus, die eine Versagung der Aushäooigung nach § 70 
Abs.2 Nr. 2 StVollzG rechtfertigen könnte. 

Soweit sich die BeschwerdefOhrerin darauf beruft. dass es 
sich bei der JVA um eine Anstalt des höchsten Sicherheitsgrades 
handele, der DVO-Player VerSleckmöglichkeiten biete und eine 
tagliche Kontrolle des Gemtes mit genauer Durchsuchung durch 
Bedienstete mit speziellen Fachkenntnissen nichl möglich sei. 
greifen diese Einwände nicht durch. Wie der Senat bereits mit Be
schluss ... om 6.3. t 989 (NStZ t889 , 343 ) hinsichtlich des Besitzes 
eines CD·Players ausgefiihrt hat, kann der Nutzung als Versteck 
für kleinere Gegenstände dadurch begegnet werden, dass das 
Gerät ... erplombt bzw .... ersiegelt und sodann in die libtichen Kon
trollen einbezogen wird. Im Gegensatz zu der Spielekonsole 
Playstation 11 ... erlOgt ein einfacher DVD·Player nicht Ober Spei
chermöglichkeiten, deren miSSbräuChlicher Nutzung und/oder Ma
nipulation von Schnittstellen begegnet werden müsste ( ... gl. daZu 
OLG Frankfurt, Beschk.rss ... om 2.1.2004, 3 Ws 1384/02 (StVollz)). 
Eine Kontrolle ertordert daher keine Spezial kenntnisse der Be
diensteten. Der Senat stellt ausdrOcklich klar, dass sich die Ge
nehmigungsfähigkeit ausschließlich auf reine Abspielgeräte ohne 
jede Aufzeichnungs- und SpeichefUngsmöglichkeit bezieht. 

Einem fOr die JVA nicht mehr zumutbaren Kontrollaulwand 
kann dadurch begegnet werden. dass Gefangene, die bereits ei
nen CD-Player besitzen, den DVD·Player nur im Austausch gegen 
diesen erhalten. Eine Benachteiligung des jeweiligen Gefangenen 
tritt hierdurch nicht ein, da der DVD-Player die Funktion eines CD
Abspielgorätes mit umfasst. 

Auch der weitere Vortlag der JVA. der Inha~ der Datenlfäger 
kÖnne ... or der Aushändigung aus ZeitgrOnden nichl auf pomogra
fischen oder gewaltverherrtichenden Inhalt sowie ... ertassungs
feindlictle BezOge überprüft werden . ... ermag eine Versagung nicht 
zu begnlnden. Nach Ansicht des Senats kann dieser Gefahr durch 
zumulbare mildere Maßnahmen begegnet werden, wie den aus
schließlichen Bezug ... on DVDs, die ... on der FSK ab 18 Jahre lrei
gegeben worden sind, über ein ausgesuchtes Versandhandels
unternehmen, einer Mengenbegrenzung fürihren Besitz und durCh 
ihre - z.B. in der JVA Bautzen mit Erfolg praktizierte - Siegelung 
( ... gl. hierzu OLG Franklurt, BeschluSS vom 26.1 .2005, 3 Ws 1322 
- 1323/04 (StVoIlz)). Durch diese Maßnahmen kann zugleiCh die 
Gefahr, dass Gefangene unerlaubt gebrannte DVDs mit sicher
heitsrela ... antem Inhalt ... on außen erhalten. begrenzt werden. Das 
... erbleibende Risiko ist nicht höher als bei dem Einschmuggeln 
sonstiger ... erbotener Gegenstande; dem wird durch KontrOllen -
die indes durch eine Siegelung wesentlich erleichtert werden · be
gegnet werden müssen. Da oie Beurteilung der generellen Gelähr
lichkeit des Besitzes ... on DVD-Datenträgern I1belWiegend tatsäCh
licher Natur ist. erfordert die insoweit abweichende Auffassung 
des OLG Jena ( NStZ - RR 2003, 222 ) keine Vortage durCh den 
Senat. 

Nach alledem tragen niCht nur die ... on der JVA ... orgebrachten 
Gründe die VersagullQ eines DVD-Players nicht. es sind auch kei
ne weiferen Umstände für eine Ablehnung erkennbar. Einfache 
DVD-Player sind bereits zu einem Preis voo deutlich unter 100.' € 
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zu erwerben. so dass nicht zu erwarlen stehl, dass es durch den 
Besitz der Geräte - wie von der JVA befürchtet - zu einem sozia
len Gefälle zwiSChen den Gefängnisinsassen konvnon wird. 

(Eingesandt von Rechtsanwältin Barbara Sauer-Kopie, Wies
baden) 

§ 84 Abs. 2 SIVollzG (Zur Anordnung im 
Einzelfall nach § 84 Abs.2 SIVollzGj 

Eine Anordnung Im Einzelfall gern . § 84 Abs. 2 
Satz1 StVollzG liegt vor, wenn sich aus Ihr Ort, Zeit, 
Anlass und Umfang der Maßnahme ergeben und der 
Kreis der Betroffenen zweifelsfrei bestimmt Ist: einer 
besonderen Anordnung für Jeden einzelnen Betrof· 
fenen unter namentlicher Nennung bedarf es nicht. 

Abwesend I. S. v. § 84 Abs. 2 Satz 4 StVollzG sind 
Mitgefangene auch dann, wenn sIe sich in demselben 
geschlossenen Raum aufhalten, in dem der BetroHene 
durchsucht wird, ihnen jedoch dIe Sicht auf die Durch
fuhrung sicher verwehrt ist. 

Beschluss des , . Slrafsenats des Obef"tandesgerichts Celle 
vom 19. Mai 20()4 - 1 Ws 144104 (SlrVollz) _ 

Aus den Grunden 

I. 

Mi! dem angcfochlenen Beschluss hal die Strafvollstreckungs
kammer den aul Feststellung der Rechlswidrigkeil einer mit emar 
Entldeidung verbundenen körperlichen Durchsuchung des Antrag· 
stellers gerichteten Antrag aul gerichtliche Entscheidung zurück· 
gewiesen. 

Nach den GrQnden des angefochtenen Beschlusses wurde 
nach umtangreichcn staatsanwaltschaltlichen Erminlungen wegen 
des Verdachts illegaler Geschäfte eines Juslizbodiensteten mi t 
den in der Justizvollzugsanstalt S. einsitzenden Stratgelangenen 
auf Anordnung des Justizminisleriums die Durchsuchung dieser 
Anslalt angeordnet. Daraufhin durchsuchten über 70 Vollzugsbe
diensteie am 7. Novumber 2003 die HallraUme. daruntur auch den 
Haltraum 23 der Station 11 im Obergeschoss. in dem der Antrag
sleller und zwei weilere Strafgetangene untergebracht waren. Ent· 
sprechend einer Anordnung des leiters des besonderen Sicher
heltsdienstes und der Leitung der Justizvollzugsanstalt wurden die 
Gefangenen vor Verlassen des Haltraumes einer mit einer Ent
kleidung verbundenen körperlichen Durchsuchung unterzogen 
und soda"" in einen anderen Teil der Anstalt verbrachi. während 
die Haltriume durchsucht wurden. 

Mit seinem Antrag vom 10. November 2003 begehrte der An
lragstelJer die Feststellung der Rechtswiclrigkeit der durdlgeluhr
ten körperlichen Durchsuchung mit der Begriindung, weder habe 
Gefahr ,m Verzug vorgelegen noch eine aut seine Person bezo
gene EinzeltalianordnlKlg oes Anstattsklllers. Zudem seien bei sei
ner DurchsuchtJng die anderen beiden in dem Haltraum unTerge
brachten Sira/gefangenen anwesend gewesen. 

Die Siralvollstrcckungskammer hat den Anlrag zuriickgewie
sen. Sie hat daw ausgelührl , die VorausS<ltzungen fu r einu mil ei
ner Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung gemäß 
§64 Abs. 2 StVoIlzG häUen vorgelegen, und die Durchsuchung sei 
in zulässiger Welse durchgeluhrl worden. Auch habe der Antrag
steller kein berechligles Interesse an der begehrten Feststellung 
dargelegt; konkrete Wiederholungsgefahr sei seinen Ausführun
gen nicht zu enlnehmen. 

MiT der in zulässiger Weise eingeiegien und begrundeten 
Rechlsbeschwerde verlolgt der Antragsteller sein Begehren wei
ter. 

11. 

Oie Rechtsbeschwerde ist zur Vereinheitlichung der RechT
sprechung und zur Forlbildung des Rechts zulässig. Sie fiihrl zur 
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur ZuriicJtV6f
weisung der Sache an die Stralvollslfeckungskammer. 

, . Soweit die StrafvollslfeckungSkammer die Dartegung kon
kreter Wiederholungsgefahr durch den AntragsTeller zum Nach
Wei S berechtigten Iflieresses an der begehrlen Feststellung ver
misst und den Antrag deswegen - ohne dies ausdriicklich als 
unzulässig auszuführen - zurOckgewiesen hat, iSI die Zulassung 
zur Vareinheitlichung der RechTsprechung geboten. weil insoweit 
von der obergeriehilichon Rechtsprechung des Oberlandesge
richts Franklurl a.M. (in ZfSlrVo 1987, 120 - l S -) - der der Senat 
sich anschließt - abgewichen wird, wonach bei der BehaupTung 
rechtswidriger Entkleidungsdurchsuchungen in Anwesenheit von 
Mitgefangenen ein besonderes Feststellungsinteresse nieht dar
getan werden muss, weil eine solcha Maßnahme als Verteilung 
der Arl. 2 Abs. 2 LV. m. Arl . l Abs. 1 GG diskriminierenden Cha
rakter hat. 

2. Die Begründung der Rcchtmäßigkeit der Anordnung der 
Enlkleidungsdurchsuchung im vor1iegenden Falle begegnet im 
Ergebnis keinen durchgreifenden Bedenken. Zwar ist in dem an· 
gefochtenen Beschluss Gelahr im Vurzuge als Grund der 
AnordlM.Jng nicht 8usgeführl. Jedoch wird mITgeteilt, dass und wa
rum die Durchsuchung au/grund einer Einzelanordnung des 
AnsIaltsleiters i. S. von § 64 Abs. 2 Satz ' . , . Alt. StVoIlzG STan
gefunden hat, wobei es für eine solche genOge, .wenn dUlch sie 
der Ort, die Zeit , Arl und Umfang der voIl2:uglichen Maßnahme s0-

wie der Kreis der von ihr Betrollenon so abgegrenzt Wird, dass da' 
durch rur den denkbaren EiflZelfaJl geregelt Ist, wonn die Maß
nahme im Einzelnen besteht und welcher Strafgefangene ihr 
unterworfen sein soll." Diese Beurleilung lrilll zu, einer besonde
ren. allein den Antragsteller belrellenden und ihn namentlich nen
nenden Anordnung bedurlle es nicht (vgl. OlG Nümberg NStZ 
1982.526; OlG Bromen NStZ 1985, 143; OlG Koblenz Z/StrVo 
1996,55; KOhl inglUhlenbruch in SchwindI Böttm, StVollzG 3. Au". 
§ 84 Rn. 3). Die AnOfdnung im vorl iegenden Fall war ersichtlich 
auch weder willkurlich noch unverhAIIflismäßig. sondern zur 
Abwendung schwerwiegender Gefahren für Sicherheil und 
Ordnung der Anstall (vgl. dazu AK·Brühl, StVotlzG 4. Aull. § 84 
Rn. 5) ertorderlich und angOO'lOssen. 

Jedoch bedarf es rOChtsforIbildender Ausführungen zu § 84 
Abs. 2 Satz 4 SIVollzG, wonach andere Gefangene bei der Durch
suchung nicht .8Ilwesend"' sein dürfen. 

Nähere ErlAuterungen zum Begriff der Anwesenheit l. S. die· 
ser Vorschrilt sind aus den Unterlagen dos Geselzgebungsverfah· 
rans nicht zu enTnehmen ('191. GesclZcotwuri der Bundesregierung 
vom 23. Ju~ 1973 - BT-Dr. 71918, S. 20 zu § 74. der urspriingfich 
zur Durchsuchung vorgeS<lhenen Regelung. sowre Bt-Dr. 713998. 
sowie den Anlrag nach § 77 GG des VermiUlungsausschusses 
vom 4. Februar 1976 - Bt-Dr. 716462 und Stellungnahme des 
Bundesrats - BR-Dr. 121n6) . Auch obergeriChThche Entscheidun
gen, die zur Klärung insoweit beigetragen hälten. sind - soweit er
Sicht~ch - bisher nicht ergangen. Aus der Verbindung des Satzes 4 
mfl dem vorausgehenden satz 3. wonach die Durchsuchung in ei 
nem geschlosseoen Raum slallzuhndoo habe. kann nach Über
zeugung des Senats nicht geschlossen werden, die Durchsuchung 
durfte nur in einem durch massive Wände miT festen geschlosse· 
nen Turen umgrenzten separaten Raum stanlinden. Vielmehr ist 
der in Oer angefochtenen Enlscheldung zum Ausdruck kommen
den Meinung der Vorzug zu geben, dass es entscheideocl auf 
einen geschlossenen SiCh\sChutz ankommt. der die Blicke von 
MiTgefangenen auf die Szene der EnlkleidungsdurchsuchUfIQ ver
hindert. Die gese1Zliche Regelung dient dem Zweck. das 
$chamgelOhl des zu DurchSUChenden zu SChOflen (vgl. OlG 
frankfurt am Maln ZfSlrVo 1987, 120: Callicss/Miiller-DieTz, 
StVollzG 8. Aufl . § 84 Rn. 3 a. E.: Kuhhng/Uhlenbruch a.a.O. Rn. 7: 
AriothllOckemann. StVollzG § 64 Rn. 5 - jeweils m.w.N.); so war 
es in § 74 Abs. 2 Satz 1 des ReglarufIQsen!wurfs zum StrafvolI· 
zugsgesetz ausdrOckliCh nicdergclegl (v91. a.a.O. S. 20). Diesem 
Zweck wird durch die Vomahme der Durchsuchung in einem se
paraten Raum, in dem sich keine Milgefangenen aufhallen. J9den
falls Rechnung getragen. Dem Zweck und dem Gesctzesworttaut 
wi rd jedoch auch dann entsprochen. wenn der Vorgang sich inner
halb eines besonderen, gegen Einsicht geschOtzlen Bereich eines 



geschlossenen Raums stanfindet, in dem zwar weitere Strafge
fangene körperlich anwesend, jedoch zuverlässig am Betrachten 
der DJrchsuctwJng In dem besonderen 8en~ich getindert sind. 
Dem die VerlelZung des SchamgelUhis kann nicht erfolgen, wenn 
die Betrachtung verhindert wird (vgl. dazu auch die Entscheiduog 
des OLG Hamm, BIStrK 1986, 6 sowie die Kommentierung bei 
ArfotM..ückemann a.a.O. Rn. 5). 

Insoweit ist der angefochtene BeSChluss jedoch lückenhalt 
und genOg! damit den an einen Beschluss nach § t 15 StVoIlZG zu 
stellenden Anforderungen nicht, sodass der Senat an der ihm ab
liegenden Oberprülung gehindert ist. Denn dazu wird lediglich 
ausgelilhrf , elie Anstalt habe .,mitgeteilt , dass im Fal le des Antrag
stellers bei der Durchsuchung ausschließlich Männer zugegen ge
wesen seien, wobei aufgrund der GrOße des Haltraumes habe 
sichergestellt werden kOnnen. dass die anderen von der Durch
suchung noch nicht betroffonen Getangenen keinen Einblid( in die 
Intim- bzw. Schamsphäre des jeweils zu durchsuchenden Gefan
genen hAtten nehmen kOnnen", was der Antragsteller erfolglos be· 
strHten habe. zumal es ihm möglich 'gewesen sei, seine .Intim· bzw. 
Schamsphäre weitgehend" zu wahren. indem er den Mitgefange
nen bei der Entkleidung den Rücken zukehrte. 

Der Senat sieht sich danach nicht in der l age. nachzuprOfen. 
ob ein sicherer SichtschulZ Im Sinne der oben gemachtenAusroh
rungen hergeste lli war. Oie Möglichkeit. den Mitgefangenen den 
Rücken zuzukehren, reicht jeoenfalls nichl aus, um den Zweck der 
gesolZ~chen Regelung zu erfüllen. Es hätte daher weiterer Fest
stellungen dazu bedurft, ob etwa durch Postierung der Milge
faogenen in einem Teil des Raumes. YOn dem die Durchsuchung 
nicht zu sehen war, mOglich war und statlgetunden hat oder etwa 
dadurch, dass die Mitgefangenen angehalten wurden. der Szene 
den Rücken zuzullehren und sich nicht umzusehen und ob dieses 
2:uverlAssog uberwachl wurde oder ob und wie auf andere Weise -
etwa durch Herstellung eines SichtSChuttes • die Scham5f)hare 
des Antragstellers gewahrt worden ist. 

WeItere Feststellungen insoweil erscheinen noch mOglich. 

11 1. ... 

(Eingesandt vom I. Strafsenat des Oberlandesgerichts C&l1e) 

§§ 43 Abs. 1, 6, 9, 10 SIVollzG, § 35 Abs. 1 
BIMG (Zum vorzeiligen Ende der Slraf
verbüßung) 

Der Tag, an dem der Gefangene, dessen Vollstre
ckung nach § 35 Abs. 1 BtMG zurückgestellt worden ist, 
zum Zwecke der Behandlung seiner Drogensucht der 
therapeutischen Einrichtung überantwortet wird, Ist 
kein " Entlassungszeitpunkt" im Sinne des § 43 Abs. 9 
StVollzG. Er kann deshalb nicht vorverlegt werden. 

Beschfuss des 5. Strafsenats des Kammergerichts Berlin vom 
25. Oktober 2004 · 5 Ws 560104 VoKz -

Grunde 

Das landgeriCht Berlin - (503) 68 Js 104100 Kls (13.'OO) . ver· 
I,Ineihe den 6eschwercterutuer 3m 6. Mai 2002 rechtskräftig wegen 
GeldWäsche und UrkundenUllschung zu zwei Jahren und sechs 
Monaten GesarndreiheilSStrafo. Er verbOßt die Strafe ZlM" Zeit in 
der JustizvollZugsanstall T. Ats Strafende ist der 8. November2004 
vermerkt. Danach war die Voltstreckung von 528 Tagen Reststrafe 
aus vier Jahren und Vl8r Monaten Gesamtlrelheitsstrafe notierl , zu 
der das landgericht Berlin den Beschwerdefuhrer durch Be
schluss vom 13. Mal 1998 in dem Verfahren 27 VRs 1 Mu Js 
527/96 verunoitt haUe. Im letztgenannten Verfahren hat die Staats· 
anwaltschaft die Slrafvoilstreckung gemäß § 35 Abs. I , Abs. 3 
SalZ 2 BtMG mit W/lkung vom 9. November 2004 2:urückgestel~. 
Zuvor halle das landgericht als das Gericht des ersten Rechts
zuges der ZurOckstellung zugestimmt, antragsgemliß aber die von 
dem Verunei~en nachgewiesene AufenthallS2:eit in der Therapie
einrichtung als IOr nicht anrechnungsfähig erklAn, weil bereits 2:Wci 
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Drittel der Strafe verbußt sind. Aul die 8fstgenannle Strafe bezieht 
sich die Zuriickstellung nicht, we~ fur diese die Voraussetzungen 
des § 35 Abs. 1 BlMG nicht gegeben sind. 

Mit dem angofoct\tenen Beschluss hat das landgericht Ber1in 
den Antrag des Gefangenen verworfen, die Juslizvollzugsanstall 
T. zu verpnlcht9f1. gemliß § 43 Aba. 9 StVobG 2:ehn Tage erwor
benen, aber nicht genutztao Anspruchs auf Arbeitsurtaub (§ 43 
Abs. 1 SIVoltzG) auf die Strate in dem Verfahren (503) 68 Js 
l04fOO Kls (13100) anzurechnen und ihn am 29. Oktober 2004 zu 
entlassen. Mit der Rechtsbeschwerde beanstandet er das Verlah· 
ren, und er erhebt die SachrOge. Das Rechtsmittel hat im Ergebnis 
keinen Erfolg. 

Die rechtzeitige und formgerechte RechlSbeschwerde (§ 118 
StVoilzG) Ist zulässig: denn sie dient der Fonbildung des Rechts 
(§ 116 Abs. 1 StVollzG). Die von dem Gefangenen aufgewor1ene 
Frage, ob die Zurückstellung der VOllstreckung nach § 35 Abs. 1 
StMG beim Vorfiegen eines Guthabens an Arbeitsurlaub zu einer 
VOfllertegung des Zeitpunkts fuhrt. zu dem der Gefangene die 
Therapie antreten kann. Ist obergerichtl ieh noch nicht entschieden. 

Die VerfahrensrOge ist unzulässig, we~ sie entgegen § 11 8 
Aba. 2 Satz 2 StVoHzG nicht ausgefUhrt worden ist. 

Die SachrOge hat keinen Erfolg. 

Allerdings scheiten sie nicht daran. dass eier Antrag eies 
Gefangenen keine Maßnahme des Strafvollzuges beträfe (§ t 09 
Abs. 1 StVoUzG). Oie begehrte Vorverfegung des Entlassungszeit
punklS ist näm~ch trotz ihres fehlenden Bezuges zu der Art und 
Weise des Volzuges und ihrer Auswirtung aul die Strafzeitbe
rechnung nicht etwa eine Frage der Strafvollstreckung, in der nur 
das Verfahrao nach § 458 Aba. t SIPO und nicht der von dem 
Gefangenen oewählfeAntrag oach § 109 Aba. I StVoIIzG zulässig 
wäre. Es handelt sich um eine voIlzugtiche Maßnahme, die die 
Strafvollstreckung nicht beruhn (vgl. l ückemann in AOotl\llOcke
mann, StVoI1zG, § 43 Rdnrn. 5, 23 unter Bezugnahme auf 
BT·Drs. 1414452, 17); denn 618 b~det die nichl -monetäre Kompo· 
nenle der Arbeitsanerkennung. 

Oer Antrag ist aber unbegrundet. Oie Strafvollstreckungskam
mer hat dem Gefangenen im Ergebnis zu Recht die vorzeitige Ent
lassung am 29. Oktober 2004 versagt. Der von dem Beschwerde· 
führer beanSlandetOfl entsprechenden Ar'lwenoong der Nummem 
3 und 4 des § 43 Abs. 10 StVoIlzG bedarf es dazu nicht. 

Dor Tag, an dem der Gefangene. dessen Vollstreckung nach 
§ 35 Abs. 1 BIMG zurQckgeste!lt werden ist , :wm Zwecke der 
Behandlung seiner Drogensucht der thelapeutischen Einrichtung 
Oberantwortet wird. ist kein .Entlassungszeitpunkt· im Sinne des 
§43 Abs. 9 SIVoIlzG. Er kann deshalb nicht vOfller\cgl werden. 

Die VOfllorlegung bezieht sich immer auf das Ende der Straf· 
volls treckung. Eine "Entlassung" im Sinne der Vorschrift sell't des
halb voraus. dass d ie Vollstreckung der Strafe endgUllig oder we
nigstens in der Weise beendet ist. dass der unmIttelbare Zugriff der 
Vollstreckungsbehörde auf den Verurteilten entlälft Denn in dem 
Fall , dass d ie Staatsanwaltsc1la1t die Vollstreckung fortsetzen 
kann, luMe die Anwendung des § 43Abs. 9 StVoIzG auf eine vor
läufige Herausnahme aus dem Strafvollzug dazu, dass der 
Arbeitsurlaub nicht am Ende, sondern inminen der Vollstreckung 
angerechnet wurde. So ~eg' es zum Beispiel in den Unlerbre
chungsfa,tlen der in § 43 AM. 10 StVollzG folgerichtig nicht als Aus
nahmen erwahnten § 455 Abs. 4 und § 4558 StPO. tn beiden 
Fallen wird das Ende der Strafzeit hinausgeschoben (vgl. FISCher 
in KK, StPO 6. Ault .. § 455 Adn. 10: § 4558 Adn. 6) und es liegt in 
der Hand der VoIlstreckungsbehOtde. im FaDedes FortfallSder ge
seutichen Voraussetzungen (also eier Krankheit oder der organi
sa torischen Umstände) d ie Volistieckung ohne eine vorherige ge. 
r1chtlictle Entscheidung loruuselZen. 

Ebenso Ist die Vollstreckung der Stra fe im Falle ihrer Zuriick · 
stellung nicht beendet. Es handelt sich bei der in § 35 BtMG ein
geliihrten Regelung um cin eigenständiges Rechtsinstitut , das zur 
einer vorlaufigen Herausnahme des verurteillan Drogensiichtigen 
aus der Strafvollstreckung fUhrt ('19' . Körner, BtMG 5. Aull .. § 35 
Rdn. t 5). Oie der Resozialisierung d ienende Einwii1(ung auf ihn 
wird lediglich wegen der therapeutiSCh oft ungünstigen Folgen (vgl. 
Körner, § 35 BtMG Rdn. 1) nichl mittels der Vollstreckung der 
Strafe in einer Vollzugsanstalt fortgeselZt, sondem auf dem Wege 
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therapeutischer Maßnahmen. Sie ist deswegen nicht minder ein
schneidend. Es besieht ein - mit der Aussetzung der Restslrafe zur 
Bewährung oder dem Absehen von der Vollstreckung nach § 456a 
StPO nicht vergleichbares· enges Band zwischen der Volistre· 
ckungsbehörde und dem Venmeitten, dessen Leben nachhaltIg 
geregelt und überwacht verläuft. Folgerichtig sind die stationär 
oder ambulant in der therapeutischen Einrichtung verbrachten 
Tage· bis zum Zweidrittelzeitpunkt - ObelWiegend auf die Vollstre· 
ckung anrechenbar (§.36 Abs. 1. 3 StMG), 

Ebenso wie in den obigen Beispielslallen kann die Staatsan
waltschaft die Vollstreckung ohne eine vorherige geriChtliche Ent
scheidung fortsetzen (§ 35 Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 3 BIMG). 
Hierin liegt ein wesen1licher Unterschied zur Entlassung aufgrund 
einer Strafaussetzung zur Bewährung. Denn die VoIlslreckung des 
Restes der Strafe ist ohne die dem Gericht vorbehaltene Wider
rufsentscheidung niCht möglich. Erst mit der gerichtlichen Aus
setzungsentscheidung nach § 36 StMG ist dieses der Vergleich· 
barl<.eit zu einer Enllassung in die Freiheit entgegenstehende enge 
Band der Entscheidungszuständigkeit der VOllstreckungsbehörde 
gekapp1. 

Im Falle des BeschwerdefOhrers ist die Vorveriegung zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zusätzlich schon deshalb nicht mOglich. 
weil sie die Vollstreckung einer anderen. von der Zurückstellung 
nach § 35 Abs. t StMG nicht betroffenen Strafe berühren wurde. 
Der In § 43Abs. 9 StVollzG genannte Enllassungszeitpunkt bezieht 
sich im Falle der Anschlussvollstreckung aul die jeweils letz1e Frei· 
heitsstrafe (vgl. LOCkemann. § 43 StVollzG Rdn. 23). Auf eine zu
vor VOllstreckte kann sie nur dann ausgreifen, wenn der anzurech
nende Arbeitsurlaub größer isl als der Strafrest (vgl. Luckemann 
a.a.O. unter Bezugnahme auf die vergleichbare Nr. 1 b der W zu 
§ 16 StVoIlzG). Das ist hier nichl der Fall. Der Gefangene machl 
zehn Tage geltend: der Stralrest betragt 528 Tage. 

Dadurch verliert der Gefangene seinen Anspruch auf die an
gesparten Urlaubstage bzw. die Bezahlung seiner Arbeit keines· 
wegs. Bleibt die Therapie erfolglos und muss der Verurteilte die 
Strafe VOllständig verbüßen, so werden die Tage gemäß § 43 
Abs.9 StVollzG am Ende der notierten Voilverbußung ohne weite
res abgezogen. Wird die Reststrafe unmittelbar nach derTherapie 
gemäß § 36 BtMG zur Bewährung ausgesetzt, so liegt der Fall des 
§ 43 Abs. 10 Nr. 2 StVollzG vor (vgl. LOCkemann, § 43 StVollzG 
ReIn. 26). der hier entsprechend anzuwenden ist. Es besteht nur 
der folgende Unterschied: Da die Anstalt hiervon nicht von Amts 
wegen unterrichtet wird, kann sie die zahlung der Ausgleichsent
schädigung niCht in die Wege leiten. Das muss dann der ehema· 
lige Gefangene beantragen (vgl. LOckemann a.a.O .). 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 4 5tVollzG, 
§ 473 Abs. 1 Satz t StPO. 

(Eingesandt vom S. Strafsenat des Kammergerk:tlts) 

Buchbesprechungen 
Jan Hlldebrandt: Schweigepflicht im 8ehandtungsvoll

zug. Zur Neuregelung des § 182 Abs. 2 StVollzG (Euro

päische Hochschulschriften: Reihe 2; Rechtswissenschaft. 

Bd. 3908). Verlag Peter Lang GmbH, EuropäiSCher Verlag 

der Wissenschaften: Frankfurt a.M. 2004. X LII. 158 S. 
€ 39,-. 

Seit der Regelung des DatenSChutzrechls Im SIVollzG durCh 
das 4. StVOllzGAndG (1998) ist ein lebhatter Streit Ober tnhalt und 
Grenzen der Schweigepflicht namentlich von Therapeuten im 
Strafvollzug entbrannt. Die Auseinandersetzungen ranken sich ins
besondere um die in § 182 Abs. 2 Satz 2 normierte Offenbarungs
pflicht. Danach ist der nach § 203 Abs. 1 Nr. 1. 2 und 5 StGB 
schweigepflichtige Personenkreis zur Offenbarung gegenOber 
dem Anstaltslelter verpflichlet. . so weit dies fOr die AufgabenerfUl
lung der Vollzugsbehördeoder zur Abwehr von erheblichen Gefah
ren für Leib oder Leben des Gefangenen oder Dritter erforderlich 
ist·, Dass das Gesetz eine Offenbarungspflicht zum Schutz 
menschlichen Lebens begründet hat, stellt nicht das Problem dar; 
vielmehr hat sich die Kritik an der ersten gesetzlichen Fallgruppe 
entzün<:let, welche die Durchbrechung deI Schweigepflicht zur 
.AufgabenerfOliung der VoUzugsbehörde" vorschreibt (vgl. z.B. 
Calliess I Müller·Dietz, StVoIlzG, 10. Aull. 2005, § 182 An. 5, 6). 
Zwar hat sich die Auffassung, dass diese Regelung verlassungs
widrig ist. nicht durchzusetzen vermocht ; doch gehl die wohl Ober
wiegende Meinung dahin. dass der weitgefasste § 182 Abs. 2 
Satz 2 e iner einschränkenden Auslegung - Im Wege der sog. tele
ologischen Reduktion oder einer verfassungskonlormen Interpre
tation - bedarf. 

In dieser Situation muss man es beg rOßen. dass die Proble
matik zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht worden ist, 
die den einschlägigen DiSkussionsstand immerhin bis Ende 2003 
einbezieht. Freilich weckt der Titel der Studie weitergehende Er
wariungen. als sie der Text elOlöst- und von der Anlage und Reich
weite der Arbeit her auch erlülll werden sollen. Geht es hier doch 
nicht um Gegenstand und Umrang der Schweigepflicht schlecht
hin. die Ärzten, anderen Heilkundigen (mit staaUich anerl<.annter 
Abschlussprüfung) , Psychologen, Sozia larbeitern und Sozialpäda· 
gogen nach § 203 StGB obliegt. Vielmehr haI Jan Hildebrandl sei
ner Untersuchung einen begrenzteren Ansatz zugrunde gelagt, 
dessen 5innhafligkeit aber - gerade vor dem Hintergrund der jet· 
zigen gesetzlichen Regelung - außer Zweifel steht. Er hat nämlich 
danach gefragt, wie sich diese rechlliche Ausgestaltung von 
Schwelge- und Ollenbarungspflicht im l ichte verschiedener 
psychotherapeutischer Konzepte darsteilI. Das ist eine Betrach· 
tungsweise, die von den meisten gängigen Ansatzen abweicht, in
dessen schon deshalb weiterführende ErI<.enntnisse verspricht , 
weil sie namentlich Zielsetzung, Methodik und Setbstverständnis 
der Psychoanalyse (5. 88 11.), der Gesprächspsychotherapie 
(S. 10 1 ff.) und der Verhaltenstherapie (5. 110 H.) in die einschlä
gige Diskussion einführt und von diesem Standort aus die jeweili
ge Bedeutung von Schweigen und Offenbaren lU entwickeln sucht 
(5. 116ff.). 

Das ist insofern mit eInigem AnspfUch verbunden, als es zu
nächst einmal gih, die verschiedenen Therapielormen von ihrer 
Struktur und ihren Abläufen her zu erfassen. um dann die Relevanz 
von Schweigen und Offenbaren IOr das therapeutische Geschehen 
und dessen Auswirkungen aul Probanden ermitteln zu können. 
Dabei geht Hildeblandt von der sog .• therapeutischen Gemein
schaft· als dem milieutherapeutiSChen Idoalmodell fOr die Gestal· 
tung der Beziehungen zwischen Patienten und Therapeoten aus. 
Im AnschluSS an bekannte Konzepte - etwa dasjenige von Maxwell 
Jones - begreift er die demollfatisch-egalitar strukturierte .thera· 
peutlsche Gemeinschatr als ein Umfeld, "welches soziales l ernen 
ermöglichen und fördern soll" (5. 122). 

Wie schon angesichts der Verschiedenheit der psychothera
peutischen Modelle lU vermuten war, sind die Ergebnisse Hilde· 
bramfis hinsichtlich der Bedeutung von Schweigen und Offenba
ren in den einzelnen Ansätzen durchaus differenziert ausgefallen. 
Das geht sogar so weit, dass nicht einmal hinsichllieh derselben 
Therapieform einheitliche und allgemeingültige Antwonen gege· 
ben werden können (so l .B. auf S. 100 für die Psychoanalyse). Da
mit drängt sich folgerichtig die Konsequenz auf, dass die aUge· 
meine - und pauschale - Fassung des § 182 Abs. 2 StVollzG der 
Differenziertheit der verschiedenen Ansätze und ihrer Anforderun· 
gen an die Therapeuten und Probanden nicht (ausreichend) ge-



recht wird. Dieses Ergebnis sucht der Verfasser zum Schluss an 
vier gewichtigen VOllZugS rechtlichen Fragestellungen zu emMen: 
an der AiDS-Problematik, an den medizinischen Zwangsmaßnah
men des § 101 StVollzG, an der Feststellung der Art>e itsunfähig 
keit und an LocIIerungsentscheidungen. Hildebrandt hält auch in· 
soweit dafür, dass § 182 Abs. 2 StVollzG hinsichtlich dieser 
Problem bereiche keinen ins Gewicht lallenden Zugewinn an 
RechtskJafheit und -sichefheit gebracht hat. Freilich hat er gleich
lalls nicht die .Wellformel" fur eine angemessene Regelung der 
Schweige- und Offenbarungspllicht vor dem Hintergrund verschie
dener Therapielormen und Sachlagen parat. Vermutlich gibt es sie 
auch nicht. 

Es sind keloe umwalzend neuen Ideen, welche die Arbeit zu· 
tage gefördert hat. Sahr wahrscheinlich sind sie bei einem solchen 
Thema auch nicht zu erwarten gewesen. Immerhin hat es der 
Verlasser verstanden, durCh seine Analyse der verschiedenen 
FallkonstellatIonen, in denen die Schweige- und die Offenbarungs
pIlicht eine Rotle spielen, den Blick stärker auf die UnterSChied· 
lichkeit solcher Sachverhalte und ihre je eigene Problematik zu 
lenken. Das dulfte aUCh dem nahe liegenden Eindruck entgegen
wirken. dass er im Meinungsspektrum der Kritiker und Belürworler 
des § t82 Abs. 2 ieli'glich eine miniere, wenn nicht vermittelnde 
Position einnimmt. Die Studie macht einmal mehr deutlich, dass 
der Gesetzgeber mit seiner pauschalierenden und letztlich kor
rekturbedülftigerl Regelung der heiklen Materie keineswegs in je
der Hinsicht gerecht geworden ist. Sie verweist aber auch auf die 
Erfahrung. dass es der in der Sache selbst innewohnenden 
Schwierigkeiten wegen alles andere ats leiCht ist. eine insgesamt 
überzeugende und konsensh~hige Lösung zu finden. 

Heinz MOller-Dietz 

Franz Streng: Strafrechtliche Sanktionen· Die Strafzu
messung und ihre Grundlagen - (KOhihammer - Stu
dienbücher: Rechtswissenschaft). 2. Auflage. Kohlhammer. 
Stuttgart 2002. XVII , 477 S. Kart. € 42,-. 

Die strafrechUichen Sanktionen und die Strafzumessung sind
aus guten Grunden - längst ins Blickfeld von Forschung und Leh· 
re gelangt. Oie Aelorm des Sanktionensystems steht seit gerau
mer Zeit auf derTagesordnung; dies gilt namentliCh IOrden ausge· 
dehnten und vielfähigen Bereich der leiChteren bis minelschweren 
Kriminal ität. Die Praxis - vor allem die Rechtsprechung des BGH 
ist - nicht zuletzt aus r8(:htsslaal1ichen Gründen - unablässig da· 
rum bemOht, der Strafzumessung zu festeren Konturen zu verhel
fen. Der Prozess der ~VeITechtlichung" ist auf diesem Gebiet wei· 
ter vorangeschrinen. Er ist in mancher Hinsicht· wie kritlsche 
Beobachter gemeint haben - inzwischen weiter gediehen als die 
Entwicklung im Stralvollstreckungs- und Slralvollzugsrecht. 

Das lässt sich denn auch vorzuglich dem ebenso umfangrei
chen wie gehaltvotlen Studienbuchs Franz Strengs entnehmen. 
das seit 2002 in zweiter Auflage vorliegt. Das Werk zeichnet sich 
durch eine enge, unmittelbare Verbindung des rechtsdogmati· 
schen und rech\spraktischen sowie sozialwissenschafllichen Er
kenntnisstandes aus. Es stellt - insbesondere vordem Hintergrund 
etlicher Studien des Verlassers zu den Strafzwecken und zum 
Sanktionensystem sowie verschiedener empirischer Erhebungen 
zur Stralzumessung und zu Sankt ionseinstellungen - eine Fund
grube an einschlägigen Informationen und weilerlührenden Ge
danken dar. Erst kOrzlich hat SIreng zwei eigene Belragungsstu· 
dien zu Stralmaßvorstellungen juristischer Laien vorgestellt, die 
zeigen. dass dem Publikum· entgegen so manchen Annahmen
keineswegs aUSSChließlich an talvergeltenden Reaktionen liegt, 
sondern dass es gegebenenfalls auch Zielsetzungen sozialer Re· 
integration Raum gibt (MschrKrim 2004, 127.1(5). Ebenso hat er 
vor kurzem den Bestrebungen, das Fahrverbot lur Hauptstrafe zu 
erheben - wiederum im Blick auf allgemeine Gerechtigkeitsvorstel· 
lungen · eine Absage erteih (lRP 2004. 237-2( 0). Man muss in 
dieser kontrovers diSkutierten Frage gewiss nicht der Aullassung 
des Verlassers sein, um zu erkennen, welcher kriminalpotillsche 
Sachverstand seinen Erwägungen zugrunde liegt. 
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Das ist auch das besondere Kennzeichen des Studienbuchs, 
das sich in jeder Hinsicht ganz auf der .Höhe der Zeir bef indet -
freiliCh Ohne deswegen dem Zeitgeist zu huldigen, dem im mas
senmedialen Wechselspiel rasch vergänglicher Meinungen oft ge
nug verlässliChe und halbwegs fund ierte Orientierungsmarken 
fehlen. Da vermag das Werk mehr oder minder feste Pllöcke ein
zuschlagen, die niCht nur tOr Studierende, sondern auch für Prak
tiker der Strafrechtspflege, nicht zuletzt des Straf- und Maßregel
vollzugs. richtungweisend sein kOnnen. Es geht Streng nicht nur 
darum, einen umfassenden ÜberbliCk Ober die rechtliche Ausge
staltung und praklische Handhabung des Sank1ionensystems zu 
vermineln, sondern auch und gerade darum. "das VerständniS so
zialer Strukturen und Prozesse zu fördern" (5. 29). Einen solchen 
Weg kann natOrlich vor allem eine Darstellung weisen, die aul ei· 
ner gelungenen Integration von Dogmatik, Praxisrelevanz und 
Empirie berUht. 

Der umfangreiche Stoll - der aufgrund seiner FOlie und Dille· 
renziertheit gewiss erheblich Ober das g.!ingige, vielfach erwartba· 
re Wissen hinausgeht - wird in zwölf Kapiteln abgehandelt. Nach 
einer kurzen Einleitung geht Streng der grundsätzlichen Frage 
nach, warum und zu welchem Zweck gestralt wird (5. <I 11.). Das 
näChste Kapitel ist dem .Prozess der Krimina~sierung und Sank
tionierung" gewidmet (5. 36 11.), also der Tätigkeit von Polizei, 
Staatsanwaltschah und Gericht. Dem fotgt ein Uberblick Ober die 
formellen Sanktionen des allgemeinen Strafrechts und des Ju
gendstrafrechts (5. 5511.). Daran SChließt sich ein längeres Kapitel 
über die Voraussetzungen, VemMgung und Vollstreckung der 
GeldsIrale (5. 59 11.) - unter Einbeziehuf'lg der Ersatzfleiheitsstrafe 
(5. 71) und der Verwarnung unter Strafvofbehalt (5. 72 11.) - an. 
Hier treten einmal mehr nich t nur der hohe Anteil der Geldstrafen 
an den KriminaJsanktionen überhaupt (60%), sondern auch der 
ErsatzfreiheilSstrafe am Freiheitsentzug (mit 6.7% aller Strafgefan· 
genen nach dem StGB) zula90. 

Breiten Raum nimmt- begreill icherweise - die Darstellung der 
Freiheitsstrafe, ihrer Voraussetzungen und Verhängung sowie ih
res Vollzuges ein (5. 75 11.); recht ausfOhrlich wird auch die Aus· 
setzung des Strsfrestes erörtert (5. 122 H.). Fur die Praxis sind in 
diesem Zusammenhang die recht differenzierten Informationen 
über den RUckfall nach StralverbOßung (5. 139 11.) von besonde
lem tnteresse, die sich auch mit den El1ekten von Behandlungs
maßnahmen, von Sozialtherapie und von bedingtem Straferlass 
befassen; die methodischen und Interpretationsprobleme sotcher 
UntersUChungen kommen gleichfalls zu ihrem Rech\. Im Rahmen 
eines Ellizienzvergleichs (5. t4611.) stellt Streng fest. dass unter 
generalprAventivem Vorzeichen eher das Ob, die Verdeutlichung 
der Missbilligung dOf" Tat, als das Wie. die Sanktionshärto. voo Be
deutung ist. In spezial präventiver HinsiCht teilt er ohnehin - jeden· 
taliS grUndsätZliCh - das Argument einer weitgehenden .Aus· 
tauschbaf1<eit der Sanktionen' (5. 146). 

Zwar geht der Verlasser im Anschluss an das StGB natÜrlich 
von der .zweispurigkei'" des Sanklionensystems, der Unterschei· 
dung von Strafen und Maßregeln. aus. Er fasst jedoch die .Sank
tionen mit primär präventiver Ausrichtung" in einem Kapitel zu· 
sammen (5. 150 H.). Demgemäß werden die .ambulanten· und 
.statlonären" Maßregeln sowie das Fahrverbot, Verlall . Einziehung 
und Vermögensstrale einer gemeinsamen Betrachtung unterzo
gen. Wiederum gewichtig fOr den Straf- und MaßregeIvollzug sind 
in diesem Kontext die Informationen iiber Rück!alluntersuchungen 
zur Unterbringung in therapeutiSCh orientierten EinriChtungen 
(5. 195) und über den Votlzug der Sicherungsverwahrung (5. 203). 

Das umfangreichste Kapitel des Werkes hat rechtliche Rage· 
lung, Theorie und Praxis der Stralzumessung zum Gegenstand 
(5.204 H.). Hier werden namentlich die gesetzlichen Grundlagen 
(5.215 11.), die Strafzumessungslheorten (5. 252 11.), die Revisibi· 
lität der Strafzumessung (5. -265 11.). Detailfragen der Strafzumes
sung (5. 270 H.) sowie deren kiinhige Perspektiven (5. 3 t O H.) ab
gehandelt. Besonderes Gewicht legt Streng an dieser Stelle wie 
anderwarls auf die Erörterung der bekannten Ungleichmäßigkeit 
der Strafzumessung (S. 2Q4 11 .. 308 tI .). lm Rahmen des Kapitels 
über die Individuelle Kriminalprognose (5. 313 ff.) geht er vor al
lem auf deren Bedeutung und Risiken Nr Sanklionsentscheidun· 
gen, die Prognosemethoden (5. 3t 8 11.) und das leidige Minelleld
Problem (S. 339 11.) ein. Welche Probleme hier bestehen, lassen 
allein schon die andauernden Kootroversen über die Anwendbar
keit des Zweileisgrundsatzes auf Progoosebeurteilungen und ta
terbegOnstigende Prognosetatsachen sowie darube' erkennen, ob 
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durch Reformen auf normativem Wege angesichts der grundsätz
lichen Schwierigkeiten der Prognosesteilung überhaupt ein Mehr 
an RechtsI\Jarheit 8frei(:ht werden kann. 

Ein weiteres umtangtetChes Kapitel hal Streng der Problematik 
der 5chuldlähigkeit und Ihrer Begutachtung gewidmet (5. 347 tI .). 
Das Studienbuch schließt mit einer Würdigung neoer Sanktions
tormen, die bereits te~$ praktisch erprobt, te~s diskutiert werden 
(5. 402 tf.). Zu ihnen zAhlt Streng namentlich den elektwnisch 
überwachten Hausarrest, das Fahrverbot als Hauptstrafe, die go
meinnulZige Arbeit, Bewährungssanklionen im Bereich der Geld
strale, Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung. 

Schon bei der Erörterung der verschiedenen Stralzwecke und 
der empirischen Effizienzkontrolle wird der Gedanke hervorgeho
ben, dor sich wie ein roler Faden durch das Werlt zieht: dass I'IIJr 
eine sachgerechle Oberpriil ung Sler sozialen und individuellen 
Wirkungsmechanismen vor einer UberschAtzung der leistungsfä
higkeit des Straf rechts insgesamt und seines Instrumentariums zu 
bewahren vermag. Dass Streng dem Aspekt der Normtreue, . ver· 
innerlichter Normbindung" (5. 30), also der positiven Generalprä· 
vention, besonderes Gewichi im Rahmen der Straffunktionen bei· 
legl . wird in verschiec\cnen Zusammenhängen akZentuiert (5. 30 
ff., 149). Ebenso setzt er sich immer wieder mit dem Problem der 
Strafungleichheil auseinander, (!er .offenbaren Schwierigkeit, dem 
GleIchheitssatz im Bereich der Stra fzumessung faktisch Geltung 
zu verschaffen" ($. 214). Er arbeitel freilich· vor allem bei Behand· 
lung der individueUen Kriminalprognose (S. 313 ff.) • in unüber· 
sehbarer Weise die Gefahren heraus, die in einem folgenorien
lierten Strafrecht von Negativprognosen drohen: dass ungOnstig 
prognostizierte und ohnehin schon unterprivilegierte Probanden 
sowohl auf der Ebene der Voltzugslockerungen und der bedingten 
Entlassung als auch der Schaffung neuer Sanktionsformen gegen-
über sozial Integrierten benachteiligt werden (S. 3171.). 

Oie absch~eßende Analyse f"IBUer Sanktionsfoonen mündet in 
ein Plädoyer zugunsten der .Sicherung durCh BetteulKIg statt Frei· 
heitsentzult ($. 414 ff.), das verbreiteten kriminalpo~tjschen 

Tendenzen zuwiderlAuft. Es ist einmal mehr Ausdruck. griindlicher 
Aufbereitung verfügbarer empirischer Befunde und sorgsamer 
argumentativer AbwAgung, wie er das ganze Studienbuch kam· 
zeichnet. Das Werk kann daher nicht nur für Zwecke der Ausbil· 
dung, sondem auch lür Wissenschaft und Praxis der Strafrechts· 
pllege uneingeschränkt, ja mfl Nachdruck empfohlen werden. 

Heinz MOller-Dielz 

Dorothea lübcke·Westermann : Persönlic hkeitsstö· 
rung, Sexualslraftal und Empathie, Theorie, Empirie und 

B iographie . (Eu ropäische Hochschulschriften. Reihe VI, 
Psychologie , Bd. 707). Peter Lang, Euro päischer Verlag 
der Wissenschaften: Frankfurt a. M . 2003. 240 S . € 45 ,50 

Empathie gehör1 zu den aktll8l1en Hits in Kriminalpsychologie 
und ·therapie. Empathielähigkeit iSI Prognosekriterium und Thera· 
PICZiel. Auf den ersten Blick erscheint es trivial: Sich in andere hin· 
einversetzen können, mitfühlen kOnnen - das steht der Bereit· 
schaft entgegen, sie zu schädigen und zu verletzen. Der Referent 
- seit langen Jahren in der Straftäterbehan<tlung tätig - muss je
doch gestehen, anlAssiich des Empathiethemas regelmäßig ein 
ungutes Gefühi zu bekommen. Das mag dUfchaus idiosynkrati· 
sehe Griinde haben: $eine A11!&9serlahrung mit seinen Mitmen· 
schen in Fre~it hat im zu der Überzeugung gebracht, dass in den 
untersch!edlichstcn Segmenten gesellschaftlichen Zusammenle· 
bens die DInge weitestgehend empathielrei über die Bühne geheo. 
Das gilt für den Bereich geschäftlicher oder nachbarlicher Bezie· 
hungen ebenso wlo filr die tägliche TeHnahme am Straßenverkehr. 
Sind Straltl!.ler in dieser Hinsicht wirklich SO andcrs als der geset· 
zestreue Bürger? Aber muss man nicht wenigstens bei Gewalt· 
oder SeKualstraftalern von einer fundameotaler1 Sonderstellung 
ausgohen? Andererseits lehrt ein Blick in die Geschichte, dass ge· 
samtgesellschaftliche Sondersituationen wie Diktatur oder Krieg 
niCht selten einen gewissen kollekt!ven Empalhlemangel gegenü· 
ber Schwächeren nach sich gezogen haben. Oie VorgAnge Im 
Abu·Ghoreib·GeUlingnls dOrfen hier als Beispiel aus Jüngerer Zeit 
Erwähnung l inden. Oder handelt es sich in solchen FAlten jeweilS 
um das Coming<Out weniger zuvor gut getarnter Sadisten? 

In Fällen diftuser kognitiv·emotionaler Gemengelagen hilft 
nach Grawe bekanntermaßen eme KlArung weiler. Eine solche 
verminelt die lektüre der Dissertation von Lübclle·Westermann: 
.Per5ÖnlichkeitsstOrung, SeKualstraftat und Empathie. Theorie. 
Empirie l.Ifld Biographie~. Der Autorin geht es darum, den Empa· 
thiebegriff theoretisch Z\.I differenzieren, empirisch zu ~nd!eren 
und auf seine Implikationen fur Prognose und Therapre hm zu 
al'l8lysieren. Am Ende sIeht ein Modell, welches unterschiedliche 
Verhalteosstile und Tatgestalten von SexuaJdelinquenlen aus einer 
Interaktion von Person und Situation abteitet • untel RQckgriff auf 
Empathie als zentralem hypothetischen Konstrukt. Der Titel der 
Arbeit spiegelt öe innere SlI"uktur des Gegenstandsbereiches wI· 
der. PerSOrtllchkeitsstOrung, Sexualstraltat und Empathie sind mit· 
einander verzahnte Themenkomplexe. Sexualstraftater weisen 
niCht seilen Persönlichkeitsstärungen auf, was Konsequenzen für 
Prognose und Behandlung hat. Für einige Persönlichkeitsstörun· 
gen sind Empathiedefizite charakteristisch - gerade auch tür 
solche, denen eine besondere Relevanz in puncto Stra llälligkeit 
Zukommt. Es gehört zu den Verdiensten der Autorin, diese The· 
menkomplexe zunächst separat In einer Weise aufzuhellen. dass 
wissenschaflshistorische Entwicklungen, theoretische Bezüge 
zwischen unterschiedlichen Konzepten und immer wieder die 
Bedeutung grundwissenschaftlicher Forschung für die angewand· 
ten Bereiche der Disziplin deutlich werden. Es ist offensichllich ein 
wesenlliches Anliegen der Arbeit, akademisches Grundlagenwis· 
sen für berufsptaktische Belange aufzubereflan und nutzbar ZlJ 

machen. 

Im Kapitel "Persönlichkeitsstötungen" wird ein Weg beschrit· 
len, der von älteren klinischen - sprich: psychl3 trischen - Ansätzen 
der Beschreibung und Differenzierung gestörter PBfSÖI1lichkeilen 
zu modemen psychologisch-grundWlssenschaltlichen Konzepten 
von "PersönMchkeit" führt. Immer wieder ist die Autom bemOht. 
Begriffe zu klaren und BezOge zwischen unterschiedlichen Ans<!t· 
zen herzusteaen. Der Psychopathiebegrill KlJI1 Schneiders ant· 
spricht nicht dom "Psychopath" sensu Hare. Während sich die 
.dissoziale Persönlichkeit" der lCD·10 durch .herzloses Unbelej. 
Iiglsein gegenOberden Gelühlen andere(' auszeichnet. ist ein Ern
palhiemangol kein konstitutives Kriterium lür die .anti soziale 
Persöntichkelt" nach DSM·IV. sondern wlrd unter ,.Zugehörige 
Merkmale und Störungen" aufgeführt. In diesem Glossar taucht 
das Empathleclelizll explizit In der Kriterienliste der "narzisstischen 
PersänlichkeitsstÖfung" auf. PsychopathiSChe Persönlichkeitstö· 
rung ist nicht gleichzusetzen mit manilester sozialer Devianz. 
Dissoziali tAt muss keinen psychopathologischen Hintergrund ha· 
ben. Tri1ft dies zusammen, spricht l .B . Saß von einer .,soziopathl· 
schen PerSOrttichkeitsstörung". die er von der .anti sozialen Per· 
söntichkeltsstOrung" abgrenzt, worunter er genuin dissoziale 
CharaklOrstrukturen versteht. Saß wird von der Autorin zusätzlich 
mit einer DifferenzIerung zitiert . die sich aul die unterschiedlichen 
psychischen Substrate des Empathiemangels bei Antisozialen. 
Narzissten und $chiloiden bozioht. Der Weg von der Klinik zur 
Grundlagenforschung führt Uibcke·Weslermann schließlich auch 
von den kategorialen zu den dimensionalen PerSOrtlichkeitsmo
dellen. PerSOntichkeitsdiagnostik nach dem letzteren Ansatz be· 
deutet nlct\t lAnger. <SerOber zu befinden, in welche Schublade der 
Proband gehört . sondem ein Individuelles PrOli! auf unterschied· 
lichen mehr oder weniger basalen DlIIlBnSionen zu ennitteln. Ge
rade auch lilr def1jenigen Kliniker oder ForensMer interessant, der 
sich schwer M . einer Person mehrere Persönlichkeitsstorungen 
zuschreiben zu müssen, wod\.Irch die Probanden oft unwifklich 
monströs erscheinen. Was nach dem kategorialen Ansatz als .Ko
momiditär gezAhl1 werden muss, kOnnte. "araul weiSI die Autorm 
hin, latsächlich ein durch mangelnde divergenta Konstruktvaliditat 
künsllich erzeugtes PMnomen sein. Auslührlich referiert weroen 
in diesem Rahmen Eysencks PEN·Modell sowie <Ses spater gebo
rene NEOAC·ModeII (Goldbeig. eosta, Meerae u.e.). Sehr Deden· 
kenswert stellen sich Versuche aus dieser Richtung <Ser. gAngige 
Pcrs6nlichkeilsstörungen In einem durch die NEOAC·Faktoren 
aufges.pa.n.nten Raum zu vororten. Ebenfalls dimensional struktu· 
rlerte Circumplexmodolle finden abschließend kurz Erwahnung 
unter Hinweis auf VerS\JCM, die Hare'sche Psychopathie in einem 
solchen abzubilden. 



Haben Sexualstraftaten überhaupt etwas mit Sex zu lun? Geht 
es nichl um Aggression und Macht, Demütigung und Kontrolle? 
Der Referent hat in der Einzeltherapie schon Vergewaltigem ge
genübergesessen, die ihm versicherten, er brauche sich keine 
Sorgen zu machen, mit ihrer Sexualität sei alles in Ordnung, es ha
be sich bei den Straltaten um reine Machldemooslrationen ge
handelt, Lübcke-Westermann gelingt es im Kapitel über Sexualde
linquenz ein weiteres Mal, einen komplexen Gegenstandsbereich 
durCh die Breite der Information und deren klare Strukturierung 
übersichtlich zu machen. Sexualstraftalen weisen ein vielschichti 
ges 8edingungsgefüge auf. Hinter denselben juristischeo Tatbe
ständen können sehr unterschiedliche psychische Zusammenhän
ge und Täterpersönlichkeiten stehen, Das Kapitel benennt die 
Faktoren, die von namhafter Seite diskutiert werden, und stellt drei 
Ansätze ausführlicher dar: Schorsch. GrOlh und ElJis. ln einer sehr 
verkürzten Sichtweise kann man darin drei OiskuSSionSbeilrAge 
zur Frage .Sex oder Aggression?· erblicken. Wobei Schorsch und 
Groth im Falle der Sexualstraf1aten die Sexualität eigentlich als 
bio-psychische Funktion im Dienste anders gelagerter motivatio
naler Zusammenhange sehen, Ursprünglich sind diesen Modellen 
zufolge innerpsychische Konttikte, Selbstwertprobleme, persönli · 
che Unsicherheiten und unverarbeitete Kränkungen. Es sind im 
weitesten Sinne "Kompensalionsmodelle". Bel Ellis liegt die Sache 
gewissermaßen genau anders herum: Nach diesem Konzept ist 
derGeschlechtstrieb eigentlich das Primäre, weicheS sich unter er
schwerten Bedingungen anderer Verhaltenssysleme (Stichwort: 
Aggression) zwecks Zielerreichung bedienen kann. Empathie wird 
in diesem Abschnift an unterschiedlichen Sie lien thematisch: z.B. 
im Zusammenhang mit situativen Verkennungen durch den Täter 
oder mit dem immer wieder angesprochenen Gesichtspunkt einer 
Beziehungsstörung, 

Das Kapitel Ober Empathie ist darauf angelegt, das Konstrukt 
in seiner Komplex ität sichtbar zu machen. Wenigstens zwei Ebe· 
nen sind zu unterscheiden: die kognitive und die emotionale, 
u'i!x:ke-Westermann weist diesbezüglich Feshbach einen zentra
len Platz zu. der zwei kognit ive Aspekte benennt die Fähigkeit, af
fektive Zustände anderer überhaupt unterscheiden zu können, und 
das Vermögen, die Pespektive bzw. Rolle anderer in einer jeweili
gen Situation wahrnehmen zu können. Diese interagieren nach 
Feshbach mit einer dritten Komponente, nämlich der emotionalen 
bzw, affektiven Ansprechbaf1<eit bezüglich der Lage des anderen. 
Lübcke-Westermann greil! diese Komponenten aul und stellt sie 
im Zusammenhang mit ver.vandten psychologischeo Konzepten 
elaboriert dar. Dabei geht sie u.a. ausführlich auf die Theorie des 
moralischen Urteils nach Kohiberg ein. Wichtig ist ihr insbesonde
re der entwickJungspsychologische Aspekt: die Ontogenese der 
Empathie und die spezifischen Faktoren der Sozialisation bzw. 
Erziehung in ihren förderlichen vs, beeintächtigenden Auswirkun· 
gen. Diesbezüglich wird die Theorie von Hollmann ausführlich re
feriert, aber auch aut den Bindungsbegriff von Bowtby und die mo
derne BindungsstIlforschung eingegangen. 

LObcke-Westermann will letztlich darauf hinaus. dass die 
BeeinträChtigung der Empathie bei Sexualstraflatem durchaus 
unterschiedlich strukturiert sein kann. So können im Einzelfall kog
nitive Komponenten inlakt sein, wohingegen auf emotionaler Ebe
ne keinerlei MitgefOhl für andere aufgebracht werden kann, Oder 
es kann ~war noch basal ~wischen unterschiedlichen GefOhls
zuständen anderer Personen unterschieden werden, die Einnah
me der Fremdperspektive in interaklionellen Zusammenhängen 
gelingt jedoch nicht mehr, Der theoretische Zielpunkt der Arbeit ist 
ein integrativcs Modell, das die differentiellen DefIzitmuster in Be
ziehung zu differentiellen Auswif1<ungen auf der Verha\tensebene 
setzt, wobei Aspel<;te der Siluationswahrnehmung, aber auch ba
sale Personvariabten einbezogen werden. Die Autonn Ist auf die
se Welse bei einem interaktionistischen Funktions- bzw. Prozess
modell angelangt, das den Zweck verfolgt, defizitäre empathische 
Prozesse im Ablauf von Sexualstrattaten, aber auch im individuel
len biographischen Zusammenhang erkennbar und beschreibbar 
zu machen. Immer wieder weist sie daraul hin, dass die unter
schiedlichen Defizitrnuster unterschiedliche Implikationen Iilr die 
Möglichkeiten therapeutischer Einwirl<ung haben. Dort, wo kogni
tive Komponenten intakt seien, aber die Basis für menschllches 
Mitgefühl nicht gelegt, sei unbedingt daran zu denken, dass the
rapeutische BemOhungen erfolglos, wenn nicht gar kontraindiziert 
sein kOnnten (Stichwort: Sadismus und Psychopathie). Folgerich
tig betont Lübcke-Westermann den hohen Stellenwert einer diffe
renzierten diagnostischen Abklärung der empathischen Voraus
set~ungen beim forensischen Probanden. 
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Der empirische Teil der Arbeit ist einer Illustration der geIor
derten differenzierten Individualdiagnoslik gewidmet. Fünf Einzel, 
fälle werden auf jeweils zweifache Weise aufbereite!. ZunäChst 
wird für jeden Probanden ein von den biographischen Inhalten wei
testgehend abgelöster Empathiebefund in drei Ebenen wiederge
geben: Die Variable wird in ihrer mehrdimenSionalen Struktur, hin
sichtlich ihrer Entwicklungsbedingungen und ~uletzt bezüglich 
ihres Veränderungspotentials individuell beschrieben, Im Anhang 
wird dann Iilr jeden Einzellall sozusagen das Fleisch der indivi
duellen Lebensgeschichte und Delinqll8flzkarriere nachgeliefert, 
wobei die Autorin diesmal ein anderes Darstellungsraster abar
beitet. Das Veriahren iSl, wie Lübcke-Westermann einleitend aus· 
führt, an der psychologischen Biographik von Thomae orientiert, 
in der eine Synthesa von idiographischem und nomothetischem 
Vorgehen angestrebt wird. Um es mit schlichten Worten zu sagen, 
resullieren aul diese Weise Indil!idualdarstellungen, die je<loch 
einem aligemeingOnigen. wissenschaftlich fundierten Kalegorieo
raster folgen. Was Nerbei dargestellt wird, Sind im Letzten indivi
duelle Defizitmuster der Empathie in ihrem biographischen Zu
sammeohang und in ihrer Funktion bezüglich der Straftaten, 

Eben dieser empirische Teil ist Im Hinblick auf seine akademi
sche Zielsetzung sichertichauf einem hohen Niveau gelungen. Der 
thematiSCh interessierte Leser hat es damit jedoch mOglicher.veise 
nicht ganz so leicht. Die konzentrierten Empathiebefunde lesen 
sich wegen ihres Abstraktionsgrades etwas schwer und sind aus 
demselben Grunde auch kognitiv nicht so leicht abzuspeichern. 
Die ausfOhrtichen Kasuistiken des Anhangs sind ihrerseits wiede· 
rum derart inhaltsroich, dass der Empathieaspekt etwas unterzu
gehen drOht und andere StÖl'Ungsmerkmale in den Vordergrund ro
cken. Aber. Wer sich, wie vom Referenten eingangs bekundet, 
schwer tut, sich von der aktuellen .Empathiewelle"In der Kriminal · 
psychologie unreflektiert mitreißen zu lassen, und auch die Gren
zen zwischen normal und pathologisch in diesem Bereich nicht SO 
eindeutig zu erkennen vermag, dem wird durch dieses Buch ge· 
hol len, Emotional, weil er Argumente lindet. die lür die Berechti· 
gung seiner Vorbehalte sprechen. Kognitiv, weil eine hoch dine
ren zierte und wissenschaftlich fundierte epistemische Struktur 
bereitgestellt wird. die eine weiterführende lachlich qualifiZierte 
Auseinandersetzung mit der Thematik befördert. 

Thomas Thalmann 
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